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TB VERORDNUNG (EG)Nr. 889/2008 DER KOMMISSION

vom 5. September 2008

mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/
biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen

hinsichtlich der ökologischenfbiologischcn Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMElNSCHAFrEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 e),
insbesondere auf Artikel 9 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 2,
Artikel 12 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 16 Absatz 3
Buchstabe c, Artikell7 Absatz 2, Artikel lS Absatz 5, Artikell9
Absatz 3 Unterabsatz 2, Artikel 21 Absatz 2, Artikel 22
Absatz 1, Artikel 24 Absatz 3, Artikel 25 Absatz 3, Artikel 26,
Artikel 28 Absatz 6, Artikel 29 Absatz 3, Artikel 38 Buch-
staben a. b, c und e und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Verordnung (EG) NI'. 834/2007 und insbesondere die

Titel Ill, IV und V der Verordnung enthalten allgemeine
Vorschriften für die Produktion, die Kennzeichnung und die
Kontrolle ökologischer/biologischer Erzeugnisse pflanzli-
eben und tierischen Ursprungs. Es sollten Durchführungs-
bestimmungen zu diesen Vorschriften festgelegt werden.

(2) Da die Erarbeítung neuer gemeinschaftlicher Produktions-
vorschriften für bestimmte Tierarten. die ökologische/
biologische Aquakultur, für Meeresalgen und Hefen, die
als Lebens- oder Futtermittel Verwendung finden. mehr Zeit
erfordert. sollten sie in einem späteren Verfahren restgelegt
werden. Daher empfiehlt: es sich, diese Erzeugnisse aus dem
Geltungsbereich dieser Verordnung auszuschließen ..Gemäf
Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sollten die
Vorschriften der Gemeinschaft für die Produktion, Kon-
trolle und Kennzeichnung - mutatis mutandis - jedoch
auf bestimmte Tierarten. auf Aquakulturerzeugnisse und
auf Meeresalgen Anwendung finden.

(3) Bestimmte Begriffe sollten definiert werden, umMehr-
deutígkeiten zu vermeiden und die einheitliche Anwendung
der Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion
zu gewährleisten.

(4) Die ökologische/biologische pflanzliche Erzeugung basiert
auf dem Grundsatz, dass Pflanzen ihre Nahrung in erster
Linie über das Ökosystem des Bodens beziehen. Aus diesem

(I) ABJ. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.



Grunde sollte die Hydrokultur, bei der Pflanzen in einem
inerten Substrat mit löslichen Mineralien und Nährstoffen
wurzeln, nicht zugelassen werden.

(5) Da die ökologische/biologische pflanzliche Erzeugung
verschiedene Bewirtschaftungsmethoden umfasst und eine
begrenzte Verwendung von schwer löslichen Düngemitteln
und Bodenverbesserern voraussetzt, sollten die jeweiligen
Praktiken spezifiziert werden, Es sollten insbesondere
Bedingungen für die Verwendung bestimmter nicht
synthetischer Produkte festgelegt werden,

(6) Der Einsatz von Pflanzenschutzruítteln, die nachteilige
Auswírkungen auf die Umwelt haben können oder Rück-
stände in Agrarerzeugnissen hinterlassen können, sollte
erheblich eingeschränkt werden. Bei der Schädlíngs-,
Krankheits- und Unkrautbekämpfung sollte vorbeugenden
Maßnahmen der Vorzug gegeben werden. Ferner sollte die
Verwendung bestimmter Pflanzenschutzmittel geregelt
werden.

(7) Im Rahmen der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 des
Rates e) war die Verwendung bestimmter Pflanzenschutz-
mittel, Düngemittel und Bodenverbesserer sowie bestimm-
ter nichtökologischer/nichtbiologischer Futtermittel-
ausgangserzeugnisse, Futtermittelzusatzstoffe und Futter-
mírtelverarbeitungslülfsstoffe sowie bestimmter Reinigungs-
und Desinfektionsmittel unter genau fest gelegten Bedin-
gungen auch zum Zwecke des ökologischen Landbaus
zulässig. Im Interesse der Kontinuität des ökologischen
Landbaus/der biologischen Landwirtschaft sollten die
betreffenden Erzeugnisse und Stoffe gemäß Artikel 16
Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EG) NI'. 834/2007
weiterhin zulässig sein. Der Klarheit halber ist es ferner
angezeigt, in den Anhängen zur vorliegenden Verordnung
elieErzeugnisse und Stoffe aufzulisten, die im Rahmen der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 zulässig waren. Andere
Erzeugnisse und Stoffe können zu einem späteren Zeit-
punkt und auf einer anderen Rechtsgrundlage. namentlich
Artikel l ö Absatz l der Verordnung (EG)Nr. 834/2007, in
diese Listen aufgenommen werden, Daher empfiehlt es sich,
den jeweiligen Status jeder Erzeugnis- und Stoffkategorie in
der Liste durch ein entsprechendes Symbol auszuweisen.

e) ABI. L 198 vom 22.7.1. 991. S. 1.
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(8) Nach dem ganzheitlichen Ansatz des ökologischen Land-

baus/der biologischen Landwirtschaft muss die Tierproduk-
tion an die Fläche, auf die der angefallene Dung zwecks
Nährstoffzufuhr für die pflanzliche Produktion ausgebracht:
wird, gebunden sein. Da die Tierhaltung stets mit der
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen einher-
geht, sollte eine flächenunabhängíge Tierproduktion ver-
boten werden. Bei der ökologischen/biologischen.
Tierhaltung sollte bei der Auswahl der Rassen ihrer
Fähigkeit zur Anpassung an die Umweltbedingungen, ihrer
Vitalität und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Krank-
heiten Rechnung getragen werden: große biologische
Vielfalt sollte dabei gefördert werden.

(9) Unternehmer können unter bestimmten Umständen
Schwierigkeiten haben, aus einem reduzierten Genpool
ökologische/biologische Zuchttiere zu beziehen, was die
Entwicklung des Sektors behindert. Daher sollte die
Möglichkeit vorgesehen werden, zu Zuchtzwecken eine
begrenzte Anzahl nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere
in einen Haltungsbetrieb einzustellen.

(10) Die ökologische/biologische Tierhaltung sollte gewährleis-
ten, dass die Tiere bestimmte Verhaltensbedürfnisse aus-
leben können, d. h. für alle Tierarten sollte bei der
Unterbringung den Luft-, Licht-, Raum- und Komfortbe-
dürfnissen der Tiere Rechnung getragen werden, und es
sollte genügend Platz zur Verfügung stehen, damit sich
jedes Tier frei bewegen und sein natürliches Sozialverhalten
entwickeln kann. Für bestimmte Tiere, einschließlich
Bienen, empfiehlt es sich, spezifische Vorschriften für
Unterbringung und Haltungspraxis festzulegen. Diese
spezifischen Unterbringungsvorschriften sollten ein hohes
Tierschutzniveau gewährleisten, das bei der ökologischen!
biologischen Tiethaltung Priorität hat und daher über die
für die Landwirtschaft im Allgemeinen geltenden Tier-
schutznormen der Gemeinschaft hinaus gehen kann. Nach
ökologischer/biologischer Haltungspraxis sollte Geflügel
nicht zu schnell aufgezogen werden. Es sollten daher
spezifische Vorschriften zur Vermeidung lutensiver Auf-
zuchtmethoden festgelegt werden. Insbesondere Geflügel
sollte bis zum Erreichen eines bestimmten Mindestalters
aufgezogen werden oder von langsam wachsenden Rassen
stammen, damit in keinem Fall ein Anreiz für intensive
Aufzuchtmethoden gegeben ist.

(11) In den meisten Fällen sollten Tiere zum Grasen ständigen
Zugang zu Freigelände (Auslauf im Freien) haben, soweit
das Wetter dies gestattet, wobei dieses Freigelände grund-
sätzlich im Rahmen eines geeigneten Rotationsprogramms
bewirtschaftet werden sollte.

(12) Um eine Belastung der natürlichen Ressourcen wie Boden
und Wasser durch Nährstoffe zu vermeiden, sollte für die
Verwendung von Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft
und den Tierbesatz je Hektar eine Obergrenze festgesetzt
werden. Dieser Grenzwert sollte auf den Stickstoffgehalt der
Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft bezogen werden.

(13) Verstümmelungen, die den Tieren Stress, Schaden, Krank-
heiten oder Leiden zufügen, sollten verboten werden.
Besondere Eingriffe, die für bestimmte Produktionsarten
und im Interesse der Sicherheit von Mensch und Tier
wesentlich sind, können unter beschränkten Bedingungen
zugelassen werden.



TB (14) Die Tiere sollten unter Berücksichtigung ihrer physio-
logischen Bedürfnisse Grünfutter, Trockenfutter und Futter-
mittel erhalten, die nach den Vorschriften für den
ökologischen/biologischen Landbau vorzugsweise im eige-
nen Betrieb gewonnen wurden. Um den grundlegenden
Ernährungsbedürfnissen der Tiere gerecht zu werden,
müssen unter genau festgelegten Bedingungen auch
bestimmte Mineralstoffe. Spurenelemente und Vitamine
verabreicht werden können.

(15) Da die aufgrund des Klimas und der verfügbaren Futter-
quellen bestehenden regienalen Unterschiede in der Ver-
sorgung von ökologischen/biologischen Wiederkäuern mit
den essentiellen Vitaminen A, D und E über ihre
Futterration fortbestehen, sollte die Verabreichung dieser
Vitamine an Wiederkäuer zugelassen werden.

(16) Die Tiergesundheit sollte im Wesentlichen durch Krank-
heitsverhütung gesichert werden. Darüber hinaus sollten
bestimmte Reinigungs- und Desinfektionsmagnahmen
durchgeführt werden.

(17) Die präventive Verabteichung chemisch-synthetischer allo-
parhiseher Arzneimittel ist in der ökologischen/biologi-
schen Landwirtschaft verboten. Bei kranken oder verletzten
Tieren, bei denen eine sofortige Behandlung erforderlich ist,
sollte die Verwendung dieser Arzneimittel jedoch auf ein
striktes Minimum begrenzt werden. Um die Glaubwürdig-
keit des ökologischen Landbaus/der biologischen Landwirt-
schaft für den Verbraucher zu erhalten, sollten außerdem
restriktive Maßnahmen beispielsweise in Form der Ver-
doppelung der Wartezeit nach Verabteichung chemisch-
synthetischer allopathíscher Arzneimittel zulässig sein.

(18) Es sollten spezifische Vorschriften für die Verhütung von
Krankheiten und die tierärztliche Behandlung in der
Bienenhaltung festgelegt werden.

(19) Lebens- oder Futtermittel erzeugende Unternehmer sollten
verpflichtet werden, systematisch kritische Punkte im
Verarbeitungsprozess zu identifizieren, um sicherzustellen.
dass die hergestellten Vemrbeitungscrzeugnísse den Vor-
schriften für die ökologische/biologische Produktion genü-
gen.

(20) Zur Erzeugung bestimmter verarbeiteter ökologischer/
biologischer Lebens- und Futtermittel sind bestimmte
nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse und Stoffe
erforderlich. Da die Harmonisierung der Weinverarbei-
tungsvorschriften auf Gemeinschaftsebene mehr Zeit
erfordert, sollte die Weinverarbeitung von der Anwendung
der Bestimmungen über die genannten Erzeugnisse ausge-
schlossen werden, bis in einem späteren Verfahren
spezifische Vorschriften festgelegt werden,

(21) Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 war die
Verwendung bestimmter Zutaten nichtlandwirtschaftlichen
Ursprungs, bestimmter Lebeusmíttelverarbeíumgshílfsstoffe
und bestimmter nichtökologischer/nichtbiologischer Zuta-
ten landwirtschaftlichen Ursprungs zur Verarbeitung öko-
logischer/biologischer Lebensmittel unter 'genau
festgelegten Bedingungen zulässig. Um die Kontinuität des
ökologischen Landbaus/der biologischen Landwirtschaft zu
gewährleisten, sollten die betreffenden Erzeugnisse und
Stoffe gemäß Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EG)
NI'. 834/2007 weiterhin zugelassen werden. Der Klarheit
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halber empfiehlt es sich außerdem, in den Anhängen zur
vorlíegenden Verordnung die Erzeugnisse und Stoffe
aufzulisten, die im Rahmen der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 zuliissig waren, Andere Erzeugnisse und Stoffc
können zu einem späteren Zeitpunkt auf einer anderen
Rechtsgrundlage. namentlich Artikel 21 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007, in diese Listen aufge-
nommen werden, Daher ist: es angezeigt, den genauen
Status der jeweiligen Erzeugnis- und Stoffkategorie in der
betreffenden Liste durch ein entsprechendes Symbol aus-
zuweisen.

(22) Unter bestimmten Bedingungen können ökologische/bio-
logische Erzeugnissc zusammen mit níchtökologíschenj
nichtbiologischen Erzeugnissen gesammelt und befördert
werden. Es sollten spezifische Vorschriften festgelegt
werden, um die ordnungsgemäfSe Trennung ökologischer/
biologischer und nichtökologischer/nichtbiologischer
Erzeugnisse während ihrer Handhabung zu gewährleísten
und jedes Vennischen der Erzeugnisse zu vermeiden.

(23) Die Umstellung auf die ökologische/biologische Produk-
tionsweise maclit Anpassungsfristen bei den verwendeten
Betriebsmitteln erforderlich, Je nach vorheriger Erzeugung
des Betriebs sollten für die verschiedenen Produktions-
bereiche genaue Fristen festgelegt werden.

(24) Gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
sollten spezifische Vorschriften für die in diesem Artikel
vorgesehenen Ausnahmen festgelegt werden. Dabei sollten
der Níchtverfügbarkeít von Tieren, Futtermitteln, Bienen-
wachs, Saatgut, Pflanzkanoffeln und Zutaten aus ökologi-
scher/biologischer Produktion sowie spezifischen
Problemen im Zusammenhang mit der Tierhaltung und
Katastrophenfällen Rechnung getragen werden.

(2S) Geografisch und strukturell bedingte Unterschiede bei der
landwirtschaftlichen Erzeugung und klimatische Zwänge
können die Entwicklung der ökologischen/biologischen
Produktion in bestimmten Regionen behindern; daher
sollte, was Stallungs- und Anlagenmerkmale anbelangt,
von bestimmten Praktiken abgewichen werden können. So
sollte das Anbinden von Tieren unter genau festgelegten
Bedingungen in Betrieben, die aufgrund ihrer geografischen
Lage und struktureller Zwänge, vor allem in Berggebieten,
klein sind, gestattet werden, allerdings nur, wenn es nicht
möglich ist. Rinder in Gruppen zu halten, die ihren
Verhaltensbedürfnissen angemessen sind.

(26) Um die Entwicklung der noch jungen ökologischen/
biologischen Tierhaltung zu fördern, waren im Rahmen
der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 gewisse befristete
Ausnahmen von den Vorschriften für die Anbindehaltung
von Tieren, ihre Unterbringung und die Besatzdichten
zulässig. Diese Ausnahmen sollten bis zu ihrem Ablaufda-
tum übergangsweise beibehalten werden, um die Ent-
wicklung dieses Sektors nicht zu beeinträchtigen.

(27) In Anbetracht der Bedeutung der Bestäubung fill' die
ökologische/biologische Imkerei, sollten Ausnahmen
gewährt werden können, die es gestatten, in ein und
demselben Betrieb gleichzeitig Einheiten mit ökologischer/
biologischer und nichtökologischer/nichtbiologischer Bie-
nenhaltung zu betreiben.
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(28) Da es für die Landwirte unter bestimmten Umständen

schwierig sein kann, ökologisch/biologisch erzeugte Tiere
und Futtermittel zu beschaffen, sonte es gestattet werden,
eine begrenzte Anzahl nichtökologisch/nichtbiologisch
erzeugter Betriebsmittel in beschränkten Mengen zu ver-
wenden.

(29) Ökologische/biologische Erzeuger haben viel unternom-
men, um die Erzeugung ökologischen/biologischen Saat-
guts und vegetativen Vermehrungsmaterials zu entwickeln
und eine breite Palette von Pflanzensorten und -arten zu
schaffen, für die ökologisches/biologisches Saatgut und
vegetatives Vermehrungsmaterial zur Verfügung steht. Da
es derzeit für viele Arten jedoch noch immer nicht
genügend ökologisches/biologisches Saatgut und vegetati-
ves Vermehrungsmaterial gibt, sollte für diese Fälle die
Verwendung von nichtökologischem/ nichthiologischem
Saatgut und vegetativem Vermehrungsmaterial zugelassen
werden,

(30) Um Unternehmer bei der Suche nach ökologischem/
biologischem Saatgut und ökologischen/biologischen
Pflanzkartoffeln zu unterstützen, sollte jeder Mitgliedsstaat
sicherstellen, dass eine Datenbank angelegt wird, die die
Sorten enthält, für die ökologisches/biologisches Saatgut
und ökologische/biologische Pflanzkartoffeln am Markt
verfügbar sind.

(31) Der Umgang mit ausgewachsenen Rindern kann den
Tierhalter und andere Personen, die Tiere betreuen,
gefährden. Daher sollten für die Endmastphase von
Säugetieren und vor allem von Rindern Ausnahmen
zugelassen werden.

(32) Katastrophenfälle oder sich weit verbreitende Tier- und
Pflanzenkrankheiten können verheerende Auswirkungen
auf die ökologische/biologische Landwirtschaft in den
betroffenen Regionen haben. Es sind angemessene Maß-
nahmen zu treffen. die das Fortbestehen der landwirt-
schaftlichen Tätigkeit sichern oder selbst die
Wiederaufnahme dieser Tätigkeit gestatten. Daher sollten
in den betroffenen Gebieten vorübergehend nichtökolo-
gisch/nichtbiologisch erzeugte Tiere oder níchtökologíschj
nichtbiologisch erzeugte Futtermittel verwendet werclen
dürfen.

(33) Gemäf Artikel 24 Absatz 3 und Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sollten spezifische Kriterien
für die Aufmachung, Zusammensetzung, Größe und
Gestaltung des Gemeinschaftslogos sowie für die Auf-
machung und Zusammensetzung cler Codenummer der
Kontrollbehörcle oder Kontrollstelle sowie der Angabe des
Ortes, an dem das landwirtschaftliche Erzeugnis produziert
wurde, festgelegt werden.

(34) Gemäß Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
sollten spezifische Vorschriften für die Kennzeichnung
ökologischer/biologischer Futtermittel festgelegt werden,
die den Sorten und der Zusammensetzung cler Futtermittel
und den für Futtermittel geltenden herizentalen Erikettie-
rungsvorschriften Rechnung tragen.



(35) Zusätzlich zur Kontrollrcgclung der Verordnung (EG)
NI'. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 übel' amtliche Kontrollen zur Über-
prüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futter-
mittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit
und Tierschutz e) sollten insbesondere für alle Stufen der
Erzeugung, Aufbereitung und des Vertriebs ökologischer/
biologischer Erzeugnisse spezifische Kontrollvorschriften
festgelegt werden,

(36) Zur ordnungsgemäßen Verwaltung statistischer Angaben
und Bezugsdaten müssen die der Kommission von den
Mitgliedstaaten übermittelten Inforrnatíonen direkt und so
effizient wie möglich verwendet werden können. Ent-
sprechend sollten alle zur Verfügung zu stellenden oder
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission aus-
zutauschenden Informationen elektronisch oder digital
übermittelt werden,

(37) Der Austausch VOll lnforrnatíonen und Dokumenten
zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten sowie
die Bereitstellung und Übermittlung von Jnformatíonen der
Mitgliedstaaten an die Kommission erfolgen in der Regel in
elektronischer oder digitaler Form. Um diese Art des
Informatíonsaustauschs bei der ökologischen/biologischen
Produktion zu verbessern und zu erweitern, müssen die
bestehenden Rechnersysteme angepasst bzw. durch neue
Systeme ersetzt werden, Es ist vorzusehen, dass diese
Maßnahme von der Kommission initiiert und nach Unter-
richtung der Mitgliedstaaten im Ausschuss für den
ökologischen Landbau umgesetzt wird.

(38) Die Bedingungen, unter denen Informationen von diesen
Rechnersystemen verarbeitet worden, sowie Fonn und
Inhalt der Dokumente, die der Kommission gem¡¡ß der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu übermitteln sind,
müssen angesielits der Weiterentwicklung der geltenden
Regelungen oder Verwaltungsanforderungen häuflg ange-
passt werden. Darüber hinaus sollten die von den Mitglied"
staaten übermittelten Dokumente einheitlich aufgemacht
sein. Um dies zu erreichen und die Verfahren zu verein-
fachen und sicherzustellen, dass die betreffenden Rechner-
systeme sofort operativ sind, sollten Fonn und Inhalt der
Dokumente in Mustern oder Fragebögen vorgegeben

(1) ABJ.L 165 vom 30.4.2004. S. 1. Berichtigte Fassung im ABI.L 191
vom 28.5.2004. S. 1.
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werdeu, die von der Kommission nach Unterrichtung des
Ausschusses für den ökologischen Landbau anzupassen und
zu aktualisieren sind.

(39) Für bestimmte Vorschriften der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 sollten Übergangsmaßnahmen festgelegt
werden, um die Kontinuität der ökologischen/biologischen
Produktion nicht in Frage zu stellen.

(40) Die Verordnung (EWG) NI'. 207/93 der Kommission vom
29. Januar 1993 zur Festlegung des Inhalts des Anhangs VI
der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 des Rates über den
ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeich-
nung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebens-
mittel sowie der Durchführungsvorschriften zu eIeren
Artikel 5 Absatz 4 (4), die Verordnung (EG) Nr. 1452/
2003 der Kommission vom 14. August 2003 zur Beibe-
baltung der Ausnahmeregelung gemäg Artikel 6 Absatz 3
Buchstabe ader Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates
für bestimmte Arten von Saatgut und vegetativem Ver-
mehrungsmaterial und zur Festlegung von Verfahrensvor-
schliften und Kriterien für diese Ausnahmeregelung (S) und
die Verordnung (EG) NI'. 223/2003 der Kommission vom
5. Februar 2003 zur Festlegung von Etiketrierungsvor-
schriften flir Futtermittel. Mischfuttermittel und Futter ...
mittel-Ausgangserzeugnisse aus ökologischem Landbau
und zur Änderung der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91
des Rates (6) sollten aufgehoben und durch eine neue
Verordnung ersetzt werden.

(41) Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wird mit Wirkung
vom 1. Januar 2009 durch die Verordnung (EG) Nr. 834/
2007 aufgehoben. Viele ihrer Bestimmungen sollten nach
entsprechender Anpassung jedoch weiterhin Anwendung
finden und folglich in die vorliegende Verordnung über-
nommen werden. Der Klarheit halber empfiehlt es sich, eine
Entsprechungstabelle für die Bestimmungen der Verord-
nung (EWG) NI'. 2092/91 und die Bestimmungen der
vorliegenden Verordnung aufzustellen.

(42) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafsnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses für
den ökologischen Landbau -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(4) AßI. L 25 vom 2.2.1993, S. 5.
(5) ABI.L 206 vom 15.8.2003, S. 17.
(6) ABI. L 31 vom 6.2.2003. S. 3.



Exkurs: Erwägungsgründe der

TM1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1254/2008 DER KOMMISSION

vom 15. Dezember 2008

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchfiihrungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates üb,cr die ?kologi.scl~e/bi?logisch.~Prod.uktion ~nd ~ie Kennzeichn~g
von ökologischcn/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der okologtschen/blOloglschen Produktion,

Kennzeichnung und Kontrolle

DIE KOMMISSION DER EUROpAISCI-IEN GEMEINSCHAFI'EN ..__.

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) NI'. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 (I),
insbesondere auf Artikel 20 Absatz 3, Artikel 21 Absatz 2,
Artikel 22 Absatz 2 und Artikel 38 Buchstabe a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) NI'. 834/2007 und insbesondere
deren Artikel 20 enthält allgemeine Vorschriften für die
Herstellung ökologischer/biologischer Hefe, Die Verord-
nung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission (2) sollte
Durchführungsbestínnnungen zu diesen Vorschriften ent-
halten.

(2) Da Bestimmungen für die Produktion von ökologischer/
biologischer Hefe eingeführt werden sollten, muss die
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 nun auch für Hefe gel-
ten, die als Lebens- und Futtermittel verwendet wird.

(3) Um es ökologischen/biologischen Landwirten zu ermög-
lichen, angemessene Futtennittel für ihre Tiere zur Ver-
fügung zu haben, und um die Umstellung auf ökolo-
gisch/biologisch bewirtschaftete Flächen zur Deckung
der wachsenden Verbrauchernachfrage nach ökologi-
schen/biologischen Produkten zu vereinfachen, sollte die
Verwendung von bis zu 100 % Umstellungsfuttermítteln,
die im eigenen Betrieb des Landwirts erzeugt wurden, in
der Futterration yon Tieren in ökologischer/biologischer
Haltung erlaubt werden.

(4) Gemäß Anhang VI Teil B der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 des Rates e) waren nur Enzyme, die normaler-
weise als Verarbeitungshilfen verwendet werden, in der
ökologischen/biologischen Verarbeitung erlaubt. Enzyme,
die als Lebensmittelzusatzstoffe verwendet werden, müs-
sen in der Liste der zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe
in Anhang VI Teil A Abschnitt A Ziffer 1 aufgeführt sein.
Diese Bestimmung muss auch in die neuen Durchfüh-
rungsbestimmungen aufgenommen werden.

(5) Da Hefe nicht als landwirtschaftliches Erzeugnis im Sinne
von Artikel 32 Absatz 3 EG-Vertrag gilt und um die
Etikettierung von Hefe als ökologisch/biologisch zu er-
möglichen, muss die Bestimmung über die Berechnung
der Zutaten geändert werden, Die Berechnung von Hefe

(I) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. l.
(2) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.
(') ABI. L 198 vom 22.7.1991, S. 1. Die Verordnung (EWG) Nr.

2092/91 wird aufgehoben und ab dem 1. [anuar 2009 durch die
Verordnung (EG) Nr. 834-/2007 ersetzt.



undHefeerzeugnissell als landwirtschaftliche Zutaten
wird jedoch ab dem 31. Dezember 2013 verpflichtend.
Die Industríe benötigt diese Übergangszeit, um die not-
wendigen Aripassungen durchzuführen.

(6) In bestimmten Regionen der Europäischen Union wcrden
zu einer bestimmten Zeit des Jahres gekochte Eier tradí-
tionell dekorativ gefärbt. Da ökologische/biologische Eier
auch gefärbt und auf den Markt gebracht werden können,
haben einige Mitgliedstaaten beantragt, dass Farben zu
diesem Zweck zugelassen werden. Ein Gremium unab-
hängiger Sachverständiger hat bestimmte Farben und ver-
schiedene andere Stoffe zur Desinfektion und Haltbarrna-
chung der gekochten Eier geprüft (4) und ist zu dem Er-
gebnis gekommen, dass eine Reihe natürlicher Farben
sowie synthetische Formen von Eisenoxiden und Eisen-
hydroxiden vorübergehend zugelassen werden könnten.
Angesichts des lokalen und saisongebundenen Charakters
der Produktion sollten jedoch die zuständigen Behörden
ermächtigt werden, die entsprechenden Zulassungen zu
erteilen.

(7) Wie von einem Gremium für ökologische/biologische
Hefe empfohlen (5), sollten mehrere Erzeugnisse und
Stoffe, die für die Produktion von ökologischer/biologi-
scher Hefe, Hefezubereitungen und -forrnen notwendig
sind, gemäg Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 zugelassen werden, Gemäß Artikel 20 dersel-
ben Verordnung dürfen rur die Herstellung ökologischer/
biologischer Hefe nur ökologisch/biologisch erzeugte
Substrate verwendet werden und darf ökologische/biolo-
gische Hefe in ökologischen/biologischen Lebens- oder
Futtermitteln nicht zusammen mit níchtökologíscherj
nichtbiologischer Hefe vorkommen. Das Sachverständi-
gengremium hat jedoch in seinen Schlussfolgerungen
von 10. Juli 2008 empfohlen, vorübergehend 5 % nicht-
ökologischen/nichtbiologischen Hefeextrakts als zusätzli-
ches Substrat für die Herstellung von ökologischer/biolo-
gischer Hefe als Stíckstoff-, Phosphor-, Vitamin- und Mi-
neralquelle zuzulassen, bis ausreichend ökologische/bio-
logische Hefe verfügbar ist. In Übereinstimmung 111.itden
Flexibílitätsregeln gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe e
der genannten Verordnung sollte 5 % nkhrökologíscberj
nichtbiologischer Hefeextrakt für die Herstellung von
ökologischer/biologischer Hefe zugelassen werden.

(8) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(4) Empfehlungen der Gruppe unabhängiger Sachverständiger liber
"einen Antrag für Farben zur Färbung ökologischer/biologischer Os-
tereier". www.organic-farming.europa.eu

(;) Empfehlungen der Gruppe unabhängiger Sachverständiger über "Be-
stimmungen für ökologische/biologische Hefe".
www.organíc-fanning.europa.eu

(9) Die Änderungen sollten ab dem Datum der Anwendung
der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 gelten.

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Magnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für die ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



Exkurs: Erwägungsgründe der

.. M2 VERORDNUNG (EG) Nr. 710/2009 DER KOMMISSION

vom 5. August 2009

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates im Hinblick auf Durchführungsvorschriften für die Produktion von

Tieren und Meeresalgen in ökologischer/biologischer Aquakultur

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Grundung der Europäischen Ge-
meinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artíkel Tl , Artikel 13 Absatz 3, Artikel 15
Absatz 2, Artikel 16 Absatz 1 und Absatz 3 Buchstaben a und
c, Artikel 17 Absatz 2, Artikel 18 Absatz 5, Artikel 19 Absatz
3 Unterabsatz 2, Artikel 22 Absatz 1, Artikel 28 Absatz 6,
Artikel 38 Buchstaben a, b und c und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und insbesondere
ihrem Titel III sind die allgemeinen Anforderungen an die
Produktion von Tieren und Meeresalgen in Aquakultur
festgelegt. Die Durchführungsvorschriften hierzu sollten
durch Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008
der Kommission e), die die Durchführungsvorschriften
zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 enthält, festgelegt
werden.

(2) In der Mitteilung der Kommission an den Rat und das
Europäische Parlament "Eine Strategie für die nachhaltige
Entwicklung der europäischen Aquakultur" (3) wurde eine
Zukunftsvision für die Entwicklung dieses Sektors in den
nächsten zehn Jahren aufgezeigt, um dessen Stabilisie-
rung in ländlichen Gebieten und in Küstengebieten zu
erreichen, indem, was sowohl Erzeugnisse als auch Ar-
beitsplätze anbelangt, Alternativen zur Fischerei angebo-
ten werden. In der Mitteilung wurde auch auf das Poten-
zial der ökologischen/biologischen Aquakultur und auf
die Notwendigkeit hingewiesen, hierzu Normen und Kri-
terien zu entwickeln.

(3) Im Interesse einer gemeinsamen Auslegung sollten die
Begriffsbestimmungen in Artikel 2 der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 ergänzt und überarbeitet werden, um Un-
klarheiten auszuschließen und eine einheitliche Anwen-
dung der Vorschriften für die Produktion von Tieren und
Meeresalgen in ökologischer/biologischer Aquakultur zu
gewährleisten.

(4) Den Gewässern, in denen Meeresalgen und Tiere öko-
logisch/biologisch produziert werden, kommt für die Er-
zeugung sicherer und hochwertiger Erzeugnisse bei mini-
maler Belastung der aquatischen Umwelt eine entschei-

(1) ABI. L 189 vom 20.7 ..2007, S. 1.
(2) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.
el KOM(2002) 511 vom í9.9.2002.
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dende Bedeutung zu. Es existieren Rechtsvorschriften der
Gemeinschaft über Wasserqualität und Kontaminanten in
Lebensmitteln, die Umweltauflagen für Wasser enthalten
und eine hohe Lebensmittelqualität gewährleisten, wie die
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik (4), die Richtlinie 2008/56/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni
2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß-
nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt
(Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (5), die Verordnung
(EG) Nr. 1881/2006 der Kommission vom
19. Dezember 2006 zur Festsetzung der Höchstgehalte
für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln (6) und
die Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 (l), (EG) Nr.
853/2004 (8) und (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen
Parlaments und des Rates (9). Es ist daher angezeigt, für
die Meeresalgen- und Aquakulturproduktion einen plan
zur nachhaltigen Bewirtschaftung mit konkreten Maßnah-
men, etwa zur Abfallveningerung, zu erstellen.

(5) Die Umsetzung der Richtlinie 85/337/EWG des Rates
vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projek-
ten (lO), der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (11)
und der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April
1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogel-
arten (12) soll angemessene Wechselwirkungen mit der
Umwelt bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Auswir-
kungen auf die geforderte Wasserqualität nach den Richt-
linien 2000/60/EG und 2008/56/EG gewährleisten. Es
sollten Vorschriften für die Durchführung einer umwelt-
bezogenen Prüfung festgelegt werden, die eine optimale
Anpassung an die umgebende Umwelt und eine Begren-
zung möglicher negativer Auswirkungen vorsieht. Durch
solche Prüfungen sollte sichergestellt werden, dass die
Produktion von Tieren und Meeresalgen in ökologischer/
biologischer Aquakultur, ein im Vergleich zur ökologi-
schen/biologischen Landwirtschaft relativ neuer Wirt-
schaftszweig, gegenüber anderen Bewirtschaftungsfonnen
nicht nur eine ökologisch vertretbare, sonder in überein-
stimmung mit der breiten öffentlichen Meinung eine urn-
weltverträgliche und nachhaltige Alternative darstellt.

(4) ABI. L 327 vorn 22.12.2000, S. lo
(S) ABI. L 164 vorn 25.6.2008, S. 19.
(6) ABI. L 364 vorn 20.12.2006, S. 5.
e) ABI. L 139 vorn 30.4.2004, S. 1.
(8) ABI. L 139 vom 30.4.2004, S. 55.
(9) ABI. L 139 yom 30.4.2004, S. 206.

(10) ABI. L 175 vorn 5.7.1985, S. 40.
(11) ABI. L 206 vorn 22.7.1992, S. 7.
(12) ABI. L 103 vorn 25.4.1979, S. 1.
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(6) Das hinsichtlich der Löslichkeit von Stoffen besondere

Medium Wasser erfordert eine angemessene Trennung
von ökologischen/biologischen und nichtökologischen/
nichtbiologischen Aquakulturanlagen; es sollten ausrei-
chende Trennungsmaßnahmen festgelegt werden. Ange-
sichts der Vielfalt aquatischer Milieus in Süß- wie in
Meerwasser erscheint es angezeigt, die Trenndistanzen
auf einzelstaatlicher Ebene festzulegen, da die Mitglied-
staaten am besten in der Lage sind, die jeweilige Situation
zu beurteilen.

(7) Die Kultivierung von Meeresalgen kann in gewisser Hin-
sicht positive Auswirkungen haben, etwa durch den Ab-
bau von Nährstoffen, und Aquakultur in Polykultur för-
dern. Es ist jedoch darauf zu achten, dass wilde Algen-

.felder nicht so stark abgeerntet werden, dass ihre Rege-
neration gefährdet ist, und es muss sichergestellt sein,
dass die Produktion die aquatische Umwelt nicht zu
sehr belastet.

(8) Die Mitgliedstaaten verzeichnen bei ökologisch/biologisch
erzeugten Eiweißpflanzen zunehmend Versorgungseng-
pässe. Gleichzeitig reichen die Einfuhren ökologischer/
biologischer Eiweißfuttermittel nicht aus, um die Nach-
frage zu decken. Die Gesamtflächen, auf denen Eiweiß-
pflanzen ökologisch/biologisch angebaut werden, sind
nicht groß genug, um den Bedarf an ökologisch/biolo-
gisch erzeugtem Eiweiß zu decken. Deshalb sollten unter
bestimmten Bedingungen auch Eiweißfuttermittel verfüt-
tert werden dürfen, die von Parzellen im ersten Jahr der
Umstellung stammen.

(9) Da die Tierproduktion in ökologischer/biologischer
Aquakultur noch in den Anfängen steckt, sind Elterntiere
aus ökologischer/biologischer Produktion nicht unbedingt
in ausreichenden Mengen verfügbar. Es ist vorzusehen,
dass unter bestimmten Bedingungen auch Eltern- und
Jungtiere nichtökologischer/nichtbiologischer Herkunft
eingesetzt werden dürfen.

(10) In ökologischer/biologischer Aquakulturproduktion soll-
ten die Tiere artgerecht gehalten werden. Die Haltungs-
praktiken, Bewittschaftungssysteme und Anlagen sollten
den Erfordernissen des Tierschutzes genügen. Es sollten
Vorschriften über angemessene Konstruktionen von
Netzkäfigen und Netzgehegen im Meer sowie Aufzucht-
anlagen an Land festgelegt werden. Um Seuchen und
Schädlingsbefall auf ein Mindestmaß zu reduzieren und
einen hohen Standard an Tierschutz und Tiergesundheit
zu gewährleisten, sollten maximale Besatzdichten vor-
geschrieben werden. Vor dem Hintergrund der Vielzahl
von Arten mit spezifischen Bedürfnissen sollten hierfür
Sonderbestimmungen festgelegt werden.

(11) Im Zuge jüngster technischer Entwicklungen werden zur
Aquakulturproduktion immer häufiger geschlossene
Kreislaufsysteme eingesetzt, die zwar externen Input er-
fordern und einen hohen Energiebedarf haben, bei denen
aber kaum Abwasser anfällt und aus denen Zuchtfische
nicht entkommen können. Angesichts des Grundsatzes,
dass eine ökologische Erzeugung so naturnah wie mög-
lich sein sollte, sollte der Einsatz solcher Systeme får die
ökologische/biologische Produktion untersagt werden, bis
neue Erkenntnisse vorliegen. Ausnahmsweise zugelassen
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werden sollten solche Systeme lediglich für die besonde-
ren Produktionsbedingungen der Brut- und ]ungtierstatio-
nen.

(12) Die allgemeinen Grundsätze, auf denen die ökologische/
biologische Produktion gemäß Artikel 4 und 5 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 beruhen muss, sehen eine
geeignete Gestaltung und Handhabung biologischer Pro-
zesse auf der Grundlage ökologischer Systeme unter Nut-
zung systeminterner natürlicher Ressourcen und unter
Einsatz von Methoden vor, die im Fall der Aquakultur
im Einklang mit dem Grundsatz der nachhaltigen Fische-
rei stehen. Sie schreiben ferner vor, dass die biologische
Vielfalt der natürlichen aquatischen Ökosysteme in der
Aquakultur erhalten bleiben muss. Außerdem beinhalten
diese Grundsätze die Vornahme einer Risikobewertung
sowie gegebenenfalls die Durchführung von Vorsorge-
und Präventivmaßnahmen. In diesem Zusammenhang
ist klarzustellen, dass die Gabe von Hormonen oder Hor-
monderivaten zur künstlichen Auslösung des Laichvor-
gangs bei Aquakulturtieren mit den Grundsätzen der
ökologischen/biologischen Erzeugung und der Verbrau-
cherwahrnehmung ökologischer/biologischer Aquakultur-
erzeugnisse unvereinbar ist und solche Stoffe deshalb in
der ökologischen/biologischen Aquakultur nicht einge-
setzt werden sollten.

(13) Das Futter sollte den Nährstoffbedarf der Aquakulturtiere
decken, muss aber gleichzeitig dem Gesundheitsschutz-
erfordernis der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001
mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung
bestimmter transmissibIer spongiformer Enzephalo-
pathien (1) entsprechen, wonach ein aus einer Art her-
gestelltes Futtermittel nicht an dieselbe Art verftittert wer-
den darf. Es ist daher angezeigt, für karnivore und nicht-
karnivore Aquakulturtiere spezifische Vorschriften zu er-
lassen.

(14) Die Rohstoffe der Futtermittel für karnivore Fische und
Krebstiere in ökologischer/biologischer Aquakultur soll-
ten im Einklang mit Artikel 5 Buchstabe o der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 vorzugsweise aus nachhaltig
genutzten Beständen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe
e der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom
20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Ge-
meinsamen Fischereipolitik (2) oder auch aus ökologi-
scher/biologischer Aquakultur stammen. Da die ökologi-
sche/biologische Aquakultur ebenso wie die nachhaltige
Fischerei noch in den Anfängen stecken und daher Fut-
termittel aus ökologischer/biologischer Produktion und
aus nachhaltig genutzten Fischereien knapp sein könnten,
sollten Vorschriften für die Verwendung nichtökologi-
scher/nichtbiologischer Futtermittel auf der Grundlage
der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen
Parlaments und des Rates (3) erlassen werden, die Hygie-
nevorschriften für die Verwendung von Ausgangserzeug-
nissen aus Fischen oder Teilen von Fischen in der Aqua-
kultur vorsieht und die Verfütterung bestimmter Aus-
gangserzeugnisse aus Zuchtfischen einer Art an Zucht-
fische derselben Art verbietet.

(1) ABI. L 147 vom 31.5.2001, S. 1.
e) ABI. L 358 vom 31.12.2002, S. 59.
(3) ABI. L 273 vom 10.10.2002, S. 1.
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(15) Bestimmte nichtökologische/nichtbiologische Puttermit-

telausgangserzeugnisse, Futtermittelzusatzstoffe und Ver-
arbeitungshilfsstoffe dürfen unter klar definierten Bedin-
gungen in der Produktion von Tieren und Meeresalgen in
ökologischer/biologischer Aquakultur verwendet werden.
Neue Stoffe sollten nach dem Verfahren des Artikels 16
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zugelassen
werden. Ausgehend von der Empfehlung einer Ad-hoc-
Expertengmppe (1) für Fischfutter und Reinigungsmittel
in der ökologischen/biologischen Aquakultur, wonach
die in den Anhängen V und VI der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 aufgelisteten Stoffe, die für die ökologi-
sche/biologische Tiererzeugung zugelassen sind, auch
für die ökologische/biologische Aquakultur zugelassen
werden sollten und bestimmte Stoffe für einzelne Fisch-
arten eine wichtige Rolle spielen, sollten derartige Stoffe
in Anhang VI der letztgenannten Verordnung aufgenom-
men werden.

(16) Die Produktion von filtrierenden Muscheln kann sich
günstig auf die Wasserqualität der Küstengewässer aus-
wirken, weil Nährstoffe abgebaut werden, und sie kann
Aquakultur in Polykultur fördern. Es sollten spezifische
Bestimmungen für die Muschelzucht erlassen werden, die
der Tatsache Rechnung tragen, dass hier nicht zugefüttert
werden muss und die Umwelt deshalb geringer belastet
wird als bei anderen Formen der Aquakultur.

(17) Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Bestände sollten
vorrangig auf die Verhütung von Krankheiten ausgerich-
tet sein. Die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung
gelten im Falle tierärztlicher Behandlung unbeschadet der
Richtlinie 2006/88/EG vom 24. Oktober 2006 mit Ge-
sundheits- und Hygienevorschriften für Tiere in Aquakul-
tur und Aquakulturerzeugnisse und zur Verhütung und
Bekämpfung bestimmter Wassertierkrankheiten e)· Die
Verwendung bestimmter Reinigungs-, Antifouling- und
Desinfektionsmittel für Ausrüstungen und Anlagen sollte
unter klar definierten Bedingungen zulässig sein. Bei der
Verwendung von Desinfektionsmitteln in Anwesenheit
lebender Tiere muss besondere Sorgfalt gelten und sicher-
gestellt sein, dass ihre Anwendung für die Tiere unschäd-
lich ist. Derartige Mittel sollten nach dem Verfahren des
Artikels 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
zugelassen werden. Auf der Grundlage von Empfehlun-
gen einer Ad-hoc-Expertengmppe sollten solche Stoffe im
Anhang aufgelistet werden.

(18) Es sollten spezifische Vorschriften für tierärztliche Be-
handlungen festgelegt werden, einschließlich einer Rang-
liste der verschiedenen Behandlungsarten und einer Be-
grenzung der Häufigkeit, in der allopathische Arzneimit-
tel verabreicht werden dürfen.

(19) Beim Umgang mit und Transport von lebenden Fischen
sollte sorgfältig darauf geachtet werden, den physiologi-
sehen Bedürfnissen der Tiere gerecht zu werden.

(I) Empfehlung der Ad-hoc-Expertengruppe "Fish feed and cleaning ma-
terials in organic seaweed and aquaculture production" (Fischfutter
und Reinigungsmittel in der ökologischen Meeresalgen- und Aqua-
kulturproduktion), 20.11.2008, www.organic-farming.europa.eu

e) ABI. L 328 vom 24.11.2006, S. 14.
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(20) Die Umstellung auf die ökologische/biologische Produk-
tion erfordert die Anpassung aller Produktionsmittel an
die ökologische/biologische Produktionsweise über einen
bestimmten Zeitraum. Je nach Art der vorausgegangenen
Produktion sollten spezifische Umstellungszeiträume fest-
gelegt werden.

(21) Offensichtlich enthalten einzelne Anhänge der Verord-
nung (EG) Nr. 889/2007 Fehler. Es sind Vorkehrungen
zur Berichtigung dieser Fehler zu treffen.

(22) Es sollten spezifische Kontrollbestimmungen erlassen
werden, die den Besonderheiten der Aquakultur Rech-
nung tragen.

(23) Zur Erleichterung der Umstellung von Betrieben, die nach
nationalen oder privaten Standards bereits ökologisch!
biologisch produzieren, auf die neuen Gemeinschaftsvor-
schriften sollten bestimmte übergangsmaßnahmen gel-
ten.

(24) Die ökologische/biologische Aquakultur ist, im Vergleich
zur ökologischen/biologischen Landwirtschaft mit ihrer
langjährigen Erfahrung, ein verhältnismäßig junger Zweig
der ökologischen/biologischen Produktion. Da jedoch das
Verbraucherinteresse an ökologischen/biologischen Aqua-
kulturerzeugnissen wächst, dürften immer mehr Betriebe
auf die ökologische/biologische Produktionsweise umstel-
len. Auch hier werden folglich bald mehr Erfahrung und
technisches Wissen abrufbar sein. Außerdem dürften ge-
plante Forschungsarbeiten neue Ergebnisse vorlegen, ins-
besondere über Haltungssysteme, über notwendige nicht-
ökologische/nichtbiologische Futtermittelzutaten oder
über optimale Besatzdichten für bestimmte Arten. Neue
Erkenntnisse und technologischer Fortschritt, die Verbes-
serungen in der ökologischen/biologischen Aquakultur
bedeuten, sollten sich in den Produktionsvorschriften nie-
derschlagen. Daher ist eine Klausel vorzusehen, dass diese
Vorschriften überprüft und gegebenenfalls geändert wer-
den können.

(25) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist entsprechend zu
ändern.

(26) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für den ökologischen Landbau -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



Exkurs: Erwägungsgründe der

TM5 VERORDNUNG (EU) Nr. 271/2010 DER KOMMISSION

vom 24. März 2010

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich des Logos der Europäischen Union für

ökologische/biologische Produktion

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 25 Absatz 3, Artikel 38 Buchstabe b
und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
muss auf der Verpackung von Erzeugnissen, für die Be-
zeichnungen nach Artikel 23 Absatz 1 mit Bezug auf die
ökologische/biologische Produktion verwendet werden,
auch das Gemeinschaftslogo erscheinen und ist die Ver-
wendung dieses Logos bei aus Dritt/ändern eingeführten
Erzeugnissen fakultativ. Gemäß Artikel 25 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 darf das Gemeinschafts-
logo in der Kennzeichnung und Aufmachung von Er-
zeugnissen sowie in der Werbung hierfür verwendet wer-
den, sofern diese Erzeugnisse die Vorschriften der Ver-
ordnung erfüllen,

(2) Die Erfahrungen bei der Anwendung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über
den ökologischen Landbau/die biologische Landwirtschaft
und die entsprechende Kennzeichnung der landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (2), die durch
die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ersetzt wurde, zeigen,
dass das Gemeinschaftslogo, das auf freiwilliger Basis ver-
wendet werden konnte, den Erwartungen der Marktteil-
nehmer und der Verbraucher nicht mehr gerecht wird.

(3) In die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission
vom 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften
zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeich-
nung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hin-
sichtlich der ökologischen/biologischen Produktion,
Kennzeichnung und Kontrolle e) sollten neue Vorschrif-
ten für das Logo aufgenommen werden. Diese Vorschrif-
ten sollten eine bessere Anpassung des Logos an die
Entwicklungen im Sektor ermöglichen, insbesondere in-
dem dafür gesorgt wird, dass die Verbraucher die unter
die EU-Verordnungen über die ökologische/biologische
Produktion fallenden ökologischen/biologischen Erzeug-
nisse besser erkennen können.

(4) Aufgrund des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon
sollte nunmehr vom "Logo der Europäischen Union für
ökologische/biologische Produktion" anstatt vom "Ge-
meinschaftslogo für ökologische/biologische Produktion"
die Rede sein.

(1) ABI. L 189 vorn 20.7.2007, s.u.
e) ABI. L 198 vorn 22.7.1991. S. 1.
(3) ABI. L 250 vorn 18.9.2008, S. 1.
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(5) Die Kommission hat für Design- und Kunststudenten aus

den Mitgliedstaaten einen Wettbewerb organisiert, um
Vorschläge für ein neues Logo zu erhalten, und eine
unabhängige Jury hat die zehn besten Vorschläge aus-
gewählt. Anhand einer weiteren Prüfung unter dem Ge-
sichtspunkt des geistigen Eigentums wurden die drei dies-
bezüglich besten Entwürfe ausgewählt, die anschließend
vom 7. Dezember 2009 bis 31. Januar 2010 Gegenstand
einer Internet-Konsultation waren. Das vorgeschlagene
Logo, das in diesem Zeitraum von der Mehrheit der Be-
sucher der Website ausgewählt wurde, sollte als das neue
Logo der Europäischen Union für ökologische/biologi-
sche Produktion angenommen werden.

(6) Die Änderung des Logos der Europäischen Union für
ökologische/biologische Produktion zum 1. Juli 2010
sollte nicht zu Marktstörungen führen; insbesondere
sollte gestattet werden, dass bereits in den Verkehr ge-
brachte ökologische/biologische Erzeugnisse ohne die ob-
ligatorischen Angaben gemäß Artikel 24 der Verordnung
(EG) NI'. 834/2007 verkauft werden dürfen, sofern die
betreffenden Erzeugnisse mit der Verordnung (EWG)
NI'. 2092/91 oder der Verordnung (EG) NI'. 834/2007
im Einklang stehen.

(7) Damit das Logo, sobald es gemäß den Rechtsvorschriften
der EU verbindlich geworden ist, verwendet werden
kann, und um das wirksame Funktionieren des Binnen-
marktes zu gewährleisten, einen fairen Wettbewerb si-
cherzustellen und die Verbraucherinteressen zu schützen,
wurde das neue Logo der Europäischen Union für öko-
logische/biologische Produktion beim Benelux-Büro für
geistiges Eigentum als Kollektivmarke für ökologischen
Landbau/biologische Landwirtschaft eingetragen und ist
somit in Kraft, verwendbar und geschützt. Das Logo
wird auch in das Gemeinschaftsregister und in inrerna-
tionale Register eingetragen.

(8) Gemäß Artikel 58 der Verordnung (EG) NI'. 889/2008 ist
die Codenummer der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle
unmittelbar unter dem Gemeinschaftslogo angeordnet,
ohne dass zu dem Format dieser Codes und zu ihrer
Zuweisung nähere Angaben gemacht werden. Im Hin-
blick auf eine einheitliche Anwendung dieser Codenum-
mern sollten Durchfûhrungsvorschriften für das Format
und die Zuweisung der Codes festgelegt werden.

(9) Die Verordnung (EG) NI'. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für den ökologischen Landbau -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



Exkurs: Erwägungsgründe der
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 344/2011 DER KOMMISSION

vom 8. April 2011

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ~it D~rchführungsv~rschriftet;t zur Ver~rdnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/blOlogtsch.~ Prod.uktlOn ~nd ~le Kennzelchn~ng
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der okologlschen/blOloglschen Produktion,

Kennzeichnung und Kontrolle

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäíschen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092}91 (1),
insbesondere auf Artikel 25 Absatz 3, Artikel 38 Buchstabe b
und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
gehört das Logo der Europäischen Union für ökologi-
sche/biologische Produktion (nachstehend "EU-Bio-Logo")
zu den verbindlichen Angaben bei vorverpackten Lebens-
mitteln, die gemäß Artikel 23 Absatz l mit Bezeichnun-
gen mit Bezug auf die ökologische/biologische Produk-
tion versehen sind, während die Verwendung des Logos
bei aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen fakultativ
ist. Gemäß Artikel 25 Absatz l der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 darf das EU-Bia-Logo in der Kennzeich-
nung, Aufmachung und Werbung von anderen Erzeug-
nissen verwendet werden, sofern diese die Vorschriften
der genannten Verordnung erfüllen.

(2) Die Verbraucher müssen die Gewissheit haben, dass öko-
logische/biologische Erzeugnisse in Übereinstimmung mit
den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
und der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommis-
sion (2) hergestellt wurden. Für jedes mit dem EU-Bio-
Logo versehene Erzeugnis ist daher die Rückverfolgbar-
keit auf allen Stufen der Produktion, der Aufbereitung
und des Vertriebs ein wichtiger Faktor. Es sollte daher
präzisiert werden, dass nur Unternehmer, die ihren Be-

. trieb dem Kontrollsystem für die ökologische/biologische
Landwirtschaft unterstellt haben, das EU-Bia-Logo zu
Kennzeichnungszwecken verwenden dürfen.

(3) Die Eintragung des EU-Bio-Logos als Handelsmarke in
EU- und internationalen Registern erfolgt unabhängig
von den Vorschliften der Verordnungen (EG)
Nr. 834/2007 und (EG) Nr. 889/2008, die sich auf die

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.
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Verwendung des Logos an sich beziehen. Um die Eigen-
ständigkeit dieser Regeln zu verdeutlichen, sollte die Ver-
bindung zwischen diesen Regeln und den Eintragungen
aufgehoben werden.

(4) Nach Änderung des Kennzeichnungssystems für ökologi-
sche/biologische Erzeugnisse und bis zur Aufnahme be-
sonderer EU-Vorschriften über die ökologische/biologi-
sche Weinbereitung bestand in dem Sektor große Unsi-
cherheit hinsichtlich der Möglichkeit, Wein mit dem Hin-
weis auf ökologische/biologische Erzeugungsverfahren zu
produzieren. Damit Wein, der in den Weinwirtschafts-
jahren 2010/11 und 2011/12 aus ökologischen/biologi-
schen Trauben gewonnen wurde, ohne die obligatori-
sehen Angaben gemäß Artikel 24 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 verkauft werden kann, sofern die betref-
fenden Erzeugnisse die Vorschriften der Verordnung
(EWG) NI'. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über
den ökologischen Landbau und die entsprechende Kenn-
zeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Le-
bensmittel C) oder der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
erfüllen, sollte die übergangszeit gemäß Artikel 95 Ab-
sätze 8 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 hin-
sichtlich bestimmter Kennzeichnungsvorschriften für
diese Erzeugnisse bis zum 31. Juli 2O12 verlängert wer-
den. Die Verlängerung der Übergangszeit sollte ab dem
1. Juli 2010 gelten.

(5) Aufgrund eines Gutachtens der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA) über die Verwendung von
Rosmarinextrakt als Lebensmittelzusatzstoff (4) wurde der
Stoff ..Extrakt aus Rosmarin" fur die Verwendung als An-
tioxidationsmittel zugelassen und einer E-Nummer in An-
hang III Teil D der Richtlinie 95/2/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. Februar 1995 über
andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und SÜ-
ßungsmittel (5) zugeordnet. Daher ist die Verwendung
von Rosmarinextrakt als Lebensmittelzusatzstoff bei der
Verarbeitung ökologischer/biologischer Lebensmittel
durch Aufnahme dieses Erzeugnisses in Anhang VIII
der Verordnung (EG) NI'. 889/2008 zuzulassen.

(6) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
fur ökologische/biologische Produktion -

(l) ABI. L 198 vom 22.7.1991, S. 1.
(4) The EFSA Journal (2008) 721, S. 1.
(S) ABI. L 61 vom 18.3.1995, S. 1.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



Exkurs: Erwägungsgründe der
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 426/2011 DER KOMMISSION

vom 2. Mai 2011

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) .~r. 83.4/2007 ~es ~ates über die ?kologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischenjbiologíschen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion,

Kennzeichnung und Kontrolle

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (l),
insbesondere auf Artikel 28 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
gehört das Logo der Europäischen Union für ökologi-
sche/biologische Produktion (nachstehend "EU-Bia-Logo")
zu den verbindlichen Angaben bei vorverpackten Lebens-
mitteln, die gemäß Artikel 23 Absatz 1 mit Bezeichnun-
gen mit Bezug auf die ökologische/biologische Produk-
tion versehen sind, während die Verwendung des Logos
bei aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen fakultativ
ist. Die Verbraucher müssen die Gewissheit haben, dass
ökologische/biologische Erzeugnisse in Übereinstimmung
mit den Anforderungen der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 und der Verordnung (EG) Nr. 889/2008
der Kommission e) hergestellt wurden. Für jedes mitdem
EU-Bia-Logo versehene Erzeugnis ist daher die Rückver-
folgbarkeit auf allen Stufen der Produktion, der Aufberei-
tung und des Vertriebs ein wichtiger Faktor.

(2) Damit sich die Verbraucher über die Unternehmer und
deren Erzeugnisse, die dem Kontrollsystem für die öko-
logische/biologische Landwirtschaft unterliegen, informie-
ren können, sollten die Mitgliedstaaten die entsprechen-
den Informationen über die dieser Regelung unterliegen-
den Unternehmer mit geeigneten Mitteln unter Beach-
tung der Anforderungen an den Schutz personenbezoge-
ner Daten gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.



TM7 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Datenver-
kehr (3) zugänglich machen.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



Exkurs: Erwägungsgründe der

... MB DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 126/2012 DER KOMMISSION

vom 14. Februar 2012

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 hinsichtlich der Bescheinigungen und zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 hinsichtlich der Sonderregelung für die Einfuhr

von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus den Vereinigten Staaten von Amerika

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 33 Absätze 2 und 3 und Artikel 38
Buchstaben c und d,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 29 Absatz l der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 müssen die Kontrollbehörden und Kontroll-
stellen jedem Unternehmer, der ihren Kontrollen unter-
liegt, eine entsprechende Bescheinigung ausstellen.

(2) Gemäß Artikel 28 Absatz l der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 müssen Unternehmer, die Erzeugnisse ausfüh-
ren, die im Einklang mit den Produktionsvorschriften
derselben Verordnung hergestellt wurden, ihre Unterneh-
men dem Kontrollsystem nach Artikel 27 derselben Ver-
ordnung unterstellen.

(3) Unter diesem Kontrollsystem und in Anbetracht der mit
Artikel 14 Absatz l Buchstabe e der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 und Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr.
889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr.
834/2007 des Rates über die ökologische/biologische
Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/
biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/
biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrol-
le (2) festgelegten Produktíonsvorschríften überprüfen die
Kontrollbehörden und Kontrollstellen derzeit die Hal-
tungsbücher der Unternehmer, einschließlich hinsichtlich
der tierärztlichen Behandlung und der Verwendung von
Antibiotika. In Anbetracht dieser konkreten Anwendung
des Kontrollsystems und im Interesse der Betriebe mit
ökologischer/biologischer Tierhaltung in der Europäi-
schen Union, empfiehlt es sich, die Identifizierung be-
stimmter Produktionsverfahren sicherzustellen, bei denen
keine Antibiotika verwendet werden, wenn eine solche
Identifizierung vom Unternehmer gefordert wird. Es
sind auch angemessene Angaben über die besonderen
Merkmale des Produktionsverfahrens erforderlich, urn

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.



TM8 den Marktzugang zu den Vereinigten Staaten von Ame-
rika zu erleichtern. Diese besonderen Merkmale sollten
durch ergänzende Bescheinigungen gemäß Artikel 29
der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 zusätzlich zu den
Bescheinigungen gemäß Artikel 68 der Verordnung
(EG)NI'. 889/2008 bescheinigt werden.

(4) Bestimmte aus den Vereinigten Staaten eingeführte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse werden in der EU derzeit ge-
mäß den Übergangsbestimmungen von Artikel 19 der
Verordnung (EG) NI'. 1235/2008 der Kommission vom
8. Dezember 2008 mit Durchführungsvorschriften zur
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich
der Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologi-
schen Erzeugnissen aus Drittländern e) vermarktet. Die
Vereinigten Staaten haben bei der Kommission beantragt,
in das Verzeichnis gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG)
Nr. 1235/2008 aufgenommen zu werden. Sie haben die
nach den Artikeln 7 und 8 der genannten Verordnung
verlangten Informationen übermittelt. Die Prüfung dieser
Informationen und anschließende Erörterungen mit den
Behörden der Vereinigten Staaten haben ergeben, dass die
in diesem Land geltenden Vorschriften über die Erzeu-
gung und Kontrolle der ökologischen/biologischen Pro-
duktion denen in der Verordnung (EG) NI'. 834/2007
gleichwertig sind. Die Kommission hat gemäß
Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
eine zufrieden stellende Vor-Ort-Prüfung der in den Ver-
einigten Staaten tatsächlich angewandten Produktionsvor-
schriften und Kontrollrnaßnahmen vorgenommen. Dem-
zufolge sollten die Vereinigten Staaten in das Verzeichnis
in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 auf-
genommen werden.

(5) Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 enthält
das Verzeichnis der im Hinblick auf die Gleichwertigkeit
anerkannten Kontrollstellen und Kontrollbehörden, die
dafür zuständig sind, Kontrollen durchzuführen und Be-
scheinigungen in Drittländern auszustellen. Infolge der
Aufnahme der Vereinigten Staaten in Anhang III dersel-
ben Verordnung sollten die jeweiligen KontrollsteIlen und
Kontrollbehörden insofern aus Anhang IV gestrichen
werden, als sie die Erzeugung in den Vereinigten Staaten
kontrollieren.

(6) Die Verordnungen (EG) NI'. 889/2008 und (EG) Nr.
1235/2008 sind daher entsprechend zu ändern.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

(3) AB!.L 334 vom 12.12.2008, S. 25.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



Exkurs: Erwägungsgründe der

TM9 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 203/2012 DER KOMMISSION

vom 8. März 2012

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Durchführungsvorschriften für

ökologischenfbiologischen Wein

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (l),
insbesondere auf Artikel 19 Absatz 3 Unterabsatz 2, Artikel 21
Absatz 2, Artikel 22 'Absatz 1, Artikel 38 Buchstabe a und
Artikel 40, '

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Titel III Kapitel 4 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
enthält allgemeine Vorschriften für die ökologische/bio-
logische Herstellung verarbeiteter LebensmitteL Die
Durchführungsvorschriften zu diesen allgemeinen Vor-
schriften wurden mit der Verordnung (EG) Nr, 889/2008
der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchfüh-
rungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des
Rates über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Er-
zeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen
Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle (2) festgelegt.

(2) Für die Herstellung von ökologischem/biologischem
Wein sollten Sondervorschriften in die Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 eingefügt werden. Diese Vorschriften soll-
ten für die Erzeugnisse des Weinsektors im Sinne der
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des, Rates vom 22. Ok-
tober 2007 über eine gemeinsame Organisation der
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die ein-
heitliche GMO) e) gelten.

(3) Bei der Verarbeitung von ökologischem/biologischem
Wein müssen bestimmte Erzeugnisse und Stoffe unter
genau definierten Bedingungen als Zusatzstoffe oder Ver-o
arbeitungshilfsstoffe eingesetzt werden. Zu diesem Zweck
und auf der Grundlage der Empfehlungen der unionswei-
ten Studie "Ökologischer/biologischer Weinbau und öko-
logische/biologische Weinherstellung: Entwicklung von
umwelt- und verbraucherfreundlichen Techniken für die
Verbesserung der Qualität von' ökologischem/biologi-
schem Wein und eines wissenschaftlich fundierten
Rechtsrahmens" (auch "ORWINE"genannt) (4) sollte die
Verwendung dieser Erzeugnisse und Stoffe gemäß Arti-
kel 21 der Verordnung (EG) Nr. 834}2001. zugelassen
werden.

(4) Bestimmte Erzeugnisse und Stoffe, die als Zusatzstoffe
und Verarbeitungshilfsstoffe für önologische Verfahren
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommis-
sion vom 10. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmun-
gen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hin-
sichtlich der Weinbauerzeugniskategorien, der önologi-

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.e) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.
e) ABI. L 299 vom 16.11.2007, S. 1.
(4) http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263
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sehen Verfahren und der diesbezüglichen Einschränkun-
gen (5) verwendet werden, stammen von Ausgangsstoffen
landwirtschaftlichen Ursprungs. In diesem Fall sind die
Ausgangsstoffe möglicherweise auch in ökologischer/bio-
logischer Form auf dem Markt verfügbar. Zur Stärkung
einer entsprechenden Nachfrage sollte bei der Verwen-
dl,mg von Zusatzstoffen und Verarbeitungshilfsstoffen
denjenigen der Vorzug gegeben werden, die ausöko-
logisch/biologisch erzeugten Ausgangsstoffen gewonnen
werden,

(5) Die Verfahren und Methoden für die Herstellung von
Wein sind auf Unionsebene in der Verordnung (EG) Nr.
1234/2007 und ihren Durchfuhrungsvorschriften in der
Verordnung (EG) NI'. 606/2009 sowie in der Verordnung
(EG) Nr. 607/2009 der Kommission vom 14. Juli 2009

. mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG)
NI'. 479/2008 des Rates hinsichtlich der geschützten Ur-
sprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, der
traditionellen Begriffe sowie der Kennzeichnung und Auf-
machung bestimmter Weinbauerzeugnisse (6) festgelegt.
Die Anwendung dieser Verfahren und Methoden bei
der Herstellung von ökologischem/biologischem Wein
steht möglicherweise nicht mit den in der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 festgelegten Zielen und Griindsätzen
und insbesondere mit den in Artikel 6 der Verordnung
(EG) NI'. 834/2007 genannten spezifischen Grundsätzen
fur die Verarbeitung von ökologischen/biologischen Le-
bensmitteln im Einklang. Deshalb sollten fur bestimmte
önologische Verfahren und Behandlungen besondere Ein-
schränkungen und Begrenzungen festgelegt werden.

(6) Bestimmte andere Verfahren, die in der Lebensmittelver-
arbeitung weit verbreitet sind, können auch fur die Wein-
bereitung angewendet werden und gewisse Auswírkun-
gen auf bestimmte wesentliche Merkmale der ökologi-
schen/biologischen Erzeugnisse und somit auf ihre tat-
sächliche Beschaffenheit haben, aber zurzeit gibt es keine
Alternativen zu ihnen. Dies gilt fur thermische Behand-
lungen, Filtration, Umkehrosmose und die Anwendung
von Ionenaustauschharzen. Diese Verfahren sollten Her-
stellern von ökologischem/biologischem Wein folglich
zur Verfügung stehen, doch ihre Anwendung sollte ein-
geschränkt werden. Für die thermische Behandlung, die
Anwendung von Ionenaustauschharzen und Umkehr-
osmose sollte vorgesehen werden, dass sie zu gegebener
Zeit überprüft werden.

(7) Önologische Verfahren und Behandlungen, die in Bhug
auf die tatsächliche Beschaffenheit der ökologischen/bio-
logischen Erzeugnisse irreführend sein könnten, sollten
von der Herstellung von ökologischem/biologischem
Wein ausgeschlossen sein. Dies gilt fur die Konzentration
durch Kälte, die Entalkoholisierung, die Entschwefelung
durch physikalische Verfahren, die Elektrodialyse und
die Verwendung von Kationenaustauschern, da diese
önologischen Verfahren die Zusammensetzung des

(5) ABI. L 193 vom 24.7.2009, S. 1.
(6) ABI. L 193 vom 24.7.2009, S. 60.



Erzeugnisses so wesentlich verändern, dass sie in Bezug
auf die tatsächliche Beschaffenheit des ökologischen/bio-
logischen Weins irreführend sein können. Ebenso kann
auch die Verwendung oder Zugabe bestimmter Stoffe in
Bezug auf die tatsächliche Beschaffenheit des ökologi-
schen/biologischen Weins irreführend sein. Es empfiehlt
sich daher festzulegen, dass diese Stoffe bei den ökologi-
schen/biologischen önologischen Verfahren und Behand-
lungen nicht verwendet oder zugegeben werden sollten.

(8) Die Ergebnisse der ORWINE-Studie haben gezeigt, dass
es Erzeugern von ökologischem/biologischem Wein in
der Europäischen Union bereits gelungen ist, den Schwe-
feldioxidgehalt in Weinen aus ökologischen/biologischen
Trauben unter den für nichtökologische/nichtbiologische
Weine zugelassenen Schwefeldioxidhöchstgehalt zu sen-
ken. Es empfiehlt sich daher, für ökologische/biologische
Weine einen niedrigeren Schwefelhöchstgehalt festzuset-
zen als für nichtökologische/nichtbiologische Weine. Die
notwendigen Mengen Schwefeldioxid hängen von den·
verschiedenen Kategorien der Weine sowie von bestimm-
ten Wesensmerkmalen des Weins, insbesondere seinem
Zuckergehalt, ab, der bei der Festlegung des für ökologi-
sche/biologische Weine spezifischen Schwefeldioxid-
höchstgehalts berücksichtigt werden sollte. Unter extre-
men Witterungsbedingungen können in bestimmten
Weinanbaugebieten jedoch Schwierigkeiten auftreten,
die die Verwendung zusätzlicher Sulfitmengen bei der
Weinbereitung erfordern, damit die Stabilität des End-
erzeugnisses in dem betreffenden Jahr gewährleistet ist.
Es sollte erlaubt sein, den Schwefeldioxidhöchstgehalt zu
erhöhen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind.

(9) Wein ist ein Erzeugnis mit langer Haltbarkeit, und einige
Weine werden traditionell über Jahre in Fässern oder
Tanks gelagert, bevor sie in den Verkehr gebracht wer-
den. Nach den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den öko-
logischen Landbau und die entsprechende Kennzeich-
nung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebens-
mittel (I) und für einen begrenzten Zeitraum gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 sollte das lnverkehrbrin-
gen dieser Weine unter Beibehaltung der Kennzeich-
nungsauflagen der genannten Verordnung erlaubt sein,
bis die Vorräte aufgebraucht sind.

(10) Einige dieser gelagerten Weine wurden jedoch bereits
nach einem Weinbereitungsverfahren hergestellt, das
mit den in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen
Vorschriften für ökologische/biologische Weine im Ein-
klang steht. Kann dies nachgewiesen werden, so sollte die
Verwendung des Gemeinschaftslogos für ökologische/bio-
logische Produktion gemäß Artikel 25 Absatz l der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007, das ab dem 1. Juli 2010
"EU-Logo für ökologische/biologische Produktion" heißt,
erlaubt sein, damit ein fairer Vergleich und Wettbewerb
zwischen den ökologischen/biologischen Weinen, die vor
und nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung er-
zeugt wurden, möglich ist. Kann der Nachweis nicht er-
bracht werden, sollte der Wein ausschließlich als "Wein
aus ökologischen/biologischen Trauben" ohne das EU-
Logo für ökologische/biologische Produktion gekenn-
zeichnet werden, sofern er gemäß der Verordnung (EWG)

(1) ABI. L 198 vom 22.7.1991, S. 1. Die Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 wurde aufgehoben und mit Wirkung vom 1. Januar
2009 durch die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ersetzt.
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Nr. 2092/91 und der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 vor.
ihrer Änderung durch die vorliegende Verordnung her-
gestellt wird.

(11) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(12) Die in dieser Verordnung vorgesehenenMaânahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Exkurs: Erwägungsgründe der

DURCHFÛHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 505/2012 DER KOMMISSION

vom 14. Juni 2012
. . d V d (EG)Nr 889/2008 mit Durchführungsvorschriften

zur Ände~ng und(E~e)ri~tl~~20~7 d~~rR:~:sg über di~ ökologische/biologische Produkti~n und-
zur Veror ~uhng r."k 1 is hen/biolooischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischenjdie Kennzeic nung von o o ogt C o" d 11

biologischen Produktion, Kennzeichnung un Kontro e

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (l),
insbesondere auf Artikel 14 Absatz 2, Artikel 16 Absatz 1
Buchstabe d und Absatz 3 Buchstabe a, Artikel 21 Absatz 2,
Artikel 22 Absatz 1, Artikel 26 Buchstabe a sowie Artikel 38
Buchstaben a und b,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 enthält die allgemeinen Vorschriften hin-
sichtlich der Herkunft der ökologischen/biologischen Fut-
termittel. In diesem Zusammenhang ergänzen die im ei-
genen Betrieb erzeugten Futtermittel den ökologischen/
biologischen Produktionszyklus im Betrieb. Die Futter-
mittelerzeugung im Betrieb und/oder die Verwendung
von Futtermittelressourcen aus der Region verringern
den Transportaufwand und sind umwelt- und naturver-
träglich. Um somit die ökologischen/biologischen Ziele
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 besser zu erreichen,
und in Anbetracht der gesammelten Erfahrungen emp-
fiehlt es sich, einen Mindestanteil der im eigenen Betrieb
erzeugten Futtermittel für Schweine und Geflügel fest-
zusetzen und den Mindestanteil bei Pflanzenfressern an-
zuheben.

(2) Die horizontalen Rechtsvorschriften für Futtermittelaus-
gangserzeugnisse, Mischfuttermittel und die darin enthal-
tenen Futtermittelzusatzstoffe sind mit der Verordnung
(EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 13. Juli 2009 über das Inverkehrbringen
und die Verwendung von Futtermitteln, zur Änderung
der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richt-
linien 79/373/EWG des Rates, 80/511/EWG der Kom-
mission, 82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des Rates,
93/74/EWG des Rates, 93/113/EG des Rates und
96/25/EG des Rates und der Entscheidung 2004/217/EG
der Kommission (2) neu gefasst worden. Die eínschlägí-

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) ABI. L 229 vom 1.9.2009, S. 1.



TM10
gen Artikel und Anhänge der Verordnung (EG) Nr.
889/2008 der Kommission (3) sind daher anzupassen.

,(3) Die Ausarbeitung harmonisierter Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion von Junggeflügel auf
EU-Ebene ist kompliziert, da die Standpunkte der betref-
fenden Partien zu den technischen Anforderungen sehr
unterschiedlich sind. Damit mehr Zeit zur Verfügung
steht, um Durchführungsbestimmungen für die Erzeu-
gung ökologischer/biologischer Junghennen auszuarbei-
ten, sollte die Ausnahmeregelung über die Verwendung
nichtökologischer/nichtbiologischer Junghennen verlän-
gert werden.

(4) Die Erzeugung ökologischer/biologischer Eiweißpflanzen
bleibt hinter der Nachfrage zurück. Insbesondere die Ver-
sorgung mit ökologischem/biologischem Eiweiß reicht
auf dem EU-Markt qualitativ und quantitativ noch nicht

, aus, um den Futtermittelbedarf von Schweinen und Ge-
flügel in ökologischen/biologischen Betrieben zu decken.
Daher empfiehlt es sich, ausnahmsweise fur einen be-
grenzten Zeitraum einen geringen Anteil an nichtöko-
logischem/nichtbiologischem Eiweißfutter zuzulassen.

(5) Um die Verwendung des Begriffs "ökologisch/biologisch"
und des EU-Bio-Logos bei der Kennzeichnung von Fut-
termitteln aus ökologischen/biologischen Bestandteilen
weiter zu präzisieren, sollten die einschlägigen Bestim-
mungen der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 neu gefasst
werden.

(6) Die Verwendung von Futtermittelzusatzstoffen kann bei
der Erzeugung ökologischer/biologischer Futtermittel un-
ter bestimmten Bedingungen zulässig sein. Die Mitglied-
staaten haben Anträge fur eine Reihe neuer Stoffe gestellt,
die gemäß Artikel 16 Absatz l der Verordnung(EG) Nr.
834/2007 zugelassen werden müssen. Auf der Grundlage
der Empfehlungen der Sachverständigengruppe fur tech-
nische Beratung bezüglich der ökologischen/biologischen
Produktion (EGTOP) (4), gemäß deren Schlussfolgerungen
die Futtermittelzusatzstoffe Natriumformiat, Natriumfer-
rocyanid, Natrolith-Phonolith und Klinoptilolith den öko-
logischen/biologischen Zielen und Grundsätzen entspre-
chen, sollten diese Stoffe in Anhang VI der Verordnung
(EG) Nr. 889/2008 aufgenommen werden.

e) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.
(4) Final report on feed (EGTOP/l/2011) (liegt nur auf Englisch vor),

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policyfexpert-
recommendations/expert..,group/final_report_onjèed_to_be_
published_en.pdf
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(7) AnhangVIII Abschnitt A der Verordnung (EG) Nr.

889/2008 enthält einen Fehler bei den Anforderungen
für die Verwendung von Extrakt aus Rosmarin als öko-
logischen/biologischen Lebensmittelzusatzstoff und ist
daher zu berichtigen.

(8) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(9) Um die Kontinuität fur die. Marktteilnehmer sicherzustel-
len, die Ausnahmen von den Produktionsvorschriften
hinsichtlich der nichtökologischen/nichtbiologischen Fut-
termittel und Junghennen nach dem derzeitigen Ablauf-
termin für diese Vorschriften anwenden zu können, soll-
ten die mit dieser Verordnung vorgenommenen Ände-
rungen der Ausnahmeregelungen mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2012 gelten, um Hindernisse bei bzw. die Unter-
brechung der ökologischen/biologischen Produktion zu
vermeiden.

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
fur die ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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DURCHFÛHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 392/2013 DER KOMMISSION

vom 29. April 2013

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 hinsichtlich des Kontrollsystems für die
ökologische/biologische Produktion

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. ]uni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 33 Absätze 2 und 3 und Artikel 38
Buchstaben c und d,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 sind Unternehmer, die den Produktionsvor-
schriften dieser Verordnung entsprechende Erzeugnisse
erzeugen, aufbereiten, lagern, in Verkehr bringen, einfüh-
ren oder ausführen, verpflichtet, ihr Unternehmen dem
Kontrollsystem gemäß nach Artikel 27 der genannten
Verordnung zu unterstellen. Durchführungsvorschriften
zu diesem Kontrollsystem sind in Titel IV der Verord-
nung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. Sep-
tember 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/
biologische Produktion und die Kennzeichnung von öko-
logischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der öko-
logischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und
Kontrolle (2) festgelegt.

(2) Nach diesem Kontrollsystem müssen Unternehmer ihr
Unternehmen der zuständigen Behörde mitteilen, ein-
schließlich Informationen über die zuständige Kontroll-
stelle, und eine Erklärung unterzeichnen, aus der hervor-
geht, dass sie im Einklang mit den Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion arbeiten und bei Ver-
stößen und Unregelmäßigkeiten Durchsetzungsmaßnah-
men akzeptieren.

(3) Gemäß Artikel 30 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 müssen Unregelmäßigkeiten oder Verstöße,
die den ökologischen/biologischen Status eines Erzeug-
nisses beeinträchtigen, mitgeteilt werden. Um die Wirk-
samkeit dieser Regelung zu verbessern, sollten Unterneh-
mer ihren Kontrollbehörden oder KontrollsteIlen jede Un-
regelmäßigkeit bzw. jeden Verstoß mitteilen, die bzw. der
den ökologischen/biologischen Status ihrer Erzeugnisse,
einschließlich ökologischer/biologischer Erzeugnisse, die
sie von anderen Unternehmern beziehen, beeinträchtigt.

(4) Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit der Durchfüh-
rung des Kontrollsystems und im Interesse des Sektors
der ökologischen/biologischen Produktion sollte eine
Mindestanzahl Proben festgelegt werden, die die Kontroll-

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
e) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.
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Bewertung des Risikos der Nichteinhaltung der Vorschrif-
ten für die ökologische/biologische Produktion jährlich
entnehmen und untersuchen müssen. Hegen die Kon-
trollbehörden oder KontrollsteIlen den Verdacht, dass in
der ökologischen/biologischen Produktion unzulässige
Mittel verwendet werden, so sollten sie Proben der be-
treffenden Erzeugnisse entnehmen und analysieren. In
derartigen Fällen sollte keine Mindestanzahl Proben vor-
gegeben werden. Darüber hinaus können Kontrollbehör-
den oder KontrollsteIlen auch in allen anderen Fällen
Proben entnehmen, um die Einhaltung der Anforderun-
gen für die ökologische/biologische Produktion zu über-
prüfen. .

(5) Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit der Durchfüh-
!Ung des Kontrollsystems und im Interesse des Sektors
der ökologischen/biologischen Produktion sollte für den
Fall, dass der Unternehmer oder seine Subunternehmer
von verschiedenen Kontrollbehörden oder Kontrollstellen
kontrolliert werden oder dass Unternehmer oder ihre
Subunternehmer ihre Kontrollbehörde oder KontrollsteIle
wechseln, vorgesehen werden, dass die relevanten Infor-
mationen zu übermitteln sind. Im Interesse des Punktio-
nierens des Kontrollsystems sollten ein angemessener In-
formationsaustausch und die Übermittlung der Kontrol-
lakten dieser Unternehmer möglich sein, wobei jedoch
die Vorschriften für den Schutz personenbezogener Da-
ten gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (3)
eingehalten werden müssen. Die Unternehmersollten die
Übermittlung und den Austausch ihrer Daten und aller
Informatíonen, die ihre dem Kontrollsystem unterliegen-
den Tätigkeiten betreffen, akzeptieren.

(6) Um die einheitliche Anwendung des Kontrollsystems zu
gewährleisten und um Unklarheiten vorzubeugen, sollte
eine Definition des Begriffs der .Kontrollakte" in die Ver-
ordnung (EG) Nr. 889/2008 aufgenommen werden.

(7) Die elektronische Bescheinigung gemäß Artikel 29 Ab-
satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 bezieht sich
auf die Bescheinigungsform. Es sollte präzisiert werden,
dass Bescheinigungen, soweit sie elektronisch erstellt wer-
den, nicht unterzeichnet werden müssen, wenn die Au-
thentizität der Bescheinigung auf andere Weise durch
eine fålschungssichere elektronische Methode gewährleis-
tet ist.

Q:¡: e} ABI. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.



I

TM12
(8) Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass der Infor-

mationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten für Fälle prä-
zisiert werden muss, in denen ein Mitgliedstaat Unregel-
mäßigkeiten oder Verstöße bezüglich der Konformität
von Erzeugnissen feststellt, die gemäß Artikel 33 Absätze
2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 oder Arti-
kel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kom-
mission vom 8. Dezember 2008 mit Durchführungsvor-
schriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates
hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern (1) ein-
geführt wurden.

(9) Darüber hinaus sollten die Verfahrensvorschriften für den
Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten bei Un-
regelmäßigkeiten oder Verstößen präzisiert werden, wo-
bei Praktiken berücksichtigt werden sollten, die sich seit
2009 bewährt haben.

(10) Um Kohärenz mit Artikel 33 Absatz l der Verordnung
(EU) Nr. 65/2011 der Kommission vom 27. Januar 2011
mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG)
Nr. 1698/2005 des Rates hinsichtlich der Kontrollverfah-
ren und der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei
Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung des ländli-
chen Raums (2) zu gewährleisten, sollte unbedingt klar-
gestellt werden, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen
müssen, dass die Zahlstelle ausreichende Informationen
über die durchgeführten Kontrollen erhält, soweit die
Kontrollen nicht von der Zahlstelle selbst vorgenommen
werden.

(11) Gemäß Artikel 44 Absatz l Buchstabe a der Verordnung
(EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des
Rates (3) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, in ihren
Jahresberichten jegliche Anpassung ihrer mehljährigen
nationalen Kontrollpläne zur Berücksichtigung u. a. neuer
Rechtsvorschriften anzugeben. Der Kommission sollten
die erforderlichen Daten und Informationen über die
von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten durch-
geführte überwachung bezüglich der ökologischen/biolo-
gischen Produktion vorliegen. Es sollte den Mitgliedstaa-
ten daher zur Auflage gemacht werden, ihre nationalen
Kontrollpläne anzupassen, um diese Überwachung zu er-
fassen, und diese Anpassung und die relevanten Daten
zur ökologischen/biologischen Produktion im Jahres-
bericht gemäß Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr.
882/2004 anzugeben. Es sollte den Mitgliedstaaten ge-
stattet werden, diese Daten zur ökologischen/biologi-
schen Produktion als separates Kapitel in den nationalen
Kontrollplan und in den Jahresbericht aufzunehmen.

(12) Zusätzlich zu den Kontrollverpflichtungen gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 882/2004 enthalten Titel V der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und die Verordnung
(EG) NI'. 889/2008 spezifischere Kontrollvorschriften
für die ökologische/biologische Produktion. Für den Fall,
dass die zuständige Behörde Kontrollaufgaben an Kon-
trollstellen (bei denen es sich um privatrechtliche Eínrích-
tungen handelt), überträgt, enthält die Verordnung (EG)
NI'. 834/2007 detaillierte Vorgaben und Verpflichtungen,
die jede KontrollsteIle erfüllen muss.

(13) Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die spezi-
fischen Vorschriften für die Kontrolle der ökologischen/

(I) ABI. L 334 vom 12.12.2008, S. 25.
e) ABI. L 25 vom 28.1.2011, S. 8.
(3) ABI. L 165 vom 30.4.2004, S. 1.
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biologischen Produktion detaillierter sein müssen, um
insbesondere der Überwachung von Kontrollstellen, de-
nen Kontrollaufgaben übertragen wurden, durch die zu-
ständigen Behörden mehr Gewicht zu verleihen. Diese
Bestimmungen sollten als einheitliche Mindestanforde-
rungen in das gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 eingerichtete Kontrollsystem der Mitglied-
staaten aufgenommen werden.

(14) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten
über schriftliche Verfahren für die Übertragung von Auf-
gaben an Kontrollstellen und deren Überwachung ver-
fügen, damit gewährleistet ist, dass die gesetzlichen Vor-
gaben eingehalten werden.

(15) Der Informationsaustausch innerhalb der und zwischen
den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten
und der Kommission betreffend die Überwachungstätig-
keit der zuständigen Behörden sollte verbessert und ein-
heitliche Mindestanforderungen sollten erlassen werden.

(16) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(17) Im Interesse der Wirksamkeit der Kontrollregelung soll-
ten die mit dieser Verordnung eingeführten zusätzlichen
Angaben, die Teil der Verpflichtung sein müssen, die der
Unternehmer mit der von ihm zu unterzeichnenden Er-
klärung gemäß Artikel 63 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 eingeht, auch für Unternehmer gelten, die
diese Erklärung vor dem Anwendungsbeginn der vorlie-
genden Verordnung unterzeichnet haben.

(18) Um einen reibungslosen übergang vom derzeitigen Kon-
trollsystem zu dem geänderten System zu gewährleisten,
sollte diese Verordnung ab dem 1. Januar 2014 angewen-
det werden.

(19) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



Exkurs: Erwäçunqsçründe der

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1030/2013 DER KOMMISSION

vom 24. Oktober 2013

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion,

Kennzeichnung und Kontrolle

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION-

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3, Artikel 15 Absatz 2
und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 enthält allgemeine
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion
von Meeresalgen und Aquakulturtieren. Die Durchfüh-
rungsvorschriften zu diesen Vorschriften sind in der Ver-
ordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission e) fest-
gelegt, die insbesondere durch die Verordnung (EG) Nr.
710/2009 der Kommission e) geändert wurde.

(2) Gemäß Artikel 95 Absatz 11 der Verordnung (EG) Nr.
889/2008 können die nationalen Behörden den vor dem
1. Januar 2009 bestehenden und nach anerkannten ein-
zelstaatlichen Regeln produzierenden Aquakultur- und
Meeresalgenproduktionseinheiten für einen am 1. Juli
2013 ablaufenden Zeitraum erlauben, unter bestimmten
Bedingungen ihren Status als ökologische/biologische
Produktionseinheiten aufrechtzuerhalten.

(3) Sieben Mitgliedstaaten haben vor kurzem eine Überarbei-
tung der Vorschriften für Erzeugnisse, Stoffe und Tech-
niken beantragt, die in der ökologischen/biologischen
Aquakulturproduktion verwendet werden können. Diese '
Anträge sollten von der mit dem Beschluss 2009/427/EG
der Kommission (4) eingesetzten Sachverständigengruppe '

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. lo
(2) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. lo
(3) ABI. L 204 vom 6.8.2009, S. 15.
(4) ABI. L 139 vom 5.6.2009, S. 29.



für technische Beratung bezüglich der ökologischen/bio-
i:"-,, ,;~ M 14 logischen Produktion bewertet werden.

(4) Die ökologische/biologische Produktion von Meeresalgen
und Aquakulturtieren ist noch ein relativ neues Gebiet,
das durch eine große Vielfalt und einen hohen tech-
nischen Komplexitätsgrad gekennzeichnet ist; es hat
sich gezeigt, dass ein längerer Übergangszeitraum erfor-
derlich ist.

(5) Im Interesse der Kontinuität, und um genug Zeit für die
nötige Prüfung der Anträge der Mitgliedstaaten zu haben
und eine Störung für die vor dem 1. Januar 2009 beste-
henden und nach anerkannten einzelstaatlichen Regeln
produzierenden Produktionseinheiten zu vermeiden,
empfiehlt es sich, den Übergangszeitraum gemäß Arti-
kel 95 Absatz 11 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008
zu verlängern.

(6) Um sicherzustellen, dass der ökologische/biologische Sta-
tus dieser Produktionseinheiten nicht unterbrochen wird,
sollte diese Verordnung mit Wirkung vom 1. Juli 2013
gelten.

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 sollte daher entspre-
chend geändert werden.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



Exkurs: Erwägungsgründe der
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1364/2013 DER KOMMISSION

vom 17. Dezember 2013

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates in Bezug auf die Verwendung von nichtökologisch/nichtbiologisch
erzeugten juvenilen Aquakulturtieren und nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugten Muscheln in

der ökologischenjbiologischen Aquakultur

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) NI'. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologíschenfbíologíschen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3, Artikel 15 Absatz 2
und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) NI'. 834/2007 enthält allgemeine
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion
von Meeresalgen und Aquakulturtieren. Die Verordnung
(EG) NI'. 889/2008 der Kommission e) enthält Durch-
führungsbestimmungen zu diesen Vorschriften.

(2) Im Zeitraum zwischen November 2012 und April 2013
haben einige Mitgliedstaaten Anträge auf überarbeitung
der Vorschriften fur Erzeugnisse, Substanzen und Tech-
niken eingereicht, die in der ökologíschenjbíologíschen
Aquakultur verwendet werden können. Diese Anträge
können von der mit dem Beschluss 2009/427/EG der
Kommission (3) eingesetzten Sachverständigengruppe für
technische Beratung bezüglich der ökologíschenjbíologí-
sehen Produktion bewertet werden. Auf der Grundlage
dieser Bewertung wird die Kommission im Jahr 2014
darüber entscheiden, ob eine überarbeitung der Vor-
schriften notwendig ist.

(3) In einigen dieser Anträge wurde festgestellt, dass auf dem
Markt nicht ausreichend ökologisch/biologisch erzeugte
Jungtiere und Muschelsaat verfügbar sind, um die Anfor-
derungen der Artikel 25e und 250 der Verordnung (EG)
NI'. 889/2008 zu erfüllen.

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September

2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr.
834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion
und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeich-
nung und Kontrolle (ABI. L 250 vom 18.9.2008. S. 1).

(3) Beschluss 2009/427/EG der Kommission vom 3. Juni 2009 zur
Einsetzung einer Sachverständigengruppe für technische Beratung
bezüglich der ökologischen/biologischen Produktion (ABI. L 139
vom 5.6.2009, S. 29).
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(4) Da ökologisch/biologisch erzeugte Jungtiere und Mu-

schelsaat noch nicht in ausreichenden Mengen verfügbar
sind, ist es im Interesse der Kontinuität, zur Vermeidung
von Störungen der ökologischen/biologischen Aquakul-
turerzeugung in der Union und um dem Markt für öko-
logisch/biologisch erzeugte Jungtiere und Muscheln Zeit
zur Weiterentwicklung zu geben, gerechtfertigt, in Erwar-
tung von Sachverständigengutachten die Anwendung des
Prozentsatzes von 50 % gemäß Artikel 25e Absatz 3 und
Artikel 250 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2014
zu verschieben.

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 sollte daher entspre-
chend geändert werden.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Exkurs: Erwägungsgründe der

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 354/2014 DER KOMMISSION

vom 8. April 2014

zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften
zur Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologi-

schen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produk-
tion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr, 2092/91 (1), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 16 Absatz 1 und Absatz 3 Buch-
stabe a, .

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Titel III Kapitel 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sind grundlegende Vorschriften für die landwirtschaftliche
Erzeugung festgelegt. Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission e) enthält Durchführungsvorschriften
zu diesen grundlegenden Vorschriften.

(2) Gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ist unter bestimmten Voraussetzungen die Verwendung
von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln wie Düngemitteln, Bodenverbesserern und Pflanzenschutzmitteln
gestattet, sofern sie fur die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen wurden. Mehrere
Mitgliedstaaten haben gemäß dem Verfahren des Artikels 16 Absatz 3 dieser Verordnung der Kommission und
den anderen Mitgliedstaaten offiziell Dossiers im Hinblick auf die Aufnahme bestimmter Erzeugnisse in die
Anhänge I und II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 übermittelt. Diese Dossiers wurden von der Sachverständi-
gengruppe für technische Beratung bezüglich der ökologischen/biologischen Produktion (im Folgenden: "EGTOP")
geprüft.

(3) Auf der Grundlage der Empfehlungen der EGTOP (l), nach deren Schlussfolgerungen fur Düngemittel und Boden-
verbesserer die Stoffe Biogasgärreste, hydrolysierte Proteine als Nebenprodukt tierischer Erzeugnisse, Leonardít,
Chitin und Faulschlamm den ökologischen/biologischen Zielen und Grundsätzen entsprechen, sollten diese Stoffe
in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 fur die Verwendung unter bestimmten Voraussetzungen aufge-
nommen werden.

(4) Auf der Grundlage der Empfehlungen der EGTOP sollte der Grenzwert "O" fur Chrom (VI) in Bezug auf bestimmte
in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 aufgelistete Stoffe durch den Ausdruck "nicht nachweisbar"
ersetzt werden.

(5) Im Bereich Pflanzenschutzmittel kam die EGTOP zu dem Schluss (4), dass die Stoffe Schafsfett, Laminarin und
Aluminiumsilicat (Kaolin) den ökologischen/biologischen Zielen und Grundsätzen entsprechen. Daher sollten
diese Stoffe in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008fur die Verwendung unter bestimmten Vorausset-
zungen aufgenommen werden.

(I) ABl.L 189 vorn 20.7.2007, S. 1.
(') Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vorn 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)

Nr. 834/200 7 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnis-
sen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle (ABI.L 250 vorn 18.9.2008, S. 1).

(') Schlussbericht:
http://ec. europa.eu/ agriculture/ organic/files/ eu-p olicy/ expert-recommendations/ expert group /finaIJeport_ on jertilizers _to_be_
published _en.pdf

(4) Schlussbericht. .
http://ec.europa.~u/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert..,group/fmatreport_on_plant_protection_
products.pdf .



TM16
(6) In Bezug auf die horizontalen Rechtsvorschriften für Pflanzenschutzmittel wurde in der Durchführungsverord-

nung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (1) eine EU-Liste der Wirkstoffe, die zuvor in Anhang I der Richt-
linie 91/414/EWG des Rates e) aufgeführt waren, und der im Rahmen der Verordnung (EG) NI'. 1107/2009 des
Europäischen Parlaments und des Rates e) genehmigten Wirkstoffe erstellt. Es ist angebracht, die betreffenden
Stellen des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 an diese Liste anzupassen. Insbesondere Gelatine, Rote-
non aus Derris spp. und Lonchocarpus spp. und Terphrosia spp., Diammoniumphosphat, Kupferoktanoat, Kalialaun
(Kalinit), Mineralöle und Kaliumpermanganat sollten aus dem Anhang gestrichen werden.

(7) Es ist zweckmäßig, die Wirkstoffe Lecithin, Quassia aus Quassia amara und Calciumhydroxid, für die der Kommis-
sion bereits Genehmigungsanträge gemäß der Verordnung (EG) NI'. 1107/2009 übermittelt wurden, vorerst aus-
nahmsweise auf der Liste des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 zu belassen, bis ihre Prüfung abge-
schlossen ist. Aufgrund der Ergebnisse der Prüfung wird die Kommission geeignete Maßnahmen in Bezug auf die
Auflistung der drei betreffenden Stoffe in der Liste in Anhang II der Verordnung (EG)NI'. 889/2008 ergreifen.

(8) In Bezug auf die horizontalen Rechtsvorschriften ist es ebenfalls angebracht, die Bezeichnung, Beschreibung,
Anforderung an die Zusammensetzung und Verwendungsvorschriften bestimmter Stoffe und Mikroorganismen in
Anhang II der Verordnung (EG) NI'. 889/2008 anzupassen, insbesondere für Pflanzenöle, Mikroorganismen zur
biologischen Schädlings- und Krankheitsbekämpfung, Pheromone, Kupfer, Ethylen, Paraffinöl und Kaliumbi-
carbonat.

(9) Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EG) NI'. 889/2008 wurde durch die Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 505/2012 der Kommission (4) geändert, um die Verweise auf die Anhänge V und VI der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008, die durch die Verordnung (EU) Nr. 505/2012 ersetzt worden waren, zu aktualisieren. In der geän-
derten Fassung des Artikels 24 Absatz 2 der Verordnung (EG) NI'. 889/2008 wurden "homöopathische Präparate"
irrtümlich nicht erwähnt. Da diese Präparate in der Bestimmung vor der Änderung durch die Durchführungsver-
ordnung (EU) NI'. 505/2012 aufgeführt wurden, müssen sie wieder eingefügt werden.

(10) In Anhang V der durch die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 505/2012 geänderten Verordnung (EG)
NI'. 889/2008 wurden die früheren Einträge .enrfluoríertes Monocalciumphosphat" und .entfluorierres Dicalcium-
phosphat" irrtümlich durch die allgemeine Bezeichnung "entfluoriertes Phosphat" ersetzt. Entfluoriertes Phosphat
entspricht jedoch nicht den Erzeugnissen entfluoriertes Monocalciumphosphat und entfluoriertes Dicalciumphos-
phat. Diese beiden Erzeugnisse sollten daher wíeder in Anhang V der Verordnung (EG) NI'. 889/2008 eingefügt
und entfluoriertes Phosphat sollte aus diesem Anhang gestrichen werden.

"

(11) 'Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 651/2013 der Kommission (5) wurde die frühere Zulassung von Kli-
noptilolit aus der Verordnung (EG) NI'. 1810/2005 der Kommission (6) gestrichen, seine Verwendung als Zusatz-
stoff in Futtermitteln für alle Tierarten zugelassen und der Code in "lg568" geändert. Um die kontinuierliche Ver-
wendung von Klinoptilolith in der ökologischen/biologischen Produktion zu gewährleisten muss Anhang VI der
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 in Übereinstimmung mit der Durchführungsverordnung (EU) NI'. 651/2013 ange-
passt werden.

(12) Die Verordnung (EG)NI'. 889/2008 ist daher entsprechend zu ändern und zu berichtigen.

(13) Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte die Berichtigung von Artikel 24 Absatz 2 und Anhang V der Verordnung'
(EG) NI'. 889/2008 mit Wirkung vom Tag des Inkrafttretens der Durchführungsverordnung (EU) NI'. 505/2012
gelten.

(14) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

(') Durchführungsverordnung (EU)NI', 540/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG)
NI'. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe (ABI.L 153 vom
11.6.2011, S. l).

(') Richtlinie 9l/4l4/EWG des Rates vom 15. Juli 1991über das lnverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABI.L 230 vom
19.8.1991, S. l).

(3) Verordnung (EG)Nr. 1107/2009 des EuropäischenParlamentsund des Ratesvom 21. Oktober 2009 über das lnverkehrbringenvon
Pflanzenschutzmitteln(ABI.L309 vom24.11.2009, S. l). .. .

(4) Durchführungsverordnung(EU)Nr.505/2012 der Kommissionvom 14.Juni 2012 zur Anderungund BerichtigungderVerordnung(EG)
NI'.889/2008 mit Durchführungsvorschriftenzur Verordnung(EG)NI',834/2007 des Ratesüber die ökologische/biologischeProduk-
tion und dieKennzeichnungvon ökologischen/biologischenErzeugnissenhinsichtlichderökologischen/biologischenProduktion,Kenn-
zeichnungund Kontrolle(ABl.Ll54vom 15.6.2012, S. 12),e) Durchführungsverordnung (EU)NI'. 651/2013 der Kommission vo.~ 9. Juli 2013 zur Zulassung von Klinoptilolit sedimentären
Ursprungs als Zusatzstoffin Futtermittelnfür alle Tierartenund zur Anderung der Verordnung(EG)NI'.1810/2005 (ABI.L 189 vom
10.7.2013, S. l).

(6) Verordnung,(EG)Nr. 1810/2005 der Kommissionvom 4. November2005 über eine Neuzulassungeines Futtermittelzusatzstoffesfür
zehn Jahre, die ZulassungbestimmterFuttermittelzusatzstoffeauf unbegrenzteZeit und dievorläufigeZulassung neuer Verwendungs-
zweckebestim~ter in FuttermittelnbereitszugelassenerZusatzstoffe(ABI.L291 vom 5.11.2005, S. 5).

HATFOLGENDEVERORDNUNGERLASSEN:
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Exkurs: Erwägungsgründe der

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 836/2014 DER KOMMISSION

vom 31. Juli 2014

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchfiihrungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produk-

. tion, Kennzeichnung und Kontrolle

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produk-
tion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 (l), insbesondere auf Artikel22 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission e) können nichtökologisch/nichtbiolo-
gisch aufgezogene Junglegehennen von weniger als 18 Wochen vor dem 31. Dezember 2014 unter bestimmten
Bedingungen in eine ökologische/biologische Tierhaltungseinheit eingestellt werden, wenn keine ökologischen/bio-
logischen Jungtiere zur Verfügung stehen.

(2) Die Ausarbeitung harmonísierter Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion von Juriggeflügel auf
EU-Ebene ist kompliziert, da die Standpunkte der betreffenden Partien zu den technischen Anforderungen sehr
unterschiedlich sind. Damit mehr Zeit zur Verfügung steht, um Durchführungsbestimmungen fur die Erzeugung
ökologischer/biologischer Junghennen auszuarbeiten, sollte die Ausnahmeregelung über die Verwendung nicht-
ökologischer/nichtbiologischer Junghennen um drei Jahre verlängert werden.

(3) Gemäß Artikel 43 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist für die Kalenderjahre 2012, 2013 und 2014 ausnahms-
weise die Verwendung von bis zu 5 % nichtökologischer/nichtbiologischer Eiweißfuttermittel fur Schweine und
Geflügel zulässig.

(4) Die Versorgung mit ökologischem/biologischem Eiweiß reicht auf dem Unionsmarkt qualitativ und quantíta-
tiv nicht aus, um den Futtermittelbedarf von Schweinen und Geflügel in ökologischen/biologischen Betrieben
zu decken. Die Erzeugung ökologischer/biologischer Eiweißpflanzen bleibt weiterhin hinter der Nachfrage .'
zurück. Daher empfiehlt es sich, die Ausnahmeregelung über die Verwendung einer begrenzten Menge.
nichtökologischer/nichtbiologischer Eiweißfuttermittel fur einen begrenzten Zeitraum zu verlängern.

(5)

(6)

Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entsprechend zu ändern.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. lo
(2) Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften ZUT Verordnung (EG)

Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnis-
sen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle (ABI.L 250 vom 18.9.2008, S. 1).
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YM18 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1358/2014 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 2014

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Herkunft der Tiere in ökologischer/biologischer
Aquakultur, der Haltungspraktiken in der Aquakultur, der Futtermittel für Tiere in ökologischer/
biologischer Aquakultur und der in der ökologischen/biologischen Aquakultur zugelassenen

Erzeugnisse und Stoffe

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produk-
tion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 (I), insbesondere auf Artikel13 Absatz 3,·ArtikeI15 Absatz 2 und Artikel16 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Grunde:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 werden allgemeine Vorschriften für die ökologische/biologische Produk-
tion von Meeresalgen und Aquakulturtieren erlassen. Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission (2) ent-
hält Durchführungsbestimmungen zu diesen Vorschriften.

t'

(2) Im Zeitraum von November 2012 bis April 2013 haben einige Mitgliedstaaten die Überarbeitung der Vorschriften
flir Erzeugnisse, Stoffe, Futtermittelquellen und Verfahren beantragt, deren Verwendung in der ökologischen/biolo-
gischen Aquakultur zugelassen ist. Diese Anträge wiii.-denvon der mit dem Beschluss 2009/427/EG der Kommis-
sion e) eingesetzten Sachverständigengruppe flir technische Beratung bezüglich der ökologischen/biologischen
Produktion (expert group for technical advice an organic production, EGTOP) bewertet. Unter Berücksichtigung
der Stellungnahme der EGTOP hält es die Kommission flir erforderlich, die bestehenden Regeln flir die Umsetzung
der Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion von Meeresalgen und Aquakulturtieren zu aktualisie-
ren und zu integrieren.

(3) Gemäß ArtikelHAbsatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 können unter bestimmten
Bedingungen nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugte Tiere in einen Betrieb eingebracht werden, wenn keine
Jungbestände aus ökologischen/biologischen Brutbeständen oder Betrieben erhältlich sind. In der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 sind die besonderen Beschränkungen in Bezug auf wild gefangene Aquakulturtiere, einschließlich
wilder juveniler Aquakulturtiere, festgelegt. Einige traditionelle Methoden der extensiven Fischzucht in Feuchtbio-
topen, wie durch Dämme und Böschungen abgetrennten Brackwasserteichen, Gezeitenzonen und Küstenlagunen,
bestehen seit Jahrhunderten .und sind für die örtlichen Gemeinschaften hinsichtlichdes .kulturellen .Erbes.. der
Erhaltung der biologischen Vielfalt und der wirtschaftlichen Perspektiven von besonderem Wert. Unter bestimm-
ten Bedingungen wirken sich diese Methoden nicht auf die Bestandslage der betreffenden Arten aus.

(4) Die Verwendung wilder Fischbrut als Besatzmaterial im Rahmen solcher traditioneller Aquakulturmethoden gilt
daher als mit den Zielen, Kriterien und Grundsätzen der ökologischen/biologischen Aquakultur unter der Voraus-
setzung vereinbar, dass von der für die Bewirtschaftung der betreffenden Fischbestände zuständigen Behörde
genehmigte Bewirtschaftungsmaßnahmen umgesetzt werden, um die nachhaltige Bewirtschaftung der betreffen-
den Arten zu gewährleisten, dass der Besatz mit diesen Maßnahmen im Einklang steht und dass die Fische aus-
schließlich mit Futtermitteln geflittert werden, die in dem Umfeld natürlich vorkommen.

(5) Die EGTOPätißerte Bedenken, wonach die in der ökologischen/biologischen Aquakultur zugelassenen Futter- und
Ergänzungsmittelquellen den Nahrungsmittelbedarf fleischfressender Fischarten nicht ausreichend decken. Gemäß
Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sind die Tiere mit Futtermitteln zu
füttern, die ihrem ernährungsphysiologischen Bedarf in den verschiedenen Entwicklungsstadien entsprechen.
Daher sollte die Verwendung von ganzen Fischen als Futtermittelquelle flir fleischfressende Tiere in der ökologi-
schen/biologischen Aquakultur zugelassen werden. Dies sollte jedoch nicht zu zusätzlichem Druck auf vom Aus-
sterben bedrohte oder überfischte Bestände führen. Aus diesem Grund sollten nur Fischereierzeugnisse, die von
einer dritten Partei als nachhaltig eingestuft wurden, zur Herstellung von Futtermitteln für fleischfressende Tiere
in ökologischer/biologischer Aquakultur verwendet werden. Dabei ist es wichtig, dass die herangezogene Nachhal-
tigkeitsregelung glaubwürdig ist, damit die Verbraucher sicher sein können, dass das ökologische/biologische

(1) ABI. L 189 vorn 20.7.2007, S. l.
(') Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vorn 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)

Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnis-
sen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle (ABI.L 250 vom 18.9.2008, S. l).

(S) Beschluss 2009/427/EG der Kommission vorn 3. Juni 2009 zur Einsetzung einer Sachverständigengruppe fUr technische Beratung
bezüglich der ökologischen/biologischen Produktion (ABI.L 139 vorn 5.6.2009, S. 29).
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Aquakulturerzeugnis insgesamt nachhaltig ist. Deshalb sollten die zuständigen Behörden die Zertifizierungssys-
terne bestimmen, durch die ihrer Ansicht nach unter Berücksichtigung der Grundsätze der nachhaltigen Fischerei

. gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) die Nachhaltigkeit
von Fischereierzeugnissen zur Verwendung als Futtermittel in der ökologischen/biologischen Aquakultur nachge-
wiesen werden kann. Zur Bewertung, ob sich ein Zertifizierungssystem eignet, können die FAO-Leitlinien aus
dem Jahr 2009 für die Ökokennzeichnung von Fisch und Fischereierzeugnissen aus der Seefischerei (2) herangezo-
gen werden. .

(6) Die EGTOP betonte auch, dass das Futter von Salmoniden Histidin in ausreichender Menge enthalten muss, um
bei dieser Art ein hohes Maß an Tiergesundheit und Tierschutz zu gewährleisten. Angesichts der je nach Art und
Jahreszeit sowie nach Erzeugungs-, Verarbeitung- und Lagerbedingungen erheblichen Schwankungen des Histidin-
gehalts in marinen Rohstoffen, sollte die Verwendung von durch Gärung gewonnenem Histidin zulässig sein, um
sicherzustellen, dass der Nahrungsmíttelbedarf von Salmoniden gedeckt wird.

(7) Die derzeit zulässige Höchstmenge Fischmehl bei der Fütterung von Garnelen reicht nicht aus, um ihren Nah-
rungsmittelbedarf zu decken und sollte deshalb erhöht werden. Wenn es zur Bereitstellung der erforderlichen Fut-
termittelmenge erforderlich ist, sollte entsprechend den Empfehlungen des EGTOP-Berichts eine Futtermittelergän-
zung durch Cholesterín zulässig sein. Hierfür sollte, wenn verfügbar, ökologisch/biologisch erzeugtes Cholesterin
verwendet werden. Cholesterin aus Wolle, Meeresfrüchten oder anderen Quellen darf ebenfalls verwendet werden,
wenn kein ökologisch/biologisch erzeugtes Cholesterin verfügbar ist.

(8) Die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 25k Absatz 2 läuft am 31. Dezember 2014 aus; daher sollte dieser Absatz
gestrichen werden.

(9) Um die Einhaltung von Artikel15 Absatz l Buchstabe a der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 hinsichtlich der Auf-
zucht eines Jungbestands, der aus ökologischen/biologischen Brutbeständen und ökologischen/biologischen Betrie-
ben stammt, sicherzustellen, wird es als notwendig erachtet - und entspricht auch dem EGTOP-Bericht -, spezi-
fische Vorschriften für die Verwendung von Plankton bei der Fütterung von ökologischen/biologischen Jungtieren
einzuführen. Plankton ist zur Aufzucht von Jungtieren nötig und wird nicht nach ökologischen/biologischen Vor-
gaben hergestellt.

(10) Die EGTOP empfahl außerdem, die Liste der Stoffe zu aktualisieren, die ¡in der ökologischen/biologischen Aqua-
kultur zur Reinigung und Desinfektion zugelassen sind, insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit, einige der
bereits erfassten Stoffe auch dann zu verwenden, wenn Tiere anwesend sind. Anhang VII der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 sollte entsprechend geändert werden.

(11) Der in Artikel 25f Absatz 2 festgelegte Geltungsbereich des Anhangs XIIIa der Verordnung (EG) Nr. 889/2008
sollte klarér definiert werden, insbesondere in Bezug auf die Haltungspraktiken.

(12) Die maximale Besatzdichte für Seesaibling sollte erhöht werden, um den Bedürfnissen dieser Art besser gerecht zu
werden. Auch für Flus§kI:f!PSe~QUt~n.m¡pcim~e.13esªtz.cliçhtenJestgele.gt werden. Anhang XIIIa der Verordnung
(EG)Nr. 889/2008 sollte entsprechend geändert werden.

(13) Die Verordnung (EG)Nr. 889/2008 sollte daher entsprechend geändert werden.

(14) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(1) Verordnung (EU)NI'. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom ll. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischerei-
politik und zur Änderung der Verordnungen (EG)Nr. 1954/2003 und (EG)Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung der Verord-
nungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABI. L 354 vom
28.12.2013, S. 22).

(') ISBN 978-92-5-006405-5.

\



TM19

Exkurs: Erwägungsgründe der

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/673 DER KOMMISSION

vom 29. April 2016

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischenfbiologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen

Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHEKOMMISSION-

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische
Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG)Nr. 2092/91 C), insbesondere auf Artikel13 Absatz 3, Artíkel l ö Absatz 1 und Absatz 3 Buchstabe a, Artikel19
Absatz 3, Artikel 20 Absatz 3, Artikel 21 Absatz 2, Artikel 22 Absatz 1 und Artikel 38 Buchstabe a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Algen und Tange fallen unter Kapitel 12 des Brüsseler Zolltarifschemas gemäß Anhang I des Vertrags. Algen und
Tange sind daher landwirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007. Da "Tange" auch .Míkroalgen" umfassen, fallen diese ebenfalls in den
Geltungsbereich der Verordnung (EG)Nr. 834/2007.

(2) Da die Verordnung (EG) Nr. 889/2008der Kommission (l) für als Lebensmittel verwendete Mikroalgen bisher
keine ausführlichen Produktionsvorschriften enthält und sich die Frage stellt, welche Produktionsvorschriften die
Unternehmer beim Anbau von zur Verwendung als Lebensmittel bestimmten Mikroalgen zu beachten haben, ist
es angezeigt, die Lage zu klären und ausführliche Produktionsvorschriften für diese Erzeugnisse festzulegen.

(3) Die Produktion von Mikroalgen ähnelt in vieler Hinsicht der Algenproduktion, wenngleich sie nicht im Meer
angebaut werden. Zudem unterliegen Mikroalgen. wenn sie außerdem als Futtermittel für Aquakulturtiere
verwendet werden, ebenso wie vielzellige Meeresalgen und Phytoplankton bereits den ausführlichen Produktions-
vorschriften für das Sammeln und Kultivieren von Meeresalgen gemäß Artikel 6a der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008. Daher sollte klargestellt werden, dass die detaillierten Produktionsvorschriften für Meeresalgen
auch für die Produktion von zur Weiterverwendung als Lebensmittel bestimmten Mikroalgen gelten sollten.

(4) Die Übergangsregelung für den Einsatz nichtökologisch/nichtbiologisch produzierter juveniler Aquakulturtiere
und nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugter Muschelsaat in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß
Artikel 25e Absatz 3 und Artikel 250 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 lief am
31. Dezember 2015 ab, sodass ab diesem Datum in der ökologischen/biologischen Produktion verwendete
Jungtiere und Muschelsaat insgesamt ökologischen/biologischen Ursprungs sein mussten. Da sich herausstellte,
dass ökologisch/biologisch erzeugte Jungtiere und Muschelsaat nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung
stehen, sollte dieser Termin um ein Jahr verlängert werden, um den Unternehmern Zeit einzuräumen, Jungtiere
und Muschelsaat in ausreichender Menge ökologisch/biologisch zu produzieren.

(5) Gemäß Artikel 29d Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 wird die Kommission die Anwendung
bestimmter önologischer Verfahren, Prozesse und Behandlungen vor dem 1. August 2015 mit Blick auf eine
schrittweise Abschaffung oder eine weitere Einschränkung dieser Verfahren überprüfen.

(6) Die Kommission hat die Sachverständigengruppe für technische Beratung bezüglich der ökologischen/
biologischen Produktion (im Folgenden "EGTOP")beauftragt, die Auswirkungen dieser önologischen Verfahren,
Prozesse und Behandlungen auf bestimmte wesentliche Merkmale ökologischer/biologischer Weine sowie die
Frage zu prüfen, ob sie durch alternative Techniken ersetzt werden können. EGTOP hat empfohlen e), die
Anwendung dieser Verfahren, Prozesse und Behandlungen in der ökologischen/biologischen Weinproduktion
angesichts des Mangels an tragfähigen Alternativen weiterhin zu gestatten. Die Gruppe hat ferner empfohlen,
diese Techniken nach einer bestimmten Zeit unter demselben Gesichtspunkt, d. h. mit Blick auf ihre schrittweise
Abschaffung oder weitere Einschränkung, erneut zu prüfen. Der Termin des 1. August 2015 sollte daher um drei
Jahre verlängert werden.

(1) ABI.L 189 vom 20.7.2007, S. l.e) Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle (ABI.L 250 vom 18.9.2008, S. l).

e) Schlussbericht:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/
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(7) Die zuständigen Behörden haben die Möglichkeit, vorübergehend Ausnahmen von den Produktionsvorschriften
für Tiere zu genehmigen, wenn besondere Umstände Unternehmer daran hindern würden, weiterhin ökologísch/
biologisch zu produzieren oder die ökologische/biologische Produktion wieder aufzunehmen. Vor allem bei hoher
Tiersterblichkeit aus gesundheitlichen Gründen oder in Katastrophenfällen können die zuständigen Behörden
genehmigen, dass ein Bestand oder eine Herde mit nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren wieder aufgebaut
oder erneuert wird, wenn keine Tiere aus ökologíscherjbíologísche Aufzucht zur Verfügung stehen. Es sollte
präzisiert werden, dass die jeweiligen Umstellungsfristen für die in den Bestand oder die Herde eingestellten
nichtökologischen/nichtbiologischen Tiere auch in diesem Fåll eingehalten werden müssen.

(8) Da die Möglichkeiten der Verwendung nichtökologisch/nichtbiologisch produzierter Jungtiere in der
ökologíschenjbíologíschen Produktion seit einigen Jahren begrenzt sind, empfiehlt es sich, für den Fall hoher
Sterblichkeit von Aquakulturtieren ähnliche Ausnahmen von den Produktionsvorschriften vorzusehen.

(9) In Anhang II der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 sind die Produkte aufgelistet, die gemäß Artikel 12 Absatz l
Buchstabe h und Artikel 16 Absatz l Buchstabe a der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 zur Verwendung in der
ökologischenjbiologíschen Produktion zugelassen sind. Diese Produkte wurden nach verschiedenen Kriterien wie
Verwendung oder Ursprung in sieben Gruppen unterteilt. Es ist sinnvoll, diese Verfahrensweise zu vereinfachen
und für die Klassifizierung nur die Ursprungskriterien zu verwenden.

(10)
\

Die rechte Spalte der Tabelle in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 enthält die Beschreibung, die
Anforderung an die Zusammensetzung und die Verwendungsvorschriften für die in diesem Anhang genannten
Produkte, zu denen auch Mikroorganismen und Stoffe gehören. Die Vorschriften für die Verwendung dieser
Produkte in der ökologíschenjbíologischen Produktion und insbesondere die jeweilige Verwendungskategorie (wie
Insektizid, Akarizid oder Fungizid) müssen jedoch die Anwendungsbedingungen für Wirkstoffe gemäß dem
Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/20ll der Kommission (1) für die Landwirtschaft im
Allgemeinen erfüllen. Ist die Verwendung für die Landwirtschaft im Allgemeinen aufgrund .der genannten
Verordnung beschränkt, so ist sie auch für die ökologische/biologische Produktion beschränkt. Zudem hat die
Erfahrung gezeigt, dass die Verwendungsvorschriften für die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008
genannten Produkte für die ökologische/biologische und die konventionelle Landwirtschaft häufig dieselben sind
und dass Verwendungsbeschränkungen begrenzt sind.

(ll) Das System sollte daher vereinfacht werden, um zu vermeiden, dass in Anhang II der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 Verwendungen aufgelistet werden, die nach der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/20ll
nicht mehr zulässig sind. Gleichzeitig sollte darauf hingewiesen werden, dass alle Verwendungen, die gemäß der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 für die Landwirtschaft im Allgemeinen zugelassen sind,
automatisch auch für die ökologische/biologische Produktion zulässig sind, es sei denn, es wird ausdrücklich
darauf verwiesen, dass für bestimmte Verwendungen restriktivere Bedingungen gelten.

(12) Die Mitgliedstaaten haben der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten nach dem Verfahren von Artikel 16
Absatz 3 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 Dossiers für die Zulassung bestimmter Stoffe undderen Aufnahme
in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 übermittelt. Diese Dossiers wurden von EGTOP und der
Kommission geprüft.

(13) In ihren Empfehlungen e) gelangte EGTOP unter anderem zu dem Schluss, dass Kohlendioxid, Kieselgur
(Diatomeenerde), Fettsäuren und Kaliumbicarbonat den ökologischen/biologischen Zielen und Grundsätzen
gerecht werden. Diese Stoffe sollten daher in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 aufgenommen
werden. Zur Angleichung der Wirkstoffbezeichnungen an die Durchführungsverordnung (EU)Nr. 540/2011 ist es
zudem angezeigt, die Bezeichnung .Kalíseife (Schmierseife)" in "Fettsäuren" zu ändern.

(14) Gemäß Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates e) sind
Grundstoffe Wirkstoffe, die für den Pflanzenschutz von Nutzen sind, aber dennoch nicht in erster Linie für den
Pflanzenschutz verwendet werden. Viele dieser Stoffe wurden traditionsgemäß bereits in der ökologischenj
biologischen Landwirtschaft verwendet, bevor sie als Grundstoffe eingestuft wurden. Bei vielen von ihnen handelt
es sich um Lebensmittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs. Es empfiehlt sich, die Verwendung dieser
Grundstoffe in der ökologischen/biologischen Landwirtschaft zuzulassen und sie in Anhang. II der Verordnung
(EG) Nr. 889/2008 aufzunehmen, wenn die beiden Kriterien, wonach Stoffe unter die Definition des Begriffs
"Lebensmittel" gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des
Rates (4) fallen sowie pflanzlichen oder tierischen Ursprungs sein müssen, erfüllt sind.

(1) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG)
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Listezugelassener Wirkstoffe (ABI.L 153 vom 11.6.2011, .
S.l).

(l) Schlussbericht:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf

(3) Verordnung (EG)Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das rnverkehrbringen von
Pflanzenschutzmitteln (ABI.L 309 vom 24.11.2009, S. 1).

(4) Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts. zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur
Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABI.L 31 vom 1.2.2002, S. l).
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(15) In Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 sind Futtermittelzusatzstoffe aufgelistet, die gemäß Artike114
Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zur Verwendung
in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sind.

(16) Anhang VI sollte zwecks Angleichung an die Darstellungweise der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des
Europäischen Parlaments und des Rates (1) geändert werden. Insbesondere die Iínke Spalte der Tabelle in
Anhang VI sollte um die spezifische Kennnummer der Zusatzstoffe oder der Funktiongruppen ergänzt und die
Klassifizierung innerhalb der Gruppen .Technologísche Zusatzstoffe" und .Brnâhrungsphysíologtsche Zusarzstoffe"
sollte der in der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 verwendeten Klassifizierung angeglichen werden. Die
Bezeichnung der Stoffe in der Gruppe .Zootechnísche Zusatzstoffe" in Anhang VI Abschnitt 4 der Verordnung
(EG) NI'. 889/2008 sollte dem Wortlaut der Verordnung (EG) NI'. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und
des Rates angeglichen werden,

(17) Die Mitgliedstaaten haben der Kommission und den anderen 'Mitgliedstaaten nach dem Verfahren von Artikel 16
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Dossiers für die Zulassung bestimmter Futtermittelzusatzstoffe und
deren Aufnahme in Anhang VI der Verordnung (EG) NI'. 889/2008 übermittelt. Diese Anträge wurden von
EGTOP und der Kommission geprüft. Auf der -Grundlage der Empfehlungen der EGTOP für Futtermittelausgang-
serzeugnisse und Futtermittelzusatzstoffe e) sollte die Verwendung der nachstehenden Stoffe, die EGTOP als den
ökologischen Grundsätzen und Zielen entsprechend ansieht, zugelassen werden: Selenhefe. Dikupferchloridtri-
hydroxid (TBCe) und Zinkchloridhydroxid-Monohydrat (TBZe).

(18) Aufgrund der mit den Durchfilhrungsverordnungen (EU) Nr. 131/2014 (3), (EU) 2015/861 (4) und (EU)
2015/1152 (5) der Kommission eingeführten Änderungen müssen die Stoffe "stark tocopherolhaltige Extrakte
natürlichen Ursprungs", "E2 Jod" und "E3 Kobalt", die nicht mehr existieren, durch die neuen Stoffe aus der
jeweils selben Kategorie ersetzt werden. Außerdem sollten bestimmte Ungenauigkeiten bei den Kennnummern für
Bentonit-Montmorillonit und Klinoptilolith in der Funktionsgruppe "d) Bindemittel und Fließhilfsstoffe" korrigiert
werden.

(19) In Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 sind bestimmte Stoffe aufgelistet, die für die Herstellung von
verarbeiteten ökologischen/biologischen Lebensmitteln sowie Hefe und Hefeprodukten gemäß Artikel 19 Absatz 2
Buchstabe b und Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zugelassen sind.

(20) Im Interesse der Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und
des Rates (6) ist es angezeigt, die besonderen Bedingungen für die Verwendung von Siliciumdioxid (Gel oder
kolloidale Lösung, E 551) und die spezifischen Reinheitskriterien von Bentonit zu ändern. Die bisherige
Zulassung von Kaolin (E 559) sollte entzogen werden, da die Verwendung dieses Zusatzstoffs nach der
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 nur bis zum 31. Januar 2014 zugelassen war.

(21) Die Mitgliedstaaten haben der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten nach dem Verfahren von Artikel 21
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Dossiers für die Zulassung von Lebensmittelzusatzstoffen, Verarbeí-
tungshilfsstoffen und bestimmten anderen Stoffen sowie deren Aufnahme in Anhang VIII der Verordnung (EG)
NI'. 889/2008 übermittelt. Diese Dossiers wurden von EGTOP und der Kommission geprüft.

(22) Auf der Grundlage der Empfehlungen der EGTOP für Lebensmittelzusatzstoffe n sollte die Verwendung der
nachstehenden Stoffe, die EGTOP als den ökologischen/biologischen Grundsätzen und Zielen entsprechend
angesehen hat, zugelassen werden: Bienenwachs (E 901), Carnaubawachs (E 903), Gellan (E 418) und Erythrit
(E 968).

(1) Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über Zusatzstoffe zur
Verwendung inder Tieremährung (ABI.L 268 vom 18.10.2003, S. 29).

(2) Schlussbericht:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop'~final-report-feed-ü_en.pdfe) Durchführungsverordnung (EU)Nr. l3l/20l4 der Kommission vom 11. Februar 2014 zur Anderung der Durchführungsverordnung
(EU)Nr. 60l/20l3 zur Zulassung von Cobalt(Il)acetat-Tetrahydrat, Cobalt(Il)carbonat, Cobalt(Il)carbonathydroxid(2:3)-Monohydrat,
Cobalt(II)sulfat-Heptahydrat und gecoatetem Cobalt(II)carbonathydroxid(2:3)-Monohydrat-Granulat als Futtermittelzusatzstoffe
(ABI.L41 vom 12.2.2014, S. 3).

(4) Durchführungsverordnung (EU)2015/861 der Kommission vom 3.Juni 2015 zur Zulassung von Kaliumjodid, Kalziumjodat, wasserfrei
und gecoatetem Kalziumjodat-Granulat, wasserfrei als Futtennittelzusatzstoffe fur alleTierarten (ABI.L137 vom 4.6.2015, S. l).

(') Durchfuhrungsverordnung (EU)20l5!1152 der Kommission vom l.~. Juli 2015 über die Zulassung tocopherolhaltiger Extrakte aus
pflanzlichen Ölen, stark tocopherolhaltiger Extrakte aus pflanzlichen Olen (mit hohem Delta-Tocopherol-Antell)und Alpha-Tocopherol
alsFuttennittelzusatzstoffe fur alleTierarten (ABI.L 187 vom 15.7.2015, S. 5).)

(6) Verordnung (EG)Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über Lebensmittelzusatzstoffe
(ABl.L354vom 31.12.2008, S. 16).

O Schlussberichte.
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/fmal-reports/final_report_egtop_on_organicjood_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy!expert-advice/documents!final-reports/egtop-final-report-food-ü_en.pdf
http:// ec.europa.euj agrîcultureiorganicleu-policyl expert-advícejdocurnents lfinal-reports!egtop-final-report-food-iii_en.pdf
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(23) Zudem sollten die Bedingungen für die Verwendung der folgenden Zusatzstoffe entsprechend den Empfehlungen
der EGTOP geändert werden: Schwefeldioxid, Kalíummetabísulfít, stark tocopherolhaltige Extrakte, Lecithin,
Zitronensäure, Natrium citrat, Weinsäure, Glycerin, Natriumcarbonat, Siliciumdioxid (Geloder kolloidale Lösung)
und Natriumhydroxid. Aus ökologischen/biologischen Ausgangsstoffen gewonnenes Lecithin ist auf dem Markt
erhältlich, für die meisten Verwendungen in der ökologischen/biologischen Lebensmittelverarbeitung muss dieses
Lecithin jedoch in geeigneten Qualitäten vorhanden sein. Die für die ökologische/biologische Lebensmittel-
produktion geeigneten Qualitäten sind gegenwärtig nicht in ausreichenden Mengen verfügbar. Angesichts des
vorübergehenden Mangels an den für die ökologische/biologische Lebensmittelproduktion erforderlichen
Qualitäten ökologischen/biologischen Lecithins sollte vorgesehen werden, dass während einer Übergangszeit von
drei Jahren Lecithin aus nichtökologischen/nichtbiologischen Ausgangsstoffen für die Produktion ökologischer/
biologischer Lebensmittel verwendet werden kann.

(24) Auf der Grundlage der Empfehlungen der EGTOP für Verarbeitungshilfsstoffe sollten Essigsäure/Essig, Thiamin-
Hydrochlorit, Diammoniumphosphat, Natriumcarbonat und Holzfasern zugelassen werden. Die besonderen
Bedingungen für Natriumcarbonat, Zitronensäure, Natriumhydroxid, pflanzliche Öle, Bentonit, Bienenwachs und
Carnaubawachs sollten geändert werden.

(25) Für Verarbeitungshilfsstoffe, die zur Hefeherstellung verwendet werden, sollte vorgeschrieben werden, dass
Kartoffelstärke und Pflanzenöle nur verwendet werden dürfen, wenn sie aus ökologischer/biologischer Produktion
stammen, da diese Verarbeitungshilfsstoffe mittlerweile in ökologischer/biologischer Form in ausreichender Menge
und Qualität zur Verfügung stehen.

(26) Und schließlich erübrigt es sich, in den Anhängen II, VI und VIII der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 auf die
Verordnung hinzuweisen, auf deren Grundlage die Produkte oder Stoffe zugelassen wurden.

(27) Die Verordnung (EG)Nr. 889/2008 sollte daher entsprechend geändert werden.

(28) Um Unternehmen, Kontrollbehörden und KontrollsteIlen genügend Zeit einzuräumen, sich darauf einzustellen,
dass die ausführlichen Produktionsvorschriften für Algen auch für die Produktion von Mikroalgen zur
Weiterverwendung als Lebensmittel gelten, sollte die Änderung von Artikel 6a der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 erst zwölfMonate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung gelten.

(29) Um Kontinuität zu gewährleisten und eine Verlängerung der Option zu ermöglichen, nichtökologisch/
nichtbiologisch produzierte Jungtiere und Muschelsaat zu verwenden, sollte die Änderung von Artikel 25e
Absatz.3 und Artikel 250 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 rückwirkend ab dem 1. Januar 2016
gelten.

(30) Um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich auf die für bestimmte Produkte und Stoffe zur Verwendung
in der Produktion von verarbeiteten ökologischen/biologischen Lebensmitteln, Hefe und Hefeprodukten
eingeführten Änderungen einzustellen, sollten die Änderungen von Anhang VIII der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 erst sechs Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung gelten.

(31) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die
ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



TM20 Exkurs: Erwägungsgründe der

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/1842 DER KOMMISSION

vom 14. Oktober 2016

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 in Bezug auf die elektronische
Kontrollbescheinígung für eingeführte ökologische/biologische Erzeugnisse und bestimmte andere
Elemente sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 in Bezug auf die Anforderungen
für haltbar gemachte oder verarbeitete ökologischeJbiologische Erzeugnisse und die Übermittlung

von Informationen

(Text von Bedeutung rur den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweiseder Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische
Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG)Nr. 2092/91 (I), insbesondere auf Artikel 38 Buchstaben a, d und e,

in Erwägungnachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 der Kommission e) enthält Vorschriften für Einfuhren von ökologischen/
biologischenErzeugnissen aus Drittländern.

(2) Mitder Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 wird den Kontrollstellen und Kontrollbehörden ein bestimmter Zeitraum
für die Einreichung ihres Antrags auf Anerkennung im Hinblick auf die Konformität mit Artikel 32 der
Verordnung (EG)Nr. 834/2007 eingeräumt. Da die Durchführung der Bestimmungen über die Einfuhr konformer
Erzeugnisse noch bewertet wird und die betreffenden Leitlinien, Muster, Fragebögen und das notwendige
elektronische Übermittlungssystem noch ausgearbeitet werden, sollte die Frist für die Einreichung der Anträge
durch die Kontrollstellen und Kontrollbehörden verlängert werden.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mitgliedstaaten die Prüfung der Sendungen ökologischer/biologischer
Erzeugnissevor ihrer überführung in den zollrechtlich freien Verkehr ID der Union unterschiedlich handhaben.
lm Interesse einheitlicher und wirksamer Kontrollen sollte in Anbetracht der im Einklang mit Artikel 27 Absatz 3
ôer-Verordnung (EG)Nr. 834/2007 durchzuführenden Risikobewertung klargestellt werden, welche Arten von
Kontrollen für die Prüfung der Sendungen erforderlich sind. Ferner ist es angezeigt, die Begriffsbestimmung der
Behörden, die dafür zuständig sind, die Sendungen zu priifen und die Kontrollbescheinigungen mit einem
Sichtvermerk zu versehen, umzuformulieren, um klarzustellen, dass es sich dabei um die für die Durchführung
amtlicher Kontrollen im Bereich der ökologischenJbiologischen Produktion zuständigen und gemäß Artikel 27
Absatz 1 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 bestimmten Behörden handelt.

UnterschiedlichePraktiken der Kontrollstellenund Kontrollbehörden wurden auch in Bezug auf die Klassífízierung
der in den Erzeugniskategorien gemäß den Anhängen III und IV der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008
einzuführenden Erzeugnisse beobachtet. Um eine einheitlichere Klassifizierung in diesen Erzeugniskategorien zu
erreichen, sollten daher im Interesse der Klarheit und Rechtssicherheit für die Unternehmer gewisse Begriffs-
bestimmungen festgelegtwerden, sodass eine einheitliche Anwendung der Vorschriften durch die Kontrollstellen
und Kontrollbehörden sichergestelltund die Beaufsichtigung durch die zuständigen Behörden erleichtert wird.

Bei Kategorien, die sich auf unverarbeitete oder verarbeitete Erzeugnisse beziehen, sollten die Begriffe mit Blick.
auf die Vereinfachung und die Kohärenz mit den Hygienevorschriften den BegrIffsbestimmungen für
unverarbeitete Erzeugnisse und Verarbeitungserzeugnisse der Verordnung (EG)Nr. 852/2004 'des Europäischen
Parlaments und des Rates e) entsprechen. Es sollte jedoch klargestellt werden, dass Arbeitsgänge der
Kennzeichnung und Verpackung für die Einstufung des Erzeugnisses als unverarbeitet oder verarbeitet ohne
Belangsind.

Die beiden Einfuhrregelungen gemäß Artikel 33 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 schließen
sich grundsätzlich .gegenseitigaus, Wenn ein Drittland im Einklang mit Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) ABl.L189vom20.7.2007,S.1. .
(2) Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission vom 8. Dezember 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)

Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regehing der Einfuhren von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern
(ABl.L 334vom 12.12.2008, S. 25).

e) Verordnung (EG)Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April2004 über Lebensmittelhygiene (AB!. L 139
vom 30.4.2004, S. 1).
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(7)

Nr. 834/2007 als gleichwertiganerkannt ist, ist eine Anerkennung der KontrollsteIleoder Kontrollbehörde dieses'
Landes gemäß Artikel 33 Absatz 3 nicht erforderlich. Gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung
(EG)Nr. 1235/2008 kann eine Kontrollbehörde oder Kontrollstelle im Einklang mit Artikel 33 Absatz 3 der
Verordnung (EG)Nr. 834/2007 folglich nur für ein Land anerkannt werden, das nicht gemäß Artikel 33 Absatz 2

-- -d~r--Vërördi1Ung(EG) Nr. 834/2007 anerkannt ist. Um jedoch etwaige Hindernisse für die Einfuhr von
ökologischen/biologischenErzeugnissen zu vermeiden, sollte es möglich sein, dass auch die KontrollsteIlen oder
Kontrollbehörden eines anerkannten Drittlandes anerkannt werden, sofem die Anerkennung des betreffenden
Drittlandes nicht für das einzuführende Erzeugnis gilt. Die bestehende Ausnahmeregelung gemäß Artikel 10
Absatz 3 der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 sollte daher umformuliert werden, sodass der gängigen Praxis
durch Bezugnahme auf Erzeugnisseanstelle von Erzeugniskategorien Rechnung getragen wird.

Auf der Grundlage der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 dürfen aus einem Drittland eingeführte Erzeugnisse auf
dem Unionsmarkt als ökologisch/biologisch in den Verkehr gebracht werden, wenn dafür eine durch die
zuständigen Behörden oder die Kontrollbehörden oder "stellen eines anerkannten Drittlandes bzw. durch eine
anerkannte KontroIlbehördeoder -stelle ausgestellte Kontrollbescheinigung vorliegt.

.Im Einklang mit der Maßnahme 12 des Aktionsplans für die Zukunft der ökologischen Erzeugung in der
Europäischen Union (I) hat die Kommission ein System zur elektronischen Bescheinigung von Einfuhren
ökologischer/biologischer Erzeugnisse entwickelt, das als Modul in das in der Entscheidung 2003/24/EG der
Kommission (2) vorgesehene EDV-Systemfür das Veterinärwesen (Trade Control and Expert System - TRACES)
integriert wurde.

Einige Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 müssen geändert werden, um das elektronische
Bescheinigungssystemzu lancieren und für ein ordnungsgemäßes Funktionieren dieses Systems zu sorgen. Aus .
diesem Grund sollten die Vorschriften der betreffenden Zollbehörde des Mitgliedstaatsfür die Überführung in den
zollrechtlich freien Verkehr sowie die Arbeitsabläufe für die Ausstellung und das Versehen der Kontrollbe-
scheinigung mit einem Sichtvermerk, einschließlich der Prüfung der Verbindung zwischen der Kontrollbe-
scheinigung und der Zollanmeldung. klarer gefasst werden. In diesem Zusammenhang sollte auch der
Arbeitsablauf rur die Ausstellung und das Versehen der Kontrollbescheinigung mit einem Sichtvermerk im
Rahmen besonderer Zollverfahren erläutert werden. Für das ordnungsgemäße Funktionieren des elektronischen
Systems ist es angezeigt, auf die E-Mail-Adressen der anerkannten KontrollsteIlen und Kontrollbehörden zu
verweisen.

(8)

(9)

(10) Zur Gewährleistung der Integrität der in die Union eingeführten ökologischenjbíologíschen Erzeugnisse ist es
erforderlich klarzustellen, dass die Kontrollstelle oder Kontrollbehörde. die die Kontrollbescheinigung ausstellt,
auch den Erzeuger oder Verarbeiter des Erzeugnisses zertifiziert. Unterscheidet sich der Unternehmer, der den
letzten Arbeitsgang zur Aufbereitung im Sinne von Artikel 2 Buchstabe i der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
ausführt, vorn ursprünglichen Erzeuger oder Verarbeiter des Erzeugnisses, sollte die Kontrollbescheinigung von
der Kontrollstelle oder' Kontrollbehörde ausgestellt werden, die den letzten Arbeitsgang geprüft hat. Darüber
hinaus ist klarzustellen, dass die in Anhang III der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 aufgeführten KontrolIsteIlen
oder Kontrollbehörden Kontrollbescheinigungen nur entsprechend den Bedingungen ihrer Anerkennung
ausstellen dürfen, während jene in Anhang IV der genannten Verordnung nur rur Erzeugnisse oder
Ursprungsländer Bescheinigungenausstellen dürfen, für die sie im entsprechenden Verzeichnis aufgeführt sind.

Erfahrungsgemäß bestehen unterschiedliche Praktiken bei der Durchführung von Kontrollen durch die die
KontrollbescheinigungaussteIlende KontrollsteIle oder Kontrollbehörde. Deshalb ist es notwendig zu präzisieren,
welche KontrolIen vor der Ausstellung der Bescheinigung durchgeführt werden müssen. KontrollsteIlen oder
Kontrollbehörden sollten erst nach der vollständigen Dokumentenprüfung sowie gegebenenfalls - entsprechend
ihrer Risikobewertung - nach einer WarenkontrolIe der betreffenden Erzeugnisse die Bescheinigung ausstellen.
Bei verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen sollten sich die KontrollsteIlen und Kontrollbehörden in
Anhang III der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 vergewissern, dass alle Zutaten einer Kontrolle im Einklang mit
den Bedingungen für die- Anerkennung des betreffenden Drittlands unterzogen wurden, während die Kontroll-
behörden und KontrollsteIlen in Anhang IV der genannten Verordnung sicherstellen sollten, dass die Zutaten
durch nach Unionsrecht anerkannte KontrollsteIlen oder Kontrollbehörden kontrolliert und bescheinigt bzw. dass
sie in der Union erzeugt wurden. Ebenso sind die Kontrollen festzulegen, die durch die Kontrollstellen oder
Kontrollbehörden in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 durchgeführt werden müssen, die
Unternehmer in der abschließenden Phase der Produktionskette zertifizieren, die ausschließlich, Arbeitsgänge der
Kennzeichnung und Verpackung ausführen. In solchen Fällen muss geprüft werden, ob die betreffenden
Erzeugnisse durch die Kontrollstellen oder Kontrollbehörden kontrolliert und bescheinigt wurden, die im
genannten Anhang aufgeführt und für das betreffende Land und die betreffende Erzeugniskategorie anerkannt
sind.

Die Behörden, die die Zugangsrechte zu TRACES für die elektronische Kontrollbescheinigung erteilen und
aktualisieren, sollten festgelegt werden. Darüber binaus sollten Vorschriften festgelegt werden, mit denen die
Authentizität, Integrität und Lesbarkeit der Informationen und begleitenden Metadaten in TRACES für den
gesamten Zeitraum sichergestelltwird, in dem sie aufbewahrt werden müssen.

(11)

(12)

(I) COM(2D14) 179 final.
(2) Entscheidung 2DD3¡24¡EG der Kommission vom 30. Dezember 2002 über die Entwicklung eines integrierten EDV-Systems für das

Veterinärwesen (ABI.L 8 vom 14.1.2003, S. 44).
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(13) Ferner sollte ein wirksamer und effizienter Austausch von Informationen zwischen den Behörden der
Mitgliedstaaten vorgesehen werden, falls Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, insbesondere in den Fällen, in
denen Erzeugnisseals ökologisch/biologisch gekennzeichnet sind, aber keine Kontrollbescheinigung vorliegt.

(14)
-

Da die letzten durch die Mitgliedstaatenerteilten Einfuhrgenehmigungen am 30. Juni 2015 abgelaufen sind, sollte
jede Bezugnahme auf Einfuhrgenehmigungen aus der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 gestrichen werden.

(15) Die Unternehmer und die Mitgliedstaaten sollten über ausreichend Zeit zur Anpassung ihrer Verfahren an die
elektronische Kontrollbescheinigungvon TRACESverfügen. Daher ist ein Übergangszeitraum vorzusehen, in dem
die Kontrollbescheinigung weiterhin in Papierform ausgestellt und mit einem Sichtvermerk versehen werden
kann.

(16) Im Interesse des reibungslosen Funktionierens der elektronischen Kontrollbescheinigung, insbesondere um
Umstellungserzeugnisseeindeutig von den Drittländern gewährten Anerkennungen auszuschließen, den Wortlaut
in Bezug auf den Ursprung von Erzeugnissen aus anerkannten Drittländer zu vereinheitlichen und die Erzeugnis-
kategorie C anzupassen, damit diese auch Algen, einschließlich Mikroalgen, umfasst, ist es angezeigt, bestimmte
Elemente der Anhänge IIIund IV der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 zu ändern, ohne dass der Geltungsbereich
der Drittländern bzw. Kontrollstellenund Kontrollbehörden zuvor gewährten Anerkennungen modifiziert wird.

(17) Nach Informationen aus den Vereinigten Staaten ist die Behandlung von Äpfeln und Birnen mit Antibiotika zur
Bekämpfung des Feuerbrands in diesem Drittland seit Oktober 2014 nicht mehr zulässig. Daher ist es
gerechtfertigt, die entsprechende Einschränkung für die Erzeugniskategorien A und D aus Anhang III der'
Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 zustreichen.

(18) Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit der Umsetzung des Äquivalenzsystems ist es erforderlich, das Muster
der Kontrollbescheinigung und der Teilkontrollbescheinigung gemäß den Anhängen V und VI der Verordnung
(EG)Nr. 1235/2008 anzupassen, um Informationen über den Erzeuger oder Verarbeiter des Erzeugnisses sowie
das betreffende Ursprungsland zu liefern,wenn dieses ein anderes als das Ausfuhrland des Erzeugnisses ist.

(19) Die Verordnung (EG)Nr. 889/2008 der Kommission (1) enthält Vorschriften für die' ökologische/biologische
Produktion, die Kennzeichnungund die Kontrolle.

(20) Da die in die Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 eingefügten neuen Begriffsbestimmungen für "verarbeitet" und
"unverarbeitet" darauf hindeuten würden, dass einige der unter den Begriff "Aufbereitung" gemäß Artikel 2
Buchstabe i der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 fallenden Arbeitsgänge nicht als Verarbeítungsverfahren zu
betrachten sind, würden die Vorschriften für die Herstellung verarbeiteter Lebens- und Futtermittel gemäß
Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 unklar. Daher sollten die Vorschriften über die Vorsorge-

. maßnahmen, die getroffen werden müssen, um das Risiko einer Kontamination durch unzulässige Stoffe oder
Erzeugnisse bzw. jedes Vermischen oder den Austausch mitnichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnissen zu
vermeiden, umformuliert werden, um deutlich zu machen, dass sie gegebenenfalls für die Unternehmer gelten, die
Erzeugnisse haltbar machen. Zu diesem Zweck ist es angemessen, auch die Begriffe .Haltbarmachung" und
"Verarbeitung"zu bestimmen.

(21) Auch Angaben über Einfuhrsendungen gemäß der Verordnung (EG),Nr. 889/2008 sollten über TRACES
übermittelt werden.

(22) Für ein ordnungsgemäßes Funktionieren des elektronischen Bescheinigungssystemsmüssen die Angaben, die die
Mitgliedstaaten der Kommission über die zuständigen Behörden und Kontrollstellen oder Kontrollbehörden
übermitteln, auch E-Màil-Adressenund Internet-Websítes umfassen. Es ist angezeigt, eine neue Frist für die
Übermittlung dieser Angaben zu setzen. .

(23) Die Verordnungen (EG)Nr. 1235/2008 und (EG)Nr. 889/2008 sind daher entsprechend zu ändern.

(24) Um für einen reibungslosen Übergang zum neuen elektronischen Bescheinigungssystem zu sorgen, sollte die
vorliegende Verordnung sechs Monate nach dem Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft treten. Die Änderung der Erzeugniskategorie C, damit diese auch Algen, einschließlich Mikroalgen, umfasst,
sollte jedoch ab dem Zeitpunkt der Anwendung der entsprechenden Bestimmungen der Durchführungs-
verordnung (EU)2016/673 der Kommission zur Anderung der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 (2) gelten, mit
denen die Verwendungvon Mikroalgenfür Lebensmittel zugelassen wird.

(1) Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vorn 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnungund Kontrolle (ABl. L 250 vom 18.9,2008, S. l).

(2) Durdiführungsverordnung (EU)2016/673 der Kommission vom 29. April2016 zur Anderung derVerordnung (EG) Nr. 889/2008 mit
DurcJúührungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologischefbiologische Produktion und die
Kennzeichnung von ökologischenfbiologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung
und Kontrolle (ABI.L 116 vorn 30.4.2016, S. 8).
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(25) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die
ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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TITEL l

EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand und Geltungsbereich

1. Diese Verordnung enthält spezifische Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion, die Kennzeichnung und die
Kontrolle in Bezug auf die Erzeugnisse gemäf~ Artikel 1 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 8 H/2DD 7.

TM2 ,,(2) Diese Verordnung gilt nicht für

a) andere als die in Artikel 7 genannten Tierarten und

b) andere als die in Artikel 25a genannten Tiere in Aqua-
kultur.

Die Bestimmungen der Titel II, III und IV gelten jedoch
mutatis mutandis auch für solche Erzeugnisse, bis auf der
Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ausführliche
Produktionsvorschriften für diese Erzeugnisse festgelegt
wurden."

~M1
d) HefsH, Elie ala Lsàel'ls Elder fl:lH€Hl1ittet ,'el"i¥enèet II ett!m.

mutandis auch 'fur die in Untdrabsatz J
genannten Erzeugnisse, äsís der Verordnung (EG)
Nr. 834/2 . u riche Produktlonsvorschriften für diese
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Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten über die ßegriffsbe-
stimmungen vari Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
hinaus die folgenden Definitionen:

a) "nichtökologisch/nichtbiologisch": weder aus einer Produk-
tion im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und der
vorliegenden Verordnung stammend noch darauf bezogen;

b) .Tíerarzneirnittel": Mittel im Sinne von Artikel l Nummer 2
der Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes
flir Tierarzneimittel e);

Cl ABLI. 311 vom 28.11.2001. S. 1.

c) .Einführer": die natürliche oder juristische Person innerhalb
der Gemeinschaft, die eine Sendung entweder persönlich
oder über einen Bevollmächtigten WI' Überführung in den
zollrechtlich freien Verkehr in der Gemeinschaft gestellt;

d) "Erster Empfänger": die natürliche oder juristische Person,
an die die eingeführte Sendung geliefert wird und-die diese
Sendung zum Zwecke der weiteren Aufbereitung und/oder
der Vermarktung annimmt;

e) "Betrieb": alle unter ein und derselben Leitung zum Zwecke
der Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen
bewirtschafteten Produktionseinheiten:

TM2 ,,0 ,Produktionseinheit': alle für einen Produktions-
bereich zu verwendenden Wirtschaftsgüter wie Pro-
duktionsstätten, Landparzellen, Weiden, Auslaufflä-
chen, Haltungsgebäude, Fischteiche, Haltungssysteme
für Meeresalgen oder Tiere in Aquakultur, Küsten-
oder Meeresbodenkonzessionen, Lagerstätten für
Pflanzen, pflanzliche Erzeugnisse, Meeresalgenerzeug-
nísse, tierische Erzeugnisse, Rohstoffe und allen an-
deren Betriebsmittel, die für diesen spezifischen Pro-
duktionsbereich von Belang sind;"

TB "verwendenden wínschafrsgüter wie nsstätten,
Landparzellen. Weiden, Ausla âe en, Halnmgsgebäude,
Lagerstätten für Pfla ,) anzlíche Erzeugnisse, tierische
Erzeuz ohstoffe und alle anderen Betriebsmittel, die

. g) "Hydrokultur": eine Anbaumethode. bei der die Pflanzen
ausschließlich in einer míneralischen Nährstofflösung oder
in einem inerten Medium wie Perlit, Kies oder Mineralwolle
wurzeln, dem eine Nährstofflösung zugegeben wird;

h) .nerârztlíche Behandlung": alle Maßnahmen im Rahmen
einer Heilbehandlung oder prophylaktischen Behandlung
gegen eine bestimmte Krankheit;

'i) "Umstellungsfl.lttermittel": Futtermittel, die während der
Umstellung auf die ökologische/biologische Produktion
erzeugt werden, ausgenommen Futtermittel, die in den
zwölf Monaten nach Beginn der Umstellung gemäß
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG)
Nr, 834/2007 geerntet wurden.
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"j) ,geschlossene Kreislaufanlage': Aquakulturproduktion

in einer geschlossenen Haltungseinrichtung an Land
oder auf einem Schiff mit Rezirkulation des Wassers
und erforderlicher permanenter Zufuhr von Energie
zur Stabilisierung der Haltungsbedingungen der
Aquakulturtiere;

k) .erneuerbare Energien': emeuerbare, nicht fossile
Energiequellen: Wind, Sonne, Erdwärme, Wellen, Ge-
zeiten, Wasserkraft, Deponiegas. K.lärgas und Biogas;

l) ,Brutstation': Anlage für die Vermehrung, Erbrütung
und Aufzucht während der ersten Lebensstadien von
Tieren in Aquakultur, insbesondere Fischen, Weich-
und Krebstieren;

m) ,Jungtierstation': Zwischenstation fur die Zeit zwi-
schen Brut- und Abwachsstadium. Das Jungtiersta-
dium wird mit Ausnahme der Arten, die eine Smol-
tifikation durchlaufen, im ersten Drittel des Produk-
tionszyklus abgeschlossen;

n) .verschmutzung'i in der Aquakultur- und Meeres-
algenproduktion das direkte oder indirekte Einbrin-
gen von Stoffen oder Energie in die aquatische Um-
welt der betreffenden Gewässer im Sinne der Richt-
linien 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates (") und 2000/60/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates ("");

o) ,Polykultur': in der Aquakultur- und Meeresalgenpro-
duktion die Aufzucht von zwei oder mehr Arten in
der Regel unterschiedlicher trophischer Ebenen in
einer Haltungseinheit;

p) ,Produktionszyklus': in der Aquakultur- und Meeres-
algenproduktion die Lebensspanne eines Tieres oder
einer Meeresalge vom frühesten Lebensstadium bis
zur Ernte;

q) .heímísche Zuchtarten': in der Aquakultur- und Mee-
resalgenproduktion weder nichtheimische noch ge-
bietsfremde Arten im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 708/2007 (""") des Rates; die in Anhang IV der-
selben Verordnung genannten Arten können als hei-
mische Zuchtarten gelten.

r) .Besatzdichte': in der Aquakultur das Lebendgewicht
der Tiere pro Kubikmeter Wasser zu jedem Zeitpunkt
der Abwachsphase bzw. im Falle von Plattfischen und
Garnelen das Gewicht pro Quadratmeter Fläche.

(*) ABI. L 164 vom 25.6.2008, S. 19.
("*) ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.

(""*) ABI. L 168 vom 28.6.2007, S. L"



TM12 "s) ,,~ontrollakt~u: alle ~um Zwecke des Kontrollsystems von
. emem gemaß Artikel 28 der Verordnung (EG) Nr.

834/2007 dem Kontrollsystem unterliegenden Unterneh-
mer an die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats oder
an Kontrollbehörden und Kontrollstellen übermittelten
Informationen und Dokumente, einschließlich aller den
zuständigen Behörden, KontroIIbehörden und Kontroll-
stellen vorliegenden wichtigen Informationen und Doku-
mente, die diesen Unternehmer oder Tätigkeiten dieses
Unternehmers betreffen, ausgenommen Informationen
und Dokumente, die flir das Funktionieren des Kontroll-
systems nicht von Belang sind."

'fM20 "t) .Haltbarmaclnmg": aIIe Maßnahmen außer landwirtschaftlicher Erzeugung und Ernte, denen Erzeugnisse
unterzogen werden, die aber nicht zur Verarbeitung gemäß Buchstabe u zählen, einschließlich aller in Artikel 2
Absatz 1 Buchstabe n der Verordnung (EG) NI'. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (*)
genannten Maßnahmen und ausschließlich der Verpackung oder Kennzeichnung des Erzéugnisses;

u) "Verarbeitung": aIIe Maßnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe m der Verordnung (EG) NI'. 852/2004,
einschließlich der Verwendung der Stoffe gemäß Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007. Arbeitsgänge der Verpackung oder der Kennzeichnung gelten nicht als Verarbeitung.

(*) Verordnung. (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Ratesvorn 29. April 2004 über Lebensmit-
telhygiene (ABI. L 139 vom 30.4.2004, S. 1)."
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VORSCHRIFTEN FÜR DIE PRODUKTION HALTBARMAC
-UND-LAGERUNG ÖKOLOGISCHER/BIOLÓGISCHER ERZE~~~'s~RARBEITUNG, VERPACKUNG, BEFÖRDERUNG
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KAPITEL J

Pflanzliche Erzeugung

Artikel3

Bodenbewirtschaftung und Düngung

(l) Soweit der Nährstoffbedarf der Pflanzen durch die in
Artikel 12 Absatz l Buchstaben a', b und c der Verordnung (EG)
NI'. 834/2007 vorgesebenen Maßnahmen nicht gedeckt werden
kann, dürfen zur ökologischen/biologischen Produktion aus-
schließlich die Düngemittel und Bodenverbesserer gemäß
Anhang I der vorliegenden Verordnung und nur in dem
unbedingt erforderlichen Maße verwendet werden. Die Unter-
nehmer führen Buch über die Notwendigkeit der Verwendung
der jeweiligen Mittel.

(2) Die Gesamtmenge des im Betrieb ausgebrachten Wirt-
schaftsdüngers tierischer Herkunft im Sinne der Richtlinie 91/
676/EWG des Rates über den Schutz der Gewässer gegen
Venmreinigung durch Nitrate aus landwirtschaftlichen Quel-
len (8) darf 170 kg Stickstoff je Jahr und Hektar landwirt-
schaftlicher Nutzfläche nicht überschreiten. Dieser Grenzwert
gilt nur für Stallmist, getrockneten Stallmist und getrockneten
Geflügelmist, Kompost aus tierischen Exkrementen, einschließ-
lich Geflügelmist, kompostiertem Stallmist und flüssigen
tierischen Exkrementen.

(3) Zur Ausbringung von überschüssigem Wirtscbaftsdünger
tierischer Herkunft aus der ökologischen/biologischen Produk-
tion können ökologíschejbiologische Betriebe schriftliche Ver-
eiabarungen mit anderen Betrieben und Unternehmen treffen,
jedoch ausschließlich mit solchen, die den ökologischen/biologi-
schen Produktionsvorschriftell genügen. Die Obergrenze gemäf
Absatz 2 wird auf Basis aller ökologischen/biologischen Produk-
tionseinheiten berechnet, die an dieser Vereinbarung beteiligt
~i .

(H) ABI. L 3ï5 vom 31.12.1991. S. 1.

(4) Zur Verbesserung des Gesamtzustands des Bodens oder der
Nährstoffverfügbarkeit im Boden oder in den Kulturen können
geeignete Zubereitungen aus Mikroorganismen verwendet
werden.

(5) Für die Aktivierung von Kompost können geeignete
Zubereitungen auf pflanzlicher Basis oder Zubereitungen aus
Mikroorganismen verwendet werden.
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Artikel 4

Verbot der Hydrokultur

Hydrokultur ist verboten.

Artikel 5

Schädlings-, Krankheits- und Unkrautregulierung

(1) Soweit Pflanzen durch die Magnahmen gemäg Artikel 12
Absatz l Buchstaben a, b, c und g der Verordnung (EG) NI'. 834/
2007 nicht angemessen vor Schädlingen und Krankheiten
geschützt werden können, dürfen für die ökologische/biologische
Produktion nur die in Anhang II der vorliegenden Verordnung
genannten Mittel verwendet werden. Unternehmer führen Buch
über die Notwendigkeit der Verwendung dieser Mittel.

(2) Im Falle von Erzeugnissen, die in Fallen und Spendern
verwendet werden, ausgenommen Pheromonspender, müssen
die Fallen und/oder Spender gewährleisten, dass die Stoffe nicht
in die Umwelt freigesetzt werden und dass die Stoffe nicht mit
den Kulturpflanzen in Berührung kommen. Die Fallen sind nach
ihrer Verwendung einzusammeln und sicher zu entsorgen.

Artikel6

Spezifische Vorschriften für die Pilzproduktion

Für die Produktion von Pilzen können Substrate verwendet
werden, soweit sie sich ausschlíeíslích aus den folgenden
Bestandteilen zusammensetzen:

a) Stallmist und tierische Exkremente

i) aus ökologisch/biologisch wirtschaftenden Betrieben

ii) oder gemäß Anhang I, jedoch nur, wenn die
Erzeugnisse gemäß Ziffer i nicht verfügbar sind und
wenn diese vor der Kompostierung 25 % des Gewichts
aller 'Substratbesrandteíle ohne Deckmaterial und
jegliches zugesetztes Wasser nicht überschreiten;

b) nicht unter Buchstabe a fallende Erzeugnisse landwirt-
schaftlichen Ursprungs (lUS ökologisch/biologisch wirt-
schaftenden Betrieben;

c) chemisch nicht behandelter Torf;

d) Holz, das nach dem Einschlag nicht chemisch behandelt
wurde:

e) miueralische Erzeugnisse gemäg Anhang I, Wasser und
Erde.
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"KAPITEL la

Meeresalgenproduktion

Artikel 6a

Geltungsbereich

Dieses Kapitel enthält ausführliche Produktionsvorschriften für Meeresalgen.

Für die Zwecke dieses Kapitels umfassen .Meeresalgen' vielzellige Meeresalgen, Phytoplankton und Mikroalgen."

"M2
'Dieses Kapitel enthält ausführliche Pro nsvorschriften
für das Sammeln und Kulti . von Meeresalgen. Es gilt
mutatis mutandis r die Produktion von vielzelligen
Meeres o er Phytoplankton und Mikroalgen zur Wei-

. . e.

Artikel 6b

Eignung der Gewässer und nachhaltige
Bewirtschaftung

(1) Es werden Standorte gewählt, die nicht durch Erzeug-
nisse oder Stoffe, die für eine ökologische/biologische Pro-
duktion nicht zugelassen sind, oder durch Schadstoffe kon-
taminiert sind, die den ökologischen/biologischen charakter
der Erzeugnisse beeinträchtigen würden.

(2) Ökologische/biologische und nichtökologische/nicht-
biologische Produktionseinheiten werden angemessen von-
einander getrennt. Bei diesen Maßnahmen sind die natürli-
che Lage, getrennte Wasserführung. Entfernungen, Gezei-
tenströmungen und der flussaufwärts oder flussabwärts ge-
legene Standort der ökologischen/biologischen Produktions-
einheit zu beachten. Die Behörden der Mitgliedstaaten kön-
nen Standorte oder Gebiete ausweisen, die ihrer Ansicht
nach für ökologische/biologische Aquakultur oder Meeres-
algenernten ungeeignet sind, und können Mindesttrenndis-
tanzen zwischen ökologischen/biologischen und nichtöko-
logischen/nichtbiologischen Produktionseinheiten vorschrei-
ben.

Werden' Mindesttrenndistanzen vorgeschrieben, teilen die
Mitgliedstaaten diese Information den Unternehmern, den
anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mit.

(3) Für alle neuen Anlagen, die zur ökologischen/biolo-
gischen Produktion angemeldet werden und jährlich mehr
als 20 Tonnen Aquakulturerzeugnisse produzieren, muss
eine der Größe der Produktionseinheit angemessene um-
weltbezogene Prüfung durchgeführt werden, um den Zu-
stand der Produktionseinheit und ihres unmittelbaren Um-
feldes sowie die wahrscheinlichen Auswirkungen ihrer In-
betriebnahme zu beurteilen. Der Unternehmer legt die Er-
gebnisse der umweltbezogenen Prüfung der KontrollsteIle
oder Kontrollbehörde vor. Die umweltbezogene Prüfung
gründet sich auf die Angaben irr Anhang IV der Richtlinie
85/337/EWG des Rates (*). Wurde für díebetreffende Ein-
heit bereits eine gleichwertige Prüfung durchgeführt, kann
diese verwendet werden.
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(4) Der Untemehmer erstellt einen der Größe der Pro-
duktionseinheit angemessenen Nachhaltigkeitsplan für die
Aquakultur- und Meeresalgenproduktion.

Der Plan wird jährlich aktualisiert und enthält Angaben zu
den Auswirkungen der Produktion auf die Umwelt, zur
vorgesehenen Umweltüberwachung und zu den Maßnah-
men, die ergriffen werden sollen, um die Umweltbelastung
der angrenzenden Gewässer und Landflächen, etwa den
Nährstoffeintrag pro Produktionszyklus oder pro Jahr, auf
ein Mindestmaß zu reduzieren. Ebenfalls im Plan vermerkt
werden die Wartung und Reparaturen der technischen An-
lagen.

(5) Aquakultur- und Meeresalgenanlagenbetreiber nutzen
vorzugsweise emeuerbare Energien und wiederverwertete
Materialien. Der Nachhaltigkeitsplan enthält auch ein Ab-
fallsreduzierungskonzept, das bei Aufnahme des Betriebs
umgesetzt wird. Die Nutzung von Restwärme ist, soweit
möglich, auf emeuerbare Energien zu beschränken.

(6) Für die Meeresalgenemte wird bei Aufnahme der Tä-
tigkeit eine einmalige Schätzung der Biomasse vorgenom-
men.

Artikel 6c

Nachhaltige Nutzung wilder Meeresalgenbestände

(1) In der Einheit oder in den Betriebsstätten wird Buch
geführt, so dass der Untemehmer feststellen und die Kon-
trollbehörde oder Kontrollstelle überprüfen kann, dass aus-
schließlich wilde, im Einklang mit den Bestimmungen der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erzeugte Meeresalgen ge-
sammelt und geliefert wurden.

(2) Die Meeresalgenemte darf mengenmäßig keinen gra-
vierenden Eingriff in den Zustand der aquatischen Umwelt
darstellen. Es wird durch geeignete Maßnahmen wie Ernte-
techniken, Mindestgrößen, Alter, Reproduktionszyklen oder
Ausmaß der verbleibenden Algen sichergestellt, dass sich
die Meeresalgenbestände erneuern können.

(3) Werden Meeresalgen in einem aufgeteilten oder ge-
meinsam bewirtschafteten Gebiet geerntet, so ist zu bele-
gen, dass die gesamte Emtemenge mit den Vorschriften
dieser Verordnung im Einklang steht.

(4) Aus den Aufzeichnungen gemäß Artikel 73b Absatz
2 Buchstaben b und c muss hervorgehen, dass die Bestände
nachhaltig bewirtschaftet werden und die Nutzung die Em-
tegebiete langfristig nicht schädigt.
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Artikel 6d

Meeresalgenkulturen

(1) Bei Algenkulturen im Meer werden nur Nährstoffe
verwendet, die in den Gewässern natürlich vorkommen
oder aus ökologischer/biologischer Produktion von Tieren
in Aquakultur stammen, vorzugsweise als nahegelegener
Teil eines Polykultursystems.

(2) Bei Anlagen an Land, bei denen Nährstoffe von au-
ßen zugeführt werden, ist der Nährstoffgehalt des Abwas-
sers nachweislich nicht höher als der Nährstoffgehalt des
zufließenden Wassers. Verwendet werden dürfen nur die in
Anhang I aufgelisteten pflanzlichen oder mineralischen
Nährstoffe.

(3) Die Bestandsdichte oder Nutzungsintensität wird auf-
gezeichnet und gewährleistet die Unversehrtheit der aquati-
schen Umwelt, indem sichergestellt wird, dass die Höchst-
menge an Meeresalgen, die ohne Schaden für die Umwelt
entnommen werden kann, nicht überschritten wird.

(4) Seile und andere Vorrichtungen für die Meeresalgen-
produktion werden, soweit möglich, wiederverwendet oder
wiederverwertet.

Artikel 6e

Antifoulingmaßnahmen und Reinigung von
Ausrüstungen und Anlagen

(1) Biologischer Bewuchs wird nur physikalisch oder von
Hand entfernt und gegebenenfalls in einiger Entfernung von
der Anlage ins Meer zurückgeworfen,

(2) AuslÜstungen und Anlagen werden auf physika-
lischem oder mechanischem Weg gereinigt. Reicht dies
nicht aus, dürfen ausschließlich Stoffe aus der Liste in An-
hang VII Abschnitt 2 eingesetzt werden.

(') ABI. L 175 vom 5.7.1985, S. 40."
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KAPITEL 2

Tierische Erzeugung

Artikel 7

Geltungsbereich

Dieses Kapitel enthält ausführliche Produktionsvorschriften
(Begründung: Siehe zu Artikel 1 Abs, 2 Satz 2) flir die folgenden
Tierarten: Rinder, einschließlich BulJalus und Bison, Equiden,
Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel (die Arten gemäß Anhang JIl)
und Bienen.

Abschnitt 1

Herkunft der Tiere

Artikel 8

Herkunft ökologíscherjbiologíscher Tiere

(1) Bei der Wahl der Rassen oder Linien ist der Fähigkeit der
Tiere zur Anpassung an die Umweltbedingungen, ihrer Vitalität
und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten Rechnung zu

I tragen. Darüber hinaus müssen die Rassen oder Linien so
ausgewählt werden, dass bestimmte Krankheiten oder Gesund-
heitsprobleme, die für einige intensiv gehaltene Rassen oder
Linien typisch sind, wie Stress-Syndrom der Schweine, pSE-
Syndrom (l'SE = pale, soft. exudative bzw. blass, weich, wässrig),
plötzlicher Tod, spontaner Abort, schwierige Geburten, die einen
Kaiserschnitt erforderlich machen, usw., vermieden werden.
Einheimischen Rassen und Linien ist der Vorzug zu geben.

(2) Bei Bienen ist Apis mellifera und ihren lokalen Ökotypen der
Vorzug zu geben.

Artikel 9

Herkunft nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere

(1) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der
Verordnung (EG)NI'. 834/2007 und vorbehaltlich der Bedingun-
gen gemäß den Absätzen 2 bis 5 dieses Artikels können
nichtökologische/nichtbiologische Tiere zu Zuchtzwecken in
einen Betrieb eingestellt werden, jedoch nur, wenn ökologische]
biologische Tiere nicht ip ausreichender Anzahl zur Verfügung
stehen.

(2) Wenn mit dem Aufbau eines Bestands oder einer Herde
begonnen wird, müssen níchtökologischejntchtbíologísche junge
Säugetiere unmittelbar nach dem Absetzen gemäß den ökologi-
schen/biologischen Produktionsvorschriften aufgezogen werden.
Für den Tag der Einstellung der Tiere in den Bestand gelten
aufSerdem die folgenden Einschränkungen:

a) Büffel, Kälber und Fohlen müssen weníger als sechs Monate
alt sein;

b) Lämmer und Zicklein müssen weniger als 60 Tage alt sein;

c) Ferkel müssen weniger als 35 kg wiegen.
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nichtökologische/nichtbiologische ausgewachsene männliche
und nullípare weibliche Säugetiere anschließend gemäf den
ökologischen/biologischen Produktionsvorschrlften aufzuziehen.
Darüber hinaus wird die Zahl der weiblichen Säugetiere pro Jahr
wie folgt begrenzt:

a) weibliche Tiere bis zu maximal 10 % des Bestandes an
ausgewachsenen Equiden oder Rindern, einschlieflieh
Buballl~- und Bisonarten, und weibliche Tiere bis zu
maximal 20 % des Bestandes an ausgewachsenen Schwei-
nen, Schafen und Ziegen;

b) bei Einheiten mit weniger als zehn Equiden oder Rindern
oder mit weniger als fünf Schweinen, Schafen oder Ziegen
wird die vorgenannte Bestands-/Herdenerneuerung auf
maximal ein Tier pro Jahr begrenzt.

Mit dem Ziel, die Regelung dieses Absatzes auslaufen zu lassen,
wird diese im Jahr 2012 überprüft.

(4) Vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die
zuständige Behörde können die Prozentsätze gemäß Absatz 3
in den folgenden Sonderfällen auf bis zu 40 % erhöht werden:

a) bei erheblicher Vergrößerung der Tierhaltung;

b) bei Rassenumstellung:

c) beim Aufbau eines neuen Zweigs der Tierproduktion;

d) wenn Rassen als im Sinne von Anhang IV der Verord-
nung (EG) Nr. 1974/2006 der Kommission (9) gefährdet
sind, der landwirtschaftlichen Nutzung verloren zu gehen;
in diesem Falle muss es sich bei den Tieren der betreffenden
Rassen nicht unbedingt um Tiere handeln, die noch nicht
geworfen haben.

(5) Zur Erneuerung von Bienenbeständen können jährlich
10 % der Weiseln lind Schwärme in der ökologischen/biologi-
schen Produktionseinheit durch níchtökologíschejnichtbiologi-
sehe Weiseln lind Schwärme ersetzt werden, sofern die Weiseln
lind Schwärme in den Bienenstöcken auf Waben oder Wachs-
böden aus ökologischen/biologischen Produktionseinheiten
gesetzt werden.

Abschnitt 2

Unterbringung der Tiere und
Haltungspl'aktiken

Artikel 10

Vorschriften rur die Unterbringung

(1) Durch Isolierung, Beheizung und Belüftung des Gebäudes
ist sicherzustellen, dass Luftzirkulation, Staubkonzentration,
Ternperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Gaskonzentration

(9) ABI. L 368 V0111 23.12.2006. S. 15.
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darstellen. Das Gebäude muss reichlich natürliche Belüftung und
ausreichenden Tageslichteinfall gewährleisten.

(2) In Gebieten mit Klimaverhältnissen, die es gestatten, dass
die Tiere im Freien leben, sind Stallungen nicht vorgeschrieben.

(3) Die Besatzdichte in Stallgebäuden muss den Tieren Komfort
und Wohlbefinden gewährleisten und gestatten, dass die Tiere
ihre artspezífíscheu Bedürfnisse ausleben, die je nach Art, Rasse
und Alter der Tiere unterschiedlich sind. Sie muss ferner den
Verhaltensbedürfnissen der Tiere Rechnung tragen, die insbe-
sondere von der Cruppengröße und dem Geschlecht der Tiere
abhängen. Die Besatzdichte muss das Wohlbefinden der Tiere
durch ein ausreichendes Platzangebot gewährleisten, das natür-
liches Stehen, bequemes Abliegen, Umdrehen, Putzen, das
Einnehmen aller natürlichen Stellungen und die Ausführung
aJler natürlichen Bewegungen wie Strecken und Flügelschlagen
gestattet.

(4) In Anhang III sind Mindeststallflächen und Mindestfrei-
landflächen und andere Bedingungen für die Unterbringung
verschiedener Arten und Kategorien von Tieren festgelegt.

Artikel 11

Spezifische Unterbringungsvorschriften und
Haltungspraktiken flir Säugetiere

(1) Die Stallböden müssen glatt, aber rutschfest sein. Mindes-
tens die Hälfte der Stallfläche im Sinne von Anhang III muss von
fester Beschaffenheit sein, d. h. es darf sich nicht um Spalten-
böden oder Gitterroste handeln.

(2) Die Ställe müssen ausreichend große, bequeme, saubere und
trockene Liege-/RuhefIächen aufweisen, die in fester, nicht
perforierter Bauweise ausgeführt sind. Im Ruhebereich muss
ausreichend trockene Einstreu vorhanden sein. Die Einstreu muss
aus Stroh oder' anderem geeigneten Naturmaterial bestehen. Sie
kann mit Mineralstoffen gemäß Anhang I verbessert und
angereichert werden.

(3) Unbeschadet von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 91/6291
EWG des Rates eO) ist die Unterbringung von Kälbern in
Einzelboxen nach der ersten Lebenswoche verboten.

(4) Unbeschadet von Artikel 3 Absatz 8 der Richtlinie 91/6301
EWGdes Rates (11) sind Sauen außer in den letzten Trächtigkeits-
phasen und während der Säugezeit in Gruppen zu halten.

(5) Ferkel dürfen nicht in Flat-Deck-Anlagen oder Ferkelkäfigen
gehalten werden.

(6) Schweinen müssen Bewegungsflächen zum Misten und
zum Wühlen zur Verfügung stehen. Zum Wühlen können
verschiedene Substrate verwendet werden.

(IO) ABI.L 340 vom 11.12.1991. S. 28.
(11) AB!. L 340 v011111.12.1991, S. 33.
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Artikel 12

Spezifische Unterbringungsvorschriften und
Haltungspraktiken fur Geflügel

(I) Geflügel darf nicht in Käfigen gehalten werden.

(2) Soweit Witterung und Hygienebedingungen dies gestatten,
muss Wassergeflügel Zugang zu einern Bach, Teich, See oder
Wasserbecken haben, damit sie ihre artspezifischen Bedürfnisse
ausleben können und die Tierschutzanforderungen erfüllt sind.

(3) Geflügelstallungen müssen folgende Mindestanforderungen
erfüllen:

a) Mindestens ein Drittel der Bodenfläche muss von fester
Beschaffenheit sein, d. h. es darf sich nicht um Spalten-
böden oder Gitterroste handeln, und muss mit Streu-
material in Form 1'011 Stroh, Holzspänen, Sand oder Torf
bedeckt sein;

b) in Ställen für Legehennen ist ein ausreichend groger Teil der
den Hennen zur Verfügung stehenden Bodenfläche als
Kotgrube vorzusehen;

c) die Tiere müssen über Sitzstangen einer Gröge und Anzahl
verfügen, die cler Gruppen- oder clerTiergröße im Sinne des
Anhangs III entsprechen;

d) es müssen Ein- und Ausflugklappen einer den Tieren
angemessenen Größe vorhanden sein, deren Länge zusam-
mengerechnet mindestens 4m je 100m2 der den Tieren zur
Verfügung stehenden Stallfläche entspricht;

e) jeder Geflügelstall beherbergt maximal

i) 4 800 Hühner,

ii) 3 000 Legehennen,

iii) 5 200 Perlhühner,

iv) 4 000 weibliche Barbarie- oder Pekingenten oder
3 200 männliche Barbarie- oder Pekingenten oder
sonstige Enten,

v) 2 500 Kapaune, Gänse oder Truthühner;

Q bei cler Fleíscherzeugung darf die Gesamtnutzfläche der
Geflügelställe je Produktionseinheit l 600 m 2 nicht über-
schreiten;

g) Geflügelställe müssen so gebaut sein, dass alle Tiere leichten
Zugang zu einem Auslaufbereich haben.

(4) Das natürliche Licht kann durch eine künstliche Beleuch-
tung ergänzt werden, damit ein Maximum von 1. 6 Lichtstunden
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täglich und eine ununterbrochene Nachtruhe ohne künstliche
Beleuchtung von mindestens acht Stunden gewährleistet ist.

(5) Um intensive Aufzuchtmethoden zu vermeiden, wird
Geflügel entweder bis zum Erreichen eines Mindestalters aufge-
zogen oder es muss von langsam wachsenden Rassen/Linien
stammen, Werden keine langsam wachsenden Rassen/Linien
verwendet, so beträgt das Mindestalter bei der Schlachtung

a) 81 Tage bei Hühnern,

b) 150 Tage bei Kapaunen,

c) 49 Tage bei Pekingenren.

d) 70 Tage bei weiblichen Barbarie-Enten,

e) 84 Tage bei männlichen Barbarie-Enten,

n 92 làge bei Mulard-Enten,

g) 94 Tage bei Perlhühnern,

! h) 'j 40 Tage bei Truthähnen und Bratgänsen.

,i) 100 Tage bei Truthennen.

I Die zuständige Behörde legt die Kriterien für langsam wachsende
Rassen/Linien fest. oder erstellt eine Liste dieser Rassen/Linien
und teilt Unternehmern, anderen Mitgliedstaaten und der
Kommission diese Informationen mit.

Artilæl 13

Spezifische Anforderungen und
Untcrbringungsvorschriften für Bienen

(1) Die Bienenstöcke sind so aufzustellen, dass im Umkreis von
drei Kilornetem um den Standort Nektar- und Pollentrachten im
Wesentlichen aus ökologischen/biologischen Kulturen und/oder
WiJdpflanzen und/oder Kulturen bestehen, die nach Methoden
mit geringer Umweltauswirkung behandelt werden, die denen im
Sinne von Artikel 36 der Verordnung (EG) NI'. 1698/2005 des
Rates e) oder von Artikel 22 der Verordnung (EG) NI'. 1257/
1999 des Rates (13) gleichwertig sind und die die ökologische/
biologische Qualität der Imkereierzeugnisse nicht beeinträchtigen
können. Diese Bestimmungen gelten nicht, wenn keine Pflanzen-
blüte stattfindet, unci nicht während der Ruhezeit der Bienen-
stöcke.

(2) Die Mitgliedstaaten können Regionen oder Gebiete aus-
weisen, in denen die Bienenhaltung nach den Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion nicht praktikabel ist.

(3) Die Beuten müssen grundsätzlich aus natürlichen Materia-
lien bestehen, bei denen keine Gefahr besteht, dass Umwelt oder
Imkereierzeugnisse kontaminiert werden,

(12) ABI.I. 277 vom 21.10.2005. S. 1.
(13) ABI. L 160 vom 26.6.1999. S. 80.
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(4) Bienenwachs für neue Mittelwände muss aus ökologischen/
biologischen Produktionseinheiten starnmen.

(5) Unbeschader von Artikel 25 dürfen in den Bienenstöcken
nur natürliche Produkte wie Propolis, Wachs und Pflanzenöle
verwendet werden.

(6) Während der Honiggewinnung ist die Verwendung che-
misch-synthetischer Repellents untersagt.

(7) Waben, die Brut enthalten, dürfen nicht zur Honigge-
winnung verwendet werden.

Artikel 14

Zugang zu Freigelände

(1) Freigelände kann teilweise überdacht sein.

(2) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der
Verordnung (EG) NI'. 834/2007 müssen Pflanzenfresser Zugang
zu Weideland haben, wann immer die Umstände dies gestatten.

(3) Soweit Pflanzenfresser während der Weidezeit Zugang zu
Weideland haben und die Winterstallung den Tieren Bewegungs-
freiheit gewährleistet, muss der Verpflichtung zur Bereitstellung
von Freigelände in den Wintermonaten nicht nachgekommen
worden.

(4) Unbeschadet der Bestimmung gemäß Absatz 2 müssen
über zwölf Monate alte Bullen Zugang zu Weideland oder
Freigelände haben.

(5) Geflügel muss während mindestens eines Drittels seiner
Lebensdauer Zugang zu Freigelände haben.

(6) Freigelände für Geflügel muss überwiegend aus einer
Vegetatíonsdecke bestehen und Unterschlupf bieten; die Tiere
müssen ungehinderten Zugang zu einer angemessenen Anzahl
Tränken und Futtertrögen haben.

(7) Soweit Geflügel gemäf< auf gemeinscbaftsrechtlicher
Grundlage erlassener Beschränkungen oder Verpflichtungen im
Stall gehalten wird, müssen die Tiere ständigen Zugang zu
ausreichend Raufutter und geeignetem Material haben, um ihren
ethologíschen Bedürfnissen nachkommen zu können.

Artikel 15

Besatzdichte

(1) Die Gesamtbesatzdichte darf den Grenzwert von 170 kg
Stickstoff pro Jahr und Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche im
Sinne von Artikel 3 Absatz 2 nicht überschreiten.

(2) Zur Bestimmung der angemessenen Besatzdichte gemäg
Absatz 1 legt die zuständige Behörde die dem genannten
Grenzwert entsprechenden Vieheinheiten fest, wobei sie die
Zahlen in Anhang IV oder die diesbezüglichen auf Basis der
Richtlinie 91/676/EWG erlassenen nationalen Vorschriften als
Orientierungswerte verwendet.
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Verbot der flächenunabhängigen Tierhaltung

Eine flächenunabhängige Tierhaltung, bei der der Tierhalter keine
landwirtschaftlichen Nutzfläche bewirtschaftet und/oder keine
schriftliche Vereinbarung mit einem anderen Unternehmer im
Sinne von Artikel 3 Absatz 3 getroffen hat, ist verboten.

Artikel 17

Gleichzeitige Haltung ökologischer/biologischer WId

nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere

(1) Nichtökologische/nichtbiologische Tiere dürfen sich im
Betrieb befinden. sofern sie in Einheiten aufgezogen werden,
deren Gebäude und Parzellen deutlich von den nach den

, ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften produzie-
renden Einheiten getrennt sind und sofern es sich um eine
andere Tierart handelt.

(2) Nichtökologische/nichtbiologische Tiere können jedes jahr
für einen begrenzten Zeitraum ökologisches/biologisches Weide-
land nutzen, sofern die Tiere aus einemHaltungssystem im Sinne
von Absatz 3 Buchstabe b sramrnen und sich ökologische/
biologische Tiere nicht gleichzeitig auf dieser Weide befinden.

(3) Ökologische/biologische Tiere können auf Gemeinschafts-
flächen gehalten werden, sofern

a) die Flächen zumindest in den letzten drei Jahren nicht mit
Erzeugnissen behandelt wurden, die für die ökologische/
biologische Produktion nicht zugelassen sind;

b) níchtökologíschejníchtbíologísche Tiere, die die betref-
fenden Flächen nutzen, aus einem Haltungssystem stam-
men, das den Systemen gemäfs Artikel 36 der Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 oder Artikel 22 der Verord-
nung (EG) Nr. 1257/1999 gleichwertig ist;

c) die Erzeugnisse der ökologischen/biologischen Tiere nicht
als ökologische/biologische Erzeugnisse angesehen werden,
solange die betreffenden Tiere auf diesen Flächen gehalten
werden, es sei denn, es kann eine adäquate Trennung dieser
Tiere von den nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren
nachgewiesen werden.

(4) Während der Wander- bzw, Hüteperiode dürfen Tiere, wenn
sie von einer Weidefläche auf eine andere getrieben werden, auf
nichtökologischen/nichtbiologischen Flächen grasen. Die Auf-
nahme nícbtökologtscherjníchtbíologíscher Futtermittel beim
Grasen während dieses Zeitraums in Form von Gras und
anderem Bewuchs darf 10 % der gesamten jährlichen Futterration
nicht überschreiten. Dieser Prozentsatz bezieht sich auf die
Trockenmasse der Futtermittel landwirtschaftlichen Ursprungs.

(5) Unternehmer führen Buch über die Anwendung der
Vorschriften dieses Artikels.



TB
Arti/wlIS

Umgang mit Tieren

(1) Eingriffe wie das Anbringen von Gummiringen an den
Schwänzen von Schafen, das Kupieren von Schwänzen, das
Abkneifen von Zähnen, das Stutzen der Schnäbel und Enr-
hornung dürfen in der ökologischen/biologischen Tierhaltung
nicht routinemägig durchgeführt werden. Aus Sícherheitsgrün-
den oder wenn sie der Verbesserung der Gesundheit, des
Befindens oder der Hygienebedingungen der Tiere dienen,
können einige dieser Eingriffe von der zuständigen Behörde
jedoch fallweise genehmigt werden,

Jegliches Leid der Tiere ist auf ein Minimum zu begrenzen, indem
angemessene Betäubungs- und/oder Schmerzmittel verabreicht
werden und der Eingriff nur im geeigneten Alter und von
qualifiziertem Personal vorgenommen wird.

(2) Die operative Kastration ist zulässig, um die Qualität der
Erzeugnisse zu gewährleisten und traditíonellen Produktions-
praktiken Rechnung zu tragen, allerdings nur unter den in
Absatz 1 Unterabsatz 2 vorgegebenen Bedingungen.

(3) Verstümmelungen wie das Beschneiden der Flügel von
Weiseln sind verboten.

(4) Beim Ver- lind Entladen von Tieren dürfen keine elektri-
schen Treibhilfen verwendet werden. Die Verabreíchung allopa-
rhischer Beruhigungsmittel vor und während der Beförderung ist
verboten.

Abschnitt 3

Futtermittel

TM10 "Altikel 19

Futtermittel aus eigenem Betrieb oder anderen Quellen

(1) Im Falle von Pflanzenfressem müssen, außer während
der jährlichen Wander- und Hüteperiode gemäß Artikel 17
Absatz 4, mindestens 60 % der Futtermittel aus der Betriebs-
einheit selbst stammen oder - falls dies nicht möglich ist -
in Zusammenarbeit mit anderen ökologischen/biologischen
Betrieben in derselben Region erzeugt werden.

(2) Im Falle von Schweinen und Geflügel müssen mindes-
tens 2O % der Futtermittel aus der Betriebseinheit selbst
stammen oder - falls dies nicht möglich ist - in derselben
Region in Zusammenarbeit mit anderen ökologischen/biolo-
gischen Betrieben oder Puttermittelunternehmern erzeugt
werden.

(3) Im Falle von Bienen muss am Ende der Produktions-
saison für die Überwinterung genügend Honig und Pollen in
den Bienenstöcken verbleiben.

Das Füttem von Bienenvölkern ist nur zulässig, wenn das
Überleben des Volks klimabedingt gefährdet ist. In diesem
Falle dürfen ökologischer/biologischer Honig, ökologische/
biologische Zuckersirupe oder ökologischer/biologischer Zu-
cker zugefüttert werden,'
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Futtermittel aus eigenem Betrieb oder aus ander
ökologischen/biologischen Betrieben

(I) Im Falle von Pflanzenfressern müssen, au. . während der
jährlichen Wander- und Hüteperiode gemäß A ikel l Z Absatz 4,
mindestens 50 % der Futtermittel aus der etriebseinheit selbst
starnrnen ocler - falls dies nicht mögli ist - in Zusammen-
arbeit mit anderen ökologíschenjbíoloj sehen Betrieben vorzugs-
weise in derselben Region erzeugt erden.

(2) Im Falle von Bienen ss am Ende der Produktionssaison
für die Überwinterung enügend Honig und Pollen in den
Bienenstöcken verblei Il.

(3) Das Fütt l von Bienenvölkern ist nur zulässig, wenn das
Überleben s Volks witterungsbedingt gefährdet ist, und auch
dann nur, 1 der letzten Honigernte bis 15 làge vor Beginn der
nächst Nektar- oder Honigtautrachtzeit. In diesem Falle darf
öko gischer/biologischer Honig, ökologischer/biologischer
Z ckersirup oder ökologischer/biologischer Zucker zugefüttert

Artikel 20

Futtermittel zur Deckung des ernährungsphysiologischen
Bedarfs der Tiere

(1) Bei der Fütterung von jungen Säugetieren wird die Mutter-
milch der Fütterung mit natürlicher Milch vorgezogen, und dies
für eine Mindestzeit von drei Monaten im Falle von Rindern,
einschließlich der Arten Bubalus und Bison, und Equiden, von 45
Tagen bei Schafen und Ziegen und von 40 Tagen bei Schweinen.

(2) Aufzuchtsysteme für Pflanzenfresser sollten je nach Ver-
fügbarkeít von Weiden zu verschiedenen Zeiten des Jahres ein
Maximum an Weidegang gewährleisten. Mindestens 60 % der
Trockenmasse in der Tagesration dieser Tiere muss aus frischem,
getrocknetem oder siliertem Raufutter bestehen. Bei Milchvieh ist
für eine Höchstdauer von drei Monaten in der frühen Laktations-
phase eine Verringerung dieses Prozentsatzes auf 50 % zulässig.

(.3). Der Tagesration von Schweinen und Geflügel ist frisches,
getrocknetes oder siliertes Raufutter beizugeben.

(4) Das Halten von Tieren unter Bedingungen oder bei einer
Ernährung, die zu Anämie führen könnten, ist verboten.

(5) Mastpraktiken müssen in jeder Phase des Aufzuchtpro-
zesses umkehrbar sein. Die Zwangsfütterung ist verboten.



Artikel 21

Umstellungsfuttermittcl

... M1 ,,(l) Durchschnittlich dürfen bis zu maximal 30 % der
Futterration aus Umstellungsfuttermitteln bestehen. Stammen
die Umstellungsfuttermittel aus einer betriebseigenen Einheit,
so kann dieser Prozentanteil auf 100 % erhöht werden."

ration aus Umstellungsfuttermit
Umstelluna. . aus einer betriebseigenen

... M2
,,(2) lm Durchschnitt können bis zu 20 % der Gesamt-
menge der an die Tiere verfütterten Futtermittel aus der
Beweídung bzw. der Beerntung von Dauergrünland, mehr-
jährigen Futterkulturen oder von Eiweißpflanzen, die auf
Parzellen nach der ökologischenjbiologischen Produktions-
weise angebaut wurden, im ersten Jahr der Umstellung
stammen, sofern diese Flächen Teil des Betriebs sind und
in den letzten fünf Jahren nicht Teil einer ökologischenj
biologischen Produktionseinheit dieses Betriebs waren,
Wenn sowohl Umstellungsfuttermittel als auch Futtermittel
von Parzellen im ersten Jahr der Umstellung verwendet
werden, darf der Gesamtprozentsatz dieser Futtermittel zu-
sammengerechnet den Höchstsatz gemäß Absatz 1 nicht
überschreiten."

"'-
an die Tiere verfütterten Puttetmittel aus der Beweidul, zw.
Beerntung von Dauergrünland oder Parzellen mit . lrjährigen
Futterkulturen im ersten Jahr der Umstell ,stammen, sofern
diese FlächenTeil des Betriebs sind u . ] den letzten fünf [ahren
nicbt Teil einer ökologiscbe - ogischen Produktionseinheit
dieses Betriebs waren. S It sowohl Umstellungsf·l.Ittermittel als
auch Futtermittel nParzellen im ersten Jabr cler Umstellung
verwendet r en, darf der Gesamtprozentsatz dieser Futter-
mitt usammengerechnet den Höchstsatz gemäg Absatz 1

(3) Die Prozentwerte gemäg den Absätzen 1 und 2 werden
jährlich als ein Prozentsatz der Trockenmasse der Futtermittel
pflanzlichen Ursprungs berechnet.



TM10 "Artikel22
Verwendung bestimmter Erzeugnisse und Stoffe in
Futtermitteln
Für die Zwecke von Artikel 14 Absatz l Buchstabe d Ziffer iv
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dürfen nur die folgenden
Stoffe bei der Verarbeitung ökologischer/biologischer Futter-
mittel und der Fütterung ökologischer/biologischer Tiere ver-
wendet werden:

a) nichtökologische/nichtbiologische Futtetmittelausgangs-
erzeugnisse pflanzlichen oder tierischen Ursprungs oder
andere in Anhang V Abschnitt 2 aufgelistete Puttermittel-
ausgangserzeugnisse, sofern

i) sie ohne chemische Lösungsmittel produziert oder auf-
bereitet werden und

ii) die in Artikel 43 bzw. Artikel 47 Buchstabe c fest-
gelegten Beschränkungen eingehalten werden;

b) nichtökologische/nichtbiologische Gewürze, Kräuter und
Melassen, sofern

i) sie nicht in ökologischer/biologischer Form verfügbar
sind,

ii) sie ohne chemische Lösungsmittel produziert oder
aufbereitet werden und

iii) ihre Verwendung auf l % der Futterration einer be-
stimmten Art beschränkt wird, jährlich berechnet als
Prozentsatz der Trockenmasse der Futtermittel land-
wirtschaftlichen Ursprungs;

c) ökologische/biologische Futtetmittelausgangserzeugnisse
tierischen Ursprungs;

d) in Anhang V Abschnitt l aufgelistete Futtermittelaus-
gangserzeugnisse mineralischen Ursprungs;

e) Erzeugnisse aus nachhaltiger Fischerei, sofern

i) sie ohne chemische Lösungsmittel produziert oder
aufbereitet werden,

ii) ihre Verwendung auf Nicht-Pflanzenfresser beschränkt
ist und

iii) die Verwendung von Fischproteinhydrolysat nur auf
Jungtiere beschränkt ist;

f) Salz in Form von Meersalz, rohem Steinsalz;

g) Futtermittelzusatzstoffe gemäß Anhang VL"
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Erzeugnisse und Stoffe gemäß Artikel 14 Absatz 1
Buchstabe d Ziffer iv der Verordnung (EG) Nr. 834/ 07

(1) Nichtökologische/nichtbiologische Puttennittel-A 'gangser-
zeugnisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs d" fen vorbe-
haltlich der Beschränkungen gemäg Artikel 43 in der
ökologischen/biologischen Produktion nur ver endet werden,
sofern sie in Anhang V aufgelistet sind und die' diesem Anhang
festgelegten Beschränkungen eingehalten we den..

(2) Ökologische/biologische Futtmittel-Ausgangserzeugnisse
tierischen Ursprungs und Fu .ermittel-Ausgangserzeugnisse
minerahsehen Ursprungs dürf in der ökologischen/biologi-
schen Produktion nur verwen 't werden, sofern sie in Anhang V
aufgelistet sind und die in diesem Anhang festgelegten
Beschränkungen eingehalt n werden.

(3) Erzeugnisse u Nebenprodukte der Fischerei dürfen in der
ökologíschenjbío] gischen Produktion nur verwendet werden,
wenn sie in An ang V aufgelistet sind und die in diesem Anhang
festgelegten B chränkungen eingehalten werden.

(4) Ft 'ermtttelzusetzstoffe, bestimmte Erzeugnisse für die
Tiere ährung und Verarbeitungshílfsstoffe dürfen in cler ökolo-
gis enjbiologischen Produktion nur verwendet werden, sofern
s' in Anhang VI aufgelistet sind und die in diesem Anhang
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Abschnitt 4

Krankheitsvorsorge und t ie r är z t lich e
Behandlung

Artikel 23

Krankheitsvorsorge

(l) Unbeschadet von Artikel 24 Absatz 3 ist die präventive
Verabreichung chemisch-synthetischer allopathíscher Tierarznei-
mittel oder von Antíbiotika verboten.

(2) Die Verwendung von wuchstums- oder leistungsfördernden
Stoffen (einschließlich Antibíotika, Kokzídíostatíka und anderen
künstlichen Wachstumsförderern) sowie von Hormonen oder
ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der Fortpflanzung (z. B. Ein-
leitung ocler Synchronisierung der Brunst) oder ZLI anderen
Zwecken ist verboten.

(3) Werden Tiere aus nichtökologischen/nichtbiologischen Ein-
heiten beschafft, können je nach örtlichen Bedingungen
besondere Maßnahmen wie Screeníngtests oder Quarantäne-
zeiträume vorgesehen werden.

(4) Stallungen, Buchten, Ausrüstungen LInd Geräte sind in
geeigneter Weise ZLIreinigen und zu desinfizieren, um Kreuz-
infektionen und der Vermehrung von Krankheitsüberträgern
vorzubeugen. Kot, Urin und nicht gefressenes oder verschüttetes
Futter sind so oft wie nötig zu beseitigen, um die Geruchsbildung
einzugrenzen und keine Insekten oder Nager anzulocken.

Zum Zwecke von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe f der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dürfen für die Reinigung und
Desinfektion von Stallgebäuden, Anlagen und Geräten nur die
Mittel gemäf~ Anhang VII verwendet werden. Zur Beseitigung
von Insekten und anderen Schädlingen in Gebäuden und
sonstigen Anlagen, in denen Tiere gehalten werden, können
Rodentizide (nur in Fallen) sowie die Erzeugnisse gemäg
Anhang II verwendet werden.

(5) Get1ügelstiiJle müssen zwischen den Belegungen. geräun~t
werden, Die Ställe und Einrichtungen sind wähl:.7nd .dleser ~elt
zu reinigen und zu desinfizieren. Ferner muss tur (he Au~lau:e
nach jeder Belegung eine Ruhezeit eing~le~t werden, daruit d:e
Vegetation nachwachsen kann. Die lvhtghe(~~taaten le~en. d~e
Dauer dieser Ruhezeit fest. Der Unternehmer fuhrt ~uch. ub~.l die
Einhaltung dieser Frist. Diese Vor~chriften gelten m~ht 1TI .Falle?,
ill denen Geflügel nicht in Partien aufgezogen wlr~, nicht III

Auslaufplätzen gehalten wird und den ganzen Tag freien Auslauf
hat.
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Art:ikd 24

Tierärztliche Behandlung

Cl) Sollten Tiere trotz der Vorsorgemaßnahmen gemäß Arti-
kel 14 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i der Verordnung (EG)
Nr. 83.~/~007 krank werden oder sich verletzen, so sind sie
~tnver:ugltch zu behandeln, erforderlichenfalls abgesondert und
m geeigneten Räumlichkeiten.

TM16
~

~~) h ~hytother~peutische und homö~pathische Präparate, Spurenelemente und die Erzeugnisse gemäß Anh V
se mt: ~ s.oWleAnhang VI Abschnitt 3 sind gegenüber chemisch-synthetischen allo athischen Tie . a~g

odebrAlntdlbllotdlkabKevorkhZtl~tzu :.erw~nden, sofern ihre therapeutische Wirkung bei der betreffenden Ti~~~~~e~r;::r~~~
zu e ian e n en ran elt gewährleíster ist:'

TM10 ,,~~~~utW;l~~~~~~~_
die Erzeugnisse gemäß Anhang V Abschnitt 1
hang VI Abschnitt 3 sind gegenüber c . c -synthetíschen
allopathischen Tierarzneimi er Antibiotika bevorzugt
zu verwenden, s I re therapeutische Wirkung bei der
betreff lerart und der zu behandelnden Krankheit ge-

T8 (~~~~~~~~~~~~~~
reneJemente und die Erzeugnisse gemäß Anhan sowie
Anhang VI Teil 1.1 sind gegenüber Isch-synthetischen
allopathischen Tierarzneimit er Antibiotika bevorzugt zu
verwenden, safer' lerapeutische Wirkung bei der betref-
fenden" und der zu behandelnden Krankheit gewährleistet

(3) Lassen sich die Krankheit oder die Verletzung mit den
Maßnahmen gemäfSden Absätzen l und 2 nicht bekämpfen und
erweist sich eine Behandlung als unbedingt erforderlich, um dem
Tier Leiden und Schmerzen zu ersparen, so können unter der
Verantwortung eines Tierarztes chemisch-synthetische allopathi-
sehe Tierarzneimittel oder Antíbiotíka verabreicht werden.

(4) Erhält ein Tier oder eine Tiergruppe innerhalb von zwölf
Monaten mehr als drei Mal oder - falls der produktive
Lebenszyklus des Tieres oder der Gruppe weniger als ein Jahr
beträgt - mehr als ein Mal eine tierärztliche Behandlung mit
chemisch-synthetischen allopathischen Tierarzneimitteln oder
Antibiotíka, wobei Impfungen, Parasitenbehandlungen und
obligatorische Tilgungsmaßnahmen ausgenommen sind, so
dürfen die betreffenden Tiere und die von ihnen stammenden
Erzeugnisse nicht als ökologische/biologische Erzeugnisse ver-
kauft werden, lind diese Tiere unterliegen den Umstellungsfristen
gemäE Artikel 38 Absatz 1.

Aufzeichnungen über das Auftreten solcher Fälle werden für die
Kontrollstelle oder Kontrollbehörde bereitgehalten.

(5) Die 'Wartezeit zwischen der letzten Verabreichung eines
allopathischen Tierarzneimittels an ein Tier mit unter normalen
Anwendungsbedingungen lind der Gewinnung ökologischer/
biologischer Lebensmittel von diesem Tier muss doppelt so lang
sein wie die gesetzlich vorgeschriebene Wartezeit im Sinne von
Artikel 11 der Richtlinie 200l/82/EG oder - falls keine
Wartezeit vorgegeben ist - 48 Stunden betragen.
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Artilœ! 25

Spezifische Vorschriften für die Krankheitsvorsorge und
die tierärztliche Behandlung bei der Bienenhaltung

(1) Um Rahmen, Bienenstöcke und Waben insbesondere vor
Schädlingen zu schützen, dürfen nur Rodentizide (die nur in
Fallen verwendet werden dürfen) und geeignete Mittel gemäg
Anhang II verwendet werden.

(2) Physikalische Behandlungen zur Desinfektion von Beuten
(wie Dampf oder Abflamrnen) sind gestattet,

(3) Männliche Brut darf nur vernichtet werden, um den Befall
mit VtnToa destructor einzudämmen.

(4) Wenn die Bienenvölker trotz aller Vorsorgemagnahmen
erkranken oder befallen sind, sind sie unverzüglich zu behandeln.
und die Bienenstöcke können erforderlichenfalls isoliert aufge-
stellt werden.

(5) In der ökologischen/biologischen Bienenhaltung sind Tier-
arzneimittel gestattet, sofern die jeweilige Verwendung in dem
betreffenden Mitgliedstaat nach den einschlägigen Gemein-
schaftsvorschrífren oder den auf Basis des Gemeinschaftsrechts
erlassenen nationalen Vorschriften zugelassen ist.

(6) Bei Befall mit Varroa destructor dürfen Ameisensäure,
Milchsäure, Essigsäure und Oxalsäure sowie Menthol, Thymol,
Eukalyptol oder Kampfer verwendet werden.

(7) Werden chemisch-synthetische alloparhísche Mittel ver-
abreicht. so sind die behandelten Bienenvölker während dieser
Zeit isoliert aufzustellen und das gesamte Wachs ist durch Wachs
aus ökologischer/biologischer Bienenhaltung zu ersetzen. Diese
Bienenvölker unterliegen anschließend der einjährigen Umstel-
lungsfrist gemäß Artikel 38 Absatz 3.

(8) Die Bestimmungen von Absatz 7 gelten nicht für die
Erzeugnisse gemäß Absatz 6.



TM2 "KAPITEL 2a

Tierproduktion in Aquakultur

Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

Artikel 25a

Geltungsbereich

Dieses Kapitel enthält ausführliche Produktionsvorschriften
für die Fische, Krebstiere, Stachelhäuter und Weichtiere in
Anhang XIIIa.

Es gilt mutatis mutandis auch für Zooplankton, Kleinkrebse,
Rädertierchen, Würmer und andere aquatische Futtertiere.

Artikel 25b

Eignung der Gewässer und Nachhaltigkeitsplan

(1) Die Bestimmungen des Artikels 6b Absätze 1 bis 5
gelten für dieses Kapitel.

(2) Maßnahmen zum Schutz und zur Vorbeugung gegen
Prädatoren gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates (*)
sowie einzelstaatliche Vorschriften werden im Nachhaltig-
keitsplan aufgeführt.

(3) Benachbarte Unternehmer koordinieren ihre Nach-
haltigkeitspläne gegebenenfalls auf nachprüfbare Weise.
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(4) Bei Aquakultur in Teichen, Becken oder Fließkanälen
verfügen die Anlagen entweder über natürliche Filterbetten,
Absetzbecken, biologische oder mechanische Filter får den
Nährstoffrückhalt oder verwenden Algen und/oder Tiere
(Muscheln), die zur Verbesserung der Abwasserqualität bei-
tragen. Das Ablaufwasser wird gegebenenfalls regelmäßig
kontrolliert.

Artikel 25c

Parallele ökologische/biologische und nicht-
ökologische/nichtbiologische Tierproduktion in
Aquakultur

(1) Die zuständige Behörde kann gestatten, dass in Brut-
und Jungtierstationen desselben Betriebs Jungtiere öko-
logisch/biologisch und nichtökologisch/nichtbiologisch auf-

. gezogen werden, wenn die betreffenden Einheiten deutlich
voneinander getrennt sind und die Wasserversorgung über
getrennte Systeme erfolgt.

(2) Bei Abwachsanlagen kann die zuständige Behörde
ökologische/biologische und níchtökologíschejníchtbíologí-
sehe Produktionseinheiten für Aquakulturtiere im selben
Betrieb gestatten, wenn Artikel 6b Absatz 2 der vorliegen-
den Verordnung eingehalten wird und unterschiedliche Pro-
duktionsphasen oder unterschiedliche Bearbeitungszeit-
räume für die Tiere gegeben sind.

(3) Die Unternehmer bewahren Unterlagen auf, die die
Anwendung der Vorschriften dieses Artikels belegen.

Abschnitt 2

Herkunft der Aquakulturtiere

Artikel 25d

Herkunft der Tiere in ökologischer/biologischer
Aquakultur

(1) Verwendet werden heimische Arten, und Ziel der
Zucht sind gut an die Bedingungen der Aquakultur ange-
passte, gesunde und das Futter gut verwertende Stämme.
Der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde werden Aufzeich-
nungen über Herkunft und Behandlung der Tiere vorgelegt.

(2) Es werden Arten gewählt, deren Produktion får
wildbestände weitgehend gefahrlos ist.

Artikel25e

Herkunft und Haltung nichtökologisch/nichtbiologisch
erzeugter Aquakulturtiere

(1) Zu Zuchtzwecken oder zur Verbesserung der Genetik
des Zuchtbestands und wenn ökologisch/biologisch er-
zeugte Aquakulturtiere nicht verfügbar sind, dürfen wild
gefangene oder nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugte
Aquakulturtiere in einen Betrieb eingebracht werden. Sie
müssen mindestens drei Monate in ökologischer/biologi-
scher Haltung verbringen, bevor sie zu Zuchtzwecken ein-
gesetzt werden dürfen.
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(2) Als Besatzmaterial und wenn ökologisch/biologisch
erzeugte juvenile Aquakulturtiere nicht verfügbar sind, dür-
fen nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugte juvenile Aqua-
kulturtiere in einen Betrieb eingebracht werden. Sie müssen
mindestens die beiden letzten Drittel des Produktionszyklus
in ökologischer/biologischer Haltung verbringen

TM19 ,,(3) Der Anteil nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugter juveniler Aquakulturtiere, die in einen Betrieb eingesetzt
werden dürfen, wird zum 31. Dezember 2011 auf 80 %, zum 31. Dezember 2014 auf 50 % und zum 31. Dezember
2 O 16 auf O % reduziert."

TM15

TM2 juveniler Aquakulturtiere, die in elu'n!l];eu-J'M:O::¡t:u
werden dürfen, wird ezember 2011 auf 80 %,
zum 31 er 2013 auf 50 % und zum 31. Dezember

TM18 ,,(4) Die Verwendung von Wildfången als Besatzmaterial ist nur in den nachstehenden Fällen erlaubt:

a) natürliches Einströmen von Fisch- oder Krebstierlarven und Juvenilen beim Auffüllen von Teichen und anderen
Haltungseinrichtungen;

b)EuroP!ilic~er ~lasaaI, solange es für denbetreffend~h Standort eine~ genehmigten Aalbewirtschaftungsplan gibt
und die künstliche Vermehrung von Aal weiterhin Probleme aufwirft;

c) die Verwendung wilder Fischbrut anderer Arten als Europäischer Aal als Besatzmaterial in der traditionellen exten-
siven Aquakulturhaltung in Feuchtbiotopen, wie durch Dämme und Böschungen abgetrennten Brackwasserteichen.
Gezeitenzonen und Küstenlagunen, sofern

i) der Besatz mit den Bewirtschaftungsmaßnahrnen im Einklang steht, die von den für die Bewirtschaftung der be-
treffenden Fischbestände zuständigen Behörden genehmigt wurden, um die nachhaltige Bewirtschaftung der be-
treffenden Art zu gewährleisten, und .

ii) die Fische ausschließlich mit Futtermitteln gefüttert werden, die in dem Umfeld natürlich vorkommen."

TM2
T--·····_-

I
!

(47'----l:~~~~'fi_WtitiíiiflgE!fl_-als-HOestæ!~~
ist nur in den beiden nachstehenden Fällen erlaubt:

a) natürliches Einströmen von Fisch- aer Krebstierlarven
und Juvenilen beim Auffülle n Teichen und anderen
Haltungseinrichtungen;

b) Europäisc Glasaal, solange es für den betreffenden
Stan einen genehmigten Aalbewirtschaftungsplan

, t und die künstliche Vermehrung von Aal weiterhin
. Pfol:Jleffie !!I:!fwirft,



TM2 Abschnitt 3

A quak ultu rh al tung

Artikel 25f

Allgemeine Aquakulturhaltungsvorschriften

(l) Die Anlagen müssen so gestaltet sein, dass die Aqua-
kulturtiere artgerecht gehalten werden können; dies erfor-
dert:

a) ausreichenden Bewegungsraum fur ihr Wohlbefinden;

b) Wasser guter Qualität mit ausreichendem Sauerstoff-
gehalt;

c) den Bedürfnissen der Tiere entsprechende und den geo-
grafischen Standort berücksichtigende Temperaturen
und Lichtverhältnisse;

d) für Süßwasserfische möglichst naturnahe Bodenverhält-
nisse;

e) für Karpfen natürlichen Erdboden,

----_::::-==='==--
,,(2) Die Besatzdichte und die Haltungspraktiken sind für jede Art oder Artengruppe in Anhang XIIIa festgelegt. Da
sich die Besatzdichte und die Haltungspraktiken auf das Wohlbefinden der Aquakulturfische auswirken, werden der
Zustand der Fische (Flossen- oder andere Verletzungen, Wachstumsraten, verhalten und allgemeiner Gesundheitszu-
stand) und die Wasserqualität regelmäßig überwacht."

TM18

TM2
~2) Die Besat~diej:¡teje Ar!;9d0F A~ ist ia»
hang XIlIa festgelegt. Da sich d' te auf das
W~ u tumsche auswirkt, werden der
ZU~Ie (Flossen- Odel andere Verletzungen,



YM2 Wachstumsraten, Verhalten und allgemeiner Gesundheits-
zustand) und die Wasserqualität regelmäßig überwacht.

(3) Design und Konstruktion der aquatischen Haltungs-
einrichtungen bewirken Wasserwechselraten und physika-
lisch-chemische Parameter, die Gesundheit und Wohlbefin-
den der Tiere gewährleisten und ihnen artgerechtes Verhal-
ten ermöglichen.

(4) Konstruktion, Standort und Betrieb der Anlagen sind
so konzipiert, dass das Risiko eines Entweichens der Tiere
minimiert wird.

(5) Sollten Fische oder Krebstiere dennoch entweichen,
sind angemessene Maßnahmen zu ergreifen, gegebenenfalls
einschließlich Wiedereinfang, um nachteilige Auswirkungen
auf das Ökosystem zu vermindern. Über entsprechende
Vorgänge ist Buch zu fùhren.

Artikel 25g

Spezifische Vorschriften für aquatische
Haltungseinrichtungen

(1) Geschlossene Kreislaufanlagen für die Tierproduktion
in Aquakultur sind verboten, ausgenommen für Brut- und
Jungtierstationen oder für die Erzeugung von ökologischen
Futterorganismen.

(2) Aufzuchtanlagen an Land müssen folgende Voraus-
setzungen erfüllen:

a) bei Durchflussanlagen besteht die Möglichkeit, die Was-
serwechselrate und die Wasserqualität des zufließenden
und des abfließenden Wassers zu kontrollieren;

b) mindestens 5 % der Fläche am Rand der Anlage (,Teich-
rand') bestehen aus natürlicher Vegetation.

(3) Haltungseinrichtungen im Meer erfüllen folgende Vo-
raussetzungen:

a) Wasserströmung. Wassertiefe und Wasseraustausch am
gewählten Standort gewährleisten, dass Auswirkungen
auf den Meeresboden und den umliegenden Wasserkör-
per auf ein Mindestmaß reduziert werden;

b) Design, Konstruktion und Wartung der Netzkäfige sind
an die am Standort herrschenden Umweltbedingungen
angepasst.

(4) Das Wasser darf nur in Brut- und Jungtieranlagen
künstlich erwärmt oder gekühlt werden. Natürliches Brun-
nenwasser kann auf allen Produktionsstufen zum Erwärmen
oder Kühlen des Wassers verwendet werden.



TM2 Artikel 25h

Umgang mit Aquakulturtieren

(1) Eingriffe bei Aquakulturtieren werden auf ein Min-
destmaß reduziert und unter Verwendung geeigneter Geräte
und Verfahren mit äußerster Sorgfalt vorgenommen, um
Stress und Verletzungen, die mit Behandlungen einher-
gehen, zu vermeiden. Beim Umgang mit Eltemtieren wird
darauf geachtet, Verletzungen und Stress auf ein Mindest-
maß zu beschränken; gegebenenfalls sind die Tiere zu be-
täuben. Sortiervorgänge werden unter Berücksichtigung des
Tierschutzes auf ein Mindestmaß reduziert.

(2) Folgende Einschränkungen gelten für die Verwen-
dung von künstlichem Licht:

a) die Tageslichtdauer wird nicht künstlich über ein
Höchstmaß hinaus verlängert, das den ethologischen
Bedürfnissen, geografischen Gegebenheiten und all-
gemeinen Gesundheitsanforderungen für Aquakulturtiere
Rechnung trägt; Fortpflanzungszwecke ausgenommen
beträgt dieses Höchstmaß 16 Stunden pro Tag;

b) beim Übergang werden durch den Einsatz von Dimmern
oder Hintergrundbeleuchtung abrupte Wechsel in der
Lichtintensität vermieden.

(3) Eine Belüftung der Anlagen ist im Interesse des Tier-
schutzes und der Tiergesundheit unter der Bedingung er-
laubt, dass mechanische Belüftungsgeräte vorzugsweise mit
erneuerbaren Energien betrieben werden.

Die Belüftung der Anlagen unter diesen Umständen wird in
den Produktionsbüchern vermerkt.

(4) Der Einsatz von Sauerstoff ist nur in den nachste-
henden Fällen zulässig, wenn die Gesundheit der Tiere so-
wie kritische Phasen der Produktion und des Transports
dies erfordern:

a) bei außergewöhnlichem Temperaturanstieg, Druckabfall
oder versehentlicher Verunreinigung;

b) bei vereinzelten Bewirtschaftungsverfahren wie Pro-
benahmen und Sortieren;

c) um das überleben des Bestands sicherzustellen.

Auch hierüber sind Aufzeichnungen zu machen.

(5) Beim Schlachten wird darauf geachtet, dass die Tiere
sofort betäubt sind und keinen Schmerz empfinden. Bei der
Festlegung optimaler Schlachtmethoden muss den unter-
schiedlichen Fischgrößen, Arten und Produktionsstandorten
Rechnung getragen werden.
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Abschnitt 4

Züchtung und Reproduktion

Artikel 25i

Hormonverbot

Der Einsatz von Hannonen und Honnonderivaten ist ver-
boten.

Abschnitt 5

Futtermittel für Fische, Krebstiere und
Stachelhäuter

Artikel 25j

Allgemeine Vorschriften rur Futtermittel

Die maßgeblichen Anforderungen an jedes Fütterungs-
regime sind:

a) Tiergesundheit;

b) hohe Produktqualität (einschließlich der Nährwertzusam-
mensetzung), die eine hohe Qualität des verzehrbaren
Endproduktes gewährleistet;

c) geringe Umweltbelastung.

Artikel25k

Spezifische Vorschriften rur Futtermittel rur karnivore
Aquakulturtiere

(l) Karnivore Aquakulturtiere werden nach folgender
Rangfolge gefüttert:

a) mit FuttennitteIn aus ökologischer/biologischer Aqua-
kulturproduktion;

b) mit Fischmehl und Fischöl aus Überresten der Verarbei-
tung von Fischen aus ökologischer/biologischer Aqua-
kulturproduktion;

c) mit Fischmehl und Fischöl und anderen Fischzutaten aus
Überresten der Verarbeitung von Wildfischen mr den
menschlichen Verzehr aus nachhaltiger Fischerei;

"d) mit· ökologischen/biologischen Futtennittein pflanzlichen
oder tierischen Ursprungs."

ehen und tierise aßgabe der Listeae

"e) mit Futtermitteln aus ganzen Fischen, die aus Fischereien stammen, die im Rahmen einer von der zuständigen
Behörde anerkannten Regelung gemäß den Grundsätzen der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates (*) als nachhaltig eingestuft wurden.

(*) Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des ~uropäischen Parlaments und des Rates vom Il. Dezember 2013 über die
Gemeinsame Fischereipolitik und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) NI'. 1224/2009
des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) NI'. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und
des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABI. L 354 vom 28.12.2013, S. 22)."
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zur Verfügung, darf während eines übergangs '. u~s bis
zum 31. Dezember 2014 auch Fisch und Fischöl aus
überresten der Verarbeitun Ischen aus nichtökologi-
scher/nichtbiologisch uakulturproduktion und fur. den
menschliche rzehr gefangenen Wildfischen verfuttert
wer olehe Futtermittel maehen höchstens 30 % der

(3) Die Futterrationen dürfen .höchstens 60 % pflanzliche
Erzeugnisse ökologischer/biologischer Herkunft enthalten.

(4j Im Rahmen ihrer physiologischen Bedü~nisse darf
Lachsen und ForelIen mit dem Futter Astaxanthín, vorran-
gig aus ökologischen/biologischen Qu~lIen wie de~ Schalen
ökologisch/biologisch erzeugter Krebstiere, verabreicht ,:er-
den. Stehen ökologische/biologische Ausgangsstoffe nicht
zur Verfügung, dürfen natürliche _AstaxanthinquelIen (z.B.
Phaffla-Hefe) verwendet werden.

,,(5) Durch Gärung gewonnenes Histidin darf Bestandteil der Futterration von Salmoniden sein wenn .durch die in
~bsatz ,I aufgefuhrten ,Futtermittel keine ausreichende Menge an Histidin gewährleistet werden kann, um den Nah-
t ungsmlttelbedarf der FIsche zu decken und die Bildung von Katarakten zu verhindern,"

'--¡;~.- ..

--_._---------
Artikel251

Spezifische Vorschriften für Futtermittel für bestimmte
Aquakulturtiere

(1) Die In Anhang XIIIa Abschnitte 6, 7 und 9 genann-
ten Aquakulturtiere ernähren sich über das natürliche Nah-
rungsangebot in den Teichen und Seen,

(2) Steht ein natürliches Nahrungsangebot gemäß Absatz
1 nicht in ausreichender Menge zur Verfügung, dürfen öko-
logische/biologische Futtermittel pflanzlichen Ursprungs,
die vorzugsweise vom Betrieb selbst stammen, oderAlgen., .. _
zugefuttert werden. Die Notwendigkeit zuzufüttern ist von
den Unternehmern zu dokumentieren.

,,(3) Bei Zufütterung gemäß Absatz 2

a) darf die Futterration fur die in Anhang Xllla Abschnitt 9 genannten Haiwelse (Pangasius spp.) einen Höchstanteil
von 10 % Fischmehloder Fischöl aus nachhaltiger Fischerei enthalten;

b) darf die Futterration für die in Anhang XIIIa Abschnitt 7 genannten Garnelen einen Höchstanteil von 25 % Fisch-
mehl und 10 % Fischöl aus nachhaltiger Fischerei enthalten. Um die fur Garnelen erforderliche FuttermitteImenge
bereitstellen zu können, darf ergänzend ökologisch/biologisch erzeugtes Cholesterin verwendet werden. Ist kein
ökologisch/biologisch erzeugtes Cholesterin erhältlich, so darf nichtökologischjnichtbiologisch erzeugtes Choleste-
rin aus Wolle, Meeresfrüchten oder anderen Quellen verwendet werden,'

(3) :Bei :r:ufdtteIUlIg gemäß irbsatz z da~l=iGlI
für die in Anhang XIIIa Abschnitt l.-gena n Arten und
für die in Abschnitt 9 amrrênHaiwelse (Pangasius spp.)
einen H" I von 10 % Fischmehloder Fischöl aus
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"Artikel 251a

Spezifische Vorschriften fùr Futtermittel für ökologische/biologische Jungtiere

Bei der Larvenaufzucht ökologischer/biologischer Jungtiere ist die Verwendung von konventionellem Phytoplankton
und Zooplankton als Futtermitte!zulässig." ,

Artikel 25m

Erzeugnisse und Stoffe gemäß Artikel 15 Absatz 1
Buchstabe d Ziffer iii der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 '

,,(1) In ökolågischer/biologischer Aquakultur dürfen nur
Futtermittelausgangserzeugnisse mineralischen Ursprungs
nach Maßgabe von Anhang V Abschnitt 1 eingesetzt wer-
~~ ,

Futtermittelausgangserzeugnisse . . un míneralí-
schen Urs ru a ga e von Anhang V eingesetzt

(2) Futtermittelzusatzstoffe, bestimmte Erzeugnisse flir
die Tieremährung und Verar~eitungshilfsstoffe dürfen
nach Maßgabe von Anhang VI ''terwendet werden.



TM2 Abschnitt 6-

Spezifische vorschriften für Mollusken

Artikel25n

Kulturflächen

(1) Muschelproduktion kann in demselben Gewässer wie
ökologische/biologische Fisch- und Algenproduktion in Po-
lykultur erfolgen, die im Nachhaltigkeitsplan näher zu be-
schreiben ist. Muscheln können in Polykultur auch zusam-
men mit Schnecken wie der Gemeinen Strandschnecke kul-
tiviert werden.

(2) Ökologische/biologische Muschelproduktion erfolgt
in Gebieten, die durch Pfähle oder Schwimmkörper oder
auf andere Art klar gekennzeichnet sind, und nutzt zur
Eingrenzung Netze, Käfige oder andere künstliche Struktu-
ren.

(3) Potenzielle Gefahrenökologischer/biologischer Scha-
lentierkulturen für andere, unter Schutz gestellte Arten wer-
den so weit wie möglich ausgeschlossen. Netze zum Schutz
gegen Prädatoren sind so konstruiert.' dass tauchende Vögel
keinen Schaden nehmen können.

Artikel 250

Muschelsaat

(1) Soweit die Umwelt hierdurch nicht spürbar geschä-
digt wird und die lokalen Vorschriften dies gestatten, darf
Muschelsaat von wilden, außerhalb der Produktionseinheit
gelegenen Muschelkolonien verwendet werden, wenn

a) sie von Muschelbänken stammt, die den Winter voraus-
sichtlich nicht überleben, oder Bänken, die für die Er-
haltung der Wildbestände verzichtbar sind, oder

b) es sich.um natürliche Ansiedlungen von Muschelsaat auf
Kollektoren handelt.

Es werden Aufzeichnungen darüber geführt, wie, wo und
wann Muschelsaat aus Wildbeständen gesammelt wurde,
um eine Rückverfolgung bis zum Sammelgebiet zu ermög-
lichen.

'fM19
"Der Anteil nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugter Muschelsaat, die in ökologische/biologische Produktions-
einheiten eingesetzt werden darf, wird zum 31. Dezember 2011 auf 80 %, zum 31. Dezember 2014 auf 50 % und
zum 31. Dezember 2016 auf a % reduziert."

TM15 "Bel Allteil-niehtökoiogisehfnieh~gise~
schelsaat, die in ökologische/biolo.&.!§ç~nseinhei-
ten eingesetzt werden...dat:fi-wl1'åZum 31. Dezember 2011

~~~~z~~:~~d~~i;:t."auf 50 % und zum



TM2
schelsaat, die in ökologische/biologische nseinhei-
ten eingesetzt werden da . um 31. Dezember 2011
auf 80 % ezember 2013 auf 50 % und zum

(2) Im Falle der Pazifischen Auster Crassostrea gigas wird
vorzugsweise selektiv gezüchtetes Bestandsmaterial verwen-
det, das sich in freier Wildbahn gar nicht oder seltener
-vermehrt,

Artikel25p

Bewirtschaftung

(l) Die Besatzdichte übersteigt nicht die Besatzdichte
von nicht- ökologischer/nichtbiologischer Schalentierpro-
duktion am selben Standort. Sortieren, Ausdünnen und
Anpassen der Besatzdichte erfolgen auf Basis der Biomasse,
unter Beachtung des Tierschutzes und mit dem Ziel hoher
Produktqualität.

(2) Biologischer Bewuchs wird physikalisch oder von
Hand entfernt und gegebenenfalls in größerer Entfernung
von den Zuchtanlagen ins Meer zurückgeworfen. Schalen-
tiere dürfen zum Schutz gegen schädliche Bewuchsorganis-
men einmal im Laufe des Produktionszyklus mit einer Kalk-
lösung behandelt werden.

Artikel 25q

Kultivierungsvorschriften

(l) Die Muschelzucht an hängenden Leinen und die üb-
rigen Methoden in Anhang XIIIa Abschnitt 8 sind für die
ökologische/biologische Produktion zulässig.

(2) Weichtierkulturen am Meeresboden sind nur zuläs-
sig, wenn an den Aufzucht- und Sammelplätzen keine spür-
bar negativen Auswirkungen auf die Umwelt entstehen. Der
Betreíber erbringt den Nachweis geringer Umweltbelastun-
gen durch eine Prüfung einschließlich Bericht über die Nut-
zung der betreffenden Flächen, der der Kontrollstelle oder
Kontrollbehörde vorzulegen ist. Dieser Bericht wird zudem
als getrenntes Kapitel in den NachhaItigkeitsplan aufgenom-
men.

Artikel 25r

Spezifische Vorschriften für Austern

Die Kultivierung in Säcken auf Tischen ist zulässig. Diese
Tische und andere Vorrichtungen zur Austernzucht sind so
aufzustellen, dass keine durchgehende Sperre entlang der
Uferlinie entsteht. Für eine optimale Produktion werden
die Austern sorgfältig unter Beachtung der Gezeitenströ-
mung platziert. Die Austernproduktion muss den Kriterien
in Anhang XIIIa Abschnitt 8 genügen.



Abschnitt 7

Krankheitsvorsorge und tierärztliche
Behandlung

Artikel 25s

Allgemeine Bestimmungen zur Krankheitsvorsorge

(l) Der Tiergesundheitsmanagementplan sieht in Über-
einstimmung mit Artikel 9 der Richtlinie 2006188¡EG Maß-
nahmen zur biologischen Sicherheit und Krankheitsvor-
sorge vor und schließt eine schriftliche Vereinbarung über
eine der Anlage angemessene Gesundheitsberatung mit qua-
lifizierten Gesundheitsdiensten für Aquakulturtiere ein, die
den Betrieb mindestens einmal im Jahr (bei Muschelzucht
mindestens einmal alle zwei Jahre) besichtigen.

(2) Haltungssysteme, Ausrüstungen und Geräte werden
ordentlich gereinigt und desinfiziert. Hierzu dürfen. nur Er-
zeugnisse gemäß Anhang Vl! Nummern 2.1 und 2.2 ver-
wendet werden.

(3) Es gelten folgende Vorschriften für Ruhezeiten:
.:,;

a) Die zuständige Behörde entscheidet, ob eine Ruhezeit
erforderlich ist, und legt gegebenenfalls einen angemes-
senen Zeitraum fest; diese Ruhezeit wird daraufhin nach
jedem Produktionszyklus in Haltungseinrichtungen im
offenen Meer eingehalten und dokumentiert. Eine Ruhe-
zeit wird auch für andere Produktionsmethoden in Be-
cken, Teichen und Netzkäfigen empfohlen;

b) für die Muschelzucht sind solche Zeiten nicht vor-
geschrieben;

c) in der Ruhezeit werden die Netzkäfige oder sonstigen
Haltungseinrichtungen geleert und desinfiziert und blei-
ben bis zur Wiederverwendung unbesetzt.

(4) Soweit sachgerecht werden vorhandene Fischfutter-
reste, Ausscheidungen und tote Tiere sofort entfernt, um
keine deutliche Verschlechterung der Wasserqualität zu ris-
kieren, Krankheitsrisiken einzuschränken und keine Insek-
ten oder Nager anzulocken.

(5) Der Einsatz von ultraviolettem Licht und Ozon ist
nur in Brut- und Jungtierstationen erlaubt.

.-M18
,,(6) Für die biologische Bekämpfung von Ektoparasiten werden vorzugsweise Putzerfische eingesetzt und Süßwas-
ser, Salzwasser und Natriumchloridlösungen verwendet."

(6) Ftir clie biologisehe Bekämpf\:lHg von EIct0p!ll'8:siten
~Fl~g.w,,~fH21:1eerfiseJ::¡e-effi~
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Artikel 25t

Tierärztliche Behandlung
(l) Tritt trotz der Krankheitsvorsorge gemäß Artikel 15
Absatz l Buchstabe f Ziffer i der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 ein Gesundheitsproblem auf, können tierärzt-
liche Behandlungen in nachstehender Rangfolge durch-
geführt werden:

a) Einsatz pflanzlicher, tierischer oder mineralischer Stoffe
in homöopathischer Verdünnung;

b) Einsatz von Pflanzen und Pflanzenextrakten, die keine
betäubende Wirkung haben, sowie

c) Einsatz von Substanzen wie Spurenelementen, Metallen,
natürlichen Immunostimulanzien oder zugelassenen
Probiotika.

(2) Allopathische Behandlungen sind auf zwei Behand-
lungen jährlich beschränkt, ausgenommen Impfungen und
obligatorische Tilgungspläne. Bei einem Produktionszyklus
von weniger als einem Jahr darf jedoch nur einmal allo-
pathisch behandelt werden. Wird häufiger allopathisch be-
handelt, dürfen die betreffenden Tiere nicht als ökologi-
sches/biologisches Erzeugnis verkauft werden.

(3) Parasitenbehandlungen, obligatorische Bekämpfungs-
programme der Mitgliedstaaten ausgenommen, dürfen
zweimal jährlich bzw. bei einem Produktionszyklus von
weniger als 18 Monaten einmal jährlich vorgenommen
werden.

(4) Die Wartezeit nach Verabreichung allopathischer
Tierarzneimittel und nach Parasitenbehandlungen gemäß
Absatz 3, auch im Rahmen obligatorischer Bekämpfungs-
und Tilgungsprogramme, ist doppelt so lang wie die vor-
geschriebene Wartezeit gemäß Artikel Il der Richtlinie
200I/82/EG und beträgt, wenn keine Wartezeit festgelegt
ist, 48 Stunden.

(S) Der Einsatz von Tierarzneimitteln ist der Kontroll-
steIle oder Kontrollbehörde zu melden, bevor die Tiere als
ökologische/biologische Erzeugnisse vermarktet werden. Be-
handelte Tiere müssen eindeutig zu identifizieren sein.

(*) ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7."



l'M20 ,.KAPITEL 3

Haltbar gemachte und verarbeitete Erzeugnisse"

_..Artikel.26

Vorschriften für die Haltbarmachung von Erzeugnissen und die Herstellung verarbeiteter Lebens- und
Futtermittel

(1) Unternehmer, die Erzeugnisse haltbar maehen oder verarbeitete Lebens- und Futtermittel herstellen, müssen
geeignete Verfahren einrichten und regelmäßig aktualisieren, die auf einer systematischen Identifizierung der
kritischen Stufen im Verarbeitungsprozess beruhen.

Die Anwendung dieser Verfahren muss jederzeit gewährleisten, dass die haltbar gemachten oder verarbeiteten
Erzeugnisseden Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion genügen.

(2) Die Unternehmer müssen die Verfahrensvorschriften gemäß Absatz 1 anwenden und einhalten. Sie müssen
insbesondere dafür Sorge tragen, dass

a) Vorsorgemaßnahmen getroffen werden, um das Risiko einer Kontamination durch unzulässige Stoffe oder
Erzeugnissezu vermeiden;

b) geeignete Reinigungsmaßnahmen durchgeführt werden, deren Wirksamkeit überwacht wird und über die
Aufzeichnungen geführt werden;

c) nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse nickt mit einem Bezug auf die ökologische/biologische Produktion
~ den Verkehr gebracht werden.

(3) Soweit in der betreffenden Aufbereitungseinheit auch nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse
aufbereitet oder gelagert werden, trägt der Unternehmer dafür Sorge, dass

a) die Arbeitsgänge räumlich oder zeitlich getrennt von ähnlichen Arbeitsgängen mit nichtökologischen/nichtbio-
logischen Erzeugnissen kontinuierlich in geschlossener Folge durchgeführt werden, bis die gesamte Partie
durchgelaufen ist;

b) ökologische/biologische Erzeugnisse vor und nach den Arbeitsgängen räumlich oder zeitlich von nichtöko-
logischen/nichtbiologischenErzeugnissen getrennt gelagert werden;

c) die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle über die unter den Buchstaben a und b genannten Arbeitsgänge
informiert und ein aktualisiertesVerzeichnis über sämtliche Arbeitsgänge und verarbeiteten Mengen geführt wird;

d) alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um die Partíenjl.ose zu identifizieren und jedes Vermischen
oder den Austausch mit nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnissen zu vermeiden;

e) die Arbeitsgänge mit ökologischen/biologischen Erzeugnissen erst nach einer geeigneten Reinigung der
Produktionsanlagen durchgeführt werden.

(4) Bei der Verwendung von Zusatzstoffen. Verarbeitungshilfsstoffen und anderen Stoffen und Zutaten für die
Verarbeitung von Lebens- oder Futtermitteln sowie der Anwendung jeglicher Verarbeitungspraktiken, wie z. B. des
Räucherns, sind die Grundsätze der guten Herstellungspraxis zu beachten."



Verarbeitete Erzeugnisse

Artikel26

Vorschriften für die Herstellung verarbeiteter Lebens- und
Futtermittel

(1) Bei der Verwendung von Zusatzstoffen, Verarbeitungs-
hilfsstoffen und anderen Stoffen und Zutaten für die Ver-
arbeitung von Lebens- oder Futtermitteln sowie der Anwendung
jeglicher Verarbeitungspraktiken, wie z. B. des Räucherns, sind
die Grundsätze der guten HersteIJungspraxis zu beachten'L

(2) Verarbeitete Leberis- oder Futtermittel herstellende, nter-
nehrner müssen geeignete Verfahren einrichten und reg7fmäßig
aktualisieren, die auf einer systematischen Identifizierung d~¡'
kritischen Stufen Im Verarbeítungsprozessb,ruh"'.?

(3) Die Anwendung der Verfahren gemä{S Absâtz 2 muss
jederzeit gewährleisten, dass die bergestellti verarbeiteten

Erzeugnisse dell Vorschriften für die ÖkZIO jsche/biologi~che
Produktion genügen.

(4) Die Unternehmer müssen die Verfahr hsvorschríften gemäß
Absatz 2 anwenden und einhalten. Si müssen insbesondere
dafür Sorge tragen, dass

a) VorsorgemalSnahmen getroffe . weiden, um das Risiko
einer Kontamination durch u' zulässige Stoffe oder Erzeug-
nisse zu vermeiden;

b) geeignete Reinigungsm nahmen durchgeführt werden,
deren Wirksamkeit ü, erwacht wird und über die Auf-
zeichnungen geführt erden;

c) nichtökologiscbel ,icbtbiologiscbe Erzeugnisse nicht mit
einem Bezug a . die ökologische/biologische Produktion
in den Verkehr gebracht werden.

(5) Zusätzlich u den Bestimmungen gemälS den Absätzen 2
und 4 trägt er Unternehmer, soweit in der betreffenden
Aufbereitungs ínheír auch nichtökologische/nichtbiologische

! Erzeugnisse ufbereitet oder gelagert werden, dafür Sorge, dass

a) die Arbeitsgänge räumlich oder zeitlich getrennt von
.. lichen Arbeitsgängen mit nichtökologischen/nichtbio-
I gischen Erzeugnissen kontinuierlich in geschlossener

olge durchgeführt werden, bis die gesamte Partie durcb-
gelaufen ist;

ökologische/biologische Erzeugnisse vor und nach den
Arbeitsgängen räumlich oder zeitlich von nichtökologi-
schen/nichtbiologischen Erzeugnissen getrennt gelagert
werden;

c) die KontrolIbebörde oder Kontrollstelle diesbezüglich
informiert und ein aktualisiertes Verzeichnis über sämtliche

... -- -~-_. ¡;¡...g&fuh~====
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d} alle erforderlicheR \[Qrk<>l:irung¡¡!1g@trGffe¡¡ werde~~
Partien/Lose 7,U identif1Zieren.und jedes Vermigl: ,.. oder
den Austausch mit níchtökologischej .,idíf6íologischell
Erzeugnissen zu vermeiden;

e) die Arbe' ;' ge mit ökologischen/biologischen Erzeugnis-
..JtI'l rst nach einer geeigneten Reinigung der produktions-

~~et'I dtlldlBeRml t werdem

Artikel 27

Verwendung bestimmter Erzeugnisse und Stoffe bei der
Verarbeitung von Lebensmitteln

"Zum Zwecke von Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b der
Verordnung (EG) Nr, 834/2007 dürfen bei der Verarbei-
tung von ökologischen/biologischen Lebensmitteln, aus-
genommenErzeugnisse des Weinsektors, fur die die Bè-
stimmungen von Kapitel 3a gelten, nur die folgenden
Stoffe verwendet werden:":

Verordnung (EG) Nr, 834/2007 dürfe , mr eítung von
ökologischen b' e ensmitteIn, ausgenommen Wein,

a) die Stoffe gemäís Anhang vm der vorliegenden Ver-
ordnung;

b) Zubereitungen aus Mikroorganismen und Enzyme, die
üblicherweise bei der Lebensmittelherstellung verwendet
werden:

"Enzyme" die als Lebensmittelztlsatzstoffe verwendet wer-
den sollen, müssen jedoch in Anhang VIII Abschnitt A
aufgeführt sein,"

c) Stoffe und Erzeugnisse gemäf~ der Definition in Artikel l
Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i und Artikel l Absatz 2
Buchstabe c der Richtlinie 88/388/EWG des Rates (14), die
gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe d tind Absatz 2 der
Richtlinie als natürlicher Aromastoff oder als Aromaextrakt
gekennzeichnet sind;

d) die Farbstoffe zum Stempeln von Fleisch und Eierschalen
gemä(~ Artikel 2 Absatz 8 bzw, Artikel 2 Absatz 9 der
Richtlinie 94/36/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates e»);

e) Trinkwasser und Salze (hauptsächlich aus Natrium- oder
Kaliumchlorid), die im Allgemeinen bei der Lebensmittel-
verarbeitung verwendet werden;

~ Mineralstoffe (einschließlich Spurenelemente), Vitamine,
Aminosäuren und Mikronährstoffe. jedoch nur, soweit ihre
Verwendung in den Lebensmitteln, denen sie zugefügt
werden, gesetzlich vorgeschrieben ist.



TB
(2) Zur Berechnung für die Zwecke von Artikel 23 Absatz 4
Buchstabe a) Ziffer ii) der Verordnung (EG)NI'. 834/2007 werden

a) Lebensmittelzusatzstoffe gemäg Anhang VIII, die in der
Spalte für den Zusatzstoff-Code mit einem Sternchen
gekennzeichnet sind, zu den Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprung gerechnet;

b) Zubereitungen und Stoffe gemäf Absatz l Buchstaben b, c,
d, e und f dieses Artikels und Stoffe, die in der Spalte für
den Zusatzstoff-Code nicht mit einem Sternchen gekenn-
zeichnet sind, nicht zu den Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs gerechnet.

~M1
"c) Hefe und Hefeprodukte ab dem 31. Dezember 2013

zu den Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs ge-
rechnet."

TB (3) Vor dem 31. Dezember 20lO wird die Verwendung der
folgenden in Anhang vm verzeichneten Stoffe neu geprüft:

a) Natriumnitrit und Kaliumnitrat in Abschnitt A hinsichtlich
der Streichung dieser Zusatzstoffe;

b) Schwefeldioxid und Kaliummetabisulfít in Abschnitt A;

c) Salzsäure in Abschnitt B zur Verarbeitung von Gouda,
Edamer und Maasdamer Käse, Boerenkaas, Friese und
Leidse Nagelkaas,

Hei der Überprüfung gemäf~Buchstabe a ist den Bemühungen der
Mitgliedstaaten um sichere Alternatíven zu Nitriten/Nitraten und
bei der Einführung von Schulungsprogrammen zum Thema
alternative Verarbeitungsmethoden und Hygienebedingungen für
ökologische/biologische Heischverarbeiterj-hersreller Rechnung
zu tragen.

(14) ABI. L 184 vom 15.7.1988. S. 61.
(15) ABI. L 237 vom 10.9.1994. S. 13.

TM1 ,,(4) Für das traditionelle dekorative Färben der Schale
gekochter Eier mit dem Ziel, diese zu einer bestimmten
Zeit des Jahres auf den Markt zu bringen, kann die zu-
ständige Behörde für den genannten Zeitraum ..die Ver-
wendung natürlicher Farben und natürlicher Überzugs-
stoffe zulassen. Die Zulassung darf bis zum 31. Dezember
2013 synthetische Formen von Eisenoxiden und Eisen-
hydroxiden umfassen. Die Kommission und die Mitglied-
staaten müssen über entsprechende Zulassungen in
Kenntnis gesetzt werden."



'YM1

'YB

"Altikcl 27a

Für die Zwecke der Anwendung von Artikel 20 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dürfen folgende Stoffe bei
der Herstellung, Zubereitung und Formulierung von Hefe
verwendet werden:

a) die Stoffe gemäf Anhang VIII Abschnitt C der vorliegen-
den Verordnung;

b) Erzeugnisse und Stoffe gemäg Artikel 27 Absatz l Buch-
staben b und e der vorliegenden Verordnung."

Artikel28

Verwendung bestimmter nichtökologischerj
nichtbiologischer Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs

hei der Verarbeitung VOll Lebensmitteln

Zum Zwecke von Artikel l. 9 Absatz 2 Buchstabe c der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 können bei der Verarbeitung
ökologischer/biologischer Lebensmittel die in Anhang IX der
vorliegenden Verordnung aufgelisteten nichtökologischen/nicht-
biologischen landwirtschaftlichen Zutaten verwendet werden,

Artikel 29

Genehmigung níchtökologischerjnichtbíologischer
Lebensmittelzutaten landwirtschaftlichen Ursprungs durch

die Mitgliedstaaten

(1) Soweit eine Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs nicht in
Anhang IX der vorliegenden Verordnung aufgelistet ist, darf diese
Zutat nur unter den folgenden Bedingungen verwendet werden:

a) Der Unternehmer hat der zuständigen Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats alle erforderlichen Nachweise
erbracht, aus denen hervorgeht, dass die Zutat in der
Gemeinschaft nicht in ausreichender Menge nach den
ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften herge-
stellt wird oder nicht aus Drittländern eingeführt werden
kann;

b) die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats hat
die Verwendung für eine Höchstdauer von zwölf Monaten
vorläufig genehmigt, nachdem sie überprüft hat, dass der
Unternehmer die erforderlichen Kontakte zu Anbietern in
der Gemeinschaft aufgenommen hat, um sich zu verge-
wissern, dass die betreffenden Zutaten in der erforderlichen
Qualität tatsächlich nicht zur Verfügung stehen;

c) es wurde kein Beschluss gemäf~ Absatz 3 oder Absatz 4
gefasst, wonach eine erteilte Genehmigung für die betref-
fende Zutat zurückzuziehen ist.

Der Mitgliedstaat kann die Genehmigung gemäf~ Buchstabe b
höchstens dreimal um jeweils zwölf Monate verlängern.
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(2) Wird eine Genehmigung gemäß Absatz 1 erteilt, so
übermittelt der Mitgliedstaat unverzüglich folgende Angaben an
die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission:

a) das Datum der Genehmigung und. im Falle einer Verlän-
gerung, das Datum der Erstgenehrnigung:

b) Name, Anschrift, Telefonnummer sowie gegebenenfalls
Faxnummer und E-Mail-Adresse des Inhabers der Geneh-
migung; Name und Anschrift der Kontaktstelle bei der
Behörde, die die Genehmigung erteilt hat;

c) die Bezeichnung und erforderlichenfalls die genaue
Beschreibung und die Qualitätsmerkmale der betreffenden
Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs;

d) die Art der Erzeugnisse, für deren Herstellung die
betreffende Zutat benötigt wird;

e) die benötigten Mengen sowie die Begründung hierfür;

o die Gründe für die Mangelsituation und die voraussichtliche
Dauer;

g) das Datum, an dem der Mitgliedstaat die anderen Mitglied-
staaten und die Kommission unterrichtet. Die Kommission
und/oder die Mitgliedstaaten können diese Angaben der
Öffentlichkeit zugänglích machen.

(3) Übermittelt ein Mitgliedstaat der Kommission und dem
Mitgliedstaat, der die Genehmigung erteilt hat, Bemerkungen, aus
denen hervorgeht, dass während der Dauer der Mangelsituation
Lieferungen erhältlich sind, so muss der Mitgliedstaat erwägen,
die Genehmigung zu widerrufen oder die vorgesehene Genehmi-
gungsdauer zu verkürzen, und der Kommission und den anderen
Mítgliedstaaten innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang
dieser Informatíonen mitteilen, welche Maßnahmen er getroffen
hat oder treffen wird.

(4) Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder auf Betreiben der
Kommission wird die Angelegenheit dem gemäß Artikel 37 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 eingesetzten Ausschuss zur
Prüfung vorgelegt. Nach dem Verfahren von Absatz 2 des
genannten Artikels kann beschlossen werden, dass eine frühere
Genehmigung zu widerrufen oder die Genehmigungsdauer zu
ändern ist oder die betreffende Zutat gegebenenfalls in Anhang IX
der vorliegenden Verordnung aufzunehmen.

(5) Im Falle einer Verlängerung gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2
finden die Verfahrensvorschriften der Absätze 2 und 3
Anwendung.
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"Artikel 29a

Spezifische Vorschriften für Meeresalgen

(1) Sollen Meeresalgen frisch vermarktet werden, wird
zum Spülen der frisch geernteten Algen Meerwasser ver-
wendet.

Sollen die Meeresalgen getrocknet vermarktet werden, kann
zum Spülen auch Trinkwasser verwendet werden. Die Ver-
wendung von Salz zum Feuchteentzug ist erlaubt.

(2) Offene Flammen, die mit den Algen in direkten Kon-
takt kommen, dürfen zum Trocknen nicht eingesetzt wer-
den. Soweit Seile und andere Ausrüstungen im Trocknungs-
prozess eingesetzt werden, dürfen diese nicht mit Antífou-
Iíng-, Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln behandelt wor-
den sein, entsprechende in Anhang VII aufgelistete Erzeug-
nisse ausgenommen."

..KAPITEL 3a

Besondere Vorschriften für die Weinbereitung

Artikel 29b

Anwendungsbereich

(1) Dieses Kapitel enthält besondere Vorschriften für
die ökologische/biologische Produktion der Erzeugnisse
des Weinsektors gemäß ArtikelIAbsatz 1 Buchstabe l
der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (*).

(2) Sofern in diesem Kapitel nicht ausdrücklich etwas
anderes bestimmt ist, finden die Verordnungen (EG) Nr.
606/2009 (*') und (EG) Nr. 607/2009 (*"") der Kommis-
sion Anwendung.

Artikel 29c

Verwendung bestimmter Erzeugnisse und Stoffe

(1) Für die Zwecke des Artikels 19 Absatz 2 Buchstabe
a der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 werden Erzeugnisse
des Weinsektors aus ökologischen/biologischen Aus-
gangsstoffen hergestellt.

(2) Für die Zwecke des Artikels 19 Absatz 2 Buchstabe
b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dürfen bei der
Herstellung von Erzeugnissen des Weinsektors, einschließ-
lich der önologischen Verfahren und Behandlungen nach
Maßgabe der besonderen Bedingungen und Einschränkun-
gen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 und der
Verordnung (EG) Nr. 606/2009 und insbesondere in An-
hang lA der letztgenannten Verordnung, nur Erzeugnisse
und Stoffe verwendet werden, die in Anhang VIlla der
vorliegenden Verordnung aufgeführt sind.

(3) Bei den in Anhang VIlla der vorliegenden Verord-
nung aufgeführten Erzeugnissen und Stoffen, die mit ei-
nem Sternchen gekennzeichnet sind, sind soweit verfüg-
bar solche zu verwenden, die aus ökologischen/biologi-
schen Ausgangsstoffen gewonnen wurden.



TM9 Artikel 29d

Önologische Verfahren und Einschränkungen

(1) Unbeschadet des Artikels 29c und der in den Ab-
sätzen 2 bis 5 dieses Artikels vorgesehenen besonderen
Verbote und Einschränkungen sind nur solche önologi-
schen Verfahren, Prozesse und Behandlungen, unter Be-
rücksichtigung der Einschränkungen gemäß den Artikeln
l20c und l20d der Verordnung (EG)Nr. 1234/2007 und
gemäß den Artikeln 3, 5 bis 9 sowie 11 bis 14 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 606/2009 sowie gemäß den Anhängen
der beiden Verordnungen, zugelassen, die vor dem 1. Au-
gust 2010 angewendet wurden.

(2) Die Anwendung der folgenden önologischen Ver-
fahren, Prozesse und Behandlungen ist verboten:

a) teilweise Konzentrierung durch Kälte gemäß Anhang
XVa Abschnitt B Nummer 1 Buchstabe c der Verord-
nung (EG) Nr. 1234/2007;

b) Entschwefelung durch physikalische Verfahren gemäß
Anhang I A Nummer 8 der Verordnung (EG) Nr.
606/2009;

c) Behandlung durch Elektrodialyse zur Weinsteinstabili-
sierung des Weins gemäß Anhang I A Nummer 36
der Verordnung (EG) Nr. 606/2009;

d) teilweise Entalkoholisierung von Wein gemäß Anhang
I A Nummer 40 der Verordnung (EG) Nr. 606/2009;

e) Behandlung mit Kationenaustauschern zur Weinstein-
stabilisierung des Weins gemäß Anhang I A Nummer
43 der Verordnung (EG) Nr. 606/2009.

(3) Die Anwendung der folgenden önologischen Ver-
fahren, Prozesse und Behandlungen ist unter folgenden
Bedingungen erlaubt:

a) bei thermischen Behandlungen gemäß Anhang I A
Nummer 2 der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 darf
die Temperatur 70 "C nicht übersteigen;

b) bei der Zentrifugierung und Filtrierung mit oder ohne
inerte Filtrierhilfsstoffe gemäß Anhang I A Nummer 3
der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 darf die Poren-
größe nicht unter 0,2 Mikrometer liegen.

(4) Die Kommission überprüft die Anwendung der fol-
genden önologischen Verfahren, Prozesse und Behandlun-
gen vor dem 1. August 2815 mit Blick auf eine schritt-
weise Abschaffung oder eine weitere Einschränkung die-
ser Verfahren:

a) thermische Behandlungen gemäß Anhang I A Num-
mer 2 der Verordnung (EG) Nr. 606/2009;

b) Anwendung von Ionenaustauschharzen gemäß An-
hang I A Nummer 20 der Verordnung (EG) Nr.
606/2009;

TM19

I

,,1. August 2018"
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c) Umkehrosmose gemäß Anhang XVa Abschnitt B
Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr.
1234/2007.

(5) Nach dem 1: August 2010 eingeführte Änderun-
gen in Bezug auf die in der Verordnung (EG) Nr.
1234/2007 oderin der Verordnung (EG) Nr. 606/2009
vorgesehenen önologischen Verfahren, Prozesse und Be-
handlungen dürfen in der ökologischen/biologischen Her-
stellung von Wein erst nach Erlass der zur Durchführung
der Produktionsvorschriften gemäß Artikel 19 Absatz 3
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 'und, falls erforderlich,
einem Bewertungsprozess gemäß Artikel 21 der genann-
ten Verordnung angewendet werden.

(%) ABI. L 299 vom 16.11.2007, S. 1.
(**) ABI. L 193 vom 24.7:2009, S. 1.

(***) ABI. L 193 vom 24.7.2009, S. 60.";

KAPTf'EL 4

Abl101ung, Verpackung, Beförderung und Lagerung von
Erzeugnissen

Arti/æl 30

Abholung und Beförderung von Erzeugnissen zu
Aufbereitungseinheiten

Unternehmer können ökologische/biologische und nichtökolo-
gischejnlchtbiologísche Erzeugnisse nur dann im Sammeltran-
sportverfahren gleichzeitig abholen, wenn geeignete
Vorkehrungen getrotTen wurden, um jedes mögliche Vermischen
oder Vertauschen mit nichtökologischen/nichtbiologischen
Erzeugnissen zu unterbinden, und die Identifizierung der
ökologischen/biologischen Erzeugnisse gewährleistet ist. Der
Unternehmer hält der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde
Informatíouen über die Tage und Uhrzeiten der Abholung, die
Abholrunde sowie das Datum und die Uhrzeit der Annahme der
Erzeugnisse zur Verfügung.

Artikel 31

Verpackung und Beförderung von Erzeugnissen zu anderen
Unternehmern oder Einheiten

(1) Die Unternehmer tragen dafür Sorge, dass ökologische/
biologische Erzeugnisse zu anderen Einheiten, einschlieíilích



~B Groß- und Einzelhändlern, nur in geeigneten Verpackungen,
Behältnissen oder Transportmitteln befördert werden, die so
verschlossen sind, dass der Inhalt ohne Manipulation oder
Zerstörung der Plombe/des Siegels nicht ausgetauscht werden
kann, und deren Etikett unbeschadet anderer gesetzlich vorge-
schriebener Angaben folgende Angaben enthält:

a) den Namen und die Anschrift des Unternehmers und,
soweit es sich um eine andere Person handelt, des
Eigentümers oder Verkäufers des Erzeugnisses;

b) die Bezeichnung des Erzeugnisses oder im FaJI von
Mischluttermitteln ihre Beschreibung einschlíeßllch des
Bezuges auf die ökologische/biologische Produktion;

c) den Namen und/oder die Codenummer der KontrollsteIle
oder Kontrollbehörde. die für den Unternehmer zuständig
ist, und

d) gegebenenfalls die Kennzeichnung der Pattlejdes Loses, die
nach einem System vorgenommen wurde, das entweder auf
nationaler Ebene zugelassen ist oder dem von der Kontroll-
steIle oder Kontrollbehörde zugestimmt wurde, und anhand
der die Partie/das Los den Bucheintragungen gemäß
Artikel 66 zugeordnet werden kann,

Die Angaben gemäß Unterabsatz l Buchstaben a bis d können
auch auf einem Begleítpapíer vermerkt werden, wenn dieses
Dokument eindeutig der Verpackung, dem Behältnis oder dem
Transporrmittel des Erzeugnisses zugeordnet werden kann,
Dieses Begleítpapíer muss Angaben über den Lieferanten und/
oder das Transpottunternehmen enthalten,

(2) Die Verpackung, die Behältnisse oder die Transporrmittel
müssen nicht verschlossen werden, wenn

a) die Erzeugnisse auf direktem Wege von einem Unternehmer
zu einern anderen Unternehmer befördert werden, die belde
dem ökologischen/biologischen Kontrollsystem unterliegen,
und

b) die Erzeugnissen von einem Dokument begleitet werden,
das die in Absatz 1 genannten Angaben enthält, und

c) sowohl Versender als auch Empfänger über diese Transport-
vorgånge Buch führen und die Bücher der zuständigen
KontroIlsteIle oder KontrolIbehörde zur Verfügung halten,

Arl.i/œI32

Sondervorschriften rur die Beförderung von Futtermitteln
zu anderen Produktions-/Aufbereitungseinheiten oder

Lagerstätten

Über die Bestimmungen von Artikel 31 hinaus tragen Unter-
nehmer bei der Beförderung von Futtermitteln Ztl anderen
Produktions- oder Aufbereitungseinheiten oder Lagerstätten
dafür Sorge, dass die folgenden Beclingungen erfüllt sind:

a) Ökologisch/biologisch erzeugte Futtermittel, Umstellungs-
futtermittel und uíchtökologíschejníchtbíologísche Futter-
mittel werden bei der Beförderung physisch wirksam
voneinander getrennt;



TB b) die Transporrmittel und/oder Behältnisse, in denen nicht-
ökologische/nichtbiologische Erzeugnisse befördert wur-
den, dürfen zur Beförderung ökologischer/biologischer
Erzeugnisse nur verwendet werden, sofern

i) vor der Beförderung von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen angemessene Reinigungsmaßnahmen
durchgeführt wurden, deren Wirksamkeit kontrolliert
wurde; Unternehmer müssen über die Reinigungsvor-
gänge Buch führen;

ii) je nach Risikobewertung gernälS Artikel 88 Absatz :~
alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen wurden
und der Unternehmer erforderlichenfalls garantiert,
dass níchtökologischefnichtbiclogísche Erzeugnisse
nicht mit einem Bezug auf die ökologische/biologische
Produktion in den Verkehr gebracht werden können;

iii) der Unternehmer über die Beförderungsvorgänge
Buch führt und die Bücher der Kontrollstelle oder
Kontrollbehörde zur Verfügung hält;

c) ökologische/biologische Futtermittel-Fertigerzeugnisse wer-
den physisch oder zeitlich von anderen Fertigerzeugnissen
getrennt befördert;

d) bei der Beförderung werden die zu Beginn der Aus-
lieferungsrunde abgehende Erzeugnismenge sowie alle
während der Auslieferungsrunde einzeln ausgelieferten
Erzeugnismengen aufgezeichnet.

TM2 "Artikel 32a
Transport von lebenden Fischen

(1) Lebende Fische werden in geeigneten Behältnissen
mit sauberem Wasser, das die physiologischen Ansprüche
der Fische hinsichtlich Temperatur und Sauerstoffgehalt er-
füllt, transportiert.

(2) Bevor ökologisch/biologisch erzeugte Fische und Fi-
scherzeugnisse transportiert werden, werden die Behältnisse
gründlich gereinigt, desinfiziert und ausgespült.

(3) Es werden Vorkehrungen zur Stressvermeidung ge-
troffen. Zum Schutz der Tiere wird eine artgerechte Trans-
portdichte eingehalten.

(4) Über die Einhaltung der Absätze 1 bis 3 wird Buch
geführt."
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Artikel 33

Annahme von Erzeugnissen aus anderen Binhelten und von
anderen Unternehmern

Bei Annahme eines ökologischen/biologischen Erzeugnisses
konti-alliert der Unternehmer den Verschluss der Verpackung
oder des Behältnisses, soweit dieser vorgeschrieben ist:,sowie das
Vorhandensein der Angaben gemäß Artikel 31.

Der Unternehmer führt eine Gegenkomrolle der Angaben auf
dem Etikett gemäf~ Artikel 31 mit den Angaben auf den
Begleitpapieren durch. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird in
den Büchern gemäfs Artikel 66 ausdrücklich vermerkt.

Artikel 34

Sondervorschriften für die Annahme von Erzeugnissen aus
Drittländern

Ökologische/biologische Erzeugnisse aus Drittländern sind in
geeigneten Verpackungen oder Behältnissen einzuführen, die so
verschlossen sind, dass ihr Inhalt nicht ausgetauscht werden
kann, und die mit Angaben zur Identifizierung des Ausführers
sowie anderen Zeichen und Nummern versehen sind, mit denen
die Partie/das Los identifiziert werden kann, und die, soweit
erforderlich, mit der Kontrollbescheinigung für Einfuhren aus
Drittländern versehen sind.

Bei Annahme eines aus einem Drittland eingeführten ökologi-
schen/biologischen Erzeugnisses kontrolliert der Erste Empfänger
den Verschluss der Verpackung oder des Behältnisses und, bei
gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 einge-
führten Erzeugnissen. die Übereinstírmmmg der Angaben auf der

Bescheinigung gemäß dem genannten Artikel mit .der Art der
Erzeugnisse in der Sendung. Das Ergebnis dieser Uberprüfung
wird in den Büchern gemäß Artikel 66 der vorliegenden
Verordnung ausdrücklich vermerkt.

Artikel 35

Lagerung von Erzeugnissen

(1) Bereiche, in denen Erzeugnisse gelagert werden, sind so zu
bewirtschaften, dass die gelagerten Partien/Lose identifiziert
werden können und jede Vermischung mit oder Verunreinigung
durch Erzeugnisse und/oder Stoffe, die den Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion nicht genügen, vermieden
wird. Ökologische/biologische Erzeugnisse müssen jederzeit
eindeutig ídentifizlerbar sein.

,,(2) Im Falle von ökologischen/biologischen Pflanzen-,
Meeresalgen- und Tierproduktionseinheiten, auch in Aqua-
kultur, ist die Lagerung von anderen als den im Rahmen
der vorliegenden Verordnung zugelassenen Betriebsmitteln
in der Produktionseinheit verboten.

Tierproduktionseinheiten ist die . on anderen als den
im Rahmen . '. n en Verordnung zugelassenen Betriebs-



TM2 (3) Die Lagerung von allopathischen Tierarzneimitteln
und Antibiotika in Betrieben ist zulässig, sofern sie von
einem Tierarzt im Rahmen der Behandlung im Sinne von
Artikel 14 Absatz l Buchstabe e Ziffer ii oder Artikel 15
Absatz 1 Buchstabe f Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 verschrieben wurden sowie an einem überwach-
ten Ort aufbewahrt und in das Bestandsbuch gemäß
Artikel 76 der vorliegenden Verordnung oder die Aquakul-
turproduktionsaufzeichnungen gemäß Artikel 79b der vor-
liegenden Verordnung eingetragen werden."

TB
(3) Die L~ettllt~ '¡'SR allsj:lstl'liB6heR Tierar2illeirl'littQhl II~

Antibiotika in Betrieben ist zulässig, sofern sie einem
Tierarzt im Rahmen der Behandlung im' von Artikel 14
Absatz 1 Buchstabe e Ziffer .. erordnung (EG) Nr. 834/
2007 verschrieben en sowie an einem überwachten Ort
aufbew, l( in das Bestandsbuch gemäß Artikel 76 der

(4) Soweit Unternehmer sowohl mit nichtökologischen/nicht-
biologischen Erzeugnissen als auch ökologischen/biologischen
Erzeugnissen umgehen und letztere an Lagerstätten gelagert
werden, die auch zur Aufbewahrung anderer Agrarprodukte oder
Lebensmittel dienen, so sind

a) die ökologischen/biologischen Erzeugnisse von den ande-o
ren Agrarprodukten und/oder Lebensmitteln getrennt auf-
zubewahren;

b) alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Identifi-
zierung der Warensendungen sicherzustellen und jedes
Vermischen oder Vertauschen mit níchtökologíscbenjnicbt-
biologischen Erzeugnissen zu vermeiden;

c) vor der Einlagerung ökologischer/biologischer Erzeugnisse
geeignete Reinigungsmaßnahmen durchzuführen, deren
Wirksamkeit kontrolliert wurde; die Unternehmer führen
Buch über diese Maßnahmen.



TB KAPrrEL 5

Vorschriften für die Umstellung

Artikel 36

Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse

(1) Damit pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse ¡ÙS ökologisch/
biologisch gelten können, müssen auf den Anbauflächen
während eines Umstellungszeitraums von mindestens zwei
Jahren vor der Aussaat oder - im Falle von Grünland oder
mehrjährigen Futterkulturen - von mindestens zwei Jahren vor
der Verwendung als ökologisch/hiologisch erzeugtes Futtermittel

oder - im Falle von anderen mehrjährigen Kulturen als
Futterkulturen - von mindestens drei Jahren vor der ersten
Ernte ökologischer/biologischer Erzeugnisse die Produktionsvor-
schriften gemäß den Artikeln 9, 10, 11 und 12 der Vererd-
nung (EG) NI'. 834/2007 sowie Kapitellder vorliegenden
Verordnung und, soweit sie Anwendung finden, die Ausnahme-
vorschriften von Kapitel 6 der vorliegenden Verordnung befolgt
worden sein.

(2) Die zuständige Behörde kann beschließen, als Teil des
Umstellungszeitraums rückwirkend jeden früheren Zeitraum
anzuerkennen, in dem

a) die Landparzellen unter Maßnahmen eines im Rahmen der
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates, der Verord-
nung (EG)NI'. 1698/2005 durchgeführten Programms oder
eines anderen amtlichen Programms fielen, vorausgesetzt,
diese Ma{~nahmen gewährleisten, dass Mittel, die für die
ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen sind,
nicht auf diesen Parzellen verwendet wurden, oder

b) die Parzellen natürliche oder landwirtschaftlich genutzte
Flächen waren, die nicht mit Mitteln behandelt wurden, die
mr die ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen
sind.

Der Zeitraum gemäg Unterabsatz 1 Buchstabe b kann nur dann
rückwirkend berücksichtigt werden, wenn der zuständigen
Behörde ausreichende Nachweise vorliegen, die ihr die Gewähr
geben, dass die Bedingungen für einen Zeitraum von mindestens
drei Jahren erfüllt waren,

(3) In bestimmten Fällen, in denen die Fläche mit Mitteln
kontaminiert wurde, die für die ökologische/biologische Produk-
tion nicht zugelassen sind, kann die zuständige Behörde
beschließen, den Umstellungszeitraum über den Zeitraum gemäg
Absatz 1 hinaus zu verlängern.

(4) Bei Parzellen, die bereits auf den ökologischen/biologischen
Landbau umgestellt sind oder sich im Umstellungsprozess
befanden und die mit einem Mittel behandelt wurden, das für
die ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen ist,
kann der Mitgliedstaat den Umstellungszeitraum gemäß Absatz 1
in den beiden folgenden Fällen verkürzen:

a) bei Parzellen, die im Rahmen einer gesetzlich vorge-
schriebenen Krankheits- oder Schädlingsbekämpfungsmaß-
nahme der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats mit
einem Mittel behandelt wurden, das nicht für die
ökologische/biologische Produktion zugelassen ist;
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b) bei Parzellen, die im Rahmen wissenschaftlicher Versuche,
die die zuständige Behörde des Mitgliedstaats genehmigt:
hat. mit einem Mittel behandelt wurden, das für die
ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen ist.

In den Fällen gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a und b wird die
Dauer des Umstellungszeitraums unter Berücksichtigung der
folgenden Faktoren festgesetzt: < <

a) Aufgrund der Abbaurate des verwendeten Mittels muss
sichergestellt sein, dass die Höhe der Rückstände im Boden

oder - hei Dauerkulturen - in der Pflanze am Ende des
Umstellungszeitraums unbedeutend ist;

b) die auf die Behandlung folgende Ernte darf nicht mit einem
Bezug auf die ökologische/biologische Produktion ver-
marktet werden.

Der betreffende Mitgliedstaat teilt den anderen Mitgliedstaaten
und der Kommission seine Entscheidung, die Behandlungs-
maßnahmen verbindlich vorzuschreiben, mit.

"Artikel 36a

Meeresalgen

(1) Für eine Meeresalgensammelfläche beträgt der Um-
stellungszeitraum sechs Monate.

(2) Für eine Meeresalgenkultureinheit beträgt der Umstel-
lungszeitraum sechs Monate oder einen vollen Produktions-
zyklus, wenn dieser länger als sechs Monate ist."

Artikel .37

Spezifische Vorschriften flir die Umstellung von Flächen,
die im Zusammenhang mit der ökologischen/biologischen

Tierhaltung genutzt werden

(1) Die Umstellungsvorschriften gemäß Artikel 36 der vor-
liegenden Verordnung gelten für die gesamte Fläche der
Produktíonseínheit, auf der Futtermittel erzeugt werden,

(2) Uribesehadet der Bestimmung gemäß Absatz 1 kann der
Umstellungszeitraum bei Weideland und Auslaufflachen für
andere Tierarten als Pflanzenfresser auf ein Jahr gekürzt werden.
Dieser Zeitraum kann in Fällen, in denen die betreffende Fläche
im Vorjahr nicht mit Mitteln behandelt wurde, die für die
ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen sind, auf
sechs Monate gekürzt werden.
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Tiere und tierische Erzeugnisse

(1) Soweit gemä!~ Artikel14 Absatz l Buchstabe a Ziffer ii der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und Artikel 9 und/oder
Artikel 42 der vorliegenden Verordnung nichtökologischej
nichtbiologische Tiere in einen Betrieb eingestellt werden und
die tierischen Erzeugnisse als ökologische/biologische Erzeug-
nisse vermarktet werden sollen, müssen die Produktionsvor-
schriften gemäf~ den Artikeln 9, 10, 11 und 14 der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 sowie gemäß Titel Il Kapitel 2 und,
soweit zutreffend, Artikel 42 der vorliegenden Verordnung
angewendet worden sein während mindestens

a) zwölf Monaten im Falle von Equiden und Rindern,
einschliefSlich Bubalus- und Bisonarten, für die Fleischer-
zeugung und in jedem Falle jedoch mindestens für drei
Viertel der Lebensdauer dieser Tiere;

b) sechs Monaten im Falle von kleinen Wiederkäuern und
Schweinen sowie Milch produzierenden Tieren;

c) zehn Wochen im Falle von Geflügel für die Fleischer-
zeugung, das eingestallt wurde, bevor es drei Tage alt war;

d) sechs Wochen bei Geflügel für die Eiererzeugung.

(2) Soweit sich in einern Betrieb zu Beginn des Umstellungs-
zeitraums gemäf~ Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 nichtökologische/nichtbiologi-
sche Tiere befinden, können die Erzeugnisse dieser Tiere als
ökologische/biologische Erzeugnisse gewertet werden, wenn die
gesamte Produktionseinheit, einschließlich Tiere, Weideland undl
oder Futteranbauf!äche gleichzeitig umgestellt wird. Der gesamte

kombinierte Umstellungszeitraum für die existierenden Tiere und
deren Nachzucht, Weideland und/oder Futteranbaufläche kann
auf 24 Monate gekürzt werden, wenn die Tiere hauptsächlich mit
Erzeugnissen aus der Produktionseinheit selbst gefüttert werden.

(3) Imkereierzeugnisse dürfen nur dann mit einem Bezug auf
die ökologische/biologische Produktion vermarktet werden,
wenn die ökologischenibiologischen Produktlonsvotschriften
seit mindestens einem Jahr befolgt worden sind.

(4) Der Umstellungszeitraum für Bienenstöcke gilt nicht im
Falle der Anwendung von Artikel 9 Absatz 5 dieser Verordnung.

(5) Während des Umstellungszeitraums wird das Wachs durch
Wachs aus der ökologíschenjbíologíschen Bienenhaltung ersetzt.
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"Artikel 38a

Aquakulturtiere

(1) Für Aquakulturproduktionseinheiten einschließlich
der vorhandenen Aquakulturtiere gelten je nach Art der
Anlage folgende Umstellungszeiträume:

a) für Anlagen, die nicht entleert, gereinigt und desinfiziert
werden können, ein Umstellungszeitraum von 24 Mo-
naten;

b) für Anlagen, die entleert wurden oder in denen eine
Ruhezeit eingehalten wurde, ein Umstellungszeitraum
von 12 Monaten;

c) für Anlagen, die entleert, gereinigt und desinfiziert wur-
den, ein Umstellungszeitraum von sechs Monaten;

d) für Anlagen im offenen Gewässer einschließlich Mu-
schelkulturen ein Umstellungszeitraum von drei Mona-
ten.

(2) Die zuständige Behörde kann beschließen, jeden zu-
rückliegenden dokumentierten Zeitraum, in dem die Anla-
gen nicht mit unzulässigen Erzeugnissen für die ökologi-
sche/biologische Produktion behandelt worden sind oder
für die ökologische/biologische Produktion unzulässigen Er-
zeugnissen ausgesetzt waren, rückwirkend als Teil des Um-
stellungszeítra ums anzuerkennen:'



YB KAPITEL 6

Ausnahmen von den produktionsvorschriften

Abschnitt 1

Ausnahmen von den
Pro dukt ionsvors c hri ften a ufg r un d

klimabedingter, geografischer oder
struktureller Beschränkungen im Sinne von

Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007

Artikel 39

Anbindehaltung von Tieren

Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe a der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 Anwendung finden,
können die zuständigen Behörden genehmigen, dass Rinder in
Kleinbetrieben angebunden werden, wenn es nicht möglichist,
die Rinder in Gruppen zu halten, deren Größe ihren verhaltens-
bedingten Bedürfnissen angemessen wäre, sofern die Tiere
während der Weidezeit Zugang zu Weideland gemäß Artikel 14
Absatz 2 und mindestens zweimal in der Woche Zugang zu
Freigelände haben, wenn das Weiden nicht möglich ist.

Artikel 40

. ParaIlclcrzeugung

(1) Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Anwendung
finden, darf ein Erzeuger in folgenden Fällen in ein und
demselben Gebiet ökologische/biologische und níchtökologí-
schejnichtbiologische Produktionseinheiten bewirtschaften:

a) bei der Produktion von Dauerkulturen. die eine Kulturzeit
von mindestens drei Jahren erfordert und bei der sich die
Sorten nicht leicht unterscheiden lassen, sofern die
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

i) Die betreffende Produktion ist Teil eines Umstellungs-
plans, zu dessen Durchführung sich der Erzeuger
formell verpflichtet und der vorsieht, dass die
Umstellung des letzten Teils der betreffenden Flächen
auf die ökologische/biologische Produktion innerhalb

kürzestmöglicher Frist eingeleitet wird, die jedoch fünf
Jahre nicht überschreiten darf;

ii) es wurden geeignete Vorkehrungen getroffen, um
sicherzustellen, dass die aus den verschiedenen Ein-
heiten stammenden Erzeugnisse stets voneinander
getrennt gehalten werden:



TB iii) die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle wird von der
Ernte jedes einzelnen der betreffenden Erzeugnisse
mindestens 48 Stunden im Voraus unterrichtet:

iv) nach abgeschlossener Ernte unterrichtet der Erzeuger
die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle für die
betreffenden Einheiten über die genauen Erntemengen
und die zur Trennung der Erzeugnisse durchgeführten
Magnahmen:

v) der Umstellungsplan und die Kontrollmaßnahmen
gemäß Titel IV Kapitel l und 2 wurden von der
zuständigen Behörde genehmigt; diese Genehmigung
muss jedes Jahr nach Anlaufen des Umstellungsplans
bestätigt: werden;

b) bei Flächen, die mit Zustimmung der zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten für die Agrarforschung oder für
Ausbildungsmagnahmen bestimmt sind, vorausgesetzt die
Bedingungen gernäg Buchstabe a Ziffern ii, iii und iv sowie
des einschlägigen Teils von Ziffer v sind erfüllt;

c) bei der Produktion von Saatgut, vegetativem Vermehrungs-
material und jungpflanzen. vorausgesetzt, die Bedingungen
gemäß Buchstabe a Ziffern ii, iii und iv sowie des
einschlägigen Teils von Ziffer v sind erfüllt;

d) bei Grüuland, das ausschließlich für die Weidewirtschaft
genutzt wird.

(2) DIe zuständige Behörde kann genehmigen, dass Betriebe,
die mit Agrarforschung oder Ausbildungsmagnahmen befasst
sind, ökologische/biologische und nichtökologische/nichtbiolo-
gisehe Tiere derselben Art halten, soweit die folgenden
Bedingungen erfüllt sind:

a) Es wurden geeignete Vorkehrungen, die der Kontrollbe-
hörde oder Kontrollstelle im Voraus mitgeteilt wurden,
getroffen, um sicherzustellen, dass Tiere, tierische Erzeug-
nisse, Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft und Futter-
mittel der einzelnen Einheiten stets voneinander getrennt
sind;

b) der Erzeuger unterrichtet die Kontrollbehörde oder Kan-
trollstelle im Voraus über jede Anlieferung oder jeden
Verkauf von Tieren oder tierischen Erzeugnissen;

c) der Unternehmer unterrichtet die Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle über die genauen Mengen, die in den
Einheiten erzeugt wurden, sowie über alle Merkmale,
anliand deren sich die Erzeugnisse identifizieren lassen,
und bestätigt, dass alle erforderlichen Vorkehrungen zur
Trennung der Erzeugnisse getroffen wurden.



TB Artikel 4J

Bewirtschaftung von Bienenhaltungseinheiten zum Zwecke
der Bestäubung

Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe a der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 Anwendung finden,
kann ein Unternehmer zum Zwecke der Bestäubung ökologi-
sche/biologische und nichtökologische/nichtbiologische Bienen-
haltungseinheiten in ein und demselben Betrieb bewirtschaften,
sofern alle Vorschriften für die ökologische/biologische Produk-
tion, mit Ausnahme der Bestimmungen über den Standort für
die Aufstellung der Bienenstöcke, erfüllt sind. In diesem Fall darf
das Erzeugnis nicht als ökologisches/biologi.sches Erzeugnis
vermarktet werden,

Das Unternehmen führt Buch über die Anwendung dieser
Bestimmung.

Abschnitt 2

Ausnahmen von den
Pro d ukti o n svo r s ch r ift en wegen

Nichtverfügbarkeit ökologischer/
biologischer Betriebsmittel gemäß

Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe b der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007

Artikel42

Verwendung nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere

Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Anwendung finden
und vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der zuständigen
Behörde

a) kann, wennbei Beginn des Aufbaus eines Geflügelbe-
standes oder bei einer Erneuerung oder einem Wiederauf-
bau des Bestandes ökologisch/biologisch aufgezogene Tiere
nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen,
nichtökologisches/nichtbiologisches Geflügel in eine öko"
logische/biologische Geflügelproduktionsetnheit eingestellt
werden, sofern das Geflügel für die Eiet'- und Fleischer-
zeugung weníger als drei Tage alt.sind:

.'

b) können nichtökologisch/nichtbiologisch aufgezogene Jung-
legehennen von weniger als 18 Wochen vor dem

~M17 ,,31. Dezember 2017"

~M10 ,,31. BilBeæeill 2911"

TB
Ji. DeBemeel 2911 in eine ökologische/biologische Tier-
haltuugseinheir eingestellt werden, wenn keine ökologi-
schen/biologischen Jungtiere zur Verfügung stehen und
sofern die einschlägigen Bestimmungen von Kapitel 2
Abschnitte 3 und 4 erfüllt sind.



YM10 "Artikel 43

Verwendung von nichtökologischen/nichtbiologischen
Eiweißfuttermitteln pflanzlichen und tierischen
Ursprungs für die Tierhaltung

Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Anwendung
finden, ist die Verwendung einer begrenzten Menge nicht-
ökologischer/nichtbiologischer Eiweißfuttermittel für
Schweine und Geflügel zulässig, wenn die Landwirte nicht
in der Lage sind, sich mit Eiweißfuttermitteln aus ausschließ-
lich ökologischer/biologischer Erzeugung zu versorgen.

~M17
"Der Höchstsatz nichtökologischer/nichtbiologischer Eiweißfuttermittel, der je Zwölfmonatszeitraum für diese Arten
zulässig ist, beträgt 5 % fur die Kalenderjahre 2015, 2016 und 2017."

YM10 futtermittel, der je Zwölfmonats lese Arten zu-
lässig ist, be .. . r le Kalenderjahre 2012, 2013 und

Dieser Prozentsatz bezieht sich auf die Trockenmasse der
Futtermittellandwirtschaftlichen Ursprungs und wird jährlich
berechnet.

Der Unternehmer führt Buch über die Notwendigkeit der
Anwendung dieser Bestimmung."

.'

~M2 "Verwendung von nichtökologischen/nichtbiologisch
Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprun

YB
Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22
stabe b der Verordnung (EG) NI'. 834/2007
ist die Verwendung einer begrenzten Men níchtökologíscherj
nichtbiologischer Futtermittel pflanzli en und tierischen
Ursprungs zulässig, wenn die Landwirt nicht in der Lage sind,
sich mit Futtermitteln aus ausschlie ich ökologischerjbiologi-
scher Erzeugung zu versorgen. D Höchstsatz níchtökologi-
scherjnichtbiologischer Puttermitt .der je Zwölfmonatszeítraurn
für andere Arten als Pflanzenfr 'ser zulässig ist, beträgt

a) 10 % im Zeitraum vo 1. Januar 2009 bis 31. Dezember
2009;

b) vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember

Diese Prozen ätze beziehen sich auf die Trockenmasse der
udwirtschaftlicher Herkunft und werden jährlich

berechnet. er zulässige Höchstanteil nichtökologischer/nicht-
biologis er Futtermittel in der Tagesration beträgt 25 % der
Trock masse.

Unternehmer führt Buch über die Notwendigkeit der
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Arti/œl44

Verwendung von nichtökologiscbem/nicbtbiologischem
Bienenwachs

Bei neuen Anlagen oder während des Umstellungszeitraums darf
nichtökologisches/niehtbiologisches Bienenwachs nur verwendet
werden, wenn

a) auf dem Markt kein Wachs aus ökologischer/biologischer
Bienenhaltung erhältlich ist;

b) das Wachs erwiesenermaßen nicht mit Stoften verunreinigt
ist, die für die ökologische/biologische Produktion nicht
zugelassen sind und

c) das Wachs von den Deckeln starrunt.

Arti/<el 45

"Verwendung von Saatgut und vegetativem Vermehnmgsmaterial, die nicht nach der ökologischen/biolo-

gischen Produktionsmethode erzeugt wurden"

'.'tiFY.eBåHBg , eli Öftftt;gHtHutl ¡egetftti ¡eftt
¥er ftlehrH~fftftt;efial, åas æsk!; BIlSk åer ëlEelegissheøl

hiologi:!tchcil Plodctktion.:nncthodc Cll:cagt ;ç Mdc

(1) Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Anwendung
finden,

a) darf Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial aus einer
Produktíonseinheit verwendet werden, die sich in Umstel-
lung auf den ökologischen/biologischen Landbau befindet,

b) soweit Buchstabe a nicht anwendbar ist, können die
Mitgliedstaaten die Verwendung von nichtökologischem/
nichtbio]ogischem Saatgut oder vegetativem Vermehrungs-
material genehmigen, wenn kein ökologisch/biologisch
erzeugtes Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial
zur Verfügung steht. Für die Verwendung von nichtökologi-
schem/nichtbiologischem Saatgut und nichtökologischen/
nichtbiologischen Pflanzkartoffeln gelten jedoch die nach-
stehenden Absätze 2 bis 9.

(2) Nichtökologisches/nichtbiologisches Saatgut und nichtöko-
]ogische/nichtbiologische Pflanzkartoffeln können verwendet
werden, sofern das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln nieht mit
PflmlZe}lSchutzmitte]n behandelt wurden, ausgenommen solche,
die gemäg Artikel 5 Absatz 1 zur Behandlung von Saatgut
zugelassen sind, es sein denn, nach MaISgabeder Richtlinie 2000/
29/EG des Rates (16) hat die zuständige Behörde des Mitglied-
staats aus Gründen der l'flanzengesundheit eine chemische
Behandlung aller Sorten einer gegebenen Art in dem Gebiet, in
dem das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln verwendet werden
sollen, vorgeschrieben.

(16) ABl. L 169 vom 10.7.2000. S. L



~B (3) Arten, für die in allen Teilen der Gemeinschaft ökologisch/
biologisch erzeugtes Saatgut oder ökologisch/biologisch erzeugte
Pflanzkartoffeln nachweislich in ausreichenden Mengen und für
eine signifikante Anzahl von Sorten zur Verfügung stehen, sind
in Anhang X aufgeführt.

Für die Arten gcmäg Anhang X dürfen keine Genchmigungen
gemäß Absatz l Buchstabe b erteilt werden, es sei denn, die
Genehmigung ist durch einen der Zwecke gemäß Absatz 5
Buchstabe d gerechtfertigt.

(4) Die Mitgliedstaaten können die Zuständigkeit flir die
Erteílung der Genchmigung gemäg Absatz 1 Buchstabe b einer
anderen öffentlichen Verwaltung unter ihrer Aufsicht oder den
Kontrollbehörden oder KontrollsteIlen gem¡¡f~ Artikel 27 der
Verordnung (EG) NI'. 834/2007 übertragen.

(5) Die Verwendung von nichtökologisch/nichtbiologisch
erzeugtem Saatgut oder níchtökologlschjníchtbiologisch erzeug-
ten Pflanzkartoffeln darf nur genehmigt werden,

a) wenn keine Sorte der Art, die der Verwender anbauen will,
in der Datenbank gemiig Artikel 48 eingetragen ist;

b) wenn kein Anbieter, d. h. kein Unternehmer, der Saatgut
oder Pflanzkartoffeln an andere Unternehmer vermarktet,
in der Lage ist, das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln vor der
Aussaat bzw. vor dem Anpflanzen anzuliefern, obwohl der
Verwender das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln rechtzeitig
bestellt hat;

c) wenn die Sorte, die der Verwender anbauen will, nicht in
der Datenbank gemiig Artikel 48 eingetragen ist und der
Verwender nachweisen kann, dass keine der eingetragenen
alternattven Sorten derselben Art: geeignet und die Geneh-
migung daher für seine Erzeugung von Bedeutung ist;

d) wenn sie für von der zuständigen Behörde des Mitglied-
staats gebilligte Zwecke der Forschung, der Untersuchung
im Rahmen klein angelegter Feldversuche oder der Sorten-
erhaltung gerechtfertigt ist.

(6) Die Genehmigung muss vor der Aussaat erteilt werden.

(7) Die Genehmigung darf nur für einzelne Verwender und für
jeweils eine Saison erteilt werden, und die für die Genehmigung
zuständige Behörde oder Stelle muss die genehmigten Mengen
Saatgut oder Pf1anzkartoffeln registrieren.

(8) Abweichend von Absatz 7 kann die zuständige Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats allen Verwendern eine allgemeine
Genehmigung

a) für eine bestimmte Art erteilen, wenn und soweit die
Bedingung gemäß Absatz 5 Buchstabe a erfüllt ist;

b) für eine bestimmte Sorte erteilen, wenn und soweit die
Bedingungen gemäfs Absatz 5 Buchstabe c erfüllt sind.

Die Genehmigungen gemäg Unterabsatz l sind in der Datenbank
gemäß Artikel 48 deutlich zu vermerken.

(9) Die Genehmigung darf lediglich während der Zeiträume
erteilt: werden, in denen die Datenbank gemäfs Artikel 49
Absatz 3 aktualisiert wird.
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Abschnitt 3

Ausnahmen von den
Produktiol1svorschriften für spezifische

Probleme in der ökologischen/biologischen
Tierhaltung gemäß Artikel 22 Absatz 2

Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 834/
2007

Artikel 46

Spezifische Probleme in der ökologischen/biologischen
Tierhaltung

Die Endmast ausgewachsener Rinder für die Pleíscherzeuguug
kann in Stallhaltung erfolgen, sofern der ausschließlich im Stall
verbrachte Zeitraum ein Fünftel der Lebensdauer der Tiere und in
jedem Fall die Höchstdauer von drei Monaten nicht überschreitet.

"Abschnitt 3a

Ausnahmen von den Produktionsvor-
schriften für die Verwendung VOll spezi-
fischen Erzeugnissen und Stoffen bei
der Verarbeitung gemäß Artikel 22 Ab-
satz 2 Buchstabe e der Verordnung (EG)
Nr.834/2007

Artikel 46a

Hinzufügen von llichtökologischem/llichtbiologischem
Hefeextrakt

Gelten die Bedingungen gemäß Artikel 22 Absatz 2
Buchstabe e der Verordnung (EG) NI', 834/2007, so ist das
Hinzufügen von bis zu 5 % níchtökologischernjnichtbiologi-

I ~chem Hefeextrakt .?del: -autolysat zum Substrat (berechnet
,_ JU. Troçkçnmªssel, fur .dle Herstellung von ökologischer/bio-
I logischer Hefe erlaubt. wenn

"die Unternehmer",

àie BeT.èiH~Nmnicht in der l.age
sind, Hefeextrakt oder -autolysat aus ökologischer/biologi-
scher Erzeugung zu erhalten,

Die Verfügbarkelt von ökologischem/biologischem Hefeex-
trakt oder -autolysat wird bis spätestens 31. Dezember
2013 im Hinblick auf eine Aufhebung dieser Bestimmung
neu überprüft."
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Abschnitt 4

Ausnahmen von den
Produktionsvorschriften für

Katastrophenfälle gemäß Artikel 22
Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EG)

Nr. 834/2007

Artikel 47

Katastrophenfälle

Die zuständige Behörde kann vorübergehend folgende Maß-
nahmen genehmigen:

TM19 "a) bei hoher Tiersterblichkeit aus gesundheitlichen Griinden oder in Katastrophenfällen: die Erneuerung oder den
Wiederaufbau des Bestands oder der Herde mit nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren, wenn Tiere aus
ökologischer/biologische Aufzucht nicht zur Verfügung stehen und sofern die jeweilige Umstellungsfrist auf
die nichtökologischen/nichtbiologischen Tiere Anwendung findet;"

TB a1-È1€!i ...hGb&1:...r.ieJl.lIte)lI~,i€>};¡,k;í@·ili-a'w;..~¡,¡,¡;¡;¡~~M"'""'~~
oder in Katastrophenfällen: die Erneuer
Wiederaufbau des Bestands o r Herde
ökologischen/nichtb' . en Tieren, wenn Tiere aus
ökolo . IO ogische Aufzucht nicht zur Verfügung

b) bei hoher Bienensterblichkeit aus gesundheitlichen Griinden
oder in Katastrophenfällen: den Wiederaufbau des Bienen-
bestands mit níchtökologíschenjníchtbíologíschen Bienen,
wenn ökologische/biologische Bienenstöcke nicht zur Ver-
fügung stehen;

c) die Verwendung nichtökologischer/nichtbiologischer Fut-
termittel durch einzelne Untérnehmer während eines
begrenzten Zeitraums und in einem bestimmtem Gebiet
bei Verlust oder Beschränkung der Futterproduktion
insbesondere aufgrund auísergewöhnlícher Witterungsver-
hältnísse, des Ausbruches von Infektionskrankheiten, von
Verunreinigungen mit toxischen Stoffen oder als Brand-
folge; .

d) das FUttern von Bienen mit ökologischem/biologischem
Honig, ökologíschemjbiologíschem Zucker oder ökologi-
schem/biologischem Zuckersirup bei lang anhaltenden
außergewöhnlichen Witterungsverhältnissen oder in Kata-
strophensituationen, die die Nektar- oder -Houígtauer-
zeugung beeinträchtigen.

....M9 "e) die Verwendung von Schwefeldioxid bis zu dem
gemäß Anhang I B der Verordnung (EG) Nr.
606/2009 festzusetzenden Höchstgehalt. falls die
außergewöhnlichen Witterungsbedingungen in ei-
nem bestimmten Emtejahr den Cesurîdheits-
zustand von ökologischenIbiologischen Trauben
in einem geografischen Gebiet durch heftigen Bak-
terien- oder Pilzbefall beeinträchtigen und den
Weinbereiter zwingen, mehr Schwefeldioxid zu
verwenden als in den Vorjahren, um ein vergleich-
bares Enderzeugnis zu erhalten."



TM19

r TM9

TB

"~ bei hoher Sterblichkeit von Aquakulturtieren aufgrund von Ereignissen gemäß Artikel 57 Absatz l
-BuGhstaben-a-bisdder Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (*): die

Erneuerung oder den Wiederaufbau des Aquakulturbestands mit nichtökologischen/nichtbiologischen
Aquakulturtieren, wenn Tiere aus ökologischer/biologische Aufzucht nicht zur Verfügung stehen und sofern
zumindest in den beiden letzten Dritteln des Produktionszyklus eine ökologische/biologische Bewirtschaftung
erfolgt. .

(*) Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über den
Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG)
Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU)
Nr. 1255/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ·(ABI.L 149 vom 20.5.2014, S. 1)."

"Nach Genehmigung der zuständigen Behörde führen
die betreffenden Unternehmer Buch über die Anwen-
dung der genannten Ausnahmen. Die Mitgliedstaaten
teilen den anderen Mitgliedstaaten und der Kommis-
sion die von ihnen gewährten Ausnahmen im Sinne
von Absatz l Buchstaben c ·und e mit."

betreffenden UI~ternehmer Buch über der
genannten Ausnahmen. Die Mit . en teilen den anderen
Mitgliedstaatenund cl mission innerhalb eines Monats die
von ihne rten Ausnahmen im.Sinne von Unterabsatz 1
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. .J KAPrrEL 7

Saatgutdatcnbal1k

Artilœ148

Datenbank

(l) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass zur Erfassung
der Sorten, für die in ihrem Hoheitsgebiet Saatgut oder
Pflanzkartoffeln aus ökologischer/biologischer Produktion zur
Verfügung stehen. eine elektronische Datenbank angelegt wird.

(2) Diese Datenbank wird von der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats oder von einer vom Mitgliedstaat zu diesem
Zwecke bestimmten Behörde oder Stelle, im Folgenden "Daten-
bankverwalter" genannt, verwaltet. Die Mitgliedstaaten können
auch eine Behörde oder eine private Einrichtung in einem
anderen Land bestimmen.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den anderen
Mitgliedstaaten die mit der Verwaltung der Datenbank beauf-
tragte Behörde oder private Einrichtung mit.

Artikel 49

Eintragung

(1) Sorten, für die nach dem Verfahren des ökologischen/
biologischen Landbaus erzeugtes Saatgut oder erzeugte Pflanz-
kartoffeln erhältlich sind, werden auf Antrag des Anbieters in die
Datenbank gernäf Artikel 48 eingetragen.

(2) Sorten, die nicht in die Datenbank eingetragen v/Urden,
gelten für die Zwecke von Artikel 45 Absatz 5 als nicht
verfügbar.

(3) Die Mitgliedstaaten entscheiden, in welchem Zeitraum des
Jahres die Datenbank in Bezug auf die auf ihrem jeweiligen
Hoheitsgebiet angebauten Arten oder Artengruppen regelmäßig
zu aktualisieren ist. Die Einzelheiten über diese Entscheidung
sind in der Datenbank festzuhal ten.



Artikel 50

Eintragungsbedingungen

(1) Für die Eintragung muss der Anbieter

a) nachweisen. dass er oder - wenn er nur mit vorver-
packtem Saatgut oder vorverpackten Pflanzkartoffeln
handelt - der letzte Unternehmer sich dem Kontrollsystem

gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007
unterstellt hat;

b) nachweisen, dass das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln. die
in Verkehr gebracht werden sollen, die allgerneinen
Anforderungen an Saatgut bzw. Pflanzkartoffeln erfüllen;

c) alle gemäg Artikel 51 dieser Verordnung erforderlichen
Angaben zugänglich maehen und im Interesse ihrer
Verlässlichkeit auf Aufforderung des Datenbankverwalters
oder wann immer erforderlich aktualisieren.

(2) Der Datenbankverwalter kann den Eintragungsantrag eines
Anbieters im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats ablehnen oder eine zuvor akzeptierte
Eintragung löschen, wenn der Anbieter die Anforderungen
gemäf~ Absatz 1 nicht erfüllt.

Artikel 51

Eingetragene Angaben

(1) Die Datenbank gemäfS Artikel 48 muss für jede eingetra-
gene Sorte und jeden Anbíeter zumindest folgende Angaben
enthalten: .

a) den wissenschaftlichen Namen der Art und die Sortenbe-
zeíchnung.

b) den Namen des Anbieters oder seines Bevollmächtigten mit
Kontaktangaben;

c) das Gebiet, in dem der Anbieter das Saatgut oder die
Pflanzkartoffeln in der üblicherweise erforderlichen Zeit an
den Verwender ausliefern kann;



TB d) das Land oder die Region, in dem bzw. der die Sorte im
Hinblick auf ihre Eintragung in den gemeinsamen Sorten-
katalog für landwirtschaftliche Pflanzen- und Gemüsearten
im Sinne der Richtlinie 2002/53/EG des Rates über einen
gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflan-
zenarten (7) und der Richtlinie 2002/55/EG über den
Verkehr mit Gemüsesaatgut (18) getestet und zugelassen ist;

e) das Datum, ab dem das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln
zur Verfügung stehen;

n den Namen und/oder die Codenummer der für die
Kontrolle des Unternehmers zuständigen Kontrollbehörde
oder Kontrollstelle gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007.

(2) Der Anbieter unterrichtet den Datenbankverwalter unver-
züglich, wenn eine der eingetrag.enen Sorten nicht mehr
erhältlich ist. Die entsprechenden Anderungen werden in der
Datenbank protokolliert.

(17) ABI. L 193 vorn 20.7.2002, S. 1.
eS) ABl. L 193 vom 20.7.2002. S. 33.

(3) Neben den Angaben gemäß Absatz l enthält die Datenbank
eine Liste der in Anhang X verzeichneten Arten.

Arli/æl 52

Zugang zu den Angaben

(I) Die Angaben in der Datenbank gemäß Artikel 48 werden
den Verwendern von Saatgut oder Pflanzkartoffeln und der
Öffentlichkeit über das Internet unentgeltlich zugänglich
gemacht. Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass Ver-
wender, die ihre Tätigkeit gemäg Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe a
der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 gemeldet haben, vom
Datenbankverwalter auf Antrag einen Auszug der Daten für
eine oder mehrere Artengruppen erhalten.

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass alle Verwender
gemäf~Absatz 1 mindestens einmal im Jahr über das System und
das Verfahren für den Erhalt von Angaben aus der Datenbank
informiert werden.

Artikel53

Eintragungsgebiihr

Für jede Eintragung kann eine Gebühr erhoben werden, um die
Kosten fur die Eintragung der Angaben in die Datenbank gemäß
Artikel 48 und die Datenpflege zu decken. Die zuständige
Behörde des Mitgliedstaats genehmigt die Höhe der Gebühren,
die vorn Datenbankverwalter erhoben werden.



TB Artikel54

Jahresbericht

(1) Die mit der Erteilung von Genehmigungen gemäß
Artikel 45 betrauten Behörden oder Stellen tragen alle
Genehmigungen ein und leiten die diesbezüglichen Angaben in
einem Bericht an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats und
den Datenbankverwalter weiter.

Zu jeder Art, die unter eine Genehmigung gell1äf~ Artikel 45
Absatz 5 fällt, enthält der Bericht folgende Angaben:

a) den wissenschaftlichen Namen der Art und die Sortenbe-
zeíchnung,

b) die Begründung für die Genehmigung unter Verweis auf
Artikel 45 Absatz 5 Buchstabe a, b, c oder d,

c) die Gesamtzahl der Genehmigungen,

d) die insgesamt betroffene Menge Saatgut oder Pflanzkartof-
feln,

e) die aus Pflanzenschutzgründen erforderliche chemische
Behandlung gemäß Artikel 45 Absatz 2.

(2) Für Genehmigungen gemäß Artikel 45 Absatz 8 muss der
Bericht die Angaben gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a
dieses Artikels sowie die Gültigkeitsdauer der Genehmigung
enthalten.

Artikel.55

Zusammenfassender Bericht

Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats trägt die Jahres-
berichte bis zum 31. März jeden Jahres zusammen und
übermittelt der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten
einen zusammenfassenden Bericht über alle Genehmigungen des
betreffenden Mitgliedstaats im vorangegangenen Kalenderjahr,
Der Bericht muss die in Artikel 54 vorgesehenen Angaben
enthalten. Die Angaben sind in der Datenbank gemäß Artikel 48
zu veröffentlichen. Die zuständige Behörde kann das Zusammen-
tragen der Berichte an den Datenbankverwalter delegieren.

Artikel 56

Angaben auf Antrag

Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder der Kommission werden
anderen Mitgliedstaaten oder der Kommission genane Angaben
über Genehmigungen, die in Einzelfällen erteilt wurden,
zugänglich gemacht.



TITEL JlJ

KENNZEICHNUNG

KAPITEL 1

~M5 "Logo der Europäischen Union für ökologische/biologische
Produktion".

~B

TM5

"Artikel 57

EU-Bio-Logo
Im Einklang mit Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 wird das Logo der Europäischen Union für
ökologische/biologische Produktion (nachstehend ,EU-Bio-
Logo') nach dem Muster in Anhang XI Teil A der vorliegen-
den Verordnung erstellt.

YM6
"Zu Kennzeichnungszwecken darf das EU-Bia-Logo nur für
Erzeugnisse verwendet werden, die im Einklang mit den An-
forderungen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007, der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission (*) und der
vorliegenden Verordnung von Unternehmen produziert wur-
den, die die Anforderungen an das Kontrollsystem gemäß
den Artikeln 27, 28, 29, 32 und 33 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 erfüllen.

(*) ABI. L 334 vom 12.12.2008, S. 25."

TM5
die im Einklang mit den Anforderun e
(EWG) Nr. 2092/91 und ihre ührungsverordnungen
oder der Verordnu r. 834/2007 sowie im Einklang
mit de "r erungen der vorliegenden Verordnung er-

In Einklang mit Artikel 25 Absatz Verordnung (EG)
NI'. 834/2007 wird das Gemei aftslogo nach dem Muster in
Anhang XI der vorliege¡ erordnung erstellt.

TB

Das Gem' c aftslogo ist entsprechend den technischen
Rep'!' tionsanweisungen gemäf Anhang Xl der vorliegenden
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TMS

TB

Artikel 58

Bedingungen für die Verwendung der Codenummer und des
Ursprungsortes

(1) Die Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle
gemä(~ Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a der Verord-
nung (EG)NI'. 834/2007 muss folgende Anforderungen erfüllen:

a) Sie beginnt mit dem Kürzel des Mitgliedstaats oder des
Drittlands gemäf~ der internationalen Norm für die aus
zwei Buchstaben bestehenden Ländercodes ISO 3166
(Cocles für die Namen von Ländern und deren Unter-
einheiten):

"b) sie en~hält ~ine Bezeichnung mit Bezug auf die ökologi-
sche/bIOlogIsche Produktion gemäß Artikel 23 Absatz 1
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 im Einklang mit
Anhang XI Teil B Nummer 2 der vorliegenden Verord-
nung;

c) sie umfasst eine von der Kommission oder der zustän-
digen Behörde der Mitgliedstaaten zu vergebende Refe-
renznummer gemäß Anhang XI Teil B Nummer 3 dieser
Verordnung, und

d) sie ist im selben Sichtfeld wie das EU-Bia-Logo ange-
bracht, soweit das EU-Bia-Logo zur Kennzeichnung ver-
wendet wird."

biologische Produktion gemäß Artikel
Verordnung (EG) Nr. 834/2007;

c) sie umfasst eine von der zus ..
bende Referenznumm·" nå

sie ist nittelbar unter dem Gemeinschaftslogo ange-
net, soweit das Gemeinschaftslogo zur Kennzeichnung

(2) Die Angabe gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu dem Ort der Erzeugung der
landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe, aus denen sich das Erzeug-
nis zusammensetzt, ist unmittelbar unter der Codenummer
gem¡¡(~Absatz 1 angeordnet.
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KAPITEL 2

Spezifische Kennzeicll1lungsvorschrijten für Futtermittel

"Artikel59

Geltungsbereich, Verwendung von Handelsmarken und
Verkehrsbezeichnungen

Dieses Kapitel gilt nicht für Futtermittel für Heim- und Pelz-
tiere.

Handelsmarken und Verkehrsbezeichnungen, die eine An-
gabe gemäß Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 enthalten, dürfen nur verwendet werden, wenn
alle Bestandteile pflanzlichen oder tierischen Ursprungs aus
ökologischer/biologischer Produktion stammen und mindes-
tens 95 % der Trockenmasse des Erzeugnisses aus solchen
Bestandteilen besteht.

. rHe

GeJtungsbereich, Verwendung von Handelsrua
Verkehrsbezeichnungen

"Dieses Kapitel gilt
Pelztiere. ":

Haridelsmar n und verkehrsbezeíchnungen, die eine Angabe
gemäß 1 el 23 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
enth n, dürfen nur verwendet werden, wenn mindestens 95 %
d Trockenmasse des Erzeugnisses aus ökologischenjbiologi-
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Artikel 60

Angaben auf verarbeiteten Futtermitteln

(1) Die Bezeichnungen gemäß Artikel 23 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und das EU-Bia-Logo kön-
nen auf verarbeiteten Futtermitteln verwendet werden, sofern
alle nachstehenden Bedingungen erfüllt werden:

a) das verarbeitete Futtermittel entspricht den Bestimmun-
gen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und insbesondere
von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d Ziffern iv und v für
den Viehbestand bzw. Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe d
fur Aquakulturtiere und Artikel 18 jener Verordnung;

b) das verarbeitete Futtermittel entspricht den Bestimmun-.
gen der vorliegenden Verordnung und insbesondere der
Artikel 22 und 26;

c) alle im verarbeiteten Futtermittel enthaltenen Bestandteile
pflanzlichen oder tierischen Ursprungs stammen aus öko-
logischer/biologischer Produktion;

d) mindestens 95 % der Trockenmasse des Erzeugnisses be-
stehen aus ökologischen/biologischen landwirtschaftlichen
Erzeugnissen.

(2) Vorbehaltlich der Anforderungen gemäß Absatz 1
Buchstaben a und b ist bei Erzeugnissen, die Futtermittelaus-
gangserzeugnisse aus ökologischer/biologischer Produktion
und/oder Futtermittelausgangserzeugnisse aus Erzeugnissen
der Umstellung auf die ökologische/biologische Produktion
und/oder Erzeugnisse gemäß Artikel 22 dieser Verordnung in
unterschiedlichen Mengen enthalten, folgende Angabe zuläs-
sig:

.kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß
den Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) Nr.
889/2008 verwendet werden',"

(1) Uribesehadet v . rtikel 61 und Artikel 59 Absatz 2 der
vorliegenden ordnung können die Bezeichnungen gemäß

Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 auf
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ordnung (EG) NI'. 834/2007 und insbesondere .Y. n
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d Ziffern iv und v rr-.ere)
und Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe d (Aquakult . lere)
sowie Artikel 18 der genannten Verordnung fullt; ":

ordnung (EG) Nr.
Artikel 14

b) das verarbeitete Futtermittel die Vorschriften der vor-
liegenden Verordnung undnsbesondere der Artikel 22
und 26 der vorliegenden u rordnung erfüllt;

c) roekenmasse ökologíschenjbíologí-

(2) Vorbehaltlich r Anforderungen gemäß Absatz 1 Buch-
staben a und b is' eí Erzeugnissen, die Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse aus . kologíscherjbíologíscher Produktion und/oder
Futtermittel-At gangserzeugnisse aus Erzeugnissen der Umstel-
lung auf di ökologische/biologische Produktion und/oder
nichtökoloj 'sche/nichtbiologische Futtermittel-Ausgangserzeug-
nisse in t iterschíedlíchen Mengen enthalten, folgende Angabe
zulässig:

"k< n in der ökologíschenjbíologíschen Produktion gemäf< den
V.rordnungen (EG) NI'. 834/2007 und (EG) 889/2008 verwen-.,

Artikel61

Bedingungen für die Verwendung von Angaben auf
verarbeiteten Futtermitteln

(1) Die Angabe gemäl~ Artikel 60 muss folgende Anforde-
rungen erfüllen:

a) Sie muss getrennt von den Angaben gemäf~ Artikel. 5 de;'
Richtlinie 79/373/EWG des Rates (19) oder Artikel )
Absatz l der Richtlinie 96/25/EG des Rates eO) sein;

(19) ABI. I.. 86 vom 6.4.1979. S. 30.
(lO) ABI. L 125 vom n5.1996. S. 35.



~B b) sie darf durch Farbe, Format oder Schrifttyp nicht stärker
hervorgehoben werden als die Beschreibung oder die
Bezeichnung des Futtermittels gemäß Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe a der Richtlinie 79/373/EWG bzw, gemäß
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 96/25/EG;

c) sie muss im selben Sichtfeld mit einem Hinweis auf die
Trockenmasse versehen sein, bezogen auf

i) den Prozentanteil der (des) Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse(s) aus ökologischer/biologischer Produk-
tion,

ii) den Prozentanteil der (des) Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse(s) aus Umstellungserzeugnissen,

iii) den Prozentanteil der (des) Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse(s), die nicht unter die Ziffern i tind ii
fallen,

iv) den Gesamtprozentantei1 der Futtermittel landwirt-
schaftlichen Ursprungs;

d) sie muss mit einer Auflistung der Bezeichnungen der
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse aus ökologischer/biologi-
scher Produktion versehen sein;

e) sie muss mit einer Auflístung der Bezeichnungen der
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse aus der Umstellung auf
die ökologische/biologische Produktion versehen sein.

(2) Die Angabe gemäß Artikel 60 kann auch mit einem
Hinweis auf die Verbindlichkeit der Verwendung der Futtermittel
gemäß den Artikeln 21 und 22 versehen werden.

KAPITEL 3

Sonstige spezifische Kenllzeichnungsvorschriften

Artikel 62

Umstellungserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs

Umstellungserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs können mit
dem Hinweis "Erzeugnis aus der Umstellung auf den ökologi-
schen Landbau" oder "Erzeugnis aus der Umstellung auf die
biologische Landwirtschaft" versehen sein, sofern

a) ein Umstellungszeit.raum von mindestens zwölf Monaten
vor der Ernte eingehalten wurde,



TB
b) der Hinweis hinsichtlich Farbe, Größe und Schrifttyp nicht

stärker hervortritt als die Verkehrsbezeichnung des Erzeug-
nisses, wobei die Buchstaben in dem gesamten Hinweis die
gleiche Größe aufweisen müssen;

c.) das Erzeugnis nur eine pflanzliche Zutat landwirtschaft-
lichen Ursprungs enthält;

d) der Hinweis mit einem Bezug zur Codenummer der
Kontrollstelle oder Kontrollbehörde gemiifs Artikel 27
Absatz 10 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 verbunden
ist.

TITEL IV

KONfROLLE

KAPrrEt 1

Mindestkontrollvorschriftell

Artikel 63

Kontrollvorkehrungen und Verpflichtung des
Unternehmers

(1) Bei Aufnahme des Kontrollverfahrens stellt der Unter-
nehmer folgende Beschreíbungjbîaísuahmen auf, die er anschlie-
gend auf aktuellem Stand hält:

a) eine vollständige Beschreibung der Einheit und/oder der
Betriebsstätten und/oder der Tätigkeit;

b) alle konkreten Maßnahmen, die auf Ebene der Einheit und/
oder der Betriebsstätten und/oder der Tätigkeit zu treffen
sind, um die Einhaltung der ökologischen/biologischen
Produktionsvorschriften zu gewährleisten;

c) die Vorkehrungen zur Minimierung des Risikos einer
Kontamination durch unzulässige Erzeugnisse oder Stoffe
und die Reinigungsmaßnahmen, die an Lagerstätten und in
der gesamten Produktionskette des Unternehmers durch-
zuführen sind.

TM8 "d) die besonderen Merkmale der verwendeten Produktions-
verfahren, wenn der Unternehmer beabsichtigt, Beschei-
nigungen gemäß Artikel 68 Absatz 2 zu beantragen."



TB Die Beschreibung und die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1
können gegebenenfalls Teil eines Qualitätssichenmgssystems des
Unternehmers sein,

(2) Die Beschreibung und die Maßnahmen/Vorkehrungen
gernäf Absatz 1 sind in einer von dem verantwortlichen
Unternehmer unterzeichneten Erklärung festzuhalten. Ferner
muss sich der Unternehmer in dieser Erklärung verpflichten,

a) alle Arbeitsgänge gemäf~ den ökologischen/biologischen
Produkríonsvorschrífren durchzuführen:

b) im Fall eines Verstoßes oder von Unregelmäßigkeiten die
Durchsetzung der in den Vorschriften für die ökologische/
biologische Produktion vorgesehenen Magnahmen zu
akzeptieren;

c) die Käufer des Erzeugnisses im Falle von Buchstabe b
schriftlich zu informieren, um sicherzustellen, dass die
Bezüge auf die ökologische/biologische Produktion von den
Erzeugnissen entfernt werden,

TM12 "d) fur den FaH, dass der Unternehmer und/oder dessen
Subunternehmer gemäß dem von dem betreffenden Mit-
gliedstaat errichteten Kontrollsystem von verschiedenen
Kontrollbehörden oder KontrollsteIlen kontrolliert wird,
den Informationsaustausch zwischen diesen Behörden
oder Stellen zu akzeptieren;

e) für den Fall, dass der Unternehmer und/oder dessen
Subunternehmer seine Kontrollbehörde oder Kontroll-
stelle wechselt, die übermittlung ihrer Kontrollakten
an die nachfolgende Kontrollbehörde oder KontrollsteIle
zu akzeptieren;

f) für den Fall, dass sich der Unternehmer aus dem Kon-
trollsystem zurückzieht, die betreffende zuständige Be-
hörde und die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle un-
verzüglich darüber zu informieren;

g) fur den Fall, dass sich der Unternehmer aus dem Kon-
trollsystem zurückzieht, zu akzeptieren, dass seine Kon-
trollakt mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt wird;

h) die betreffende(n) Kontrollbehörde(n) oder KontroIIstel-
le(n) unverzüglich über etwaige Unregelmäßígkeíten
oder Verstöße zu informieren, die den ökologischen/bio-
logischen Status ihres Erzeugnisses oder von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen, die sie von anderen
Unternehmern oder Subunternehmern bezogen haben,
beeinträchtigen."
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Die Erkliirung gemäß Unterabsatz "] wird von der Kontrollstelle
oder Kontrollbehörde überprüft, die in einem Bericht etwaige
Mängel und Ahweichungen von den ökologischenjbiologischen
Produktionsvorschriften festhält. Der Unternehmer zeichnet den
Bericht gegen und trifft alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen.

(3) Zur Anwendung von Artikel 28 Absatz I der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 teilt der Unternehmer der zuständigen
Behörde Folgendes mit:

a) Namen und Anschrift seines Unternehmens;

b) Lage seiner Betriebe und gegebenenfalls der Parzellen
(Karasterangaben), auf denen die Arbeitsgänge stattfinden
werden;

c) Art der Arbeitsgänge und der Erzeugnisse;

d) seine Verpflichtung, die Arbeitsgänge nach Maggabe der
Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und der
vorliegenden Verordnung durchzuführen;

e) im Palle eines landwirtschaftlichen Betriebs: das Datum, an
dem der Erzeuger aufgehört hat, nicht für die ökologischej
biologische Produktion zugelassene Mittel auf den betref-
fenden Parzellen auszubringen;

~ den Namen der zugelassenen Stelle, die er mit der Kontrolle
seines Betriebes betraut hat, sofern der Mitgliedstaat fur die
Durchführung des Kontrollsystems entsprechende Stellen
zugelassen hat.

Artikel 64

Änderung der Kontrollvorkehrungen

Der verantwortliche Unternehmer teilt der Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle fristgerecht jede Änderung der Beschreibung oder
der Maßnahmen/Vorkehrungen gemäß Artikel 63 sowie der
ursprünglichen Kontrollvorkehrungen gemälS den Artikeln 70,
74, 80, 82, 86 tind 88 mit.

Artikel 65

Kontrollbesuche

(1) Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle führt mindestens
einmal jährlich einen Inspektionsbesuch bei allen Unternehmern
durch.
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(2) Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle entnimmt und untersucht
J)mb~!l,.JJm~twa¡ge in der ökologischen/biologischen Produktion un-

o zulässige Mittel, nicht mit den ökologischen/biologischen Produktions-
vorschriften konforme Produktionsverfahren oder Spuren von Mitteln
nachzuweisen, die für die ökologische/biologische Produktion nicht zu-
gelassen sind. Die Zahl der von der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle
jährlich zu entnehmenden und zu untersuchenden Proben muss mindes-
tens 5 % der Zahl der ihrer Kontrolle unterliegenden Unternehmer ent-
sprechen. Bei welchen Unternehmern Proben zu entnehmen sind, richtet
sich nach der allgemeinen Bewertung des Risikos der Nichteinhaltung
der Vorschriften flir die ökologische/biologische Produktion. Bei dieser
allgemeinen Bewertung werden alle Stadien der Produktion, der Auf-
bereitung und des Vertriebs berücksichtigt.

In jedem Fall entnimmt und untersucht die Kontrollbehörde oder Kon-
trollstelle Proben, wenn Verdacht auf Verwendung nicht rur die öko-
logische/biologische Produktion zugelassener Mitteloder Verfahren be-
steht. In derartigen Fällen gilt rur die zu entnehmenden und zu unter-
suchenden Proben keine Mindestanzahl.

Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle kann auch in jedem anderen
Fall Proben entnehmen und untersuchen, um etwaige in der ökologi-
schen/biologischen Produktion unzulässige Mittel, nicht mit den öko-
logischen/biologischen Produktionsvorschriften konforme Produktions-
verfahren oder Spuren von Mitteln nachzuweisen, die rur die ökologi-
sche/biologische Produktion nicht zugelassen sind.

TB (2-) Die IEol1t!oHbehö!de oàe! ItonttollsteHe kann Ptobt11@
Untersuchungen auf in der ökologischen/biologischen ,daUk-
tian unzulässige Mitteloder zur Feststellungvon . t mit den
ökologischen/biologischen Produktionsvor l ten konformen
Produktionsverfahren entnehmen. en können auch ent-
nommen und untersucht w .n, um etwaige Spuren von
Mitteln nachzuweisen e für die ökologische/biologische
Produktion nicht e assen sind. Diese Untersuchungen werden
jedoch au . en Fall durchgeführt, wenn der Verdacht auf
Ve ung nícht für die ökologischefbiologische Produktion
~:cleslSefteMll.ittc~effi::elit.



TB
(3) Über jeden Kontrollbesuch ist ein Kontrollbericht zu
erstellen, der von dem für die Einheit verantwortlichen Unter-
nehmer oder seinem Bevollmächtigten gegenzuzeichnen ist.

(4) Darüber hinaus führt die Kontrollbehörde oder Kontroll-
stelle Stichprobenkontrollbesuche durch, die in der Regel
unangekündigt erfolgen und auf einer allgerneinen Bewertung
des Risikos der Nichteinhaltung der Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion beruhen; sie trägt dabei
zumindest den Ergebnissen früherer Kontrollen, der Menge der
betreffenden Erzeugnisse und dem Risiko des Vettauschens von
Erzeugnissen Rechnung.

Artikel 66

Buchführung

(l) J n der Einheit oder in den Betriebsstätten sind Bestands-
und Finanzbücher zu führen; sie dienen dem Unternehmer und
der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle dazu, Folgendes aufzu-
zeichnen bzw. zu überprüfen:

a) den Lieferanten und, soweit es sich um eine andere Person
handelt, des Verkäufers oder Ausführers der Erzeugnisse;

b) die Art und die Mengen der an die Einheit gelieferten
ökologischen/biologischen Erzeugnisse und gegebenenfalls
aller zugekauften Marerialien sowie deren Verwendung und
gegebenenfalls die Zusammensetzung der Mischfuttermit-
tel;

c) die Art und die Mengen der in den Betriebsstätten
gelagerten ökologischen/biologischen Erzeugnisse;

d) die Art, die Mengen und die Empfänger sowie, falls es sich
um andere Personen handelt, die Käufer, ausgenommen die
Endverbraucher, aller Erzeugnisse, die die Einheit verlassen
haben oder aus den Betriebs- oder Lagerstätten des ersten
Empfångers abgegangen sind;

e) im Falle von Unternehmern, die derartige ökologische/
biologische Erzeugnisse weder lagern noch körperlich mit
ihnen umgehen: die Art und die Mengen gekaufter und
verkaufter ökologischer/biologischer Erzeugnisse sowie die
Lieferanten und, falls es sich UITI andere Personen handelt,
die Verkäufer oder Ausführer sowie die Käufer und, soweit
es sieh um andere Personen handelt, die Empfänger.

(2) Die Bücher müssen auch die Ergebnisse der Überprüfung
bei der Annalune ökologischer/biologischer Erzeugnisse und alle
anderen Informatlonen umfassen, die die Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle für eine wirksame Kontrolle benötigt. Die Angaben
in den Büchern sind durch entsprechende Belege zu dokurnen-
rieren. Aus den Büchern muss das Mengenverhältnis zwischen
den eingesetzten Ausgangsstoffen und den erzeugten Produkten
hervorgehen.

(3) Betreibt ein Unternehmer mehrere Produktionseinheiten in
ein und demselben Gebiet, so unterliegen auch die Einheiten für
nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse, einschließlich der
Lagerstätten für Betriebsmittel, den Mindestkontrollvorschriften.



TB Artikel67

Zugang zu Anlagen

(J) Der Unternehmer

a) gewährt der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle zu Kon-
trollzwecken Zugang zu allen Teilen der Einheit und zu
allen Betriebsstätten sowie zu den Büchern und allen
einschlägigen Belegen;

b) erteilt der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle alle für die
Kontrollen zweckdienlichen Auskünfte;

c) legt auf Verlangen der Kontrollbehörde oder der Kontroll-
steIle die Ergebnisse seiner eigenen Qualitätssicherungs-
programme vor.

(2) Zusätzlich zu den Verpflichtungen gemäfS Absatz 1 legen
Einführer und Erster Empfänger die Angaben über Einfuhr-
sendungen gemäg Artikel 84 vor.

TM8 "Artikel 68

Bescheinigungen

(1) Zum Zweck der Anwendung von Artikel 29 Absatz 1
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 verwenden die Kontroll-
behörden und Kontrollstellen das Bescheinigungsmuster ge-
mäß Anhang XII der vorliegenden Verordnung.

TM12 "Im Falle elektronischer Bescheinigungen gemäß Artikel 29
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ist die in Feld
8 der Bescheinigung vorgesehene Unterschrift nicht erforder-
lich, wenn die Authentizität der Bescheinigung auf andere
Weise durch eine fålschungssichere elektronische Methode
gewährleistet ist."

TM8 (2) Auf Antrag eines Unternehmers, der den Kontrollen
der Kontrollbehörden und Kontrollstellen gemäß Absatz 1

unterliegt, bescheinigen die Kontrollbehörden und Kontroll-
stellen besondere Merkmale der angewendeten Produktions-
methode anhand des Bescheinigungsmusters gemäß Anhang
XIIa.

Die Anträge auf ergänzende Bescheinigungen müssen in Feld
2 des Musters gemäß Anhang Xiia den jeweiligen Eintrag
gemäß Anhang xnt enthalten."

Zum Zwecke der Am ung von Artikel 29 Absatz 1 der
Verordnung E .834/2007 verwenden die Kontrollbehörden
und - steilen das Bescheinigungsmuster gemäß Anhang XII

TB



TB Artikel 69

Bestätigung des Verkäufers

Zum Zwecke der Anwendung von Artikel 9 Absatz 3 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 kann der Verkäufer zur
Bestätigung, dass die gelieferten Erzeugnisse nicht aus oder
durch GVO hergestellt wurden, das Muster gemäß Anhang XIII
der vorliegenden Verordnung verwenden.

KAPITEL 2

Spezifische Kontrollvorschriften für Pfomzen und pflanzliche
Erzeugnisse aus der landwirtschaftlichen Produktion oder aus

der Sammlung von Wildpflanzen

Artikel 70

Kontrollvorkehrungen

(1) Die vollständige Beschreibung der Einheit gemälS Artikel 63
Absatz l Buchstabe a muss

a) auch in Hillen erstellt werden, in denen der Unternehmer
seine Tätigkeit auf die Sammlung von Wildpflanzen
beschränkt;

b) Aufschluss geben über die Lager- und Produktionsstätten.
die Parzellen und/oder Sammelgebiete und gegebenenfalls
die Betriebsstätten, an denen bestimmte Arbeitsgänge der
Verarbeitung und/oder Verpackung stattfinden und

c) das Datum enthalten, an dem auf den betreffenden
Parzellen und/oder in den betreffenden Sammelgebieten
letztmals Mittel ausgebracht wurden, deren Verwendung
nicht mit den Vorschriften für die ökologische/biologische
Produktion vereinbar ist.

(2) Im Falle der Sammlung von Wildpflanzen müssen die
konkreten Magnahmen gemäf~ Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe b
auch jegliche Garantien von Dritten umfassen, die der Unter-
nehmer beibringen kann, um zu gewährleisten, dass die
Anforderungen von Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 erfüllt sind.

Artikel 71

Mitteilungen

Der Unternehmer legt der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle
jedes Jahr vor dem von dieser Behörde oder Stelle angegebenen
Zeitpunkt seine nach Parzellen aufgeschlüsselte Anbauplanung
vor.



Artikel 72

Buchführung über die pflanzliche Erzeugung

Es werdcn Bücher über die pflanzliche Erzeugung in Form eines
Registers geführt, das den zuständigen Kontrollbehörden oder
Kontrollstellen am Standort des Betriebs zur Verfügung gehalten
wird. Zusätzlich zu cler Bestimmung gemäß Artikel 7I. müssen
diese Bucheintragungen mindestens folgende Angaben umfassen:

a) zur Verwendung von Düngemitteln: das Datum der
Ausbringung, die Art und Menge des verwendeten Mittels,
die betroffenen Parzellen;

b) zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln: den Grund
und das Datum der Ausbringung, die Art des Mittels, die
Ausbringungsmethode;

c) zum Zukauf von Betriebsmitteln: das Datum, die Art und
die Menge des zugekauften Erzeugnisses;

d) zur Ernte: Datum, Art und Menge der ökologischen!
biologischen Produkte oder der Umstellungsprodukte.

Artikel 73

Bewirtschaftung mehrerer Produktionseinheiten durch ein
und denselben Unternehmer

Betreibt ein Unternehmer in ein und demselben Gebiet mehrere
Produktionseinheiten, so unterliegen die níchtökologischejnicht-
biologische Kulturen produzierenden Einheiten und die Lager-
stätten für Betriebsmittel ebenfalls den allgerneinen und den
spezifischen Kontrollvorschriften von Kapitel "I unci dem
vorliegenden Kapitel.



TM2 "KAPITEL 2a

Spezifische Kontrollvorschriften für Meeresalgen

Artikel 73a

Kontrollvorkehrungen für Meeresalgen

Bei Aufnahme des speziell für Meeresalgen geltenden Kon-
trollverfahrens muss die vollständige Beschreibung der Ein-
heit gemäß Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a folgende An-
gaben umfassen:

a) eine vollständige Beschreibung der Anlagen an Land und
im Meer;

b) gegebenenfalls die Ergebnisse der umweltbezogenen Prü-
fung gemäß Artikel 6b Absatz 3;

c) gegebenenfalls den
Artikel 6b Absatz 4;

Nachhaltigkeitsplan gemäß

d) für wilde Meeresalgenbestände eine vollständige Be-
schreibung einschließlich übersichtskarten der Sammel-
flächen an der Küste und im Meer sowie der Landflä-
chen, an denen nach der Sammlung weitere Arbeits-
gänge stattfinden.

Altikel 73b
Buchführung über die Meeresalgenproduktion

(1) Unternehmer führen Buch über die Meeresalgenpro-
duktion in Form eines Registers, das für Kontrollbehörden
oder KontrollsteIlen jederzeit an den Betriebsstätten zur
Verfügung gehalten wird. Die Aufzeichnungen umfassen
mindestens folgende Angaben:

a) Artenliste, Erntedatum und Erntemenge;

b) Datum der Ausbringungen, Art und Menge verwendeter
Düngemittel.

(2) Für gesammelte Meeresalgen aus Wildbeständen ent-
hält das Register außerdem:

a) eine chronologische Aufzeichnung der Erntetätigkeit für
jede Art auf namentlich bezeichneten Algenbänken;

b) geschätzte Erntemengen pro Saison;

c) Quellen möglicher Verschmutzung der beernteten Al-
genbänke;

d) den im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung höchst-
möglichen Dauerertrag für jede Algenbank."
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KAPITEL 3

Kontrollvorschriften for Tiere und tierische Erzeugnisse aus
der Tierproduktion

Artikel74

Kontrollvorkehrungen

(1) Bei Aufnahme des speziell für die tierische Erzeugung
geltenden Kontrollverfahrens muss die vollständige Beschreibung
der Einheit gemäß Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a folgende
Angaben umfassen:

a) eine vollständige Beschreibung der Haltungsgebäude. Wei-
den, Auslaufflächen usw, und gegebenenfalls der Stätten für
die Lagerung, Verpackung und Verarbeitung der Tiere,
tierischen Erzeugnisse, Rohstoffe und Betriebsmittel;

b) eine vollständige Beschreibung der Lagerstätten für die
Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft.

(2) Die in Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehenen
konkreten Magnahmen müssen Folgendes umfassen:

a) einen mit der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde verein-
barten Plan für die Ansbringung der Wirtschaftsdünger
tierischer Herkunft, zusammen mit einer vollständigen
Beschreibung der der pflanzlichen Erzeugung gewidmeten
Anbauflächen,

b) in Bezug auf die Ausbríngung der Wirtschaftsdünger
tierischer Herkunft, soweit zutreffend, die schriftlichen
Vereinbarungen mit anderen Betrieben gemäf~ Artikel 3
Absatz 3, die den ökologischen/biologischen Produktions-
vorschriften genügen;

c) einen Bewirtschaftungsplan für die ökologische/biologische
Tierproduktionseinheit.

Artikel 75

Tierkennzeichnung

Die Tiere müssen dauerhaft mit einer artgerechten Kennzeich-
nung versehen sein, einzeln bei großen Säugetieren und einzeln
oder partienweise bei Geflügel und kleinen Säugetieren.

Artikel 76

Haltungsbücher

Es sind Haltungsbücher in Form eines Registers zu führen, die
der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle an den Betriebsstätten
jederzeit zur Verfügung gehalten werden. Diese Bücher, die
lückenlos Aufschluss über die Bestands- oder Herdenführung
geben sollen, müssen zumindest die folgenden Angaben
umfassen:

a) Tierzugänge: Herkunft und Zeitpunkt des Zugangs, Umstel-
lungszeitraum, Kennzeichen, tierärztliche Vorgeschichte;
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b) Tierabgänge: Alter, Anzahl der Tiere, Gewicht im Fall der

Schlachtung, Kennzeichen und Empfänger;

c) Einzelheiten über Tierverluste und deren Gründe;

d) Futter: Art des Futtermittels, einschließlich der Futter-
zusätze, Anteil der verschiedenen Bestandteile der Futter-
rationen, Auslaufperioden. Zeiten der Wandertíerhaltung
für den FaJlvon Beschränkungen;

e) Krankheitsvorsorge. therapeutische Behandlung und tier-
ärztliche Betreuung: Datum der Behandlung, Einzelheiten
der Diagnose, Dosierung; Art des Behandluugsmittels,
Angabe des pharmakologischen Wirkstoffes, Behandlungs-
methode und tierärztliche Verschreibung für veterinär-
medizinische Behandlungen unter Angabe VOll Gründen
und der Wartefristen. die eingehalten werden müssen, bevor
Tiererzeugnisse als mit einem Bezug auf die ökologische/
biologische Produktion gekennzeichnet vermarktet werden
können.

Artikel 77

Kontrollvorschriften für Tierarzneimittel

Wann immer Tierarzneimittel eingesetzt werden, sind der
Kontrollbehörde oder KontroIlstelle die Angaben gemäß Arti-
kel 76 Buchstabe e mitzuteilen. bevor die Tiere oder tierischen
Erzeugnisse mit einem Bezug auf die ökologische/biologische
Produktion gekennzeichnet vermarktet werden können. Behan-
delte Tiere sind deutlich zu kennzeichnen, d. h. einzeln im Falle
großer Tiere sowie einzeln, partienweise oder stockweise im Falle
von Geflügel, kleinen Tieren bzw. Bienen.

Artil¡el 78

Spezifische Kontrollvorschriften für die Bienenhaltung

(1) Der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle ist vom Bienen-
halter eine Karte in einem geeigneten Maßstab vorzulegen, auf
der der Standort der Bienenstöcke eingezeichnet ist. Lassen sich
keine Gebiete gemäß Artikel 13 Absatz 2 ausweisen, so muss der
Bienenhalter der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle geeignete
Unterlagen und Nachweise, gegebenenfalls mit geeigneten
Analysen, vorlegen, aus denen hervorgeht, dass die seinen
Bienenvölkern zugänglichen Gebiete den Anforderungen dieser
Verordnung genligen.

(2) In Bezug auf die Fütterung sind die folgenden Angaben in
das Bienenstockverzeichnis einzutragen: Art des Erzeugnisses,
Fütterungsdaten, Mengen und betroffene Bienenstöcke.

(3) Müssen Tierarzneimittel verwendet werden, so sind die Art
des Mittels (einschließlich des pharmakologischen Wirkstoffs)
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sowie die Einzelheiten der Diagnose, die Dosierung, die Art der
Verabreichung, die Dauer der Behandlung und die gesetzliche
Wartezeit genau anzugeben und der Kontrollbehörde oder
KontrollsteIle mitzuteilen, bevor die Erzeugnisse als mit einem
Bezug auf die ökologische/biologische Produktion gekennzeich-
net vermarktet werden dürfen.

(4) Das Gebiet, in dem sich die Bienenstöcke befinden, ist
zusammen mit Angaben zu ihrer Identifizierung in einem
Register festzuhalten. Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle
muss binnen einer mit ihr vereinbarten Frist über die Versetzung
von Bienenstöcken unterrichtet werden.

(5) Es ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu achten, dass eine
sachgerechte Gewinnung, Verarbeitung und Lagerung von
Imkereierzeugnissen gewährleistet ist. Alle Malsnahmen zur
Erfüllung dieser Anforderung sind aufzuzeichnen.

(6) Die Entnahme der Honigwaben sowie die Vorgänge der
Honiggewinnung sind in dem Bienenstockverzeichnis zu ver-
merken.

Artil~el79

Bewirtschaftung mehrerer Produktionseinheiten durch ein
und denselben Unternehmer

Bewirtschaftet ein Unternehmer mehrere Produktionseinheiten
gemäf~ Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 41, so unterliegen die
Einheiten, die níchtökologíschejníchtbíologísche Tiere oder
nichtökologisehe/nichtbiologisehe tierische Erzeugnisse produ-
zieren, ebenfalls der Kontrollregelung gemäfS Kapitel I und dem
vorliegenden Kapitel dieses Titels.
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"KAPITEL Ja

SpezifISche Kontrollvorschnften für die Produktion von
Tieren in Aquakultur

Artikel79a

Kontrollvorkehrungen für die Produktion von Tieren
in Aquakultur

Bei Aufnahme des speziell für die Produktion von Tieren in
Aquakultur geltenden Kontrollverfahrens muss die vollstän-
dige Beschreibung der Einheit gemäß Artikel 63 Absatz 1
Buchstabe a folgende Angaben umfassen:

a) eine vollständige Beschreibung der Anlagen an Land und
im Meer;

b) gegebenenfalls die Ergebnisse der umweltbezogenen Prü-
fung gemäß Artikel 6b Absatz 3;

c) gegebenenfalls den
Artikel 6b Absatz 4;

Nachhaltigkeitsplan gemäß

d) im Fall der Weichtierproduktion eine Zusammenfassung
des betreffenden Kapitels im Nachhaltigkeitsplan gemäß
Artikel 25q Absatz 2.

Artikel 79b

Buchführung über die Produktion von Tieren in
Aquakultur

Die Unternehmer maehen die nachstehenden Aufzeichnun-
gen in Form eines Registers, halten sie regelmäßig auf dem
neuesten Stand und stellen sie den Kontrollbehörden oder
KontrollsteIlen jederzeit in den Betriebsstätten zur Ver-
fügung:

a) Ursprung, Ankunftsdatum und Umstellungszeitraum der
in den Betrieb eingebrachten Tiere;

b) Nummer der Lose, Alter, Gewicht und Empfänger der
den Betrieb verlassenden Tiere;

c) Angaben zu entwichenen Fischen;

d) Art und Menge der für Fische eingesetzten Futtermittel
und im Falle von Karpfen und verwandten Arten Auf-
zeichnungen über die im Rahmen der Zufütterung ver-
abreichten Futtermittel;
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e) tierärztliche Behandlungen mit Angabe des Behand-

lungszwecks sowie Datum der Verabreichung, Verabrei-
chungsmethode, Art des verabreichten Mittels und War-
tezeit;

o Maßnahmen zur Krankheitsvorsorge mit Angaben zu
Ruhezeiten, Reinigung und Wasserbehandlung.

Artikel 7ge

Spezifische Kontrollbesuche bei Muschelkulturen

KontroIIbesuche bei Muschelkulturen finden vor und wäh-
rend der maximalen Bestandsgröße (maximale Biomasseer-
zeugung) statt.

Artikel 79d

Bewirtschaftung mehrerer Produktionseinheiten durch
ein und denselben Unternehmer

Bewirtschaftet ein Unternehmer mehrere Produktionseínheí-
ten gemäß Artikel 25c, so unterliegen die Einheiten, in
denen Tiere in Aquakultur nichtökologisch/nichtbiologisch
produziert werden, ebenfalls der Kontrollregelung gemäß
Kapitellund dem vorliegenden Kapitel:'

KAPITEL 4

~M2 "Kontrollvorschriften für Einheiten zur Aufbereitung von
Pflanzen-, Meeresalgen- und Tiererzeugnissen sowie tieri-
schen Aquakulturerzeugnissen und Lebensmitteln aus sol-
chen Erzeugnissen"

TS
pflanzlichen und ti nlSSe1t und VOlt

Artikel 80

Kontrollvorkehrungen

Im Falle von Einheiten, die auf eigene oder fremde Rechnung
Erzeugn isse aufbereiten, einschließlich und insbesondere Ein-
heiten, die Erzeugnisse verpacken und/oder urnverpacken, oder
Einheiten, die Erzeugnisse etikettieren' und/oder neu etikettieren,
muss die vollständige Beschreibung der Einheit gemäß Artikel 63
Absatz 1 Buchstabe a Angaben zu den Anlagen, die für die
Annahme, Verarbeitung. Verpackung, Kennzeichnung und Lage-
rung landwirtschaftlicher Erzeugnisse vor und nach den sie
betreffenden Arbeitsgängen verwendet werden, sowie über die
Verfahren für den Transport der Erzeugnisse umfassen.
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~M2 "Kontrollvorschriften filr die Einfuhr von ökologischen/
biologischen Erzeugnissen aus Drittliindern"

YS Erzeugnissen, Tieren, tierischen Erz t und
Lebensmitteln aus n und/oder tierischeIl

Erzeu ti uttermitteln, Mischfuttermitteln und

Artikel 81

Geltungsbereich

Dieses Kapitel betrifft jeden Unternehmer, der als Einführer und/
oder erster Empfänger auf eigene oder fremde Rechnung an der
Einfuhr und/oder Annahme von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen beteiligt ist.

Artikel 82

Kontrollvorkehrungen

(1) [m Falle des Einführers muss die vollständige Beschreibung
der Einheit gemäß Artikel 63 Absatz l Buchstabe a Aufschluss
geben über den Betrieb des Einführers und seine Einfuhr-
tätigkeiten sowie Angaben zu den Orten des Eingangs der
Erzeugnisse in das Gebiet der Gemeinschaft lind etwaigen
anderen Einrichtungen enthalten, die der Einführer zur Lagerung
der Einfuhrerzeugnisse bis zu ihrer Lieferung an den ersten
Empfänger zu beanspruchen beabsichtigt.

Darüber hinaus muss sich der Einführer in der Erklärung gemäß
Artikel 63 Absatz 2 verpflichten, dass von ihm zur Lagerung von
Erzeugnissen verwendete Einrichtung entweder von der Kontroll-
behörde oder Komrollstelle oder, wenn diese Lagerstätten in
einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen Region liegen,
von einer von dem betreffenden Mitgliedstaat oder der
betreffenden Region für derartige Kontrollen zugelassenen oder
befugten Kontrollbehörde oder Kontrollstelle kontrolliert wird.

(2) Im Falle des ersten Empfängers sind in der vollständigen
Beschreibung der Einheit gernäf Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a
die Einrichtungen anzugeben, die für die Annahme und Lagerung
verwendet werden,

(3) Handelt es sich bei Einführer lind erstem Empfänger um ein
und dieselbe juristische Person, die in einer Einheit tätig sind, so
können die in Artikel 63 Absatz 2 Unterabsatz 2 vorgesehenen
Berichte in einem einzigen Bericht: zusammengefasst werden.



TB Artikel 83

Buchführung

Einführer und erster Empfänger führen separate Bestands- und
Pínanzbücher, es sei denn, sie sind in ein und dieselben Einheit
tätig.

Auf Anfrage der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde sind alle
Angaben über die Beförderung vom Ausfuhrbetrieb im Drittland
zum ersten Empfänger und von den Betriebs- oder Lagerstätten
des erst.en Empfängers zu den Empfängern innerhalb der
Europäischen Gemeinschaft mitzuteilen.

Artikel 84

Angaben über Einfuhrsendungen

Der Einführer informiert die Kontrollstelle oder die Kontrollbe-
hörde rechtzeitig übel' jede Sendung, die in die Gemeinschaft
eingeführt werden soll, und übermittelt insbesondere folgende
Angaben

a) Namen und Anschrift des ersten Empfängers:

b) alle von der Kontrollstelle oder der Kontrollbehörde
verlangten Angaben, bei denen es plausibel ist, dass sie
für eine ordnungsgemäße Kontrolle benötigt werde~,

i) d. h. im Falle von Erzeugnissen, die gemäß Artikel 32
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 eingeführt wer-
den: die in dem genannt.en Artikel vorgesehene
Bescheinigung;

ii) im Falle von Erzeugnissen, die gemäß Artikel 33 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 eingeführt werden:
eine Kopie der in dem genannten Artikel vorge-
sehenen Kontrollbescheinigung.

Auf Verlangen der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde des
Einführers leitet letzterer die Angaben gemäß Absatz l an die
Kontrollst.elIe oder Kontrollbehörde des ersten Empfängers
weiter.

TM20 "Der Einführer übermittelt die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2 unter Verwendung des EDV-Systems für
das Veterinärwesen (Trade Control and Expert System - TRACES), das mit der Entscheidung 2003/24/EG der
Kommission (*) eingerichtet wurde.

(*) Entscheidung 2003/24/EG der Kommission vom 30. Dezember 2002 über die Entwicklung eines integrierten
EDV-Systems für das Veterinärwesen (ABI.L 8 vom 14.1.2003, S. 44):' .
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Kontrollbesuche

Die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle prüft die Bücher gemäß
Artikel 83 der vorliegenden Verordnung und die Bescheinigung
gemäß Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 oder die Bescheinigung gemäß Artikel 32 Absatz 1
Buchstabe c der genannten Verordnung.

Soweit der Einführer seine Einfuhrvorgänge über mehrere
Einheiten oder Betriebsstätten abwickelt, muss er auf Verlangen
für jede dieser Einrichtungen die. Berichte gemäß Artikel 63
Absatz 2 Unterabsatz 2 der vorliegenden Verordnung vorlegen.
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Kontrollvorscllriften für Einheiten, die ökologische/biologische
Erzeugnisse produzieren, aufbereiten oder einführen und einen

Teil oder alle damit verbundenen Arbeitsgänge an Dritte
vergeben haben

Artikel 86

Kontrollvorkehrungen

Hinsichtlich der Arbeitsgänge, die an Dritte vergeben werden,
muss die vollständige Beschreibung der Einheit gemäß Artikel 63
Absatz l Buchstabe a Folgendes umfassen:

a) eine Liste der Subunternehmer mit einer Beschreibung ihrer
Tätigkeiten und Angaben zu den KontrollsteIlen oder
Kontrollbehörden. denen sie unterstehen;

b) eine schriftliche Zustimmung der Subunternehmer, dass ihr
Betrieb dem Kontrollverfahren gemäß Titel V der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 unterstellt wird;

c) alle konkreten Maßnahmen, die unter anderem ein ange-
messenes Buchführungssystem umfassen, die auf Ebene der
Einheit zu treffen sind, um sicherzustellen, dass für die vorn
Unternehmer in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse soweit
erforderlich die Lieferanten, Verkäufer, Empfänger und
Käufer festgestellt werden können.

KAP[fEL 7

Kontrollvorschriften für Futtermittel aufbereitende Einltcitell

Artikel 87

Geltungsbereich

Dieses Kapitel gilt für Einheiten, die auf eigene oder fremde
Rechnung Erzeugnisse im Sinne von Artikel 1 Absatz 2
Buchstabe c der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 aufbereiten.
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Kontrollvorkehrungen

(1) Die vollständige Beschreibung der Einheit gemiiß Arti-
kel 6.3 Absatz 1 Buchstabe a muss Folgendes umfassen

a) Angaben über die Einrichtungen für die Annahme, Auf-
bereitung und Lagerung der für Futtermittel bestimmten
Erzeugnisse vor und nach den sie betreffenden Arbeits-
gängen;

b) Angaben über die Einrichtungen, in denen andere zur
Aufbereitung von Futtermitteln verwendete Erzeugnisse
gelagert werden:

c) Angaben überdie Einrichtungen, in denen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel gelagert werden:

d) erforderlichenfalls eine Beschreibung der MischfuttermitteJ,
die der Unternehmer gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a
der Richtlinie 79/373/E\VG herzustellen beabsichtigt, sowie
Angabe der Tierart oder der Tierkategorie. für die das
Mischfuttermittel bestimmt ist;

e) erforderlichenfalls die Bezeichnung der Futtermittel-Aus-
gangserzeugnisse, die der Unternehmer aufzubereiten beab-
sichtigt.

(2) Die Maßnahmen, die Unternehmer gemäß Artikel 63
Absatz 1 Buchstabe b treffen müssen, um die Einhaltung der
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion zu
gewährleisten, umfassen auch die Maßnahmen gemäß Artikel26.

(3) Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle stützt sich auf diese
Maßnahmen, um eine allgemeine Bewertung der Risiken durch-
zuführen, die mit den einzelnen Aufbereitungseinheiten ver-
bunden sind, und erstellt einen Kontrollplan. Diesel' Kontrollplan
I11USS eine den potenziellen Risiken angepasste Mindestanzahl
Zufallsstichproben vorsehen.
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Buchführung

Zur ordnungsgemäßen Kontrolle der Arbeitsgänge müssen die
Bücher gemäf~ Artikel 66 Angaben über Ursprung, Art und
Mengen der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, der Zusatzstoffe.
cler Verkäufe und der Enderzeugnisse umfassen,

Artikel90

Kontrollbesuche

Der Kontrollbesuch gemäg Artikel 65 beinhaltet eine voll-
ständige Betriebsinspektion. Darüber hinaus führt die Kontroll-
behörde oder KontrollsteIle auf Basis einer al1gemeinen
Bewertung der potenziellen Risiken der Nichteinhaltung der
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion zielge-
richtete Besuche durch,

Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle konzentriert sich dabei
besonders auf die für den Unternehmer ermittelten kritischen
Stellen, um festzustellen, ob die Arbeitsgänge ordnungsgemäß
überwacht und kontrolliert werden.

Alle Betriebsstätten. an denen der Unternehmer seine Tätigkeiten
ausübt, können so häufig kontrolliert werden, wie dies angesichts
der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Risiken gerechtfertigt ist.

KAPŒEL 8

Verstöße und Infomtationsallstallsc1t

Artikel 91

Maßnahmen bei Verdacht auf Verstöße und
Unregelmäßigkeiten

(1) Ist ein Unternehmer der Auffassung oder vermutet er, dass
ein von ihm produziertes, aufbereitetes, eingeführtes oder von
einem anderen Unternehmer bezogenes Erzeugnis den Vor-
schriften für die ökologische/biologische Produktion nicht
genügt. so leitet er Verfahrensschritte ein, um entweder jeden
Bezug auf die ökologische/biologische Produktion von dem
betreffenden Erzeugnis zu entfernen oder das Erzeugnis aus-
zusondern und entsprechend zu kennzeichnen. Der Unter-
nehmer kann das Erzeugnis erst verarbeiten oder verpacken oder
in den Verkehr bringen, wenn die betreffenden Zweifel aus-
geräumt wurden, es sei denn, das Erzeugnis wird ohne Bezug auf
die ökologische/biologische Produktion in den Verkehr gebracht.
In derartigen Zweifelsfällen unterrichtet der Unternehmer unver-
züglich die KontrollsteIle oder Kontrollbehörde. Letztere können
verlangen, dass das Erzeugnis erst dann mit einem Bezug auf die
ökologische/biologische Produktion in den Verkehr gebracht
werden darf, wenn sie sich anhand von lnformatíonen des
Unternehmers oder aus anderer Quelle vergewissert haben, dass
die Zweifel ausgeräumt sind.

(2) Hegt eine Kontrollbehörde oder Kontrollstelle begründeten
Verdacht, dass ein Unternehmer beabsichtigt, ein Erzeugnis mit
einem Bezug auf die ökologische/biologische Produktion, das
nicht den Vorschriften für die ökologische/biologische Produk-
tion genügt, in den Verkehr zu bringen, so kann diese
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Kontrollbehörde oder Kontrollstelle verlangen, dass der Unter-
nehmer das diesen Bezug tragende Erzeugnis für einen von ihr
festzusetzenden Zeitraum vorläufig nicht vermarktet. Bevor sie
einen solchen Beschluss fasst, gibt die Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle dem Unternehmer Gelegenheit zur Stellungnahme.
Sie verpflichtet den Unternehmer auíserdem, jeden Bezug auf die
ökologische/biologische Produktion von dem Erzeugnis zu
entfernen, wenn sie sicher ist, dass dasErzeugnis den Vor-
schriften für die ökologische/biologische Produktion nicht
genügt.

Bestätigt sieh der Verdacht innerhalb des genannten Zeitraums
jedoch nicht, so wird der Beschluss gemäfS Unterabsatz 1
spätestens am Datum des Ablaufs der genannten Frist wider-
rufen. Der Unternehmer leistet der KontrolJsteJIe oder Kontroll-
behörde zur Klärung des Verdachts jede erforderliche
Unterstützung.

(3) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen
und Sanktionen, um den Missbrauch der in Titel IV der
Verordnung (EG) Nr. 834/200ï, sowie in Titel ][J und/oder in
Anhang XI der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Angaben
zu verhindern.
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Informationsaustausch zwischen Kontrollbehörden,
Kontrollstellen und zuständigen Behörden

(1) Werden der Unternehmer und/oder seine Subunter-
nehmer von verschiedenen Kontrollbehörden oder Kontroll-
stellen kontrolliert, so tauschen die Kontrollbehörden oder
KontrollsteIlen die relevanten Informationen über die von
ihnen kontrollierten Arbeitsgänge aus.

(2) Wechseln Unternehmer und/oder ihre Subunterneh-
mer ihre Kontrollbehörde oder KontrollsteIle, so wird dies
der zuständigen Behörde von den betreffenden Kontroll-
behörden oder Kontrollstellen unverzüglich mitgeteilt.

Die vorherige Kontrollbehörde oder KontrollsteIle übergibt
der nachfolgenden Kontrollbehörde oder KontrollsteIle die
relevanten Bestandteile der Kontrollakte des betreffenden Un-
ternehmers und die Berichte geinäß Artikel 63 Absatz 2
Unterabsatz 2.

Die neue Kontrollbehörde oder Kontrollstelle stellt sicher,
dass der Unternehmer im Bericht der vorherigen Kontroll-
behörde oder Kontrollstelle festgehaltene Nichtkonformitäten
behoben hat bzw. dabei ist, diese zu beheben.

(3) Zieht sich der Unternehmer aus dem Kontrollsystem
zurück, so teilt die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle dies
der zuständigen Behörde unverzüglich mit.

(4) Stellt eine Kontrollbehörde oder Kontrollstelle Un-
regelmäßigkeiten oder Verstöße fest, durch die der ökologi-
sche/biologische Status von Erzeugnissen beeinträchtigt wird,
so teilt sie dies der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats,
der sie gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
benannt bzw. zugelassen hat, unverzüglich mit.

Die zuständige Behörde kann auch auf eigene Initiative jeg-
liche weitere Information über Unregelmäßigkeiten oder Ver-
stöße anfordern.

Stellt eine Kontrollbehörde oder Kontrollstelle bei Erzeugnis-
sen, die der Kontrolle anderer Kontrollbehörden oder Kon-
trollstellen unterliegen, Unregelmäßigkeiten oder Verstöße
fest, so teilt sie dies auch diesen Behörden oder Stellen un-
verzüglich mit.

(5) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Vorkehrungen
und legen schriftliche Verfahren fest, um den Informations-
austausch zwischen allen Kontrollbehörden und/oder allen
KontrollsteIlen, die von ihnen gemäß Artikel 27 der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 benannt bzw. zugelassen wurden,
zu ermöglichen, einschließlich Verfahren für den Informad-
onsaustausch zum Zwecke der überprüfung der Bescheini-
gungen gemäß Artikel 29 Absatz l der genannten Verord-
nung.

(6) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Vorkehrungen
und legen schriftliche Verfahren fest, um zu gewährleisten,
dass die Informationen über die Ergebnisse der gemäß Ar-
tikel 65 dieser Verordnung durchgeführten Inspektionen und
Besuche unter Beachtung des gemäß Artikel 33 Absatz l der
Verordnung (EU) Nr. 65/2011 der Kommission (') festgeleg-
ten Informationsbedarfs an die Zahlstelle übermittelt werden.
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Informationsaustausch

(1) Werden der Unternehmer tind seine Subur ernehmer von
verschiedenen Kontrollstellen oder Kontroll rörden kontrol-
liert, so muss die Erklärung gemäg Arti 63 Absatz 2 eine
Zustimmung des Unternehmers in s 'nem Narnen und im
Namen seiner Subunternehmer dahí ehend enthalten, dass die
verschiedenen Kontrollstellen od, Kontrollbehörden Informa-
ritmen über die von Ihnen inrrollíerten Arbeitsgänge aus-
tauschen können so dahingehend, wie dieser
Informatiollsilustausch e 'lIgen kann,

(2) Stellt: ein tg!iedstaat bei einem Erzeugnis aus einem
anderen Mit I rêdstaar, das die Angaben gemäg Titel IV der
Verordnun "G)Nr, 834/2007 unci Titel Hl und/oder Anhang XI
der vorl" 'enden Verordnung aufweist, Unregelmäßígkeiten oder
Verstö :,e gegen diese Verordnung fest, so informiert er den
M' ., iedstaat, der die KontrollsteIle oder Kontrollbehörde

Artikel 92a

Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten
untereinander und zwischen den Mitgliedstaaten und
der Kommission

(1) Stellt ein Mitgliedstaat bei einem Erzeugnis aus einem
anderen Mitgliedstaat, das Angaben gemäß Titel IV der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 und gemäß Titel III und/oder
Anhang XI der vorliegenden Verordnung trägt, Unregel-
mäßigkeiten oder Verstöße im Zusammenhang mit der An-
wendung der vorliegenden Verordnung fest, so teilt er dies
dem Mitgliedstaat, der die Kontrollbehörde benannt oder die
KontrollsteIle zugelassen hat, den anderen Mitgliedstaaten
und der Kommission über das System gemäß Artikel 94
Absatz 1 der vorliegenden Verordnung unverzüglich mit.

(2) Stellt ein Mitgliedstaat bei gemäß Artikel 33 Absätze 2
oder 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 eingeführten Er-
zeugnissen Unregelmäßigkeiten oder Verstöße in Bezug auf
die Erfüllung der Anforderungen der genannten Verordnung
oder der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 fest, so teilt er
dies den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission über
das System gemäß Artikel 94 Absatz 1 der vorliegenden
Verordnung unverzüglich mit.

(3) Stellt ein Mitgliedstaat bei gemäß Artikel 19 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1235/2008 eingeführten Erzeugnissen Un-
regelmäßigkeiten oder Verstöße in Bezug auf die Erfüllung
der Anforderungen der genannten Verordnung und der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 fest, so teilt er dies dem Mit-
gliedstaat, der die Genehmigung erteilt hat, den anderen Mit-
gliedstaaten und der Kommission über das System gemäß
Artikel 94 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung unverzüg-
lich mit. Falls Unregelmäßigkeiten oder Verstöße bezüglich
Erzeugnissen festgestellt werden, für die der Mitgliedstaat die
Genehmigung gemäß Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr.
1235/2008 selbst erteilt hatwird die Mitteilung den anderen
Mitgliedstaaten und der Kommission übermittelt.
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(4) Der Mitgliedstaat, der eine Mitteilung über die Nicht-
konformität von Erzeugnissen gemäß den Absätzen Loder 3
erhält, oder der Mitgliedstaat, der die Genehmigung gemäß
Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 fur ein Er-
zeugnis erteilt hat, bei dem eine Unregelmäßigkeit oder ein
Verstoß festgestellt wurde, ermittelt die Ursache dieser Un-
regelmäßigkeit oder dieses Verstoßes. Er trifft unverzüglich
geeignete Maßnahmen.

Er informiert den Mitgliedstaat, der die Mitteilung übermittelt
hat, die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über
das Ergebnis seiner Ermittlung und die getroffenen Maßnah-
men, indem er die ursprüngliche Mitteilung über das System
gemäß Artikel 94 Absatz l beantwortet. Diese Antwort wird
innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem Datum der 'ur-
sprünglichen Mitteilung übermittelt.

(5) Der Mitgliedstaat, der die ursprüngliche Mitteilung
übermittelt hat, kann den antwortenden Mitgliedstaat erfor-
derlichenfalls um zusätzliche Informationen ersuchen. In je-
dem Fall nimmt der Mitgliedstaat, der die ursprüngliche Mit-
teilung übermittelt hat, nachdem er eine Antwort oder zu-
sätzliche Informationen von einem benachrichtigten Mit-
gliedstaat erhalten hat, in dem System gemäß Artikel 94
Absatz l die notwendigen Einträge und Aktualisierungen
vor.

"Ai tike! ~:za
Veröffentlichung von Informationen

Die Mitgliedstaaten machen der Öffentlichkeit
Mitteln einschließlich der Veröffentlichun Internet die
aktualisierten Verzeichnisse gemäß Art' 28 Absatz 5 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 . den aktualisierten Be-
scheinigungen fur die einz en Unternehmer gemäß
Artikel 29 Absatz l der nnten Verordnung nach dem
Muster in Anhang XII d vorliegenden Verordnung zugäng-
lich. Die Mitgliedsta n beachten dabei die Anforderungen
an den Schutz sonenbezogener Daten gemäß der Richt-
linie 95/46[ des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes (').

Artikel 92b

Veröffentlichung von Informationen

Die Mitgliedstaaten maehen der Öffentlichkeit mit geeigneten
Mitteln, einschließlich der Veröffentlichung im Internet, die
aktualisierten Verzeichnisse gemäß Artikel 28 Absatz 5 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 mit den aktualisierten Be-
scheinigungen fur die einzelnen Unternehmer gemäß Arti-
kel 29 Absatz 1 der genannten Verordnung nach dem Mus-
ter in Anhang XII der vorliegenden Verordnung zugänglich.
Die Mitgliedstaaten beachten dabei die Anforderungen an
den Schutz personenbezogener Daten gemäß der Richtlinie
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (").

(*) ABI. L 25 vom 28.1.2011, S. 8.
(") ABI. L 281 vom 23.11.1995, S. 31:'
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"KAPITEL 9

überwachung durch zuständige Behörden
Artikel 92e

Überwachung von KontrollsteIlen

(1) Die Ûberwachungstätigkeiten zuständiger Behörden,
die gemäß Artikel 27 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung
(EG)Nr. 834/2007 Kontrollaufgaben an Kontrollstellen über-
tragen, betreffen in erster Linie die Bewertung der Kontroll-
leistung dieser Kontrollstellen, wobei den Ergebnissen der
Arbeit der nationalen Akkredítíerungsstelle gemäß Artikel 2
Nummer 11 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (*) Rechnung getragen
wird.

Diese Ûberwachungstàtígkeiten umfassen unter anderem eine
Bewertung der internen Verfahren der Kontrollstellen für die
Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von Kontrollakten
auf Einhaltung der Anforderungen der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 und die Überprüfung der Vorgehensweise im FaUe
von Nichtkonformitäten sowie bei Einsprüchen und Be-
schwerden.

(2) Die zuständigen Behörden maehen den Kontrollstellen
zur Auflage, Unterlagen über ihr Verfahren der Risikobewer-
tung vorzulegen.

Die Risikobewertung muss gewährleisten, dass

a) ihr Ergebnis die Basis für die Bestimmung der Intensität
der unangekündigten oder angekündigten jährlichen In-
spektionen und Besuche bildet;

b) je nach Risikokategorie bei mindestens 10 % der unter
Vertrag stehenden Unternehmer zusätzliche Stichproben-
kontrollbesuche gemäß Artikel 65 Absatz 4 durchgeführt
werden;

c) mindestens 10 % aUer gemäß Artikel 65 Absätze 1 und 4
durchgeführten Inspektions- und KontroUbesuche un-
angekündigt sind;

d) die Entscheidung darüber, bei welchen Unternehmern un-
angekündigte Inspektionen und Besuche durchzuführen
sind, auf Basis dieser Risikobewertung erfolgt und diese
je nach Höhe des Risikos geplant werden.

(3) Zuständige Behörden, die KontroUaufgaben an Kon-
troUstellen übertragen, müssen überprüfen, dass die Mitarbei-
ter der Kontrollstellen über ausreichendes Fachwissen und
Kenntnisse der den ökologischen/biologischen Status von Er-
zeugnissen beeinträchtigenden Risikoe1emente, sowie über
die erforderliche Qualifikation, Ausbildung und Erfahrung
im Bereich der ökologischen/biologischen Produktion im AU-
gemeinen und der diesbezüglichen EU-Vorschriften im Be-
sonderen verfügen, und dass eine geeignete Regelung für die
Rotation der Kontrolleure existiert.

(4) Die zuständigen Behörden verfügen über schriftliche
Verfahren für die Übertragung von Kontrollaufgaben an Kon-
troUstellen gemäß Artikel 27 Absatz 5 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 und die Überwachung gemäß dem vorliegen-
den Artikel, die die Einzelheiten der von den KontrollsteUen
zu übermittelnden Informationen regeln.
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Maßnahmenkatalog für den Fall von Unregelmäßigkei-
ten und Verstößen

Die zuständigen Behörden erstellen und übermitteln den mit
Kontrollaufgaben betrauten KontrollsteIlen einen Katalog, in
dem zumindest die Verstöße und Unregelmäßigkeiten, durch
die der ökologische/biologische Status von Erzeugnissen be-
einträchtigt wird, sowie die Maßnahmen aufgelistet sind, die
die KontrollsteIlen im Falle von Verstößen oder Unregel-
mäßigkeiten durch die ihrer Kontrolle unterstehenden und
in der ökologischen/biologischen Produktion tätigen Unter-
nehmer durchführen müssen.

Die zuständigen Behörden können auf eigene Initiative wei-
tere relevante Informationen in den Katalog aufnehmen.

Artikel 92e

Jährliche Inspektion von Kontrollstellen

Die zuständigen Behörden veranlassen eine jährliche Inspek-
tion der KontrollsteIlen, denen gemäß Artikel 27 Absatz 4
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Kontrol-
laufgaben übertragen wurden. Für diese jährliche Inspektion
stützt sich die zuständige Béhörde auf die Ergebnisse der
Arbeit der nationalen Akkredítíerungsstelle gemäß Artikel 2
Nummer 11 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. Bei der
jährlichen Inspektion überprüft die zuständige Behörde ins-
besondere,

a) ob das Standardkontrollverfahren derKontrollsteIle, wie
es der zuständigen Behörde von der Kontrollstelle gemäß
Artikel 27 Absatz 6 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 vorgelegt wurde, eingehalten wird;

b) ob die KontrollsteIle gemäß Artikel 27 Absatz 5 Buch-
stabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über eine
ausreichende Anzahl entsprechend qualifizierter und er-
fahrener Mitarbeiter verfügt, die in Bezug auf die Risiken,
die den ökologischen/biologischen Status von Erzeugnis-
sen beeinträchtigen, geschult wurden;

c) ob die KontrollsteIle über schriftliche Verfahren und Vor-
lagen für folgende Aufgaben verfügt und diese anwendet:

i) jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 27 Absatz 3
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007;

ii) Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrate-
gie, Entnahme und Laboranalyse der Proben;

iii) Informationsaustausch mit anderen KontrollsteIlen
und mit der zuständigen Behörde;

iv) Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer
Kontrolle unterliegenden Unternehmer;

v) Anwendung und Weiterverfolgung des Maßnahmen-
katalogs im Falle von Unregelmäßigkeiten oder Ver-
stößen;

vi) Einhaltung der Vorschriften flir den Schutz personen-
bezogener Daten in Bezug auf die ihrer Kontrolle
unterliegenden Unternehmer, wie sie in den Mitglied-
staaten, in denen die zuständige Behörde operiert,
existieren, sowie der Vorschriften der Richtlinie
95/46/EG.
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Artikel 92f
Daten über die ökologische/biologische Produktion im
mehrjährigen nationalen Kontrollplan und im
Jahresbericht
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass ihre mehrjäh-
rigen nationalen Kontrollpläne gemäß Artikel41 der Verord-
nung (EG) Nr. 882/2004 die Überwachung der Kontrollen
der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der vorlie-
genden Verordnung abdecken, und dass der Jahresbericht
gemäß Artikel 44 der Verordnung (EG)Nr. 882/2004 spezi-
fische Daten über diese überwachung (im Folgenden "Daten
über die ökologische/biologische Produktion" genannt) be-
inhaltet. Die Daten über die ökologische/biologische Produk-
tion betreffen die Bereiche gemäß Anhang XIIlb der vorlie-
genden Verordnung.

Die Daten über die ökologische/biologische Produktion be-
ruhen auf Informationen über die von den KontrollsteIlen
und/oder Kontrollbehörden durchgeführten Kontrollen und
über die von der zuständigen Behörde vorgenommenen
Überprüfungen.

Die Daten werden unter Verwendung der vorlagen gemäß
Anhang XIIIc der vorliegenden Verordnung ab 2O15 für das
Jahr 2014 vorgelegt.

Die Mitgliedstaaten können die Daten über die ökologische/
biologische Produktion in Form eines Kapitels für die öko-
logische/biologische Produktion in ihren nationalen Kontroll-
plan und ihren Jahresbericht aufnehmen.

(*) ABI. L 218 vom 13.8.2008, S. 30."
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TITEL V

MITIEIl.UNGEN AN DIE KOMMISSION, ÜBERGANGS- UND
SCHWSSBESTIMMUNGEN

KAP1TEL [

Mitteilungen an die Kommission

Artikel 93

Statistische Angaben

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission vor dem
1. Juli jeden Jahres anhand des von der Kommission (Genera]-
direktlon Eurostat) bereitgestellten elektronischen Datenaus-

tauschsystems für Dokumente und Informationen die statisti-
schen [ahresangaben über die ökologische/biologische Produk-
tion gemäß Artikel 36 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007.

(2) Die statistischen Angaben gemäfS Absatz 1 umfassen
insbesondere folgende Daten:

a) die Zahl der ökologischen/biologischen Erzeuger, Verarbei-
tel', Einführer und Ausführet';

b) die ökologische/biologische Pflanzenproduktion und
Anbaufläche in Umstellung und in ökologischer/biologi-
scher Produktion;

c) den ökologischen/biologischen Tierbestand und die ökolo-
gischen/biologischen Tierprodukte;

d) die Daten über die gewerbliche ökologische/biologische
Produktion, aufgeschlüsselt nach Tätigkeiten.

"e) die Anzahl ökologischer/biologischer Einheiten fur die
Produktion von Tieren in Aquakultur;

~ den Umfang der ökologischen/biologischen Produktion
von Tieren in Aquakultur;

g) fakultativ die Anzahl ökologischer/biologischer Meeres-
algeneinheiten und den Umfang der ökologischen/biolo-
gischen Meeresalgenproduktion."

(3) Für die Übermittlung der statistischen Angaben gemäß den
Absätzen 1 und 2 verwenden die Mitgliedstaaten die zentrale
Dateneingangsstelle ("Single Entry point") der Kommission
(Eurostat).

(4) Die Merkmale der statistischen Daten und Metadatell
werden im Rahmen des statistischen Programms der Gemein-
schaft auf Basis von Formularen oder Fragebögen, die über das
System gemäß Absatz 1 zugänglich sind, vorgegeben.
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Artilæl 94

Sonstige Angaben

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die
folgenden Angaben unter Verwendung des von der Kommission
(Generaldirektion Landwirtschaft und Entwicklung des länd-
lichen Raums) bereitgestellten elektronischen Datenaustausch-
svstems für Dokumente und andere Informationen als
statistische Angaben:

"a) bis zum 30. Juni 2017 die Informationen gemäß Artikel 35 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 834/2007,
einschließlich der E-Mail- und der Internetadresse, sowie anschließend jede Änderung dieser Informationen;

b) bis zum 30. Juni 2017 die Informationen gemäß Artikel 35 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007,
einschließlich der Anschrift sowie der E-Mail- und der Internetadresse, sowie anschließend jede Änderung
dieser Informationen;";

a}-'-Vt1f clem 1. Jllnuer 2009 Elie Info
Artikel 35 Buchstabe a der Verordnung
2007 sowie anschließend jede Änderung dí
nen, sobald sie erfolgt;

b) bis 31. März . '. n Jahres die lnformationen gemäß
Artikel 3 . íichsrabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/,¿ Iiber die Kontrollbehörden und Kontrollstellen. die

11 ];I@í!l@¡;¡:!l)@F Q@SVerjahr@s bYgl!lass8Dwaren;

c) vor dem 1. Juli jeden Jahres alle anderen Inforrnationen, die
nach Maßgabe dieser Verordnung vorgeschrieben sind oder
benötigt werden.

"d) innerhalb eines Monats nach ihrer Genehmigung die
von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 47 Absatz 1
Buchstaben c und e gewährten Ausnahmen."

"e) bis zum 30. Juni 2017 den Namen, die Anschrift, die E-Mail- und die Internetadresse der betreffenden
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats gemäß Artikel 2 Nummer 6 der Verordnung (EG) NI'. 1235/2008
sowie anschließend jede Änderung dieser Informatíonen."

(2) Die Daten werden unter der Verantwortung der zuständigen
Behörde cernäf Artikel 35derVerordnung (EG) Nr. 834/2007
von dieser Behörde selbst oder Vall der Stelle, der diese Funktion
übertragen wurde, über das System gemäß Absatz 1 mitgeteilt,
eingetragen und aktualisiert.

(3) Die Merkmale der Daten tind Metadaten werden auf Basis
von Formularen oder fragebögen, die über das System gemäß
Absatz 1 zugänglich sind, vorgegeben.
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Übergangs- und Sch/ussbestimmungen

Artikel 9.5

Übergangsmaßnahmen

(1) Für eine am 31. Dezember 20 l O ablaufende Übergangszeit
dürfen Rinder in bereits vor dem 24. August 2000 bestehenden
Gebäuden angebunden werden, sofern für regelmi¡ßigen Auslauf
gesorgt: wird und die Tiere im Einklang mit den Anforderungen
hinsichtlich der art:gerechten Behandlung auf reichlich mit
Einstreu versehenen Flächen gehalten und individuell betreut
werden und sofern die zuständige Behörde diese Mafnahme
genehmigt bat. Die zuständige Behörde kann die Genehmigung
diesel' MafSnabme auf Antrag einzelner Unternehmer für eine
Anwendung in einem begrenzten Zeitraum, der vor dem
31. Dezember 2013 endet, unter der zusätzlichen Bedingung
verlängern, dass die Kontrollbesuche gemäß Artikel 65 Absatz 1
mindestens zweimal jährlich durchgeführt werden.

(2) Für eine am 31. Dezember 2010 ablaufende Übergangszeit
kann die zuständige Behörde Tierhaltungsbetrieben die Aus-
nahmen von den Vorschriften für Unterbringung und Besatz-
dichte genehmigen, die ihnen auf Basis der Ausnahmeregelung
gemäg Anhang l Teil B Nummer 8.5.1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 gewährt wurden. Die betreffenden Unternehmer
legen der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle einen Plan vor, aus
dem hervorgeht, wie den Vorschriften für die ökologische/
biologische Produktion bis zum Ende der Übergangszeit" nach-
gekommen werden soll. Die zuständige Behörde kann die
Genehmigung diesel' Maísnahme auf Antrag einzelner Unter-
nehmer zwecks Anwendung in einem begrenzten Zeitraum, der
vor dem 31. Dezember 2013 endet, unter der zusätzlichen
Bedingung verlängern, dass die Kontrollbesuche gemäß Arti-
kel 65 Absatz 1 mindestens zwei Mal jährlich durchgeführt
werden,

(3) Während einer am 31. Dezember 20 l O ablaufenden
Übergangszeit kann die Endmast von Schafen und Sc.hweinen
für die FJeischerzeugung gemäß Anhang I Teil B Nummer 8.3.4
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 in Stallhaltung erfolgen,
vorausgesetzt. die Kontrollbesuche gemäg Artikel 65 Absatz 1
werden mindestens zwei Mal jährlich durchgeführt.

'.

(4) Während einer am 31. Dezember 2011 ablaufenden
Übergangszeit können Ferkelohne Betäubung und/oder Ver-
abreichung von Schmerzmitteln kastriert werden.

(5) Bis zur Aufnahme ausführlicher Verarbeüungsvorschríften
für Heimtierfutter gelten einzelstaatliche Vorschriften oder -
falls solche Vorschriften nicht bestehen - von den Mitglied-
staaten akzeptierte oder anerkannte private Standards.
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,,(6) Zum Zwecke von Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe j
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und bis zu Aufnahme
spezifischer Stoffe gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe f
der Verordnung dürfen nur Mittel verwendet werden, die
von den zuständigen Behörden genehmigt wurden. "

(#--'~~~~~++%~~~~~~
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und bis z nne spezifi-
scher Stoffe gemäg Arrík - - IC istabe f der Verordnung
dürfen nur -rwendet werden, die von den zuständigen

(7) Genehmigungen nichtökologischer/nichtbiologiscber Zuta-
ten landwirtschaftlichen Ursprungs, die von den Mitgliedstaaten
im Rahmen der Verordnung (EWG) NI'. 207/93 erteilt wurden,
können als Genehmigungen im Rahmen der vorliegenden
Verordnung angesehen werden. Genehmigungen, die jedoch
gemäß Artikel 3 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 207/93
erteilt wurden, laufen am 31. Dezember 2009 ab.

(8) Für eine am 1. Juli 2010 ablaufende Übergangszeit können
Unternehmer bei der Kennzeichnung weiter die Bestimmungen
im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 anwenden für:

d

i) das System der Berechnung des Prozentanteils von
ökologíschenfbiologíschen Zutaten von Lebensmitteln,

ii) die Codenummer und/oder den Namen der Kontrollstelle
oder Kontrollbehörde.

,,(9) Vorräte von Erzeugnissen, die vor dem 1. Juli 2010
nach Maßgabe der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 oder der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 produziert, verpackt und
gekennzeichnet wurden, können weiterhin mit einer Bezug-
nahme auf die ökologische/biologische Produktion in den
Verkehr gebracht werden, bis die Vorräte aufgebraucht sind.

(10) Verpackungsmaterial, das mit der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 oder der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 im
Einklang steht, kann bis zum 1. Juli 2012 rur Erzeugnisse
weiterverwendet werden, die mit einer Bezugnahme auf die
ökologische/biologische Produktion in den Verkehr gebracht
werden, soweit diese Erzeugnisse im Übrigen den Anforde-
rungen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 entsprechen:'

( "

(10) Verpackungsmat·· , das den Vorschriften der Verord-
nung (EWG) Nr. 2 191 genügt, kann bis zum 1. Januar 2012
für Erzeugnis weiterverwendet werden, die mit einem Bezug
auf die .. ologische/biologische Produktion in den Verkehr
geb . It werden, soweit diese Erzeugnisse im Ubrigen den



~M9 ,,(l Da) Bei Erzeugnissen des Weinsektors endet die
übergangszeit gemäß Absatz 8 am 31. Juli 2012.

Bestände von Wein, die bis zum 31. Juli 2O12 nach
Maßgabe der Verordnung (EWG) Nr. 209.2/91 oder der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 produziert wurden, kön-
nen vorbehaltlich der folgenden Kennzeichnungsbedin-
gungen weiterhin in den Verkehr gebracht werden,. bis
die Bestände aufgebraucht sind:

a) Das Gemeinschaftslogo fur ökologische/biologische
Produktion g'emäß Artikel 25 Absatz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007, das seit dem 1. Juli 2010
,EU-Logo fur ökologische/biologische Produktion'
heißt, darf verwendet werden, wenn der Weirtberei-
tungsprozess mit. Titel II Kapitel 3a. der. vorliegenden
Verordnung im Einklang steht; .

'I
i) b) Unternehmer, die das ,EU-Logo fui- ökologische/biolo-

gische Produktion' verwenden, bewahren .die Nach-
weise mit Angabe der Mengen in Literje Weinkatego-
rie und Jahrgang mindestens fünf -Iahre nach Inver-
kehrbringen des aus ökologischen/biologischen Trau-
ben gewonnenen Weins auf;

c) sind diese Nachweise gemäß Buchstabe b nicht ver-
fügbar, darf der Wein als .Wein aus Trauben aus öko-
logischem/biologischem Anbau' gekennzeichnet wer-
den, sofern er die Vorschriften der: vorliegenden' Ver-
ordnung, ausgenommen Titel ITKapitel 3a, erfüllt;

."~) als ,Wein aus Trauben aus ökologischem/biologischem
Anbau' gekennzeichneter Wein darf 'nicht das ,EU-
Logo für ökologischefbiologische Produktion' tragen."

"'M6 ".~~~~~~~~~~~~~
am 31. Juli 2012.

Bestände von Wein, die dem 31. Juli 2012. nach Maß-
gabe der Verordn WG) Nr. 2092/91 oder der Verord-
nung (EG) . 34/2007 produziert, verpackt und gekenn-
zeic ~ur~en, kö~nen weiterhin in d~n ~ erkehr gebracht

~M1'f .i. Januar 12015",

TM2 ,,(11) . Für eine am 1. Jt!li 3QB ablaufende übergangszeit
kann die zuständige Behörde Aquakulturproduktíonseinhei-
ten, die vor Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung nach
~nerka~nten .einz~lstaatlichen Regeln Meeresalgen und Tiere
ökologíschjbíologísch produzieren, genehmigen, während
?,er An'passun~ an die vorliegende Verordnung den Status
ökologíscherjbíologíscher Produktionseinheiten aufrecht-
zuerhalten, wenn die Gewässer nicht ungebührlich durch
Stoffe verunreinigt werden, die für die ökologische/biologi-
sche Produktion unzulässig sind. Unternehmer, die von
dieser Möglichkeit Gebrauch machen, melden der zuständi-
gen Behörde die betreffenden Fischteiche, Netzkäfige oder
Meeresalgenplätze. u
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Artikel '96

Aufhebung

Die Verordnungen (EWG) Nr. 207/93, (EG) Nr. 223/2003 und
(EG) Nr. 1452{2003 werden aufgehoben.

Verweise auf die aufgehobenen Verordnungen und die Ver-
ordnung (EWG) NI'. 2092{91 gelten als Verweise auf die
vorliegende Verordnung und sind nach der Entsprechungstabelle
gemäß Anhang XIV zu lesen.

Artikel 97

Inkrafttreten und Gültigkeit

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung gilt ab dem 1. Januar 2009.

Artikel 27 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 58 gelten jedoch ab dem 1. Juli 2010.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Bl:üssel, den 5. September 2008

Für die Kommission

Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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..Düngemittel, Bodenverbesserer und Nährstoffe gemäß Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 6d Absatz 2"

'E'JtbrgeinjLte1 und .8odcl¡VC¡ bessel Cl gChiän J\J.tikcl 3 Ab,!Ult:e l

Alllllerkungen:

A: zugelassen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 und übernommen durch Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EG)

Nr. 834{2007
B: zugdasseIl gemälS der Verordnung (EG) Nr. 834{2007

"Zulassung

Gemisch aus tierischen Exkrementen und
pflanzlichem Material (Einstreu)

Produkt darf nicht aus der índustriellen
Tierhaltung starnrnen.'

Bezeichnung
Erzeugnisse, die nur nachstehende Stoffe

enthalten oder Gemische daraus

Beschreibung, Anforderung an die
Zusammensetzung, Verwendungsvorschriften

A Stallmist
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Zulassung Bezelchnung .".". "5' . '~. ~~,.
dungsv()~

ErzeuHnisse, die nachstehende St ,fr" --A ~llSch aus tierischen Exkrementen und pflanzlichem
enrha ten ode¡"(" ,. . . -rraraus: Material (Einstreu).-- .;,numlst (Dung) Produkt darf nicht aus der lndustriellen Tierhaltung

O"

A Getrockneter Stallmist und getrockne- Produkt darf nicht aus der índustricllen Tierhaltung
ter Geflügelmist stammen.

A Komf,0st aus tierischen Exkrementen, Produkt darf nicht aus der industriellen Tierhaltung
einsc ¡Iiemich GcfliigeImist und korn- stammon.
postierter Stallmist

A Flüssige tierische Exkremente Verwendung nach kontrollierter Fermentation und/oder
geeigneter Verdünnung.
Produkt darf nicht aus der industriellen Tierhaltung
stummen.

"B Kompostiertes oder fermentier- Erzeugnis aus getrennt gesammelten Haushaltsabfällen,
tes Gemisch aus Haushaltsab- gewonnen durch Kompostierung oder anaerobe Gärung bei
fållen der Erzeugung von Biogas.

Nur pflanzliche und tierische Haushaltsabfälle.
Gewonnen in einem geschlossenen und kontrollierten, vom
Mitgliedstaat zugelassenen Sammeisystem.
Höchstgehalt der Trockenmasse in mg/kg:
Cadmium: 0,7; Kupfer: 70; Nickel: 25; Blei: 45; Zink: 200;
Quecksilber: 0,4; Chrom (insgesamt): 70; Chrom (VI): nicht
nachweisbar"

-....
haltsabfälle . """" '''''''''.5'''''''''5,'''''' ' ~'gewonnen durch Kompostíerung ode ...= c Gärung bei

der Erzeugung von Bio J

Nurlll1aJ~ und tierische Haushaltsabfälle.
~nen in einem geschlossenen und kontrollierten, vom

Mitgliedstaat zugelassenen Sammelsystem.
Höchstgehair der Trockenmasse in mg/kg: Cadmium: 0,7;-- Kupfer: 70; Nickel: 25; Blei:45; Zink: 200; Quecksilber: 0,4;
,_",om (ifisgesEH'fl!): 7G; fflf81n (\11):G.

"B Biogasgärreste, die tierische Tierische Nebenprodukte (einschließlich Nebenprodukten
Nebenprodukte enthalten, ver- von Wildtieren) der Kategorie 3 und Magen- und Darmin-
gärt mit Material pflanzlichen halt der Kategorie 2 (im Sinne der Definition der Katego-
oder tierischen Ursprungs, die rien 2 und 3 in der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des
in diesem Anhang aufgeführt Europäischen Parlaments und des Rates (*)) dürfen nicht
sind aus der industriellen Tierhaltung stammen.

Die Prozesse müssen der Verordnung (EU) Nr. 142/2011
der Kommission (**) entsprechen.
Nicht auf essbare Teile der Pflanze anzuwenden.

(*) Verordnung (EG) NI'. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschrif-
ten für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
NI'. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte) (ABI.L 300 vom 14.11.2009, S. 1).

(**) Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG)
Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr
bestimmte tierische Nebenprodukte sowie zur Durchführung der Richtlinie 97/78/EG des Rates hinsichtlich bestimmter
gemäß der genannten Richtlinie von Veterinärkontrollen an der Grenze befreiter Proben und Waren (ABI. L 54 vom
26.2.2011, S. I)."
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A Torf Nur für Gartenbauzwecke (Gemüsebau, Ziergartenbau,
Gehölze, Baumschulen).

A Substrat von Champignonkulturen Das Ausgangssubstrat darf nur aus den nach diesem Anhang
zulässigen Produkten bestehen.

A Exkremente von Würmern (Wurm-
kornpost) und Insekten

A Guano

A Kompostiertes oder fermentiertes Erzeugnis aus gemischtem pflanzlichem Material, gewonnen
Gemisch aus pflanzlichem Material durch Kompostlerung oder anaerobe Gärung bei der

Erzeugung von Biogas.

TM16 uB Nachstehende Produkte oder (1)
Nebenprodukte tierischen
Ursprungs:
Blutmehl
Hufmehl
Hornmehl
Knochenmehl bzw. entleimtes
Knochenmehl
Fischmehl
Fleischmehl
Federn- und Haarmehl, gemah-
lene FeU-und Hautteile
WaUe
Walkhaare
Pellteile (1)
Haare und Borsten
Milcherzeugnisse
Hydrolysierte Proteine (2)

(Filzherstellung) ,

Höchstgehalt der Trockenmasse an Chrom (VI) in
mg/kg: nicht nachweisbar.

(2) Nicht auf essbare Teile der Pflanze anzuwenden."

~M2

'8 Nachstehende Produkte oder Neben-
produkte tierischen Ursprungs:

Blutmehl
Hufmehl
Hornmehl
Knochenmehl bzw, entleimtes Kno-
chenmehl
Fischmehl
Fleischmehl
Federn- und Haarrne
Fell- und Hau ...
Wolle

, haare (ñlzhersrellung). Fellteile
Haare und Borsten

a

A
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~M3

~B

Zulassung Bezeichnung ßeschreibung. Anforderung an die Zusammensetzung. Verwen-
dungsvorschrillen

A Produkte und Nebenprodukte pflanz- Beispiele: Filterkuchen von Ölfrüchten. Kakaoschalen.
lichen Ursprungs für Düngezwecke Malzkeime

A Algell und Algenerzeugnisse Ausschlieflieh gewollneIl durch
i) physikalische Verfahren einschließlich Dehydrarisie-

rung. Gefrieren oder Mahlen
ii) Extraktion mit Wasser oder sauren undjoder alkali-

sehen wässrigen Lösungen
iii) Fermentation.

l\ Sägemehl unci Holzschnitt VOllHolz. das nach dem Einschlag nichr chemisch behandelt
wurde.

A Rindenkornpost Von Holz. das nad, dem Eillschlag nicht chemisch behandelt
wurde.

A Holzasche Von Holz. das nach dem Einschlag nicht chemisch behandelt
wurde.

A Weicherdiges Rohphosphat Produkt gemäß Anhang I Abschnitt A.2 Nummer 7 der
Verordnung (EG) Nr. 2003j200.3 des Europäischen Parla-
meurs und des Rates (') über Düngemltrel.
Cadmiumgehalt höchstens 90 mgjkg p¡O\.

A Alumíníumcalcíurnphosphate Produkt gemiifs Anhang l Abschnitt A.l Nummer 6 der
Verordnung (EG) Nl'. 2003/2003.
Cadmiumgehalt höchstens 90 mg/kg P20,.
Nur auf alkalischen Böden zu verwenden (pH> 7.5).

A Schlacken der Eisen- und Stahlbereí- Produkt gemäß Anhang l Abschnitt A.2. Nummer l der
tung Verordnung (EG) Nr. 2003j2003.

A Kalirohsalz oder Kainil Produkt gemäl\ Anhang I Abschnitt A.3. Nummer l der
Verordnung (EG) Nr. 2003j2003.

A Kaliumsulfat. möglicherweise auch Aus Kalirohsalz durch physikalische Extraktion gewonnen,
Magnesiumsalz enthaltend möglicherweise auch Magnesiumsalz enthaltend.

A Schlempe und Schlempeextrakt Keine Ammon lakselilempe.

A Calciurncarbonat Nur natürlichen Ursprungs. '"
(z. B. Kreide, Mer~el. Kalksteinmehl,
Algenkalk. Phosp tatkreide usw)

A Calcium- und Magnesiumcarhonat Nur natürlichen Ursprungs,
(z. B. Magnesiumkalk. Magnesiumkalksteinrnehl, Kalkstein
usw.).

A Magnesiumsulfat (Kieserit) Nur natürlichen Ursprungs,

A Calciumchloridlösung Blattbehandlung hei Apfelbäumen bei nachgewiesenem
Calciummanget

A Calciumsulfat (Gips) Produkte gemäß Anhang ID Nummer l der Vererd-
nung (EG) Nr. 2003j2003.
Nur natürlichen Ursprungs.

A lndustriekalk aus cler Zuckerherstellung Nebenprodukt der Zuckerherstellung aus Zuckerrüben

A Indusrrlekalk aus der Siedesalzherstel- Nebenprodukt der Siedesalzherstellung aus Sole. die berg-
lung männisch gewonnen wird.

A Elernentarer Schwefel Produkte rmäß Anhang ID.3 der Verordnung (EG)
Nr. 2003 2003.

A Spurennährstoffe Mlneralische Spurennährstoffe gernäfS Anhang I Abschnitt E
der Verordnung (EG) Nr, 2003/2003

A Natriumchlorid Ausschließlich Steinsalz.

"Gesteinsmehl und Ton".

A I SreilltlleLt ulid 'Fulltidc
(') ABI. L 304 VOI11 21.11.2003. S. 1.



TM16 Leonardit (organisches Sedi- Ausschließlich als Nebenprodukt aus Bergbautätigkeiten
ment mit hohem Gehalt an gewonnen.
Huminsäuren)

Nur Erzeugnisse aus der nachhaltigen Fischerei im Sinne
von Artikel 3 Buchstabe e der Verordnung (EG)
Nr. 2371/2002 des Rates (*) oder aus ökologischer/biologi-
scher Aquakultur.

uB

B Chitin (Polysaccharid, gewon-
nen aus dem Panzer von
Krebstieren)

B Organisches Sediment aus Bin-
nengewässern, entstanden
unter Ausschluss von Sauer-
stoff (z.B. Faulschlamm)

Ausschließlich organisches Sediment gewonnen als Neben-
produkt der Binnenwasserwirtschaft oder aus einstigen Bin-
nengewässern.
Die Gewinnung sollte gegebenenfalls auf eine Art und
Weise erfolgen, die minimale Auswirkungen auf das aquati-
sche System hat.
Ausschließlich Sedimente aus Quellen frei von jeglicher
Kontamination durch Pestizide, langlebige organische
Schadstoffe und benzinähnliche Stoffe.
Höchstgehalt der Trockenmasse in mg/kg:
Cadmium: 0,7; Kupfer: 70; Nickel: 25; Blei: 45; Zink: 200;
Quecksilber: 0,4; Chrom (insgesamt): 70; Chrom (VI): nicht
nachweisbar.

(") Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fische-
reiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (ABI. L 358 vom 31.12.2012, S. 59)."



TM19 "ANHANGIl

Pestizide - Pflanzenschutzmittel gemäß Artikel 5 Absatz 1

Alle in diesem Anhang aufgeführten Substanzen müssen zumindest die Verwendungsvorschriften gemäß dem Anhang
der Durchführungsverordnung (EU) NI'. 540/2011 der Kommission (I) erfüllen. Strengere Verwendungsvorschriften für
die ökologische/biologische Produktion sind in der zweiten Spalte jeder Tabelle angegeben.

1. Substanzen pflanzlichen und tierischen Ursprungs

Bezeichnung Beschreibung, Anforderung an die Zusammensetzung, Verwendungsvor-
schriften

Azadirachtin aus Azadirachta indica (Neern-
baum)

Grundstoffe Nur Grundstoffe im Sinne von Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (l),
dieunter die Definition des Begriffs .Lebensrníttel' in Artikel 2 der
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des
Rates (2) fallen und pflanzlichen oder tierischen Ursprungs sind.

Substanzen, die nicht zur Verwendung als Herbizide, sondern nur
zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten bestimmt sind.

Bienenwachs Einsatz nur beim Baumschnittjals Wundverschlussmittel.

Hydrolysiertes Eiweiß, ausgenommen Gela-
tine

Laminarin Der Tang wird entweder gemäß Artikel 6d ökologisch/biologisch an-
gebaut oder gemäß Artikel 6c nachhaltig geerntet.

Pheromone Einsatz nur in Fallen und Spendern. ,

Pflanzenöle Alle Verwendungen zugelassen, außer als Herbizid.

Pyrethrine aus Chrysanthemum cinerariaefolium

Pyrethroíde (nur Deltamethrin oder Lambda- Einsatz nur in Fallen mit spezifischen Lockmitteln und nur gegen Be-
Cyhalothrin) fall durch Bactrocera oleae und Ceratitis capitata Wied.

Quassia aus Quassia amara. Einsatz nur als Insektizid, Repellent.

Repellents (Wahrnehmung über den Geruchs- Anwendung nur auf ungenießbaren Pflanzenteilen und soweit das
sinn) tierischen oder pflanzlichen Ursprungsl Pflanzenmaterial nicht von Schafen oder Ziegen aufgenommen wird.
Schafsfett

(1) Verordnung (EG)Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen
von Pflanzenschutzmitteln (ABI.L 309 vom 24.11.2009, S. 1).

(2) Verordnung (EG)Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemei-
nen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmíttelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit
und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABI.L 31 vom 1.2.2002, S. 1).

(1) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG)
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe (ABI.L 153 vom 11.6.2011,
s.n.



TM19 2. Mikroorganismen oder von Mikroorganismen erzeugte Substanzen

Bezeichnung

Kein GVO-Ursprung.

Beschreibung. Anforderung an die Zusammensetzung. Verwendungsvor-
schriften

Mikroorganismen

Spinosad

3. Andere als die unter den Nummern 1 und 2 genannten Substanzen

Bezeichnung Beschreibung. Anforderung an die Zusammensetzung. Verwendungsvor-
schriften oder Verwendungsbeschränkungen

Aluminiumsilicat (Kaolin)

Calciumhydroxid Einsatz als Fungizid nur bei Obstbäumen. einschließlich in Obst-
baumschulen, zur Bekämpfung von Nectria galligena

Kohlendioxid

Kupferverbindungen in Form von: Kupfer- Bis zu 6 kg Kupfer je Hektar und Jahr.
hydroxíd, Kupferoxychlorid, Kupferoxid. Kup-
ferkalkbrühe (Bordeauxbrühe) und dreibasi- Bei mehrjährigen Kulturen können die Mitgliedstaaten abweichend
schem Kupfersulfat von Absatz 1 vorsehen. dass die 6-kg-Begrenzung für Kupfer in ei-

nem gegebenen Jahr überschritten werden kann. sofern die über eí-
nen Fünfiahreszeitraum, der das betreffende Jahr und die vier voran-
gegangenen Jahre umfasst. tatsächlich verwendete Durchschnitts-
menge 6 kg nicht überschreitet

Ethylen

Fettsäuren Alle Verwendungen zugelassen. außer als Herbizid.

Eisen-Ill-Phosphat (Eisen-III-Orthophosphat) Präparate. die zwischen die Kulturpflanzen flächig ausgestreut wer-
den."

Kieselgur (Diatomeenerde)

Schwefelkalk (Calciumpolysulfid)

Paraffinöl

Kaliumhydrogencarbonat (Kaliumbicarbonat)

Quarzsand

Schwefel



TB

~M16

'8

.~
Pestizide - Pflanzenschutzmittel gemäß Artikel 5 Absatz l

Anlllerkungen

A:: zugelassen gemM, der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 unci übernommen durch Artikel j 6 Absatz 'j Buchstabe c der Vererdnur '(EG)
NI'. 834/2007

Il:: zugelassen gcmäß del' Verordnung (EG) NI'. Wl4/20(J7

,,1. Pflanzliche und tierische Substanzen

Zulassung Bezeichnung
Beschreibung, Anforderu;g!n die Zusammensetzung,

Verwendun .svorschriften

A Azadirachtin aus Azadirachta Insektizid /indica (Neembaum)

A Bienenwachs Einsatz beim Bau¡lhnitt

B Hydrolysiertes Eiweiß, außer LOclanltrel,~m zugelassenen Anwendungen m Verbin-
Gelatine dung mit an eren geeigneten Erzeugnissen dieses Anhangs

A Lecithin Fungizi(

B Pf!anzenöle ~d' Akarizid, Fungizid, Bakterizid und Keimhemm-
sto
R odukte gemäß dem Anhang der Durchführungsverord-

ung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (*)

A Pyrethrine aus =r Insektizid
cinerariaefo lium

A Quassia aus Quassia ay6ra. Insektizid, Repellent

(*) Durchführungsverordnung (EU) N,. ~;1 der Kommission rom 25. M,; 2011 zur Durchführung der Verordnung ~G)
Nr. 1107/2009 des Europäischen Paria ents und des Rates hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe (ABI. L 153 vom
11.6.2011, S. 1).

I
a ,

/ /
Zulassung B¡thnung

Beschreibung, Anforderung all die 2'.usarnmcnrcn-
. durigsvorschriírenA Azadirac~tus Azadirachtù indica Insektizid /(Neembau

A Bienen,&hs Einsatz beim Bau1l1s~

A GeI~e Insektizid ./

A IrrO¡YSiertes Eiweiß U=e1, nur in zugelassenen Anwendungen in Ver-

/'"
ndung mit anderen geeigneten Erzeugnissen dieses

Anhangs

A 7 Lecithin -: Fungizid

A7 Pflanzenöle .ril.Kienöl, Insektizid. Akarizid, Fungizid und Keimhernmsroff
Kümmelöl)

I 1.#aus Chrysanthemum cillera- Insektizid
...

l" oliunI

jA./ Quassia aus Quassia amara, Insektizid, Repellent

f/"'A Rotenon aus Derris spp" und Loneho- Insektizid
""1"" "j'l" .ou.. .'1' "l'l"
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f ~klOOigalliSlli:lI ZUl bioiogisdIen ~CbltdHngs- ufid KfañlëtieIfs6ekâmpfûng /
Zulassung Bezeichnung Beschreibung,Anforderungan die zusammenset7

Verwendungsvorschriften

A Mikroorganismen Produkte gemäf dem Anhang d" D~g""ronl-
nung (EU) Nr. 540/2011 der Kommissio und nicht aus
Gva hergestellt"

~ ..... .. /
-a " /

.----7

Zulassung Bezeichnung
~erung an di~mensetZl1ng. Verwen--- dungsvoI'5Chr.·ten

-1-- ~men (Bakterien,Virenlind /no.

3. VOll Mikroorganismen erzeugte Substanzen /
Zulassung Bezeichnung

BesChre" Anforderung an die Zusammensetzung. Verwen-
dungsvorschriften

A Spinosad
~dN wenn Magnahmcngetroffenwerden, um die Risiken

f r Hauptparasiroidenund das Risikoeiner Resistenzenr-
ícklungmöglichstgeting zu halten

,,4. Substanzen, di~nur IDRillen un,Londe<n vonvondet werden dürfen

Zulassung B~Ung
Beschreibung,Anforderungan die Zusammensetzung..

Verwendungsvorschriften

A V
Lockstoff; sexuelle Verwirrmethode; nur in Fallen und
Spendern
Produkte gemäß dem Anhang der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (Nummern,255,
258 und 259)

A / Pyrethroide (nur Deltamethrin Insektizide; nur in Fallen mit spezifischen Lockmitteln; nur
oder Lambda-Cyhalothrin) gegen Befall mit Bactrocera oleae und Ceratitis capitata Wied."

"

/ ..
. ...--

- .. . , . _J. :",_r.
4. , -r

/ ---
-¡Z;assung Bezeíc

oescm'eibung, Anforderung an elie ZI~sammensetZIJng. Verwen-
dungsvorschriften-T ..

n u¡
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A Pheromone

A Insektizid. nur in Fallen mil spezifischen Lo' intneln: nur
" . . .,....

5. Präparate, die zwischen die Kulturpflanzen flächig ausgestreut werden

Zulassung

Eisen-Ill-Phosphat (Eiscn-III-Ortho-
phosphat)

Bezeichnung
Beschreibung. Anforderung die Zusarnmensetzung. Verwen-

dun .:vorschlitten

MolluskizidA

TM16
,,6. Andere Substanzen, die traditionell im ökologischen Landba verwendet werden

Zulassung Bezeichnung
reibung, Anforderung an die Zusammensetzung,

Verwendungsvorschriften

B Kupferverbindungen in Form
von Kupferhydroxid, Kupfer-
oxychloríd, Kupferoxid, Kup-
ferkalkbriihe (Bordeauxbrii
und dreibasischem Kupfers fat

A

N Anwendung als Bakterizid und Fungizid bis zu 6 kg
upfer je Hektar und Jahr.

Bei mehrjährigen Kulturen können die Mitgliedstaaten
abweichend vom ersten Absatz vorsehen, dass die 6-kg-
Begrenzung für Kupfer in einem gegebenen Jahr überschrit-
ten werden kann, sofern die über einen Fünfjahreszeitraum,
der das betreffende Jahr und die vier vorangegangenen
Jahre umfasst, tatsächlich verwendete Durchschnittsmenge
6 kg nicht überschreitet
Risikominderungsmaßnahmen wie z. B. die Einrichtung
von Pufferzonen sind zum Wasserschutz und zum Schutz
der nicht zur Zielgruppe gehörenden Organismen zu
ergreifen.
Produkte gemäß dem Anhang der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 540/2011 (Nummer 277)

Nachreifung von Bananen, Kiwis und Kakis; Nachreifung
von Zitrusfriichten nur als Teil einer Strategie zur Vermei-
dung von Schäden durch Fruchtfliegen; Blüteninduktion bei
Ananas; Keimverhinderung bei Kartoffeln und Zwiebeln
Nur Anwendungen in geschlossenen Räumen als Wachs-
tumsregler dürfen zugelassen werden. Die Zulassungen
müssen auf professionelle Anwender beschränkt werden.



TM16 Zulassung Bezeichnung
<Ul Ule 7Verwendungsvorschriften

A Schwefelkalk (Calciumpolysul- Fungizid /fid)

A Paraffinöl Insektizid, Akarizid ~
Produkte gemäß dem Anhang der Durch' rungsverord-
nung (EU) Nr. 540/2011 (Nummern 294 nd 295)

A Quarzsand Repellent /
A Schwefel Fungizid, Akarizid /
B Repellents (Geruch) tierischen Repellent

oder pflanzlichen Ursprungs/ Nur auf nicht essbare Tei der Pflanze anzuwenden und
Schafsfett wenn Pflanzen material . ht an Schafe oder Ziegen verfür-

tert wird
Produkte gemäß de Anhang der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 540 Oll (Nummer 249)

, . . . .. . .. "í"O" / -;7
Zulassung Bezeichnung [7SChrCibung. Anforderung an die zusal11ttlCnSeIZ~erl"

dungsvorschríften .

A KLIpfer in Form von Kupferhydroxid. Fungizid
Kupferoxichlorid, (dreibasiscliern) Ku - Bis zu 6 kg Kupfer je Hektar und Jal
fersulfar. Kupferoxid, Kupferoktant Bei mehrjährigen Kulturen könn die Mitgliedstaaten

abweichend vom vorherigen satz vorsehen, dass die
ö-kg-ßegrenzung für Kup] 111 einem gegebenen Jahr
überschritten werden k n, sofern die über elnen Fiinf-
jahreszeitraum. der s betreffende Jahr und dit! vier
vorange~1ngene ahre umfasst, tatsächlich verwendete
Durelise nitts enge 6 kg nicht überschreitet '"

A Ethylen / ~ von Bm anen , Kiwis und Kakis: Nachreifung
von urus rüchten nur als Teil einer Strategie zur Ver-
I '¡dung von Schäden durch Fruchrflíegen: Blürenínduktíon

./ Jei Ananas; Keimverhinderung bei Kartoffeln und Zwiebeln

A Kaliseife ¢lmierseife) /' Insektizid

A Ka]¡al~ (Kalinit) /' Verzögerung der Reifung VOll Bananen

A S¥efelkalk (Calci1~ysulfid) Fungizid, Insektizid, Akarizid

A fo1raffinöl /' Insektizid, AkarizidA77' Insektizid, Fungizid
Nur bei Obstbäumen, Reben, Olivenbäumen und tropischen
Kulturen (z. B. Bananen)

77 KaliLImpennangana t Fungizid, Bakterizid: nur bei Obstbäumen, Olivenbäumen
und Reben

//Á Quarzsand Repellent
// . . ..

r-r- '" ' t .. ", .. ~,~, ..t·""~"

TB
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Zulassung Beschreibung, Anforderung an die Zusammense
Verwendungsvorschriften

Bezeichnung

RepellentB Aluminiumsilicat (Kaolin)

A Calciumhydroxid Fungizid nur bei Obstbäum ,einschließlich in Obstbaum-
schulen, zur Bekämpfu er Neema galligena

B Laminarin Auslöser der ei en Abwehrmechanismen der Pflanze
Der Tang entweder gemäß Artikel 6d ökologischjbio-

gebaut oder gemäß Artikel 6c nachhaltig geerntet

Kaliumhydrogencarbonat
(,Kaliumbicarbonat')

B

TB

Beschreibung, AnD . . an die Zusammensetzung, Verwen-
dungsvorschríí ten

Fungizid
Nur bei Obstbäumen, einschließlich in Obstbaumschulen,
zur Bekämpfungder NeClJ'ia galligena

Zulassung



TB ANI-lANG III

Mindeststall- und -freiflächen und andere Merkmale der Unterbringung gemäß Artike110 Absatz 4, aufgeschlüsselt
nach Tier- und Produktionsarten

1. Rinder, Equiden, Schafe lind Schweine

Stallfläche
Außenllächc

(den Tieren zur Verfügung stehende Nettoflâchc)
(Freilandflächen,ausgenommen Wei-

deflächeu)

Mindesllebendgewicht m'/Tier m'fTier
(kg)

Zucht- unci Mastrinder tind bis zu 100 i.s t.t

-equiden
bis zu 200 2,5 1,9

bis zu 350 4,0 3

über 350 5, mindestens 1 m'Il 00 kg 3,7, mindestens 0,75 m'/IOO kg

Milchkühe 6 4,5

Zuchtbullen 10 30

Schafe und Ziegen 1,5 Schaf/Ziege 2,5

0,35 Lamm/Zickel 0,5

Führende Sauen mit bis zu 7,5 Sauen 2,5

40 Tage airen Ferkeln

Mastschweine bis zu 50 0,8 0,6

bis zu 85 L! 0,8

bis zu ll.0 U I

~M2
________________ 1~:_,_2'_' __"über 110 kg

TB
-----

Ferkel über 40 Tage alt 0,6 0,4
und bis 30 kg

Zuchtschweine 2,5 weibliche Tiere 1,9

6 männliche Tiere 8,0
Wenn die natürliche Paa-
rung in Buchten erfolgt:
ID m2/Eber •

2. Geflügel

Stallfläche
(den Tieren zur Verfügung stehende Nettofläche) Augenfläche

cm Sitz-
(bei Flächenrotationr Tier zur Verfügung

Anzahl Tiere/m' stange! Nest
stehende F äche in m')

Tiel'

Legehennen 6 18 7 Legehennen je 4, sofern die Obergrenze von 170 kg
Nest oder im Fall N/halJahr nicht überschritten wird
eines gemeinsamen
Nestes 120 cm2/
Tier

Mastgeflügel (in fes- 10, höchstzulässt- 20 (nur 4 Masthähnchen und Perlhühner
ten Ställen) ges Lebend~ewicht Perl- 4,5 Enten

21 kg je m hühner) 10 Truthühner
15 Gänse
Bei allen vorerwähnten Arten darf die
Obergrenze von 170 kg N/ha/Jahr
nicht überschritten werden,



TB Stallfläche
(den Ticren zur Verfügung stehende Nettofläche) Aur~"nfliidl<'

cm Sitz- (bd Flächenrotation je Tier zur Verfügung
Anzahl Ticn!}Ill' slunge} Nest

stehend" Fliiehe in 111')

Tier

Mastgeflügel (in 16 (I) in bewegli- 2,5, sofern die Obergrenze von 170 kg
beweglichen Ställen) chen Geflügelstäl- NfhalJahr nicht überschritten wird

len mit einem
höchstzulässigen
Lebendgewicht, von
30 kg je m2

(') Nur in beweglichen Ställen mir elner Bodenfläche von höchstens 150 ml,



"'B ANHANG IV

Höchstzulässige Anzahl von Tieren je Hektar gemäß Artikel 15 Absatz 2

Klasse oder Art Höc:hstz.uliissige Anzahl von Tieren je Hektar
Äquivalem von 170 kg N/ha/lahr

Equiden ab Ci Monaten 2

Mastkälber 5

Andere Rinder unter einem lahr .5

Männliche Rinder zwischen ] und 2 Jahren 3 ",-'

Weibliche Rinder zwischen I und 2 Jahren 3.3

Männliche Rinder ab 2 Jahren 2

Zuchtfärsen 2,5

Mastfärsen 2,5

Milchkühe 2

Merzkühe 2

Andere Kühe 2,5

Weibliche Zuchtkaninchen 100

Mutterschafe 13,3

Ziegen 13,3

Ferkel 74

Zuchtsauen 6,5

Mastschweine 14
Andere Schweine 14

Masthühner 580

Legehennen 230
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"ANHANG V

Futtennittelausgangserzeugnisse gemäß Artikel 22 Buchstabe d, Artikel 24 Absatz 2 und Artikel25m Absatz l

,,1. FUTIERMmEL-AUSGANGSERZEUGNISSE MINERALISCHEN URSPRUNGS:

A Kohlensaurer Muschelkalk

A Kohlensaurer Algenkalk
(Maerl-Kalk)

A Lithotamnium

A Calciumgluconat

A Calciumcarbonat

A entfluoriertes Monocalcium-
phosphat

A entfluoriertes Dicalciumphos-
phat

A Magnesiumoxid (wasserfreie e-

Magnesia)

A Magnesiumsulfat

A Magnesiumchlorid

A Magnesiumcarbonat

A Calcium-Magnesiumphosphat

A Magnesiumphosphat

A Mononatriumphosphat

A Calcium-Natrium-Phosphat

A Natriumchlorid
~

A Natriumbicarbonat

A Natriumcarbonat

A Natriumsulfat

A Kaliumchlorid"



TM10 1. R:fffER:!~fITfEb~t'iBEilll~¡Ei5EIl:i'iEt'iEi~~!SBE!~IIHE!b'\:éIBEIIE~¡HIl:BP!t!'¡:¡'¡6:5
./

A Kohlensaurer Muschelkalk 7
A Kohlensaurer Algenkalk (Maerl-Kalk) /
A Lithotamnium /
A Calciumgluconat /
A Calciumcarbonat /
A Magnesiumoxid (wasserfreie Magnesia) /
A Magnesiumsulpliat /
A Magnesíumchloríd /
A Magnesiumcarbonat /
A Phosphat, entfluoriert ./
A Calcium-Magnesiumphosphat /
A Magnesiumphosphat / ~.

A Mononatriumphosphat /

A calcium-Natriump~at

A Natriumchl~

A Natri~carbonat

A ~umcarbonat

V Natriumsulphat

/ ., .

2. SONSTIGE FUTI'ERMIITELAUSGANGSERZEUGNISSE

Erzeugnisse/Nebenerzeugnisse der Vergärung von Mikroorganismen, deren Zellen inaktiviert oder abgetötet wurden:

A Saccharomyces cerevisiae

A Saccharomyces carlsbergiensis



~M2 "FudttAer~kittelausgangserzeugnissegemäß Artikel 22 Absätze l, 2 und 3, Artikel 25k Absatz 1Buchstabe d
un rtl el 25m Absatz 1"

TB ratlcintÎU.cI }tusgangscizcugnissc gCIJiä:R lntikd 22 Abs:itzc 1, 2 tllJd 3

1. N1CHTÖKOLOGlSCHE/N1CHTß10LOG1SCHE FUTTERMITTELAUSGANGSERZEUGNISSE PFLANZLlC· EN UR-
SPRUNGS

1.1. Getreide, Körner, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

Hafer in Form von Körnern, Flocken, Futtermehl. Schälkleie

Gerste in Form Vall Körnern, Eiweiß- und Futtermehl

Reiskeímkuchen

Rispenhirse in Form von Körnern

Roggen in Form von Körnern und Futterrnehl

Sorghum in Form von Körnern

Weizen in Form von Körnern, Futtermehl, Kleie, Kleberfutter. Kleber id Keime

Spelz in Form von Körnern

Triticale in Form von Körnern

Mais in Fonn von Körnern, Kleie, Futtermehl, Keimkuchen

Malzkeime

Biertreber

1.2. Ö1saaten, Ölfrüchte, deren Erzeugnisse und Neb

Rapssaat. Rapskuchen und Rapsschalen

Sojabohnen, dampferhitzt

Sojakuchen und Sojabohnenschalen

Sesamkuchen

Palrnkernkuchen

1.3. Körne1gununosen, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

- Gehererbsen in Form von Samen, Futtermehl. Kleie

Erven in FOrIn von Samen, Futrermehl, Kleie

Platterbsen in Form von Samen, die. einer Hitzebehandlung unterzogen wurden, Futtermehl lind Kleie

Erbsen in Form von Samen, Futtermehl. Kleie



Wicken in Form von Samen, Futtermehl. Kleie

Lupinen in Form von Samen. Putrcrmehl, Kleie

lA. Knollen, Wurzeln, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

Zuckerrübenschnitzel

Kartoffeln

Bataten in Form VOll Knollen

Kartoffelpülpe (Nebenerzeugnis. das bei der Stärkegewinnung anfällt)

Kartoffelstärke

Karroffeleíweff

Maniok

1.5. Andere Samen und Früchte, deren 'Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

johannulsbror

Iohannnísbrotschoren (ganz oder gemahlen)

Kürbisse

Zitrustrester

Äpfel, Quitten, Birnen, Pfirsiche, Feigen, Trauben Ul.

Kastanien

Walnusskuchen

Haselnusskuchen

Kakaoschalen und -kuchen

Eicheln

1.6. Grünfutter tind Raufutter:

Luzerne

Klee

Silage

Getreidestroh



TB
Melasse

Algenmehl (gewonnen durch Trocknen Lind Zerkleinern von Secalgen und anschließendes Waschen zur
Verriugerung des Jodgehalts)

Pulver und Extrakte von Pflanzen

pflanzliche Eiweifextrakre (nur für )ungtiere)

Gewürze

Kräuter

2.1. Milch und Milcherzeugnisse:

2. FUTTERMITTEL-AUSGANGSERZEUGNISSE TIERISCHEN URSPRUNGS

Rohmilch

Milchpulver

Magermilch, Magermilchpulver

Buttermilch, Burtermllchpulver

Molke, Melkepulver, teilentzuckertes Melkepulver, Mo enciweíßpulvcr (durch physikalische Behandlung
extrahiert)

Kaselnpulver

Milchzuckerpulver

Quark (Topfen) und Sauermilch

2.2. Fische, andere Meerestiere, deren Erz gnisse und Nebenerzeugnisse:

Mit folgenden Einschränkungen: N Erzeugnisse aus der nachhaltigen Fischerei, die nur für andere Arten als
Pflanzenfresser verwendet werden ürfen

Fisch

lebertrau. nicht raffíníert

~M2
,,_ enzymatt gewonnene, lösliche oder unlösliche Hydrolysate und Proteolysate, ausschließlich für Aquakultur-

Jungtiere"

TB

~M2



TB
Eier und Eiprodukte zur Verfütterung an Geflügel, vorzugsweise aus dem eigencn Betrieb

.3. FUTTERMITTEL-AUSGANGSERZEUGNISSE MINERALISCHEN URSPRUNGS

:U. Natrium:

unraffínicrtes Meersalz

rohes Steinsalz

Natriumsulfat

Natriumcarbonat

Natriumbicarbonat

Natriumchlorid

3.2. Kalium

Kaliumchlorid

3.3. Calcium:

Lirhoramne (Algenkalk) und Märl

Schalen von Wassertieren (einschließlich Schulp von Kopff Rem)

Calciumcarbonat

Calciumlaktat

Calcíumgluconat

3.4. Phosphor:

entfluorierres Dícalcíumphosphar

Mononatriumphosphat

3.5. Magnesium:

t> gnesiumchlorid

Magnesiumphosphat

Schwefel:



TM19 "ANHANGVI

In der Tierernährung verwendete Futtermittelzusatzstoffe gemäß Artikel 22
Buchstabe g, Artikel 24 Absatz 2 und Artikel 25m Absatz 2

Die in diesem Anhang aufgelisteten Zusatzstoffe müssen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1831./200 3 des Europäischen
Parlaments und des Rates (1) zugelassen sein.

L TECHNOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE

a) KOllsen'ierungsmittel

Kennnummer oder Funktionsgruppe Stoff Beschreibung, Verwendungsbedin-
gungen

E 200 Sorbinsäure

E 236 Ameisensäure

E 237 Natriumformiat

E 260 Essigsäure

E 270 Milchsäure

E 280 Propionsäure

E 330 Zitronensäure

b) Antioxidantien

Kennnummer oder Funktionsgruppe Stoff Beschreibung, Verwendungsbedin-
gungen

Ib306(i) Tocopherolhaltige Extrakte aus
pflanzlichen Ölen

Ib306(ii) Stark tocopherolhaltige Extrakte
aus Pflanzenölen (mit hohem
Delta-Tocopherol-Anteil)

c) Emulgatoren, Stabilisatoren, Verdickungsstoffe und Geliermittel

Kennnummer oder Funktionsgruppe Stoff Beschreibung, Verwendungsbedin-
gungen

E 322 Lecithine Nur aus ökologíschenjbíologíschen
Rohstoffen

Verwendung beschränkt auf Futter-
mittel für Aquakulturtiere

(1) Verordnung (EG) NI'. 1831{2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über Zusatzstoffe zur
Verwendung in del'Tierernährung (ABI.L 268 vom 18.10.2003, S.29).



TM19
d) Bindemittel und Fließhilftstoj[e

Kennnummer oder Funktionsgruppe Stoff Beschreibung. Verwendungsbedin-
gungen

E 535 Natriumferrocyanid Höchstdosís: 20 mg/kg NaCl (be-
rechnet als Ferrocyanidanion)

E 551b Kolloidales Siliziumdioxid

E 551c Kieselgur (Diatomeenerde. gerei-
nigt)

Im558i Bentonit

E 559 Kaolinit-Tone, asbestfrei

E 560 Natürliche Mischungen von Steati-
ten und Chlorit

E 561 Vertniculit

E 562 Sepiolith

E 566 Natrolith-Phonolith

19568 K1inoptilolit sedimentären Ur-
sprungs

E 599 Perlit

e) SiLierzusatzstoj[e

Kennnummer oder
Funktionsgruppe Beschreibung. VerwendungsbedingungenStof[

Für die Silageerzeugung nur zulässig, wenn
eine angemessene Gärung aufgrund der
Witterungsverhältnisse nicht möglich ist

lk Enzyme und Mikroorganismen

2. SENSORISCHE ZUSATZSTOFFE

Stoff

Nur Extrakte aus landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen.

Kennnummer oder
Funktionsgruppe

Beschreibung. Verwendungsbedingungen

2b Aromastoffe



'fM19 3. ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE

a) Vitamine, Provitamine unå chemisch definierte Stoffe mir. ähnlicher Wirkung

Kennnummer oder
Funktionsgruppe Stoff

- aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen
gewonnen.

- Falls synthetisch gewonnen, dürfen nur
diejenigen für Monogastriden und Aqua-
kulturtiere verwendet werden, die mit
aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen
gewonnenen Vitaminen identisch sind.

- Falls synthetisch gewonnen, dürfen für
Wiederkäuer nur Vitamine A, D und E
verwendet werden, die mit aus landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen gewonnenen
Vitaminen identisch sind. Die Verwen-
dung ist abhängig von der vorherigen
Cenehmigung der Mitgliedstaaten auf
Basis der Prüfung der Frage, ob ökologi-
sche/biologische Wiederkäuer die ge-
nannten Vitamine in der notwendigen
Menge nicht über ihre Futterration er-
halten können.

Beschreibung, Verwendungsbedingungen

3a Vitamine und Provitamine

b) Verbindungen von Spurenelementen

Kennnummer oder Funktionsgruppen Stoff Beschreibung, Verwendungsbedín-
gungen

El Eisen Eisen(III)-oxid

Eisen-(II)-carbonat

Eisen(II)-sulphat, Heptahydrat

Eisen(II)-sulphat, Menohydrat

3b201 Kalitunjodid

3b202 Kalziumjodat. wasserfrei

3b203 Gecoatetes Kalziumjodat-Granulat,
wasserfrei

3b301 Cobalt(II)acetat-Tetrahydrat

3b302 Cobalt(II) carbonat

3b303 Cobalt(II)carbonathydroxid(2:3)-
Monehydrat

3b304 Gecoatetes Cobalt(II)carbonar-Gra-
nulat

3b305 Cobalt(II)sulfat-Heptahydrat



TM19 Kennnummer oder Funktionsgruppen Stoff Beschreibung, Verwendungsbedin-
glIngen

E4 Kupfer basisches Kttpfer(II)-carbonat, Mo-
nohydrat

Kupfer(Il)-oxid

Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat
3b409 Dikupferchlorid-Trihydroxid

(TBCC)

E5 Mangan Mangan oxíd

Mangan(II)-sulfat, Monohydrat

Mangan(II)-carbonat

E6 Zink Zinkoxid

Zinksulphat, Monehydrat

Zinksulfat Heptahydrat
(3b609) Zinkchloridhydroxid-Monohydrat

(TBZC)

E7 Molybdän Natriummolybdat

E8 Selen Natriumselenit

Natriumselenat
3b8.IO,3b8.11, inaktivierte Selenhefe
3b8.I2,3b8.13
und 3b8.17

4. ZOOTECHNISCHE ZUSATZSTOFFE

Kennnummer oder
Funktionsgruppe

Enyzme und Mikroorganismen in der Kate-
gorie ,Zootechnische Zusatzstoffe"

Beschreibung, VerwendungsbedingungenStoff

4a, 4b, 4c und 4d



~M10

In der Tierernährung verwendete Futtermittelzusatzstoffe gemäß Artikel 22 Buchstabe g. Artikel 24 A atz
und Artikel25m Absatz 2

Die in diesem Anhang aufgelisteten Zusatzstoffe müssen nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 18 /2003 de
Europäischen Parlaments und des Rates (") zugelassen sein.

1. TECHNOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE

a) Konservienmgsminel

Zulassung Kennnummer sloff •.;threibung,
Verwe Hungsbedingungen

A la E 200 Sorbinsäure /
A la E 236 Ameisensäure I
B la E 237 Natriumformiat 1/

I
A la E 260 Essigsäure I
A la E 270 Milchsäure I
A la E 280 Propionsäure /
A la E 330 Zitronensäure /

b) Antioxidantien /
Zulassung Kennnummer / Stoff

Beschreibung.
Verwendungsbedingungen

A lb I E 306 Star~toPherOlhaltige Extrakte na-
türlic n Ursprungs

c) Emulgatoren und Stabilisatoren. verdiCkUngSsrf und Geliermittel

Zulassung Kennnummer 1/ Stoff Beschreibung,

I Verwendungsbedingungen

A l Ej Lecithin Nur aus ökologisch/biologisch er-
zeugten Rohstoffen

Verwendung beschränkt auf Fut-
termittel für die Aquakultur

d) Bindemittel. Fli~hj!fsstoffe /tt Gerinnungsstoffe

Zulassung fnnummer Stoff Beschreibung,
Verwendungsbedingungen

B II E 535 Natriumferrocyanid Höchstgehalt: 20 mg/kg NaCl
(berechnet als Ferrocyanidanion)

Aj l E 55lb kolloidales Siliziumdioxid

I l E 55lc Kieselgur (Diatomeenerde. gereinigt)

lA l E 558 Bentonir-Montmorillonit

I - - .. " ,
t" .'

"-

"'-JO u.'

2

~',
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Zulassung Kennnummer slOff b' II

Verwendungsbedingungen

A l E 560 Natürliche Mischungen von Steati- /ten und Chlorit

A l E 561 Vermiculir /
A 1 E 562 Sepialit /
B 1 E 566 Natrolith-Phonolith /- v/w, Beschreibung,Zulassung Kennnummer Stoff V wendungsbedingungen

"B l Ig568 Klinoptilolith sedimentären 1/
Ursprungs (alle Arten]" /

' .. ;.. ... I..
u , ... ...'

-'.- .- ..(Mastschweine,-;-MaslfJüIJm:r, lVlast- /..'

A I E 599 Perlit /
ej Silieril!Satzstoffc /

Zulassung Kennnummer Stoff / Beschreibung,
Verwendungsbedingungen

...

A Ik .. Enzyme, Hefen und Bakterien I=Silage nur dann zulässig, wenn eine
gemessene Gärung aufgrund der Witte-

, ngsbedingungen nicht möglich ist ' .
. ..

SENSORISCHE ZUSATZSTOFFE I
Zulassung Kennnummer StolT /. Beschreibung,

Verwendungsbedingungen ..

A lb Aromastoffe / Nur Extrakte aus landwirtschaftlichen
Erzeugnissen

. ERNÄHRUNGSPHYSJOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE 7aj Vitamine
~.

Zulassung Kennnummer / StolT
Beschreibung.

Verwendungsbedingungen

A 3a 11'~-- aus landwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen gewonnen ,

- Falls synthetisch gewonnen, dürfen
nur wejenigen für Monogastriden.
und Aquakulturtiere verwendet wer-
den, we mit aus landwirtschaftlichen
Erzeugnissen gewonnenen Vitami; .
nen identisch sind.

- Falls synthetisch gewonnen, dürfen
, nur Vitamine A, D und E für Wie-

derkäuer verwendet werden, we mit
aus landwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen gewonnenen. Vitaminen íden-
tisch sind; Verwendung mit vorheri-
ger Genehmigung der Mitgliedstaa-

/
ten auf Basis der Prüfung der Mög-
Iichkeit, ob ökologische/biologische
Wiederkäuer we notwendige Menge
der genannten Vitamine nicht über
ihre Futterration erhalten.

J Spurenelemente /

zu1assi Kennnummer Stoff
Beschreibung,

Verwendungsbedingungen

I 3b El Eisen - Eisen(IIIJ-oxid ,
- Eisen(Il)-carbonat ~
- Eisen(Il)-sulphat, Heptahydrat
- Eisen (Il)-sulphat, Monobydrat

7"
.ti JU .Lo .. )

2

3

b
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Zulassung Kennnummer Stoff

verwendungsbedin~un~

A 3b E3 Kobalt - basisches Kobalr(II)-carbonar, .:Monobydrar
- Kobalr(II)-sulfar, Monobydrar undl

oder Heptahydrat

A 3b E4 Kupfer - basisches Kupfertllj-carbonat, . V
Monobydrar 1/

- Kupfer(IJ)-oxid
- Kupfer(lI)-sulfat, Pentahydr

A 3b E5 Mangan - Mangan(II)-c:'z
- Manganoxid
- Mangan(ll)-sul ,Monohydrar

A 3b E6 Zink -=- Zin phar, Monohydrat
- Z' ulphat, Heptahydrar

A 3b E7 Molybdän 1/Narriummolybdat

A 3b E8 selen/ - Natriumselenat
- Natriumsejenit

4. ZOOTECHNISCHE ZUSATZS~

Zulassung ~nnnummer Stoff
Beschreibung,

Verwendungsbedingungen

~
Enzyme und Mikroorga-
nismen

/'
('( Cl.J.Jl. J... .LUO 'vw J.O.J.' •.L"V_, c, ",9."



Die all(~elisteten Zusatzstoffe müssen nach Maggabe der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 d. Europäischen
Parlaments und des Rates über Zusatzstoffe zur Verwendung ill der Tierernährung (I) zugelassen ein.

~M2 . "Futtermittelzusatzstoffe und bestimmte Substanzen flir die Tieremährung gemäß Artikel 22 Absatz 4 und
Artikel25m Absatz 2"

1. fUTrERMI1TELZUSATZSTOFFE

....B HfttMtiaeHtiaeke J,ntl¡etiJellC YitanÚnc Rh ldoIiogasliidcn.

1.1. Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe

a) Vitamine
von Rohstoffen stammende Vitamine, die in natürlicher Weise ill Futtenni

~M2 ,,_ naturidentisch~ synthetische Vitamine für Monogastriden und Aquaku

n~tL1~identische synthetische Vitamine A, D und E für Wied rkäuer mit vorheriger Genehmigung der
Mitgliedstaaten auf Basis der Prüfung der Möglichkeit, dass . "alogisch/biologisch erzeugte Wiederkäuer
die notwendige Menge der genannten Vitamine über ihre utterration erhalten.

b) Spurenelemente

El Eisen:

Eisen(Il)"carbonat

Eisen(IJ)-sulfat, Monohydrat und/oder He

Eisen(IIl)-oxid

E2 Jod:

calciumjodat, Anhydrid

Calciumjodat, Hexahydrar

Natriumjodid

E3 Kobalt:

Kobalt(Il)-sulfat, Mon lydrat und/oder Heptahydrat

Basisches Kobalt(lI ·carbonat, Monohydrat

E4 Kupfer

Kupfer (lI)"o. '8

basisches upfer(H)-carbonat, Monehydrat

Kupfer -sulfat, Pentahydrat

E5 Man an:

Mangan(lI)-sulfat, MOllo- und/oder Terrahydrat

Zink:

Zinkcarbonat

Zinkoxid

Zinksulfat, Mono- und/oder Heptahydrat

E7 Molybdän:

Ammoníummolybdat, Natríumrnolybdat

E8 Selen:

Natriumselenat

Habittlu.sdcnj{



TB

Enzyme und Mikroorganismen

:L:".

(I) AllI. l. 268 vom l8.l0.2003, S. 29.

1.3. Technologische Zusatzstoffe

a) Konscl1lierungslJlittcl

E 200 Sorbinsäure
E 236 Ameisensiiuæ (,)
E 260 Essigsäure (*)
E 270 Milchsäure (*)
E 280 l'ropionsäure (*)
E 330 Zitronensäure (*)
(') Für Silage: nur dann zulässig, wenn eint: angemessene Gärung aulgrund ( .r Winenmgsbedingungen nicht möglich ist.

_ natürliche Stoffe mit antioxidierender Wir ng (ausschließlich für Futtermittel für die Aquakul-
tur)"

TM2 .:
"b) Stoffe mit antioxidierender Wirkung

£306 - Tocopherol-haltige Extrakte natürlichen Urspru

E 470
E 551b
E 55lc
E 558
£ 559
E 560
E 561
E 562
E .599

Calciumstearat natürliche
Kolloidales Síliciumdio. d
Kieselgur
Bentonit
Kaolinit-Tone
Natürliche Mí
Vermiculit
Scpiolit
Perlit

b) 8tqBt ,itif Jflf.Î¿uitli(!landJdl 11,!jJJzWflg

TB

c) Bindcmittel und Flie,ßhi!fsstc!ßè

d)

fen und Bakterien können als Silage-Zusatzstoffe verwendet werden.

Bei d El-.l:CUgungvon Silage sind Milch-, Ameisen-, Prop ion- und Essigsäure nUTdann zulässig, wenn eine.
le.5SCnCGärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist.

~M2



TB
Die aU(lY,e!istetenStoffe müssen nach MaISgabe der Verordnung (EG)Nr. I 83] /2003 des Europäischen Parlaments und
des Rates über Zusarzstoffe in der Tierernährung (1) zugelassen sein.

Bierhefen:

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

3. STOFFE rÜR DIE SILAGEERZEUGUNG

Meersalz

rohes Steinsalz

Molke

Zucker

Zuckerrübensehn ítzel

Getreidemehl

Melassen



TM2 "ANHANG VII

Reinigungs- und Desinfekrionsmittel

I. Mittel für die Reinigung und Desinfektion von Stallungen und Anlagen für die Tierproduktion gemäß Artikel 23
Absatz 4:

- Kali- und Natronseifen

- Wasser und Dampf

- Kalkmilch

- Kalk

- Branntkalk

- Natriumhypochlorit (z. B. als Lauge)

- Ätznatron

- Ätzkali

- Wasserstoffperoxid

natürliche Pf!anzenessenzen

Zitronensäure, Peressigsäure, Ameisensäure, Milchsäure, Oxalsäure und Essigsäure

- Alkohol

- Salpetersäure (Melkausrüstungen)

- Phosphorsäure (Melkausrüstungen)

- Formaldehyd

---: Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Zitzen und Melkgeräte

- Natriumcarbonat



TM18
,,2. Mittel für die Reinigung und Desinfektion von Anlagen für die Produktion von Aquakulturtieren und Meeresal-

. gen gemäß Artikel 6e Absatz 2, Artikel 25s Absatz 2 und Artikel 29a:

2.1. Vorbehaltlich der Einhaltung der einschlägigen Unionsbestimmungen und der nationalen Bestimmungen gemäß
Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 528/2012
des EuropäischenParlaments und des Rates (*) dürfen Erzeugnisse für die Reinigung und Desinfektion von Aus-
rüstungen und Anlagen in Abwesenheit von Aquakulturtieren folgende Wirkstoffe enthalten:

- Ozon,

- Natriumhypochlorit,

- Calciumhypochlorit,

- Calciumhydroxid,

- Calciumoxid,

- Natriumhydroxid,

- Alkohol,

- Kupfersulfat: nurbis 31. Dezember 2015,

- Kaliumpermanganat,

- Kamelienölkuchen (tea seed cake) aus natürlichen Kameliensamen (ausschließlich für die Garnelenzucht),

- Hypochlorsäure bildende Mischungen aus Kaliumperoxomonosulfat und Natriumchlorid.

2.2. Vorbehaltlich der Einhaltung der einschlägigen Unionsbestimmungen und der nationalen Bestimmungen gemäß
Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 528/2012
und der Richtlinie 200l/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (**) dürfen Erzeugnisse für die Reini-
gung und Desinfektion von Ausrüstungen und Anlagen sowohl in Anwesenheit als auch in Abwesenheit von
Aquakulturtieren folgende Wirkstoffe enthalten:

- Kalkstein (Calciumcarbonat) zur pH-Kontrolle

- Dolomit zur pH-Korrektur (ausschließlich fur die Garn~lenzucht)

- Natriumchlorid

- Wasserstoffperoxid

- Natriumpercarbonat

- organische Säuren (Essigsäure, Milchsäure, Zitronensäure)

- Huminsäure

- Peroxyessigsäure

- Peressig- und Peroctansäuren

- Iodophore (wenn ausschließlich Eier vorhanden sind).

(*) Verordnung (EU)Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstel-
lung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (ABI.L 167 vom 27.6.2012, S. 1).

(**) -Richtlínie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines
Gemeinschaftskodexes fur Tierarzneimittel (ABI.L 311 vom 28.11.2001, S. 1)."



.. M2 gemäß Artikel 6e Absatz 2, Artikel 25s Absatz 2 und Artikel 29a:

2.1. Stoffe zur Reinigung und Desinfektion von Ausrüstungen und Anlagen in Abwesenheit von Aquakult tieren:

- Ozon

- Natriumchlorid

- Natriumhypochlorit

- Calciumhypochlorit

- Kalk (CaO, Calciumoxid)

--:- Natriumhydroxid

- Alkohol

- Wasserstoffperoxid

- organische Säuren (Essigsäure, Milchsäure, Zitr

- Huminsäure

- Peroxyessigsäure

- Iodophore

- Kameli ölkuchen (tea seed cake) aus natürlichen Kameliensamen (ausschließlich für die Garnelenzucht)

2.2. ''i'.e Stoffe bo Anwesenheit von Aquakulturtieren:

/ Kalkstein (Calciumcarbonat) zur pH-Kontrolle



TB
Reinigungs- und Desinfektionsmittel gemäß Artikel 23 Absatz 4

Mittel für die Reinigung und Desinfektion von Stallungen und Anlagen für die Tierproduktion:

Kali- und Natronseifen

Wasser und Dampf

Kalkmilch

Kalk

Branntkalk

Natriumhypochlorir (z. B. als Lauge)

Ätznatron

Atzkali

Wasserstoffperoxid

natürliche Pflanzenessenzen

Ameisensäure, Milchsäure, Oxalsäure und Essigsäure

Alkohol

Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Zitzen und Melkgeräte



ANI"IANG VIII

~M4 "B.est:mmte Erzeugnisse und Stoffe zur Herstellung von verarbeiteten ökologischen/biologischen Lebens-
stabe n sowie Hefe und Hefeprodukten gemäß Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 27a Buch-sta e a".

~M1

TB BesthiillIteflzeugnisse WId Stoffe ¿Ul IItlSCtIlung von velcilbeitettJi ökoJogisdteJljbiulogisChelJ tebensntittetn
gemäß Artileel 27 Ah"lth: 1 Brleh.!tlHll II

TM19
und übernommen durch Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007A: zugelassen 'emäß V .

l.

TB

¡ Aufbereitung von Lebens-
Genehmi-! mitteln

gllng Code Bezeichnung Anwendungsbedingungen
pflanzlichen tierischen
Ursprungs Ursprungs

A I E 153 Pflanzenkohle X Geaschter Ziegenkäse
Morbier-Käse

A

I
E 160b* Annatto, Bixin, X Roter Leicester-Käse

Norbixin Double-Gloucester-Kâse
Chedclar
Mímolerte-Käse

A I E 170 Calcium-carbonat X X Darf nicht als Farb- oder Calciumzusatz
verwendet werden

- ~
9

~
nE 220 Schwefeldioxid X X (nur für Met) In Obstweinen (*) sowie Met mit und

ohne Zusatz von Zucker: 100 mg (**)

E 224 Kaliummetabisulfit X X (nur für Met) In Obstweinen (*) sowie Met mit und
ohne Zusatz von Zucker: 100 mg (**)

- --.- - -- --

A '" __ v
, ,

~""
oder Apfel- und Birnenwein) sow' et:

50 mg (")

E 224 Kalíum-metabisu I- X X Bei A - und Birnenwein unter Zusatz
fit

~

Zucker oder Fruchtsaftkonzentrat
nach der Fermentíerung: 100 mg (")

~ (*) Als Obstwein gilt in diesem Zusam-

I~ men hang Wein aus anderem Obst als
Weintrauben

('*) Höchstwerte beziehen sich auf die in

~
allen Bestandteilen enthaltene
Ges~mtmenge, ausgedrückt in
'u¡;¡' "V_

I ~ I E 223 I Natriummetabísulfít I Ix I Krebstiere e)"

ABSCHNITT A - LEBENSMITTELZUSATZSTOFFE, EINSCHLIESSLICH TRAGER

Zur Berechnung für die Zwecke von Artikel 23 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer ii cler Verordnung (EG) Nr, 834/200i werden
Lebensrníttelzsatzstoffe, die in der Spalte "Code" mit einem Stem chen ausgewiesen sind, zu den Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs gerechnet.
TM19

TB

TM1

-M2



TM19

~mi- I ("de
gun~

Bezeichnung

Aurbel'eilun~ von Lehens-
miuelll

Anwendungsbedingungen
pf!anzlichen I tierischen
Ursprung, Ursprungs

'" E 250 Natriumnitrit X Fleischerzeugnisse (IJ:
oder

E 252 Kaliumnitrat X E 250: Richtwert für die Zugabemenge.
ausgedrückt in NaNCh: 80 mg/kg
E 252: Richtwert für die Zugabernenge.
ausgedrückt in NaNO'j: BO mg/kg
E 250: Rücksrandshöchstmenge, ausge-
drückr in NaNO): 50 mg/kg
E 252: Rückstandshöchsrrnenge, ausge-
drückt in NaNO]: 50 mg/kg

E 270 Milchsäure X X

E 290 Kohlendioxid X X

, E 296 ÄpfeJsäure X

E 300 Ascorbinsäure X X Fleischerzeugnisse (2J

4 E 30], Natríumascorbat X FJeischerzeugnisse (2) in Verbindung mit'
Nitrit oder Nitrat

.....----
TM19 E 306 (*) Stark tocopherolhaltige X X Antíoxídans

Extrakte . ,'.

E 322 (*) Lecithine X X Milchprodukte (2)
Nur, wenn aus ökologíschenjbíologí-
sehen Rohstoffen gewonnen (***)

- -

"
"

TB [\ J:: ,WO- etarx ro,;:oPl'!erol- 1>. -"
halrige Extrakte

", '-,

=t: 7Z.-. ...~~.uuu ~

Natriumlactat
' ,

X Milch- und Fleischerzeugnisser> E 325
...... -- -_._.'_ .... - --, ,"' . ..._-

"M19 E 330 Zitronensäure X X

E 331 Natriumcitrat X X
-_.~... .., Il! ;~o I I I

~ I .1\ I .zz->:
Zitronensäure --r:: Krebs- und2 HB E 330 --------------==:J Weichtiere ej"

--- .- - .. ' ,

} '''"L ~_IJ.

"

·tr! A E 333" Calciumcitrat X
-

E 334 I Weinsäure (L(+)-) /' XM19 X (nur für Met)

t
" , .,

c ';J' \~,

"

r E 335 Natriumtartrat X

E 336 Kaliumtartrat X

fl E 341 (il, Monocalcium- X Triebmittel als Mehlzusatz
phosphat I



TM19

Aufbereírung von Lebens-r" Code
mitteln

Anwendungsbedingungeng g Bezeichnung
pflanzlichen I tierischen
Ursprungs Ursprungs

.. M10 "B E 392" Extrakte aus X X Nur aus ökologischer!
Rosmarin biologischer Produktion"

Ros- sch Ischer
Produktion und nur
bei Verwendung von
Ethanol als Extrakti-

1\ E 400 Alginsäure X X Milcherzeugnisse (2)

(\ E 401 Natriurnalginar X X Milcherzeugnisse e)
E 407 Kaliumalginar X X Milcherzeu~TDisse(2)

E 406 Agar-Agar X X Milch- unci Helscherzeugnisse (2)

,E 40i, Carrageen X X Milcherzeugnisse (2)

E 410" Iohannísbrorkern- X X
mehl

E 412" Guarkernmehl X X

E 4)4' Gummi arabicum X X

À E 4)5 Xanthan X X

TB

:---':'-,-

TM19 nE418 Gellan ,- X":"~ .~, .:-Jo"

E 422 Glycerin X

------,

TB
E 440' (i) Pektin X

E 464 Hydroxypropyl- X
methylcellulose

~M19 E 500 Natriumcarbonat X

._,._----- .-

TB
-E-;tI6--

E 501 Kaliumcarbonat X

E 503 Ammoniumcar- X
bonat

E 504 Magnesíumcarbo- X
nal'

E 509 Calciumchlorid

E 516 Calciumsulfat X

~M19 E 524 Natriumhydroxid X

X Nur in der stark acyl-haltigen Form

pflanzlichen Ursprungs.
Für Pflanzenextrakte und Aromen

x

._.----_.. ,~

lvlilcherzeugnisse (2)

x Herstellung von Kapselhüllen

X

x

SallemnllllbUlter

Milchgerinnung

Träger

Oberflächenbehandlung von Laugenge-
bäck und Säureregulierung bei ökologi-
schen/biologischen Aromen

A E 524~B I NatJi.Ul¡¡liydIOxid I X Obel fläc!terrbehaildlutig von Laugenge-



~M19

TB

TM19

TB

TM19

TB

E 551 Siliciumdioxid als Gel
oder kolloidale Lösung

x x Für Kräuter und Gewürze in getrockne-
ter Pulverform, Aromen und Propolis

Talkum Überzugmittel für Fleischerzeugnisse

,
E 901 Bienenwachs X Nur als Überzugmittel für Zuckerwa- ,

ren. <i.

Bienenwachs aus ökologíscherjbiologí-
scher Bienenhaltung

.---- ....•. " _. _... .. - -~ .--- --... -.

Carnaubawachs X Nur als Überzugmittel für Zuckerwa-E 903
ren.

Nur, wenn aus ökologíschenjbiologí-
sehen Rohstoffen gewonnen"

:;.:;'::.l.:"--~' !-=-,._- _.. ...

E 938 Argon X X

E 939 Helium X X'

E 941 Stickstoff X X

E 948 Sauerstoff X X
,- ... .. , - ----- .. - ' . .._-

nE 968 Erythrit X X Nur, wenn aus ökologíscherjbiologí-
scher Produktion ohne Einsatz von 10-
nenaustauschtechnologie gewonnen"

... _.
"

.~ _. ~'---
(*) in diesem Zusammenhang ist "Obstwein" definiert als Wein aus anderem Obst als Weintrauben (eínschl, Apfel- und Birnen-

wein).
(**) Höchstwerte beziehen sich auf die in allen Bestandteilen enthaltene Gesamtmenge, ausgedruckt als S02'mg/1

(***) ab 1. Januar 2019,"

(I) -D~~I:~:~;~~(;rf-d;;:fn-;;r verw;;;d;;-\~;';~d~n. wenn der zuständigen Behör~e glaubhaf; nach¡¡ewiesen wurde. d~s keine ;ec~nologi~che
Alternative zur Verfügung steht, die dieselben Garantien bietet und/oder die es gestattet, die besonderen Merkmale des Erzeugnisses
beizubehalten.

(2) Die Einschränkung gilt nul' für tierische Erzeugnisse. " tncedíck Milch
(3) "Dulce di leche" ist cine geschmeidige, wohlschmeckende Creme von brauner Farbe aus gesüßter, cmge 1 tel' 1 c .



TM3 ..ABSCHNIIT B - VERARBEITUNGSHILFSSTOFFE UND SONSTIGE ERZEUGNISSE, DIE BEI DER VERARBEITUNG
ÖKOLOGISCHERIBIOLOGISCHER ZUTATEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN URSPRUNGS VERWENDET WERDEN

DÜRFEN

l e 21 Absatz 2 der Verordnung (EG)A: zugelassen gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 und überno
Nr. 834/2007

TM3

Aufbereitung von Aufbereitung vonyr Bezeichnung Lebensmitteln Lebensmitteln Anwendungsbedingungenpflanzlichen tierischen
Ursprungs -Ursprungs

A Wasser X X Trinkwasser im Sinne der
Richtlinie 98/83/EG des Rates

Calciumchlorid X Koagulationsmittel

Calciumcarbonat X

Calciumhydroxid X

Calciumsulfat X Koagulationsmittel

Magnesiumchlorid (Nigari) X Koagulationsmittel

./ Kaliumcarbonat X Trocknen von Trauben

'I
---

"Natriumcarbonat X X
~ --

NaffiH " ~1:Iek~tæg

Milchsäure X Zur Regulierung des pH-Wertes
des Salzbades bei der Käseher-
stellung (1)

.-.... _ ....- -- -

Zitronensäure X X

Natriumhydroxid X Für die Zuckerproduktion
Für die Gewinnung von Öl, ausgenommen Olivenöl

--- ..,._-.,. .._--_. --
~,~u,~

~~
'"'l.des Salzbad . er Käseher-

g I)---~ Ölgewinnung und Stärkehydro-
lyse (2)

.N~
X Zuckerherstellung Herstellung

von Ö l aus Rapssaat (Brassica
'1-'1-'

~M19

TM19

TM3



Aufbereitung von Aufbereitungvon;tf Bezeichnung Lebensmitteln Lebensmitteln Anwendungsbedingungenmg pflanzlichen tierischen
Ursprungs Ursprungs

A' Schwefelsäure X X Gelatineherstellung (I)
Zuckerherstellung (2)

f\ Salzsäure X Gelatineherstellung
'Zur Regulierung des pri-Werres
des Salzbades bei der Herstel-
lung von Gouda-, Edamer und
Maasdamer Käse, Boerenkaas,
Friese und Leidse NageIkaas

Ammoniumhydroxid X Gelatinehersrellung

Wasserstoffperoxid X Gelatineherstellung

Kohlendioxid X X
.. ,

'" Stickstoff X X

Ethanol X X Lösemittel

Gerbsäure X Pilrríerhílíe ' '

,Ei~eißalbumin X
, ,

X /Kasein

Gelatine X

-, Hausenblase X
.. ø .. ~_.ø ....- .ø ••

....

Pflanzliche Öle X X Schmier- bzw. Trennnùttel oder Schaumverhüter.

Nur, wenn aus ökologischerfbiologischer Produktion gewonnen
._- .'''''~' - ,- _.-- --, .- ',--, -'--'-'. -- .•..'"' .... ,- ...... _-

Ptl'á"meri'Öle -x X ",~••••";er=-bzw:-T"Tennmíttel-oder
St:Intumverhöter

Siliciumdioxid als Geloder kolloi- X ."dale Lösung

Aktivkohle X

Talkum X In Einklang mit den spezí-
fischen Reinheitsnormen für
den Lebensmittelzusatzstoff
E 553b- "',",'r.'"

"
--_ ........ _- .... _.-.-~_.,-

.. M3

.. M19

TM3

~M3

~M19

TM3

Bentonit Verdickungsmittel für Met (I)

m ang mit den spezi-
fischen Reinheitsnormen für_=====:::===:==l= ~,----...:...._J~d~e~n~L~ebensmittelzusatzstoff

X

Ge1atineherstellung (1)

ang mit den spezi-
fischen Reinheitsnormen für..-=::::==::===:=:J= ..J ~~d~e~n~Lebensmittelzusatzst.off

'=

Cellulose x x
Kieselgur x Gelatineherstellung (1)x
Perlit x
Haselnussschalen x

Reismehl

x Gelatineherstellung (I)



T'M19 Bienenwachs

x Trennmittel

Nur, wenn aus ökologischen/biologischen Rohstoffen gewonnen"

x Trennmittel

Bienenwachs aus ökologischer/biologischer Bienenhaltung

Carnaubawachs

T'M3 :- [g--:-::hs--t-I-: --!--f.t=
TM19 "Essigsäure/Essig X Nur, wenn aus ökologischer/biologischer Produktion stammend

Für die Fischverarbeitung, nur aus biotechnologischer Quelle, es
sei denn, das Produkt wird mit oder aus GVO hergestellt .

Thiaminhydrochlorid X X Nur zur Verwendung für die Verarbeitung von Obstweinen, ein-
schließlich Apfel- und Birnenwein und Met

Diammoniumphosphat X X Nur zur Verwendung für die Verarbeitung von Obstweinen, ein-
schließlich Apfel- und Birnenwein und Met

Holzfasern X X Die Herkunft des Holzes sollte auf zertifiziertes, nachhaltig ge-
schlagenes Holz begrenzt sein.

Das verwendete Holz darf keine toxischen Bestandteile enthalten
(Behandlung nach dem Einschlag, natürlich vorkommende Toxine
oder Toxine aus Mikroorganismen)"

". -_.- ~..
T'M3, (I) Die Einschränkung gilt nur für tierische Erzeugnisse.

(2) Die Einschränkung gilt nur für pflanzliche Erzeugnisse."·

....... '1-~.. I



T'S
,~.~, 'UU" .~~.~ ,~.~v~,~~n ,._

ÖKOLOGISCHER/BIOLOGISCHER Zm:'\TEN l...'\NDWIRTSCHAFT'L1CHEN URSPRUNGS VERWENDET WERDEN
DÜRFEN

AI1111erkIflWCII:

A: zugelassen gemär; Verordnung (EWG) NI', 2092/91 lind übernommen durch Artikel 21 Absatz 2 der Vererdnun (EG)
Nr, 834-/2007

B: zugelassen gellläg Verordnung (EG) Nr, 834/2007

BczciclmungGcnchmi-
gung

Wasser x x

Zuckerherstellung

A

Aulbereírung
VOll Lebensmit-

teln pflanzlichen
Ursprungs

t\ufl:Jcreil.ung
von Lebensmir-
win tierischen

Ursprungs

TrinkW;'y.í,sscr. n;n Sinne der
Ricluiinie 8/83/EG des
Rates e)
Koag?tionsmittelA Calciumchlorid

A Calciumcarbonat

Calciumhydroxid

A Calciumsulfat

A Magnesiumchlorid (Nigari)

A Kalíumcarhonar

A Natriumcarbonat

A 'Milchsäure

A Zitronensäure

x
x
x
x

x

/
1/

I Koagulationsmirrel

/ Koagulationsrnittel

Trocknen von Traubenx /

A Natriumhydroxid

x /
Zur Regulierung des pl-l-Wertes
des Salzbades bei der Käscher-
steIlung (I)

Zur Regulierung des pH- Wertes
des Salzbades bei der Käseher- ~
stellung (I)
Ölgewínnung und Stärkehydro-
lyse

Zuckerherstellung Herstellung
von Ol aus Rapssaat (Brassica
spp)

A Schwefelsäure Gelatineherstellung e)
Zuckerherstellung e)

A Salzsäure /
Vx

/
x

x Gelatineherstellung
Zur Regulierung des pH-Wertes
des Salzbades bei der J-Ierstel-
iling von Gouda-, Edamer und
Maasdamer Käse, Boerenknas.
Friese und Leidse Nagelkaas

A Ammoniumhydrox} Gelatineherstellungx

A wasserstoff¡lcny6t'¡

A Kohlendioxif

A StickstofV

LösemittelA Ethanl

FiltrierhilfeA

A ./ÍweißalbuJ11in /

x
x
x
x

x
x
x
x

Gelatineherstellung

A J Kasein

A / Gelatine

A / Hausenblase

Schmier- bzw, Trennmittel oder
Schaumverhürer

Pflanzenöle

x
x
x
x

/



YS '''''''' "''''''9. I

AnWendUngSbedingu'7
Cenehmi- Bezeichnung von Lehensmir- von Lebensnut-

gUllg teln pflanzltchen reln tierischen
Ursprungs Ursprungs

A Siliciumdioxid als Gel oder kol- X X /Inidale Lösung

A Aktivkohle X /
A Talkum X ~rg mit. den spezifi-

s en Reinheitsnormen für den
cbensmlrrclzusarzsroff E 55 3b

A Bentonit X / Verdickungsmittel für Met (I)
In Einklang mit cien spe~ifi-
sehen Reinheitsnormen für den
Lcbensmlrtclzusarzsroff E 558

A Kaolin X/ X Propolis e)
In Einklang mit den spezifl-
sehen Reinhcirsnormen für den
Lebensmittelzusatzstoff E 559

A Cellulose .y( X Gelatineherstellung (I)

A Kieselgur / X X Gelatineherstellung (I)

A Perlit / X X Gelatineherstellung (i)

A Haseillussschale~ X X

A Reismehl/ X

A Bie~1chs X Trennmittel

A Ál'Ilaubawachs X Trennmittel

A / X

(v1íe Einschl:ä.n~ung g!It nur ~~I:Ii~risch.,'Erzc~gniSS(,.
C.c

\



~M1 "ABSCHNITI C -

~M4 "VERARBEITUNGSHILFSSTOFFE".

~M1 ~r.JtAttfil!l'fUlqGS!IILFEIJ FÜR DIE HERSTELLUNG VON HEFE UND I-IEFEPROOUKTEN

~M4 "Anwendungsbedingungen".

~M1
Name Prímërhele Hefezubereltungenj

-forrnulierungen
Dc.wlldt; g HI ¡lingIIR§"U ....:

~M4 "Calciumchlorid" ..

~M

IéHl!.iumehlf.¡liei X
1

Kohlendioxid X X

Zitronensäure X zur Regulierung des pH-Werts bei der Hefeher-
stellung .,

Milchsäure X zur Regulierung des pl-l-Werts bei der Hefeher-
stellung

Stickstoff X X

Sauerstoff X X
~....-........

19 "Kartoffelstärke X X zur Filterung
Nur, wenn aus ökologischer/biologischer Produktion gewonnen

l
_. --

Ill!! [oftèlg¡¡¡
.. I r'

1 I I . "c
......

Y'M

~M

~M4
TM1
~M19

"Natriumcarbonat".

X l zur Regulierung de~ pH-WertsfJatriuni1Cltï{,Ollttt X

Pflanzliche Öle XX Schmier- bzw. Trennmittel oder Schaumverhüter
Nur, wenn aus ökologischer/biologischer Produktion stammend"

x êfflÍ~1'e1'H'I~Odel 5ehaUlllvelhil-
·t~

L- --L

x
~M1



.....
s:
(Ø

ANHANG

"ANHANG VlIla

Art der Behandlung gemäß Anhang I A der
Bezeichnung der Erzeugnisse oder Stoffe Besondere Bedingungen, Einschränkungen im Rahmen der Grenzen lind Auflagen gemäß der Verordnung (EG)Nr. 1234/2007Verordnung (EG)N,·. 606/2009

und der Verordnung (EG)Nr. 606/2009

Nummer 1: Verwendung zur Belüftung oder - Luft
Sauerstoffanreicherung - Gasförmiger Sauerstoff

Nummer 3: Zentrirugienmg oder Filtrierung - Perlit Verwendung nur als inerter Filtrierhilfsstoff
- Cellulose
- Kieselgur

Nummer 4: Verwendung zur Herstellung el- - Stickstoff
ner inerten Atmosphäre und zur Handhabung - Kohlendioxid
des Erzeugnisses unter Luftabschluss - Argo'l

Nummern 5, 15 und 21: Verwendung - Heren (')

Nummer 6: Verwendung - Diammoniumphosphat
- Thiaminium-Dichlorhydrat

Nummer 7: Verwendung - Schwefeldioxid a) Der maximale Schwefeldioxidgehalt darf bei Rotwein gemäß Anhang I B Teil A Nummer 1 Buchstabe a der
- Kaliumdisulfit oder Kaliumrnetabisulflt Verordnung (EG) Nr. 606/2009 100 mg/I bei einem Restzuckergehalt unter 2 gJl nicht übersteigen.

b) Der maximale Schwefeldioxidgehalt darf bei Weißwein und Roséwein gemäß Anhang I B Teil A Nummer 1
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 150 mg/I bei einem Restzuckergehalt unter 2 g/I nicht
übersteigen.

c) Bei allen anderen Weinen wird der am 1. August 2010 gemäß Anhang I B der Verordnung (EG) Nr. 606/2009
angewendete maximale Schwefeldioxidgehalt um 30 mg/I verringert.

Nummer 9: Verwendung - Önologische Holzkohle (Aktivkohle)

NummerTO: Klärung - Speisegelatine (2)
- Proteine pflanzlichen Ursprungs aus

Weizen oder Erbsen (2)
- Hausenblase (2)
- Eieralbumin (2)
- Tannine (2)

-Kasein
- Kaliumkaseinat
- Siliziumdioxid
- Bentonit
- pektolytische Enzyme

Erzeugnisse und Stoffe gemäß Artikel 29c, die zur Verwendung in oder zur Zugabe zu ökologischen/biologischen Erzeugnissen des Weinsektors zugelassen sind



Art der Behandlung gemäß Anhang J A der
Bezeichnung der Erzeugnisse oder Stoffe Besondere Bedingungen, Einschränkungen im Rahmen der Grenzen und Auflagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007Verordnung (EG) Nr. 606/2009

und der Verordnung (EG) Nr. 606/2009

Nummer 12: Verwendung zur Säuenmg - Milchsäure
- L(+)-Weinsäure

Nummer 13: Verwendung zur Entsäuerung - L(+)-Weinsäure
- Calciumcarbonat
- neutrales Kaliumtartrat
- Kaliumbicarbonat

Nummer 14: Zugabe - Aleppokiefernharz

Nummer 17: Verwendung - Milchsäurebakterien

Nummer 19: Zugabe - L-Ascorbinsäure

Nummer 22: Verwendung zur Belüftung - Stickstoff

Nummer 23: Zugabe - Kohlendioxid

Nummer 24: Zugabe zur Stabilisierung des - Citronensäure
Weins

Nummer 25: Zugabe - Tannine (2)

Nummer 27: Zugabe - Metaweinsäure

Nummer 28: Venvendung - Gummiarablcum (2)

Nummer 30: Verwendung - Kaliumbitartrat

Nummer 31: Verwendung - Kupfercitrat

Nummer 31: Verwendung - Kupfersulfat zugelassen bis zum 3L Juli 2015

Nummer 38: Verwendung - Eichenholzstücke

Nummer 39: Verwendung - Kaliumalginat

Art der Behandlung gemäß Anhang III Ab- - Calciumsulfat nur für ,vino generoso' oder ,vino generoso de licor"
schnitt A Nummer 2 Buchstabe b der Verord-
mmg (EC) Nr. 606/2009

(') Flir die individuellen Hefestämme: falls verfügbar, aus ökologischen/biologischen Ausgangsstoffen gewonnen.
(') Falls verfügbar, aus ökologischen/biologischen Ausgangsstoffen gewonnen:'

ft,

.....
3:
CO
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ANHANG IX

Nichrökologischejnichtbiologische Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Artikel 28

1. UNVERARBEITETE I'Rt\NZLICHE ERZEUGNISSE UND DARAUS HERSTELLTE VERARßElTUNGSERZEUGNlSSE

1.1. Essbare Früchte, Nüsse und Samen

Eicheln QuerCllç spp.

Colanüsse Cola acullIinata

Stachelbeeren Hibes uva-crispa

PlISsijJora edulis

ll.ubus idaeus

Maracuja (Passionsfrucht)

Himbeeren (getrocknet)

Rore Johannisbeeren (getrocknet) ll.ibes rubrU/1l

1.2. Essbare Gewürze und Kräuter

Pfeffer (peruanisch) Schinus malle L.

Meerrettichsamen Armorada rusticana

Kleiner Galgant

Saflorblüten

Alpinia ofßcinanllll

Carrhamus tinc/:Orius

Brunnenkresse NIIS!Urtil!m o.ßlcinale

1.3. Verschiedenes

Algen, einschließlich Seetang, die für die Herstellung níchrökologíscherjnlchtblologíscher Lebensmittel verwendet
worden dürfen.

2. PFLANZLICHE ERZEUGNISSE

2.1. Fette und Öle, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch verändert, aus Pflanzen mit Ausnahme von

Kakao Theobroma cacao

Kokosnüssen Cocos nuc¡(era

Oliven O lea curopaca

Sonnenblumen Helianthus annJ!us

Palmen Elaeis gnineensis

Raps Brassica napus, rapa

Saflor Cartliaraus tinctorilll

Sesam Sesammn indicum

Soja Glycine ma.~
\

2.2. Folgende Zucker, Stärken und sonstige Erzeugnisse aus Getreide und Knollen

Fructose

Reispapier

Oblaten

Reis- lind Wachsmaisstärke, nicht chemisch verändert
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2.3. Verschiedenes

Erbsenprorein Pisi/m spp.·

Rum: nur aus Rohrzuckersaft gewonnen.

Kirsch. hergestellt auf Basis von Früchten lind Ceschrnacksstoffen gcmäg Artikel 27 Absatz l Buchstabe c.

3. TIERISCHE ERZEUGNI,SSE

Wasserorganismen. nicht aus der Aquakultur, clic bei der Herstellung ntchtökologíscherjníchrbíologtscher
herkömmlicher Lebcnsmínel vcrwender werden dürfen.

Gelatine

Molkenpulver .Herasuola"

"Därme".

r [atm dÖl 11lC
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ANHANG X

Arten, fur die in allen Teilen der Gemeinschaft ökologíschjblologisch erzeugtes Saatgut oder ökologisch/biologisch
erzeugte Pflanzkartoffeln gemäß Artikel 45 Absatz 3 in ausreichenden Mengen und fur eine signifikante Anzahl

Sorten zur Verfugung stehen
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"ANHANG XI

A. EU-Bio-Logo gemäß Artikel 57

1. Das EU-Bia-Logo muss dem nachstehenden Muster entsprechen:

2. Die Referenzfarbe in Pantane ist Green Pantane Nr.376 und Green [50 % Cyan + 100 % Yellow], wenn einVier-
farbendruck verwendet wird.

3. Das EU-Bio-Logo kann auch in Schwarz-Weiß ausgeführt werden, allerdings nur dann, wenn eine Umsetzung in Farbe
nicht zweckmäßig wäre:

4. 1st die Híntergrundfarbe der Verpackung oder des Etiketts dunkel, so können die Symbole unter Verwendung der
Hintergrundfarbe der Verpackung oder des Etiketts im Negativformat ausgeführt werden.

5. Bei Verwendung eines farbigen Symbols auf einem farbigen Hintergrund, der es schwer erkennbar macht, kann das
Symbol mit einer umlaufenden Konturlinie versehen werden, damit es sich von den Hintergrundfarben besser abhebt.

6. Wenn die Angaben auf einer Verpackung in besonderen Fällen in einer einzigen Farbe gehalten sind, kann das EU-Bio-
Logo in derselben Farbe ausgeführt werden,

7. Das EU-Bia-Logo muss eine Mindesthöhe von 9 mm und eine Mindestbreite von 13,5 mm haben; das Verhältnis
Höhe/Breite beträgt stets 1:1,5. Bei sehr kleinen Verpackungen kann die Mindestgröße ausnahmsweise auf eine Höhe
von 6 mm verringert werden.

8. Das EU-Bia-Logo kann mit grafischen Elementen oder Textelementen. die auf den ökologischen Landbau/die biologi-
sche Landwirtschaft Bezug nehmen, kombiniert werden, sofern diese den Charakter des EU-Bia-Logos oder die
Angaben gemäß Artikel 58 nieht verändern. Bei einer Kombination mit nationalen oder privaten Logos, die in einem
anderen Grün als der in Nummer 2 genannten Referenzfarbe ausgeführt sind, kann das EU-Bia-Logo in dieser Nicht-
Referenzfar~e ausgeführt werden.

~M6 für geistiges Eigentum sowie im



YM5 B. Codenummem gemäß Artikel 58

Die Codenummern weisen das nachstehende allgemeine Format auf:

AB-CDE-999

'Dabei ist

1. ,AB' der ISO-Code gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a des Landes, in dem die Kontrollen stattfinden,

2. ,CDE' eine von der Kommission oder jedem Mitgliedstaat festgelegte' Bezeichnung in drei Buchstaben wie z. B. ,bio',
,öko', ,org' oder .eko', die auf die ökologische/biologische Produktion Bezug nimmt (Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b),

3. ,999' die höchstens dreisteilige Referenznummer (Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c), die vergeben wird von

a) der zuständigen Behörde jedes Mitgliedstaats an die Kontrollbehörden oder KontrollsteIlen, denen sie gemäß
Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Kontrollaufgaben übertragen hat;

b) der Kommission an

i) die Kontrollbehörden .und KontrollsteIlen gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr ..
1235/2008 der Kommission ('), die in Anhang I der genannten Verordnung aufgeführt sind,

ii) die zuständigen Drittlandsbehörden oder -kontrollsteIlen gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung
(EG) Nr. 1235/2008, die in Anhang III der genannten Verordnung aufgeführt sind,

iii) die Kontrollbehörden und KontrollsteIlen gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr.
1235/2008, die in Anhang IV der genannten Verordnung aufgeftihrt sind;

c) der zuständigen Behörde jedes Mitgliedstaats an die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle, die auf Vorschlag der
Kommission ermächtigt wurde, bis zum 31. Dezember 2012 gemäß Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 Kontrollbescheinigungen (Einfuhrgenehmigungen) auszustellen.

'Die Kommission macht die Codenummern der Öffentlichkeit durch geeignete technische Hilfsmittel. einschließlich der
Veröffentlichung im Internet, zugänglich.

(') AB!. L 334 vom 12.12.2008, S. 25."



Gemeinschaftslogo gemäß Artikel 57

A. GEMEINSCHAFTSLOGO

1. Bedingungen Rir die Gestaltung und Verwendung des Gemeinschaft

1.1.

1.2. Die Angaben, die das Logo entlu lUSS, sind in Teil 11.3dieses Anhangs vorgegeben. Das Logo kann mil der Angabe gemäfl dem Anhang der
! des Rates kombiniert werden.

',erwcndung des Ccmelnschaftslogos und der Angaben gernäg Teilll.3 dieses Anhangs sind die Reproduktionsanweisungen des grafischen



¡

1'-2. Mm/tel

Español

Deutsch

Eestí keel

Italiano Larvíesu valoda

Malti
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Nederiands Polski
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B.3.1. Einzelangaben:

BG: saononomo 3EMEA.EnVlE",

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

cs: EKOLOGICKÉ ZEMÉDÈLSTVí

DA: ØKOLOGISK JOIU)BRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWlRTSCHAIT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU. . . . .

ET: MAHEPÖLLUtvlAJANDUS, ÓKOl.,OOC;IÏJNE I'Öl.LlJMAJANDUS

El.: BlO¡\OrlKI-l rEOPf'lA

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTLJRA BfOLOGlCA

LV: BIOLOGISKÄ LAUKSAlMNIECÏßA

LI: EKOLOGINIS ZEMÈS ÜKIS /

HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

'KÉ POLNOHOSPODÁRSTVO
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/

Kombinanonen zweier Angaben in den Sprachen gemäfi Abschnitt rU.l sind zulässig, soweit sie wie folgt gestaltet sind:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW - AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FlISV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO - EKOLOGISKT JORDBRUK

FRIDE: AGRICULTURE BlOLOGIQUE - BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFr

.BA ..· Grafisches Handbuch

INHALT

1. Einleitung

2. Allgemeine Verwendung des Logos

2.1. Farblogo (Referenzfarben)

2.2. Einfarbige Ausführung: Logo in. Schwarz-Weiß

2.3. Komrast zu den Hintergrundfarben

2.4. Schriftbild

2.5. Sprachversion

2.6. Verkleinerte Formate

3. Oríglualreprovorlagen

3.2. Konturlinien
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Bei Farblogos sind entweder Pantone-Sonderfarben oder ein herkömmlicher Vierfarbendruck zu verwenden. Die Ref> enzfarben sind
nachstehend vorgegeben.

2.1.. Farblogo (Refercnûarben)

Logo in pantene

•

GREEN: 30,5 % cyan + 60 % yellow

•BLUE: 100 % cyan + 80 % magenta
Text in blue

2.2.

Das Logo in Schwarz-Welf . nn wie foJgt verwendet werden:
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Bei Verwendung des Farblogos auf einem farbigem Hintergrund, der das Lesen der Schrift erschwert, empfiehlt sich eine Abgrenzung dl
eine umlaufende Konrurlinic, wie nachstehend gezeigt, um das Logo besser vom Hintergrund abzuheben.

Logo mit farbigem Hintergrund

2.4. Schriftbild

Für den Text empfiehlt sich der Schriftsatz "Frutiger Bald Conde êd" oder "Myriad Bold condensed" in Grogbuchstaben.
-,

Die Buchstabengröfe ist nach den Vorgaben linter Abseht . t 2.6 ZlI verkleinern.

2.5. Sprachversion

Es kann (können) die Sprachversion(en)

2.6. Verkleinerte Formate

Sollte die Verwendung es Logos auf verschiedenen Etiketten eine Verkleinerung erfordern, so sind folgende Míndesrdurchmesser einzuhalten:

a)

20mm



40mm 40m01

2.7. Besondere Bedingungen für die Verwendung des Logos

Das'LogosolI die 'Erzeugnisse aufwerten. Deshalb soll ie Umsetzung möglichst in Farbe erfolgen, damit daslogo besser ins Auge fällt und
vom Verbraucher Ieichter und sclmeller erkannt Iden kann.

Aus diesem Grunde sollten einfarbige
un praktisch ist.

os (Schwarz-Wei g) gemägAbschnitt 2.2lediglich verwendet werden, wenn eíneUmsetzung in Farbe

3.

3.1.
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Konturlinien3.2.

nc.-t.cÇAUZJeT:: !,) ...!!
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.3.4. Farbmusterbögen

PANTONE REFLEX BLUE
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"ANHANG XII

Muster der in Artikel 29 Absatz 1 der Verordnun!¡ (EG).Nr. 834/2007 vorgesehenen Bescheinigung für den
Unternehmer gemäß ..

~M8 "Artikel 68 Absatz 1"

,4 Ftil¡ø\ Cillder vorliegenden Verordnung

2. Name und Anschrift des Unternehmers:
Haupttätigkeit (Erzeuger, Verarbeiter, Einführer usw.):

3. Name, Anschrift und Ccdenummer der Kontrollstelle/
Kontrollbehörde:

Dem Unternehmer auszustellende Bescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 1
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007

1. Nummer der Bescheinigung:

4. ErzeugnisgruppenfTätigkeit:

- Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse:

- Meeresalgen und Meeresalgenerzeugnisse:

- Tiere und tierische Erzeugnisse:

- Aquakulturtiere und tierische
Aquakulturerzeugnisse:

- Verarbeitete Erzeugnisse:

5. definiert als:

ökologische/biologische Erzeugnisse, Umstellungser·
zeugnisse und ebenfalls nicht- ökologische/nichtbiol-
ogische Erzeugnisse, soweit eine parallèle
Prcduktion/Verarbeitung im Sinne von Artikel 11 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 stattfindet

6. Gültigkeitsdauer:

Pflanzliche Erzeugnisse ven bis .

Meeresalgenerzeugnisse von bis .

Tierische Erzeugnisse von bis ..

Tierische Aquakulturerzeugnisse von bis .

Verarbeitete Erzeugnisse von bis .

7. Datum der Kontrolle(n):

8. Diese Bescheinigung wurde auf Basis von Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und der
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ausgestellt. Der angegebene Unternehmer hat seine Tätigkeiten der Kontrolle
unterstellt und erfüllt die Anforderungen der belden vorgenannten Verordnungen.

Datum, Ort:

Unterschrift für die ausstellende Kontrollstelle/Kontrollbehörde:"
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Muster der in Artikel 29 Absatz l der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 vorgesehenen Bescheinigung
Unternehmer gemäß Artikel 68 der vorliegenden Verordnung

Dem Unternehmer auszustellende Bescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz l
Nr. 834/2007

Nummer der Bescheinigung:

Name Lind Anschrift: des Unrerneluners:
Hauprtätígkeír (Erzeuger, Verarbeitcr, Einführer U$\\'.):

Name, Ansch .: I: und Codenummer der Kontrollstellet
KontrolIb " irde:

ErzeLignisgruppen/Tiitigkeir:
Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse
Tiere und tierische Erzeugnisse:
Verarbeitete Erzeugnisse:

d "niert als:
ökologische/biologische Erzeugnisse, Umsrellungserzeug-
nísse und ebenfalls nichtökologische/nichtbiologischc
Erzeugnisse, soweit eine paralIde Produktion/Verarbeitung
im Sinne von Artikel l I der Verordnung (EG) NI'. 834/
2007 stattfindet '.

Gültigkeltsdauer
Pflanzliche Erzeugnisse: VOll ..... "s ..
Tierische Erzeugnisse: Vall .. • lis ..
Verarbeitete Erzeugnisse: on ..... bis .

Datum der Kontrolle(n):

Diese Bescheinigt wurde auf Basis vail Artikel 29 Absatz l der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 und der Verordnung
(EG) NI'. 8891 ' 8 ausgestellt. Der angegebene Unternehmer hat seine Tätigkeiten der Kontrolle unterstellt lind erfüllt
die Anfor ungen der beiden vorgenannten Verordnungen.
Datun irt:

rschrífr für die ausstellende KontrollstellejKontrollbehörde:
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"ANHANG xu«

Muster der in Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 8'34/2007 vorgesehenen Bescheinigung für den
Unternehmer gemäß Artikel 68 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung

, (1) Nummer der gemäß Artikel 6B Absatz 1 und Anhang XII der vorliegenden Verordnung vorgelegter Bescheinigung.
(2) Hier die Jeweilige Angabe gemäß Anhang Xllb der vorliegenden Verordnung einsetzen.

Dem Unternehmer auszustellende ergänzende Bescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007

1.1. Nummer der Bescheinigung:
1.2. Bezug auf die Bescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007: (1)

2. Besondere Merkmale der in Artikel 68 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 8B9/200B genannten vom Unternehmer
angewendeten Produktionsmethode: (2)

3. Diese Bescheinigung wurde auf Basis von Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. B34/2007 und Artikel 6B
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. BB9/200B ausgestellt. Der angegebene Unternehmer hat seine Tätigkeiten der
Kontrolle unterstellt und erfüllt die Anforderungen der beiden vorgenannten Verordnungen.

Datum, Ort:

Unterschrift und Stempel für die ausstellende Kontrolistelle~Kontrollbehörde:
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ANHANG XlIb

Angabe gemäß Artikel 68 Absatz 2 Unterabsatz 2:

- Bulgarisch: J!(¡,IBOTI1HCKIf npoUyKTI1, npoaaaenena 6ea 113non3BaHe Ha aHTI16110Tlflll1

- Spanisch: Productos animales producidos sin utilizar antibióticos

- Tschechisch: Zívoëisné produkty vyprodukované bez pouzítí antibiotik

- Dänisch: Animalske produkter, derer produceret uden brug af antibiotika'

- Deutsch: Ohne Anwendung von Antibiotika erzeugte tierische Erzeugnisse

- Estländisch: Loomsed tooted, mille tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume

-' Griechisch: ZWlKå npoïóvm nov ncpúvovrm xwplç ']]1 XPll011 avnßlOTlKWV

- Englisch: Animal products produced without the use of antibiotics

- Französisch: produits animaux obtenus sans recourir aux antibiotiques

~M13 ,,- Kroatisch: Proizvodi zivotinjskog podrijetla dobiveni bez uporabe antibiotika",

- Italienisch: Prodottí animali otten uti senza l'uso di antibiotici

y-MB - Lettisch: Dzïvníeku izcelsmes produkti, kuru razosanâ nav izmantotas antibiotikas

- Litauisch: nenaudojant antibiotikt¡ pagaminti gyvüniniai produktai

-'- Ungarisch: Antibiotikumok alkalmazása nélkül elóállított állati eredetú termékek

- Maltesisch: Il-prodottí tal-annírnalí prodotti minghajr l-uzu tal-antibijotièi

- Niederländisch: Zonder het gebruik van antibiotica geproduceerde dierlijke producten

- Polnisch: Produkty zwíerzçce wytwarzane bez uzycia antybiotyków

- Portugiesisch: Produtos de origem animal produzidos sem utílizaçâo de antibióticos

- Rumänisch: Produse de origine animala obtinute a se recurge la antibiotice

- Slowakisch: Vjrobky zivocísneho pövodu vyrobené bez pouñtía antíbiotfk

- Slowenisch: Zívalskí proizvodi, proizvedeni brez uporabe antlbiotikov
I

- Finnisch: Eläintuotteet, joiden tuotannossa ei olek1!Ytetty antibiootteja

- Schwedisch: Animaliska produkter som produceras utan antíbiotíka"
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Muster einer Vcrkäuferbestärigong gemäß Artikel 69

Verkäuferbestätigung gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007

Name und Anschrift des Verkäufers:

Kennzeichnung (z, ß. Nummer der Partie oder des Produktbezeichnung:
Bestands) .

Bestandreile.
(Alle Produkrbesrandreílelalle während des Produktionsprozesses zuletzt verwendeten Bestandteile angeben)
................
................

................

................

................

Der Unterzeichnete bestätigt, dass dieses Erzeugnis weder "aus" noch "durch" GVO im Sinne der Verwendung dieser
. Begriffe in den Artikeln 2 und 9 der Verordnung (EG) NI'. 8H/l007 hergestellt wurde, und keine lnformationen

vorliegen, die darauf schließen Jassen, dass diese Erklärung falsch ist.
Der Unterzeichnete bestätigt, dass das vorstehend bezeichnete Erzeugnis die Anforderungen von Artikel 9 der'
Verordnung (EG) Nr. 834/l00ï hinsichtlich des Verbots der Verwendung von GVO erfü11t.
Der Unterzeichnete verpflichtet sich, seinem Kunden und der für ihn zuständigen KontrollstelJejKontrollbehörde '
unverzüglich Mitteilung zu maehen. wenn diese Bestätigung widerrufen oder geändert wird oder wenn Informationen
bekannt werden, die die Richtigkeit der Bestätigung in Frage stellen.
Der Unterzeichnete ermächtigt die für die Kontrolle des Kunden zuständige Kontrollsrellejkontrollbehörde im Sinne von '
Artikel l der Verordnung (EG) Nr. 834/l00i, die Richtigkeit dieser ßestätigug zu grCllen und erforderlichenfalls Proben
für den analytischen Nachweis zu ziehen. Ferner stimmt der Unterzeichnete zu, ass diese Aufgabe von einer
unabhängigcn Stelle vorgenommen werden kann, die von der Kontrollstelle schriftlich benannt wurde.
Der Unterzeichnete haftet für die Richtigkeit der Angaben dieser Bestätigung.

I (gg[.) Firmenstempel des Verkäufers:
,

Land, Ort, Datum und Unterschrift des Verkäufers:
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Abschnitt 1

Ökologische/biologische Produktion von Salmoniden in SüßwasSer:

Forelle (Salmo trutta) - Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) - Bachsaibling (Salvelinus Jontinalis) - Lachs (Salmo salar)
- Seesaibling (Salvelinus alpinus) - Äsche (Thymal/us thymallus) - Amerikanischer Seesaibling (Salve/inus namaycush) -
Huchen (Hucho hucho)

Produktionssystem Die Produktion muss in offenen Systemen erfolgen. Die Wasserwechselrate
. muss eine Sauerstoffsättigung von mindestens 60 % bewirken, auf die Bedürf-
nisse der Tiere abgestimmt sein und einen ausreichenden Abfluss des Haltungs-
wassers sicherstellen.

Maximale Besatzdichte andere als die nachstehend genannten Salmoniden: unter 15 kg/m 3

Lachs: 20 kg/m3

Bachforelle und Regenbogenforelle. 25 kg/m3

~M18
"Seesaibling 25 kg/m3" .

_____________ ~eesllÍ¡,Hng. 20 '!tg/m}

Absthnitt 2

Ökologische/biologische Produktion von Salmoniden im Meer:

Lachs (Salmo salar), Forelle (Salmo trutta) - Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)

Maximale Besatzdichte 10 kg/m3 in Netzgehegen
.....

Abschnitt 3

,Ökologische/biologische Produktion von Kabeljau (Gadus morhua) und anderen Dorschfischen (Gadidae), Seebarsch
(Dicentrarchus labrax), Goldbrassen (Sparus aurat!l),Acllerfisch.(ArgyroS.qm!lSl~git¡,S),Steinbutt(Psetta maxima [= Scopthal-
mus maximus]), Gemeinen Meerbrassen (Pagrus pagrus[=Sparus pagrusJ), Rotem Trommler (Sciaenops ocellatus) und
anderen Meerbrassen (Sparidae) sowie Kaninchenfischen (Siganus 51p)

Produktionssystem Haltungssysteme im offenen Meer (Netzgèhege/Netzkäfige), mit geringer Mee-
resströmung für ein optimales Wohlbefinden der Fische, oder in offenen Hal-
tungssystemen an Land

andere Arten als Steinbutt: 15 kg/m3

Steinbutt: 25 kg/m2

Maximale Besatzdichte

Abschnitt 4

Ökologische/biologische Produktion von Seebarschen, Goldbrassen, Adlerfischen. Meeräschen (Liza, MugiÍ) und Aal
(Anguilla 51p) in Erdteichen in Gezeitenbereichen und Lagunen

Es muss ein ausreichender Wasseraustausch stattfinden, um das Wohlergehen
der betreffenden Art(en) zu gewährleisten.

Mindestens 50 % der Dämme müssen mit Pflanzen bewachsen sein.

Haltungssystem Ehemalige Salzbecken. die in Produktionseinheiten für Aquakultur umgewan-
delt wurden, und ähnliche Erdteiche in Gezeitenbereichen

Produktionssystem

Absetzteiche mit Feuchtbiotop sind vorgeschrieben.

Maximale Besatzdichte 4 kg/m\
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Abschnitt 5

Ökologische/biologische Produktion von Stören (Acipenseridae) in Süßwasser

Produktionssystem

30 kg/m3

Die Wasserströmung in jeder Haltungseinheit muss den physiologischen Be-
dürfnissen der Tiere entsprechen.

Das ablaufende Wasser muss eine äquivalente Qualität aufweisen wie das zu-
laufende Wasser.

Maximale Besatzdichte

Abschnitt 6

Ökologische/biologische Fischproduktion in Binnengewässern

Karpfenfische (Cyprinidae) und andere vergesellschaftete Arten in Polykultur. einschließlich Barsch, Hecht, Wels, Fell-
chen, Stör

Produktionssystem In Fischteichen, die in regelmäßigen Abständen vollständig abgelassen werden,
und in Seen. Seen müssen ausschließlich der ökologischen/biologischen Erzeu-
gung dienen, einschließlich Ackerbau in ihren trocken liegenden Bereichen.

Der Abfischbereich muss einen Frischwasserzufluss haben und so groß sein,
dass die Tiere in ihrem Wohlbefinden nicht beeinträchtigt sind. Die Fische
werden nach der Ernte in frischem Wasser gehältert.

Eine organische und mineralische Düngung der Teiche und Seen in Überein-
stimmung mit Anhang l der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit einer Höchst-
gabe von 20 kg Stickstoff/ha ist zulässig.

Der Einsatz chemisch-synthetischer Mittel zur Kontrolle des Pflanzenwuchses
in den Produktionsgewässern ist verboten.

Streifen mit natürlicher Vegetation um die Binnengewässeranlagen herum die-
nen als Pufferzonen zu angrenzenden Flächen, die nieht nach den Vorgaben
ökologischer/biologischer Produktion bewirtschaftet werden.

Bei Polykultur in Abwachsteichen muss den Bedürfnissen aller Besatzarten
gleichermaßen Rechnung getragen werden.

Ertrag Die Gesamtproduktion ist auf 1 500 kg Fisch (alle Arten) pro Hektar und Jahr
begrenzt.

Abschnitt 7

Ökologische/biologische Produktion von Geißelgarnelen (Penaeidae) und Süßwassergarnelen (Macrobrachium spp)

Einrichtung von
Produktionseinheiten

Mindestens die Hälfte der Elterntiere muss nach drei Jahren Betrieb der Anlage
aus Nachzucht stammen. Der restliche Elternbestand muss von pathogenfreien
Wildbeständen aus nachhaltiger Fischerei stammen. Die erste und zweite Ge-
neration muss vor Einsetzen in die Anlagen einem Screening unterzogen wer-
den.

Ansiedlung in Gebieten mit unfruchtbaren Lehmböden, um die Umweltbelas-
tung durch den Teichbau auf ein Mindestmaß zu beschränken. Teichbau mit
dem vorhandenen Lehm. Die Zerstörung von Mangrovenbeständen ist nicht
erlaubt.

Umstellungszeit Sechs Monate je Teich entsprechend der üblichen Lebensspanne von Garnelen'
in Aquakultur

Herkunft der Elterntiere

Entfernen von Augenstielen ist verboten

Maximale Besatzdichten und
Produktionsmengen

Anzucht: höchstens 22 Postlarvenjm''

Maximale Haltungsdichte: 240 g/m2

..



'YM18 "Abschnitt 7a

Ökologische/biologische Produktion von Flusskrebsen:

Betroffene Arten: Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus.

Maximale Besatzdichte: Bei kleinen Krebsen « 20 mm): 100 Tiere pro m2• Bei mittelgroßen
Krebsen (20-50 mm): 30 Tiere pro m-. Bei erwachsenen Krebsen
(> 50 mm): 10 Tiere pro m2, sofern geeignete Verstecke zur Verfü-
gung stehen."

'YM2

Abschnitt 8

Weichtiere und Stachelhäuter

Produktionssysteme Leinen, Flöße, Kultivierung am Meeresboden, Netzsäcke, Käfige, Kästen, Later-
nennetze, Muschelpfähle und andere Haltungssysteme.

Bei der Miesmuschelproduktion an Flößen wird maximal ein Seil pro Quadrat-
meter Oberfläche ins Wasser gehängt. Die Seile sind höchstens 20·Meter lang.
Ein Ausdünnen ··~er Seile im Laufe des Produktionszyklus ist nicht zulässig,
aber die Seile dürfen - wenn die anfängliche Besatzdichte nicht erhöht wird -
unterteilt werden.

Abschnitt 9

Tropische Süßwasserfische: Milchfisch (Chanos chanos), Buntbarsche (Oreochromissp.), Haiwelse (Pangasius sp.)

·Haiwelse: 10 kg/m 3

Buntbarsche: 20 kg/rri3

Produktíonssysrerne Teiche und Netzkäfige .

Maximale' Besatzdichte

.. ', .. ,

Abschnitt 10

Andere Aquakulturtiere: keine"

"'.
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"ANHANG XlIIb

Bereiche, die die zuständige nationale Behörde bei den Daten über die ökologische/biologische Produktion
gemäß Artikel 92f abdecken muss

1. Informationen über die für ökologische/biologische Produktion zuständige Behörde:

- Welche Stelle fungiert als zuständige Behörde?

- Der zuständigen Behörde zur Verfügung stehende Mittel.

- Beschreibung der von der zuständigen Behörde durchgeführten Überprüfungen (wie und durch wen?).

- Schriftliches Verfahren der zuständigen Behörde.

2. Beschreibung des Kontrollsystems für die ökologische/biologische Produktion

- System der KontrollsteIlen und/oder Kontrollbehörden.

-- Dem Kontrollsystem unterliegende eingetragene Unternehmer - Mindestanzahl der jährlichen Inspektionsbesuche.

- Wie wird der risikobasierte Ansatz angewendet?

3. Informationen über Kontrollstellen/Kontrollbehörden

- Liste der Kontrollstellen/Kontrollbehörden.

- Den KontrollsteIlen übertragene/den Kontrollbehörden zugewiesene Aufgaben.

- Überwachung von KontrollsteIlen, denen Kontrollaufgaben übertragen wurden (wie und durch wen?).

-. Koordinierung von Tätigkeiten im Falle mehrerer Kontrollstellen/Kontrollbehörden.

- Schulung des die Kontrollen durchführenden Personals.

- Angekündigte/unangekündigte Inspektionen und Besuche.
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ANHANG Xlii,

Vorlagen rur die Daten über die ökologiseheJbiologisehe Produktion gemäll Artikel 92f

1. lnfermatloncn über Untcrnchmcrkö'ntrollcn

Bericht über die amtlichen Kontrollen Im Sektor der ökologischen/biologischen Produktion

Anwhl
elngetra-

gener
Unter-

nehmer
pro Kon-
trollstelle

oder
Kontroll.
behörde

. land:
Jahr.

Anzahl eingetragener Unternehmer Anzahl jährlicher Inspektionsbesuche Anzahl zusätzlicher rlslkobesferrer lnspektlonsbesuche lnspektlonsbcsuche insgesamt

Pm- Pro- Pm- Produk-dukrl- An- dukri- Andere duktl- rions- An-
Agrar- ons- verar-

d,", Agrar- nns- ven..r- Unter-
Agror- onsein- VeroIr- Andere Agrar- einhcl- Veror- dere

eræu- elnheJ. beiter Ein- A.," Unler- 1:17.1,.'\1- cinhc¡" beiter Einfiih- Aus- neh- cræu- helten beirer Einfiih- Aluillih- Unter- erzcu- len für bei- Einroh- Aus- Uriter-
ger tenror (") führer führer neh- ger ten für

(") führer ruer ger Rir
(") rer nehmer ger(') Aqua- ler(U) ",I· führer neb-r) Aqua- mer (') Aqua. (') Aqua- ("') ruer

kulrur- ("') kulm!'- ("') kulrur- kulrur-
("')

IIere tiere tien: tlere

Code-Nem-
merder

Kontrollstelle
oder cler

Kcntrolfbe-
hörd.

MS-BIO·Ol

MS·BIQ.02

MS-BIO· •..

Insgesamt

("') .Agrarerzeugct" umfassen Erzeuger. die aus.~hlicßIich êraenger sind. Eruuger. die auch Verarbeiter sind, Erzeuger. die auch E¡n!uhrer sind . sowie andere. nicht näher bestimmte gemischte Unternehmen.
(n) .Verarbeite!" umfassen Verarbeltcr; die ausschließlich vcræbeftcr sind. verarbeltcr, die auch Brrführer sind, sowíc andere. nlchr näher bestimmte gemischte verarbelmngsuntemehmen.r··) ..Andere Untcrnehmer" umfa....o;en Händler (Großhändler. Einzelhändler). $Owie andere. nicht nöher be.<ôtimmtc Unternehmer.

Agrarer-
zeuget'

(')

Code-Num- Anzahl eingetragener Unternehmer Anzahl analy5iener Proben Anzahl pro~3n4/~~Oa;I~~~e~r;~~O~!~~~ns~:~I~K!~1a,!:;en(EG) NI'.

mer der 1---,--:--:,--,,--,--,--+--,---:-,--,--,--,---+--,---:-,--,--,--,---I
Kontrollstel1e

oder der
Konrrollbe-

hörde

Produkti- Andere Produkli- Andere Produkri- Andereonselnhel- Verarbeitet Unlemeh- Agrarer- on~inheJ. Verarbei- Untemeh- Agrarer- onsclnhcl- Vcrarbei- Unter-ten für (") E¡nruhrer Au.~Rlhrer mer zeuger ren fill' 1er Einf'ilhn:r AU.'iRihrer mer zeuger ten fill' 1er Einführer Ausführer nchmerAquakul~
(''')

(') Aquakul- (")
(''') r) Aquakul- (") ("')mniere mnierc rurticrc

MS-B(O-Ol

MS-BIO·02
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CcKl~~Nlln.... Anzahl eingetragener Unternehmer Anzahl analyslerter Preben Anzahl pm~3n4/~~oa;I~I~~C~r~~~~o¿~:~~~nS~:~i~~':<~1a~~;e,n,(EG) Nr.

nier der I---"'T'"----r---r---...,....-- -r-----!----r---...,....---,---..,...---,-----I-----,r---.,---~--_r----.,.-----1
Kcntrollsrcllc

oder der
Konrrclfbc-

hörde

Produkd- Andere Produktl- Andere Produkrl- Anderecnselnhcl- verarbelrer Ilntcmch- ARï.ltcr- cnselnhel- Vcrørbcj- Unterneh- A~ran:r· ensalnhel- vererbet- , -ünter-
ten mr (") Einführer AlL~tuhn:r zcugcr ten mr <er Einführet AlI.diihR!r mer U!ugcr ten Rir ter ElniuhrClr Au.~rühÍ"cr nehmer

Aquakul-
(''')

(') Aquakul- (")
(''')

(') Aquakul- (") ("')
rurtlerc turtiere rurtiere

MS-BIO- ...

Insgesamt

(-¡ ..As:rarcrzeugcr" umfassen Eru:u,ltcr, die au.uchlicmich Erzeuger sind, Erzeuger. die auch Verarbelter sind, Erzeuger. die auch ElnfOhn:r sind, sowie andere. nicht näher bcstlmmre gemischte Unremehmen.
(U) "VerarbeiteT" unlfa.~'ien Vmlrbelter, die ausschlieRlich Verarbelter sind. verarbeiter, die auch Einrlihrcr slnd. sowie andere. nicht näher besrlmmre gemíschrc Verarbcltungsllnternllhmcn.

(It .. ) ..Andere Untemehmer" umfassen Händler (Großhändler. Elnu:lhindler), sowie andere. nicht näher bestimmte Unternehmer,

Code-Nummer Pro- Pro- Pro- Pro-

der Kentmilstelle duktl- Anden: duktl- Andere dukd- Andere dukrl- An-

oder der Kon- Agra", onsein- Verar- Unter- A.'lra.... on~ln- Verar- Unter- Agror- on¡¡c:in- Verar- Unter- Agra", omcin- Vera", dere

trollbehärde ,""'- helten beiter EinführeT AlIlIfùh.. neh· ,""'- heittn beiter EinfUh- Au¡¡- neh. Crull- helten beiter Einfüh- Au~- nch- erzcu- heiren belter Einfüh- Au~ Unter-
gor für r') mer ger mr r') rer führer mer gor f¡ir

(") rer ruhrcr ger Rir (") r'r führer nch-
(') Aqua- (Ø') (') Aquu-

("')
(') Aqua-

(''')
(') AqulI- mer

kuln.", kultur- kultur- kulrul'- ("')

"ero tiere liere ticrc

MS-BIO-OI

Insgesamt

Anzahl festgestellter UnTegc1mäl~igkeiten odcr Ver- Anzahl Maßnahmcn in Reloug auf die nichrkonforrne
¡¡t¡iRe(l) Partie oder Erzeugung (1 Anzahl Maßnahmen gegen den Unternehmer (-l)Anzahl eingetragener Unternehmer

MS-BIO-02

MS-BIO- ...

(-J ..Agrarencuger" unlfaMen Eruuger. dlc lusschllcRlich Encuger ¡¡Ind. ET7.Cuger,dlc auch Vcrarbellcr sind, Erzeuger. die auch Einführer lIind. sowie andere. nicht näher best1mnne gcm\¡¡dlle Unternehmen.
("J .Verarbeiter" umfasscn VerarbeiteT, die aus.~hlicmich Vcrarbeiter sind, Verarbciter. dic 3uch Einführcr .~Ind• .sowie anùere, n/cht näher bestimmte gcmi:u::htc Vcrarbcitunglluntemchmen.

(.U) ..Andere Unternehmer" umfa~scn Händler (Großhändler. Einzelhändler). sowie andere, nicht näher be.~timn1te Unternehmer.
(I) Nur Unregelmäßigkeiten und Vcr.;töRc. die den ökol~ischenfbiologi.~chen Statu¡¡ von Encugni.~en beeinträdttigen undloder lour Anwendung einer Maßnahme geiuhrt hilben.
(1J Hei Femtellung eincr Unregelmäßigkeit hinsichtlich der Einhahung der Vomhriftcn dieser Veronlnung stellt ùie Konnollbchörde oder Kontrollstcllc .~icher. das.~ in der Kennloelchnung und Werbung für dic ge.umtc von der

Unregelmäßigkeit betroffene Partie oder Erzeugung kein Bezug auf dic ökologischefbiologir.che Produklian erfolgt. wenn dic.~ in einem angcmc.~scnen VCThähni~ zur HedcUlung der Vor,¡chrift. gegen die verstoßen wurde. sowie zu
der ATTund dl.'t1 bCliondercn Urn.~tänden der Unregclmäßi,gkcit steht (Artikel 30 Absatz, 1 Unterab5at1. 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dc.~ Ratc.<i).

Pl Bei Fe¡¡l~tcllung cines schwerwiegenden Verstoßes cxk-r eine¡¡ Verstof~ mit Langz.citwlrkung unter.;.agt die Konlrollbel1i'mle ooer Konlmll.~tclle dem betreffenden Unternehmer die Vcnnarkmng von Erzeugnis.~cn mil einem Bezug auf die
ökologi.~chefbinlog1r.chc Produklion in der Kennzeichnung und Werbung rur cinc mit der zuständigen Behörde dc.-¡betreffcnden Mitglil.-dnaats vereinbartc Dllucr (Anikel 30 Absat1. l Unterab$ilt1. 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
de.~ Ratc.c).
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2. Informationen zu überwachung und Überprüfung (Audits)

Code .. Nunl<-·
nier der

Kcntmllsrclle
oder cler

Konrrollbe-
hörde

Anzahl
cinJ:elra~L"f--T"""--r-...,..--r--,--j!--,.---,---r--;r---.---+--;--T"""--,---,---,----l--,--r----r...;,...-r-'-;-""-'-'r---l
ncr Unter-
. nehmcr
pro Kon-
rrollsrelle

oder Kon-
trollbehör-

d,

Pro- p", p",
Produk-Juki;' An- duktl- AnùeN dl/kli •
tlons- An-

ARl" ...... onseln-
verar-

dere Agrol"'" onseln- Verar- Einftih- Unter- AUr•II'" unsein- verar- Andere Agroll'- cinhc~ vemr- dere
erzen- heilen helter Ein- Aus- Unter- erzen- heilen bcirer Aus- neh- erzen- helten belte- Einfilh- Ausfüh- Unter- erzen- .ten für belrer Ein- Aus- Unter-
g" für

(")
führer ruhrer neh- gee fiir

(")
führer gcr fiir

(") rer nehmer ger Aqua- (") führer führer neh-
(') Aqua- mer (') ,Aqua- mer

(') Aqua- (''') (')(''') kulrur-kulrur- ("') kulrur- kulrur-
riere (''')

riere riere riere

An¡whl cingcll'"oIJ1cncr Unternehmer, Dokumentcnpriifunn lind Offlee..Alldil~ (I)
(An:r.ahl, kontrollierter Umemehmerakten) AnUlhl Revlcw-Audlts (~l Anzuhl wltncs ....:Auúiu Pl

MS·BIO·OI

MS-BIO·02

MS·B(O- •..

Insge-
samt

r) ..Agrarcruugcr" umfassen Erzeuger. dle aU$.'lChllefmch Erzeuger sind, Erzeuget·, die auch Verarbeiler sind, Eneuger. die allch ElnRihrcr sind. ~owie andeTe, nicht näher bcstimnlte gemischte Unternehmen.
(n) .Verarbeiter" umra.~~en VenuwiteT. dl!! IIwschlleRllch Verarbeiler sind. Venubeiter, die auch ElnfühNT ¡¡ind, sowle andeN. n\cht nSher bestimmte gcmL~cl1tc YCl1Irbeirung¡¡lIntcmehmcn.

(... ) ..Andere Untemehmer" umrwen Händler (Großhändler. Einzelhändler), &owle andere, nicht näher b~tlmn1te Umemehmer.
(I) Dokumcntenprllrung der relevanten aJigemeinen Unterlagen. au!ô denen Struktur. Funkrlrm5weL~c und Qualirät5n1anagemenl der Kontrollstclle henrorgehen. Omce-Audits der KontrollsteIle umrassen dic KontrolIc der Untcmehmeraktcn

und die Obcrptiifung dL'!' Vorgeh("'nliWeL~cIm Falle VOn NichtkonfamlÎtiitcn und Be.~chwL-rdcn einschließlich der KantrollhiiuAnkcit (MindC!itunuhl). der Anwendung eines risikobasicnen Ansatu.~. unangekündigter Kontroll- und
rolgcbe.wchc. der VorgehenliWeL~c in Bezug auf die Probenahme und d~ AWitausche.~ von InfomwtÎonen mir anderen Kontrollsrcllen lind Kontmllbehönlen.

(l) Revicw4Audit: Kontrolle cln~ Unternehmers dureh die zuständige ßehiirde ZWeck5 Überprüfung der Elnhalntng der vOI]:L"gebenen Kontrollverfahren durch die Kontroll5telle und der Wirk. ....ntkclt der Kontrollen der Kontroll~telle.e) Witnc.<5-Audit: HeKUtilchrung,der Konrrolltärigkc:it cinc.~ Mitarbeiter.> der Kontru"stdle dureh die zu.~t¡¡ndige Behön.le.

3. Schlussfolgerungen zum Kontrollsystem für die ökologische/biologische Produktion

Cotk"Nummer der
Entzug der Zulassung

KontmIlsreIle oder der
Von BL~ Mal{nuhmen zur Ciewährlel5tung dc.~ reibung510sen Funktionicren.~ dc.~ KontrolJ.~yMcm.~ für die ökologl~che/bfologl5(he Produktion (Durch~etzung)

Kontmllbehördc Ja/Nein (Darum) (Datum)

MS-BIO·OI

MS-BIO-02

MS-BIO· ...

Erklärung zur Gcsamtleistung des Kontrollsystems für die ökologische/biologische Produktion:"
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Entsprechungstabelle gemäß Artikel 98

(l) Verordnung (EWG) NI'. 207/9.1
Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 (2) Verordnung (EG) Nr. 223/2003 Vorliegende Verordnung

(3) Verordnung (EG) Nr. 1452/2003

- Artikel l

- Artikel 2 Buchstabe a

Artikel 4 Nummer 15 Artikel 2 Buchstabe b

Anhang Hl Abschnirt C (erster Cedan- Artikel 2 Buchstabe c
kensrrích)

Anhang III Abschnitt C (zweiter Artikel 2 Buchstabe d
Gedankenstrich)

- Artikel 2 Buchstabe e

- Artikel 2 Buchstabe f

- Artikel 2 Buchstabe g

- Artikel 2 Buchstabe h

Artikel 4 Nummer 24 Artikel 2 Buchstabe i

- Artikel :3 Absatz 1

Anhang l Abschnitt B Nummern 7.1 Artikel 3 Absatz 2
und 7.2

Anhang I Abschnitt il Nummer 7.4 Artikel 3 Absatz 3

Anhang l Abschnitt A Nummer 2.4 Artikel 3 Absatz 4

Anhang I Abschnitt A Nummer 2.3 Artikel 3 Absatz 5

- Artikel4

Artikel 6A\Jsatz 1., Anhang l Artikel 5
Abschnitt.A Nummer 3

Anhang J Abschnitt A Nummer 5 Artikel 6

Anhang r Abschnitte il und C (Titel) Artikel 7

Anhang J Abschnitt B Nummer 3.1 Artikel 8 Absatz 1.

Anhang J Abschnitt C Nummer 3.1 Artikel 8 Absatz 2

Anhang I Abschnitt B Nummern 3.4. Artikel 9 Absätze 1 bis 4
3.8, 3.9, 3.10, 3.11

Anhang I Abschnitt C Nummer 3.6 Artikel 9 Absatz 5

Anhang J Abschnitt Il Nummer 8.1.1 Artíkel 1O Absatz 1

Anhang J Abschnitt B Nummer 8.2.1 Artikel 10 Absatz. 2

Anhang J Abschnitt B Nummer 8.2.2 Artikel l O Absatz 3

Anhang I Abschnitt B Nummer 8.2.3 Artikel 10 Absatz 4

Anhang l Abschnitt il Nummer 8.3.5 Artikel Il Absatz 1

Anhang J Abschnitt il Nummer 8.3.6 Artikel 11 Absatz 2

Anhang I Abschnitt Il Nummer 8.3.7 Artikel 11 Absatz 3

Anhang J Abschnitt B Nummer 8.3.8 Artikel ] 1. Absätze 4 und 5

Anhang J Abschnitt B Nummern 6.1.9. Artikel 12 Absätze 1 bis 4
8.4.1 bis 8.4.5

Anhang J Abschnitt il Nummer 6.1.9 Artikel 12 Absatz 5
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(1) Verordnung (EWG) Nr. 20i/93
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (2) Verordnung (EG) Nr. 223/200'.\ Vorliegende Verordnung

(3) Verordnung (EG) Nt'. 1452/2003

Anhang ¡Abschnitt C Nummern 4, 8.1 Artikel ] 3
bis 8.5

Anhang ¡Abschnitt ß Nummer 8.1.2 Artikel 14

Anhang ¡Abschnitt B Nummern 7.1.. Artikel IS
7.2

Anhang ¡Abschnitt B Nummer I.2 Artikel 16

Anhang ¡AbschnittB Nummer 1.6 Artikel J 7 Absatz 1

Anhang 1 Abschnitt B Nummer 1.7 Artikel ¡7 Absatz 2

Anhang I Abschnitt: Il Nummer 1.8 Artikel li Absatz 3

Anhang ¡Abschnitt Il Nummer 4.10 Artikel 17 Absatz 4

Anhang ¡Abschnitt B Nummer 6.1.2 Artikel 18 Absatz l

Anhang ¡Abschnitt B Nummer 6.1.3 Artikel 18 Absatz 2

Anhang I Abschnitt C Nummer 7.2 Artikel 18 Absatz 3

Anhang I Abschnitt Il Nummer 6.2.1 Artikel 18 Absatz 4

Anhang l Abschnitt Il Nummer 4.3 Artikel 19 Absatz 1.

Anhang ¡Abschnitt C Nummern 5.1, Artikel 19 Absätze 2 bis 4
5.2

Anhang l Abschnitt Il Nummern 4.1, Artikel20
4.5, 4.7 und 4.11

Anhang ¡ Abschnitt Il Nummer 4.4 Artikel 21

Artikel 7 Artikel 22 ...
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